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GKH - GESELLSCHAFT FÜR 
GKH • Ständeplatz 23 -34117 Kassel KOMMUNALBAU 

IN HESSEN MBH 
Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- Ständeplatz23 

EINLADUNG 

Betreff: 

Thema: 

Termin: 

Ort: 

Tiefgarage Friedrichsplatz Kassel - 2. BA - 

Abstimmung Baueingabe 

Dienstag, den 28. Juni 1994 um 9.°° Uhr 

GKH-Kassel, Ständepiatz 23, 34117 Kassel, 7. Stock 

Teilnehmer: Herr Meister 
Herr Hedderich 
Herr Lenz 
Herr Schönwetter 
Herr Flore 
Herr Spangenberg 
Herr Schminke 
Herr Herwig 
Herr H. Hartmann 
Herr Dr. Meyer 
Herr Ohlmeier 
Herr Gajowski 
Herr Filipas 
Herr Jödicke 
Herr Heideloff 
Herr Götte 
Herr Fillies 
Herr Schaal 

Wir bitten um Terminbestätigung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Koordination Tiefbauamt - 66 
Kassen- und Steueramt - 21 - 
Tiefbauamt - 66 - 
Gartenamt - 67 - 
Stadtplanungsamt - 61 - 
Bauordnungsamt - 63 - 
w.v. 

Brandschutzamt - 37 - 
PAS-Frankfurt 
Ingenieurbüro für Baustatik 
Ohlmeier Architekten 
Ingenieurbüro Gajowski 
Fa. Michels Haustechnik 
Ingenieurbüro Jödicke 

Städtische Werke 
w.v. 
GKH 
w.v. 

GKH - Gesellschaft für Kommunalbau 

in Hessen mbH 

^ jj 

TOCHTERGESELLSCHAFT DER LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE • VERBUNDUNTERNEHMEN DER 
Sitz der Gesellscnaft; Hans-Thoma-Straße 24 • 60596 Frankfurt am Main • Telefon: (069) 6 09 03-0 • Telefax: (069) 62 56 36 
Aufsichlsratsvorsitzender: Dr. Karl Kauermann - Geschäftsführer: Helmut Doublier. Horst Winterstein • Handelsregister Nr. 19651 AG Frankfurt 
Bankverbindungen; Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale. Ffm., Konto-Nr. 137 600 04 (BLZ 500 500 00) 
Stadtsparkasse Kassel. Konto-Nr 148 544 (BLZ 520 501 51) 

FINANZGR'.^-i 
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TAGESORDNUNG 

BV: Tiefgarage Friedrichsplatz Kassel - 2. BA 

Datum: 28. Juni 1994, 9.°° Uhr 

Ort: GKH-Kassel, Ständeplatz 23, 34117 Kassel 

TOP 1 Trafostation 

TOP 2 Bauantrag, Vorlagetermin, Bearbeitungszeit, Teilbaugenehmigung 

TOP 3 Sonstiges 

Kassel, den 29.06.1994 
Aufgestellt: Schaal/Le. 

GKH - Gesellschaft für Kommunaibau 
in Hessen mbH 

t;tg\to06.txt 
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Aktenzeichen 
1271/94 

Kossel, den 
18.07.94 

Stadt Kassel • 34 112 Kassel 

Firma 
TFK II, v.d. 
GKH mbH 
Ständeplatz 23 

34117 Kassel 

Stat.Bezirk 
111 

Stadt Kassel 

Magistrat 

Amt für 
Bauordnung 
und 
Denkmalpflege 

kasseP 

Für persönliche Rücksprachen: 

Zimmer Telefon Durchwahl: 
(05 61)787- 

Linien: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 - Holtestelte: Rathaus 

Eingangsbestätigung 

gemäß § 93 (1) Hessische Bauordnung 

Bouwarhaben 
!ßrrichtung einer Tiefgarage (2. Bauabschnitt) 

ouf dem Grundstück in Kassel; 
Friedrichsplatz 

Gern. 
KS 

Flur 
5 

Flurstück 
208/15 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihr Bauantrag ist beim Amt für Bauordnung und Denkmalpflege eingegangen. Er hat das über dem 
Anschriftenfeld angegebene Aktenzeichen erhalten. Sie werden gebeten, dieses Aktenzeichen bei Rück- 
fragen oder Schriftverkehr stets anzugeben. 

Die in § 93 Abs. 6 der Hess. Bauordnung - HßO - genannte Frist beginnt erst, wenn alle notwendigen 
Bauvorlagen vollständig vorliegen. Falls die Unterlagen nicht vollständig sind, werden Sie nach der Über- 
prüfung durch eine/n zuständige/n Sachbearbeiterin/Sachberarbeiter unterrichtet werden. Nachforde- 
rungen bleiben somit Vorbehalten. 

Bei Unklarheiten und Schwierigkeiten wird sich eine/r der zuständigen Sachbearbeiterinnen/Sachbear- 
beiter unverzüglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Im Interesse einer zügigen Bearbeitung Ihres Antrages/ 
Ihrer Anfrage/Ihrer Anzeige werden Sie deshalb gebeten, von Rückfragen über den Verfahrensstand nach 
Möglichkeit abzusehen. 

(Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben) 

r 
Herrn Ar^tHi«fe€k^'i2<assei 
Hans-Georg Ohlmeier 
Stephanstraße 12 

34131 Kassel 

I^Entwurfsverfasser/in ^ 

Sprechzeiten grundsätzlich: Femsprechonschlu6: (0561) 787-0 (Vermittlung) Konten der Stadt Kassel; 
Mittwoch von 8.30-12.30 Uhr und 14.00-17.30 Uhr Fernschreibanschluß: 992272 Stadtsparkasse Kossel 011 098 (BLZ 520 501 51) 
sowie noch Vereinbarung Telefaxanschluß: (0561) 787-2216 Postbonk Ffm 10707603 • 

◄ 
Durchschrift zur Kenntnisnahme an: 



GKH • Ständeplatz 23 -34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege - 63 - 
Stellvertretender Leiter 
des Amtes 
Herr Spangenberg 
Rathaus 

34 112 Kassel 

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom Unser Zeichen 

Schaal/ba 

ir{05 6l) Datum 

15/22 15. Juli 1994 

KURZBRIEF 

BV: Tiefgarage Friedrichsplatz, II. BA 

o gern. tel. Rücksprache o in Erledigung Ihres Schreibens vom 

0 Irrläufer o mit Dank zurück 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

o weitere Veranlassung 

o Erledigung 

o Stellungnahme 

o Prüfung 

folgende Unterlagen: 

o telefonischer Rücksprache 

0 Unterschrift 

0 Rückgabe 

X Verbleib bei Ihnen/für Ihre Akten 

o Genehmigung 

Unsere Aktennotiz vom 05.07.1994, Wasserrechtliche Genehmigung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gesellschaft für Kommunalbau 
in Hessen mbH 

i. A. Baumecker 

TOCHTERGESELLSCHAFT DER LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE • VERBUNDUNTERNEHMEN DER ä - FINANZGRUPPE 
Sitz der Gesellschaft: Hans-Thoma-Straße 24 • 60596 Frankfurt am Main • Telefon: (069} 6 09' 03-0 • Telefax: (069) 62 56 36 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Karl Kauermann - Geschäftsführer: Helmut Doublier. Horst Winterstein • Handelsregister Nr, 19651 AG Frankfurt 

Landesbank Hessen-TTiüringen Girozentrale. Ffm,, Konto-Nr. 137 600 04 (BLZ 500 500 00) 
Sl^nftpa^ss^assel, Konto-Nr. 148 544 (BLZ 520 501 51) 



GKH • Ständeplatz 23-34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege - 63 - 
Herr Schmicke 
Rathaus 

34 112 Kassel 

Stadt Kaseel-Oer Magistrat . 
-AnMflrSauoramjnQuiKlOw^dmlpftege- | 

jEing 1S.JÜLM99'- 

GKH - GESELLSCHAFT FÜR 
KOMMUNALBAU 
IN HESSEN MBH 

Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: {05 61} 9 18 99-0 
Telefax: (05 61)9 18 99-99 

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom Unser Zeichen ^ (05 61) Datum 

Schaal/ba 15/22 15. Juli 1994 

KURZBRIEF 

BV: Tiefgarage Friedrichsplatz, II. BA 

o gern. tel. Rücksprache o in Erledigung Ihres Schreibens vom 

o Irrläufer o mit Dank zurück 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

o weitere Veranlassung 

o Erledigung 

o Stellungnahme 

o Prüfung 

folgende Unterlagen: 

0 telefonischer Rücksprache 

0 Unterschrift 

0 Rückgabe 

X Verbleib bei Ihnen/für Ihre Akten 

0 Genehmigung 

Unsere Aktennotiz vom 05.07.1994, Wasserrechtliche Genehmigung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gesellschaft für Kommunalbau 
in Hessen mbH 

i. A. Baumecker 

TOCHTERGESELLSCHAFT DER LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE • VERBUNDUNTERNEHMEN DER S - FINANZGRUPPE 
Sitz der Gesellschaft: Hans-Thoma-Straße 24 • 60596 Frankfurt am Main - Telefon: (069) 6 09' 03-0 • Telefax: (069) 62 56 36 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Karl Kauermann • Geschäftsführer: Helmut DouOlier, Horst Winterstein • Handelsregister Nr, 19651 AG Frankfurt 

l-af^ö®sDank Hessen-Thüringen Girozentrale. Ffm., Konto-Nr. 137 600 04 (BLZ 500 500 00) 
^ädSparkasse'^ssei. Konto-Nr. 148 544 (BLZ 520 501 51) 



QKH -Gesellschaft für Kommunalbau in Hessen mbH 

Büro: Ständeplatz 23 -34117 Kasse! 
Tel.: 05 61 /9 18 99-0 • Fax: 05 61 /9 18 99-99 Seite: n 

Bauvorhaben: Tiefgarage Friedrichsplatz - 2.BA - Ort: Büro der GKH   

Betreff: 'Wasserrechtliche Genehmigung’ Datum: 05.07.1994  

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste -  VeneWer: y^Teilnebmer  
Stadt Kassel-üer Magistrat ; 

--AmtfUrBauoranimnundOenknialpfleg«- ; zusätzlich: 

Hr. Stadtrat Hellweg, 
Hr. Meister, 
Hr. Lenz, 
Hr. Schönwetter, 
Stadt Kassel 
Hr. Spangenberg 
Hr. Schminke 
Akte GKH 

Herr Bauer (UWB Stadt Kassel} übergibt allen Beteiligten eine Checkliste für die Planvorlagen zur 
Bearbeitung des Antrages auf Wasserrechtliche Erlaubnis für Grundwasserbenutzung' an die 
Stadt Kassel. 

Das Antragsverfahren wird durch das Ing.-Büro Dr. Meyer, in Zusammenarbeit mit der 
Fa. IBOG, Herrn Dr. Eppler, abgewickelt. 
Der Antrag wird bis Ende Juli (voraussichtlich am 22.07.1994) bei der Genehmigungs- 
behörde eingereicht. 

Am 21.07.1994 sollen die Unterlagen unterschriftsreif bei der GKH vorgelegt werden. 

Das Antragsverfahren wird insgesamt für das Gesamtprojekt durchgeführt und nicht in 
Einzelanträgen für evtl. Bauabschnitte unterteilt. 

Die Antragsunterlagen sind komplett an die Untere Wasserbehörde einzureichen. 

Eine weitere Ausfertigung ist direkt dem Wasserwirtschaftsamt zu übergeben. 

Nach Festlegung vom heutigen Tage und der Vorabzustimmung durch Herrn Bauer von der 
Unteren Wasserbehörde, ist eine Vorabzustimmung für die Teilbaugenehmgiung von 
Teilabschnitten an das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege möglich. 

Die Untere Naturschutzbehörde muß beim Antragsverfahren beteiligt werden. 

Mit Herrn Schönwetter (Umwelt- und Gartenamt) sind Einzelpunkte wie z. B. die Versik- 
kerung von Grundwasser im Bereich der Alleen und Bewässerung der Bäume abzustimmen. 
Vorhandene Pegel zur Grundwassermessung liegen in der Baugrube und werden im Zuge 
der Baumaßnahme wegfallen. 



Wegen der geforderten Beweissicherung sind neue Meßstellen nach Abstimmung mit der 
Unteren Wasserbehörde, Wasserwirtschaftsamt, dem Ing.-Büro Dr. Meyer und dem Büro 
IBOG niederzubringen. 

Eine Einrichtung neuer Meßstellen ist lediglich anzeigepflichtig. 
Mit der Besprechung vom heutigen Tage ist der Anzeigepflicht genüge getan. 
Herr Bauer erklärt die Anzeige als geleistet. 

Die Einrichtung der neuen Meßstellen ist in den GU-Leistungen anzusiedeln. 

Eine 0-Messung über die gegenwärtigen Grundwasserstände wird noch vor der ersten 
Aktivität auf der Baustelle durchgeführt (Büro IBOG). 
Die neu zu erstellenden Grundwassermeßstellen dürfen nicht in Parkplatzflächen wegen 
der Zugängigkeit im Meßfall angeordnet werden. 
Die Ausführung der Meßstellen sollte durch den GU nach Abstimmung mit den beteiligten 
Fachbehörden und dem Büro IBOG noch im Juli 1994 erfolgen. 

Die erforderlichen Kontrollmessungen vor und während der Bauzeit sind in wöchentlichen 
Abständen durchzuführen (Büro IBOG). 

Wichtig für die Meßstellen im Baufeld. 
Sämtliche Meßpunkte müssen auch während der Bauzeit freigehalten und zugängig sein 
und dürfen nicht durch Baustelleneinrichtung, Fahrzeuge, Container oder Lagergut überbaut 
oder belegt sein. 

Grund Wassereinleitung 

Im Zuge der Baustellenabwicklung sind bei der Einleitung des Grundwassers die 
Grenzwerte im Hinblick auf eine mögliche Schadstoffbelastung zu berücksichtigen. 
Vor Einleitung sind von Unternehmerseite die Grundwasserwerte entsprechend der 
IndirekteinleiterverordnungAWasserrecht auf ihren Schadstoffanteil zu überprüfen. 

Danach ist festzustellen ob die Einleitung erlaubnisfrei oder erlaubnisbedürftig ist. 
(Untersuchung durch IBOG) 

Hierzu erhält Herr Dr. Eppler von der Unteren Wasserbehörde eine Kopie der namentlich 
genannten Stoffe für die erforderliche Untersuchung. 

Im Antrag für die wasserrechtliche Genehmigung ist ein Hinweis auf die spätere konkrete 
Abstimmung zu diesem Punkt mit dem Tiefbauamt der Stadt Kassel zu machen. 

Die Abstimmung zwischen dem Tiefbauamt und der Unteren Wasserbehörde wird durch 
Herrn Lenz oder Herrn Meister erfolgen. 

Nach Aussage von Herrn Dr. Eppler ist ein Versickernlassen des anfallenden Grundwassers 
im Bereich der Esplanade nicht möglich. 

Im Bezug auf das Wässern der Alleebepflanzung sollte jedoch noch ein 
Abstimmungsgespräch mit dem Umwelt- und Gartenamt erfolgen.I 

Nach Aussage von Herrn Dr. Eppler ist davon auszugehen, daß die Wasserversorgung der 

Linden nicht über den Grundwasserbereich erfolgt, sondern lediglich durch Regen- und 
Oberflächenwasser. 

- 3 - 



GKH 

Seitens der Unteren Wasserbehörde wird angemerkt, daß ein Versickern und 
Wiederzuführung des Grundwassers im Nahbereich der Baustelle wünschenswert 

jedoch nach den Ausführungen von Herrn Dr. Eppler nicht praktikabel erscheint. 

Aufgestellt: Schaal/Le./A-B-0705.TXT. 
Kassel, den 14.07.1994 

GKH-Gesellschaft für Kommunalbau 

eine 
wäre. 



Teilnehmerliste 

Bauvorhaben: 

Datum: 

Ort: 

Tiefgarage Friedrichsplatz - 2. BA - 

5. Juli 1994 - 10.30 Uhr 

Büro der GKH-Kassel 



13-JUL-1994 14:06 GKH BUERO KASSEL +49 561 91899 99 S.01 

GKh • Stancec!.a'.z 23 • 3-1117 Kasse' 

Magistrat der Stadt Kassel 
Dezernat für Planen und Bauen -61 
Herr Stadtbaurat Hetlweg 
Rathaus 

34112 Kassel 

Stadt Kassel-Der Magi^ra 
Amt für Sauordnung uno Oenkmaotje' 

Ein«. 11 JULII, 

GK-- "■ 
‘'JT' - 

3*änic-cla:2 5? 
3-! 

!f‘.'vorr. Jr3;r-Zsic’".'3r •s.L'nnl; 

Fillies/Le. 91839-10/16 15. :L. 1994 
TG«>1.1.H6l-T*.T 

Bauvorhaben: Tir/' ‘ i i:>.drlchspi ;-- - BA ■ 
Hier; B;. ' ji.-ui-h, L^uwerk i ..>J Oberfläche 

Sehr geehrt»'- Herr Hellvv - 

wir teilen > :--7ii • i . . . '»n --“vr; für Abbr id 
Oberfläcf ■ ; I' ■' ‘ '■ "T! 'L "Jant •)'" ig rnd Denkr': ^ur 
Genehmigetria vdj- ’■7“ v • -^-n. 

Wir bitiiji. _il*-ri/irLr^.tung und Ertfü'i'-.. 1 : 
Teilbauge:..''r‘::gii-'« ' i -^-Hich Baugrubi-i-.-ushub, Verhau unc‘ ■ 1 . o’ ' 
2um festgeleü- :-i --^'nn am ■ - 08.1994. 

Mit freundlichen Grüßen 

GKH - Gesellschaft für Kommunalbau 

TC-n+T==50=SFLLSCHAP^ DCP LANüCÖUANK ' =1NÖ=\ Cy?r..7=\-RA, = ■ VFriRU-CLLTAKChMiIN itL-» a -,(NiA\ZG*-JUFPt 
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Sa-'<vsro,i"r:ivnf;e-'" H3iS'S’vT'''jrirasr; Gi’f:7^rr's:s. Kortci Nr. I37 50:)r>'; ;Sl 7 -l*:? 5C0 OC) 
Ü;iXdl30--r|<aifKa Kaasft! Kcnto-Nf. i4ü5~iöl4 320 3:5: Ta) 
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1. auszufertigen: 

1lz 

für Bauordnung unu 
üenKmctIpf lege 

6KH 
z.H. Herrn Fiillss 
SLändepIötz 23 

Obere KönigsstralSe ü 

34117 Kassel 
1,3,4,b,ü»y,12 
Rathaus 
W 314 
Herr Siebert 

6037 
6133 

ö 1271/94 19.07.19‘j4 

Tiefgarage Frieorichspiatz - 2. Bauabschnitt 

hier: ihr Schreiben van 13. Juli 1994 

Sehr geenrter Herr FilUes, 

leider inuB Ihrem o.g. Schreiben Midersprochen werden. 
Dar Bduantrag ist noch nicht vollständig. Der Entwässerungsantrag 
und die Statik liegen dem Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
noch nicht vor. 

Zur Erteilung einer Teilbäugenehmigung für 

- Saugrubenaushub 

- Verbau und 

- Gründungsarbeiten 

müssen entsprechende, vom Prüfingenieur geprüfte statische Berechnungen 
vorliegen. Außerdem muß der fntwässerungsantrag geprüft sein. 

freundlichen Grüßen 

2.0urchschriftlich an - VI 

m.d.B.u.K 



Telefax 

Bitte sofort aushändigen an 
r 1 

5.-ll .%srv^ Hu\di- 

TT 4^^ 

L J 

Stadt Kassel 

Oberbürgermeister 

Ralhous ■ Postfach 102660 • 3500 Kassel 

Amt: O'f 

Auskunft erteilt: 4l 

Telefon: (05 61) 7 87- 

Telefax: (05 61) G m 

Datum:. y(5-T-OT - 

Mit der Bitte um 
w Kenntnis-  ^Stellung-   — .—, ,—i 

nähme | | nähme | | Erledigung | | Prüfung | j Scheidung | | 

und 

I I Verbleib Q Rückgabe Q Weiterleitung an 

19/07 '94 09:34 FAX + 49 561 7876133 STADT KASSEL 63 ® 001 

»:}:* ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL 

SENDUNG OK 

SE/EM NR. 

TEL. NR. GEGENST. 

KENNUNG GEGENSTELLE 

ANFANGSZEIT 

DAUER 

SEIT. 

ERGEBNIS 

1671 

+49 561 91899 99 

19/07 09:33 

01'19 

3 

OK 

Dieses Telefax umfaßt insgesamt Seiten. Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben! 

1 11059/0190 (034| w 





lieferurtJi^n 705 
scheiR5f^;j^ 

Bitte sor^Uifl-^tHoevyahren 

V'\ ,-Si- /■ K / 
/ 

Gewicht bei Paketen mil Warlangabe 
~i^9 

Postannahm» 

<
1

^
1

 



Gl2c>i 

8. Aug. 1994 

STAATLICHES AMT FUR 
ARBEITSSCHUTZ- UND 
SICHERHEITSTECHNIK 

KASSEL 

Geschäftszeichen 614/94 
Bitte bei Antwort yi|0/ £ 1 
angeben 

Staatl. Amt für Arbeitsschutz- und Sicheiheitstechnik Kassel 
Knorrstraße 34,34121 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
- Amt für Bauordnung und 

BearbeiterÄfc We inert 
Telefon (0561) 2004- 37 
Telefax (0561)2004-45 Denkmalpflege - 

Rathaus 

34112 Kassel 
Ihr Zeichen 1271/94 
Dire Nachricht vom 18.07.1994 

Datum 25.07.1994 

Bauvorhaben der Firma TKF II, v. d. 6KH mbH, Ständeplatz 23, 34117 Kassel 
- Errichtung einer Tiefgarage (2. Bauabschnitt), Friedrichsplatz, 34117 Kassel - 

/ Hiermit werden die Antragsunterlagen nach bescheinigter Prüfung 
zurückgesandt. 

Gegen das obengenannte Bauvorhaben bestehen von hier aus keine 
Bedenken. 

/ Die Auflagen des hiesigen Amtes liegen in 4-facher Ausfertigung 
bei und sind dem von Ihnen ausgestellten Originalbauschein sowie 
sämtlichen Durchschriften beizuheften. 

Die Übersendung einer Bauscheinabschrift ist nicht erforderlich. 

In den Bauschein (Vordruck) ist folgender Passus aufzunehmen: 

Anliegende Auflagen des 
Staatlichen Amtes für 

Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik Kassel 
sind Bestandteil des Bauscheines. 

Im Auftrag 

(Weinert) 



Auflagen des Staatlichen Amtes für 
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik Kassel 

Die Arbeitsstätte ist nach der Verordnung über Arbeits- 
stätten (ArbStättV) vom 20.03 1975 (BGBl. I S. 729) 
und den sonstigen einschlägigen Vorschriften sowie den 
anerkannten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen 
einzurichten und zu betreiben. 

In den Arbeitsräumen muß während der Arbeitszeit aus- 
reichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden 
sein. Gegebenenfalls sind mechanische Lüftungsein- 
richtungen (Zu- und Abluft) vorzusehen (§ 5 ArbStättV 
- ASR 5). 

Arbeits-, Pausen- und Bereitschaftsräume müssen eine 
Sichtverbindung nach außen haben (§ 7 ArbStättV - ASR 7/1). 

Die Sichtverbindung muß in Augenhöhe den Ausblick aus dem 
Raum ins Freie ermöglichen. Sichtverbindungen müssen aus 
durchsichtigem Glas oder anderen durchsichtigen Werkstoffen 
bestehen (§ 7, 29 ArbStättV - ASR 7/1). 

Für den beabsichtigten Einbau eines Personenaufzuges gelten 
neben den baurechtlichen Vorschriften die Bestimmungen der 
"Verordnung über Aufzugsanlagen (Aufzugsverordnung - AufzV) 
in der Fassung vom 27. Februar 1980 - BGBl. I S. 173 - geändert 
durch die 1. Verordnung zur Änderung der AufzV vom 17. August 
1988 - BGBl. I S. 1685. 

Insbesondere sind zu beachten: 

Bevor mit dem Bau der Aufzugsanlagen begonnen wird, ist 
deren Errichtung dem Sachverständigen der Staatlichen 
Technischen Überwachung Hessen (TÜH), Amt Kassel, Knorrstraße 
36, 34121 Kassel, schriftlich anzuzeigen. Der Anzeige an die 
Staatliche Überwachung sind in doppelter Ausfertigung 
Beschreibung, Zeichnungen und Berechnungen der Aufzugsanlage 
beizufügen. 
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Bei der Errichtung der Aufzugsanlage sind die "Technischen 
Regeln für Aufzugsanlagen" zu beachten. 

Maschinenräume müssen von benachbarten Räumen feuerbeständig 
getrennt und über eine fest eingebaute Treppe zugänglich sein. 
Türen zu Triebwerksräumen sind mit folgender Beschriftung zu 
versehen: 

AUFZUG-TRIEBWERKSRAUM 
ZUTRITT NUR BEFUGTEN GESTATTET 

Liegen betretbare Räume unter der Fahrbahn des Fahrkorbes oder 
des Gegengewichtes, müssen besondere Bestimmungen beachtet 
werden. 

Die Inbetriebnahme der Aufzugsanlage darf erst nach mangel- 
freier Abnahme durch die Staatliche Technische Überwachung 
Hessens erfolgen. 

) Für den beabsichtigten Einbau eines Personenaufzuges gelten 
neben den baurechtlichen Vorschriften die Bestimmungen der 
"Verordnung über Aufzugsanlagen {Aufzugsverordnung - AufzV) 
in der Fassung vom 27. Februar 1980 - BGBl. I S. 173 - geändert 
durch die 1. Verordnung zur Änderung der AufzV vom 17. August 
1988 - BGBl. I S. 1685. 

Insbesondere sind zu beachten: 

Bevor mit dem Bau der Aufzugsanlagen begonnen wird, ist 
deren Errichtung dem Sachverständigen der Staatlichen 
Technischen Überwachung Hessen (TÜH), Amt Kassel, Knorrstraße 
36, 34121 Kassel, schriftlich anzuzeigen. Der Anzeige an die 
Staatliche Überwachung sind in doppelter Ausfertigung 
Beschreibung, Zeichnungen und Berechnungen der Aufzugsanlage 
beizufügen. 

Bei der Errichtung der Aufzugsanlage sind die "Technischen 
Regeln für Aufzugsanlagen" zu beachten. 

Maschinenräume müssen von benachbarten Räumen feuerbeständig 
getrennt und über eine fest eingebaute Treppe zugänglich sein. 
Türen zu Triebwerksräumen sind mit folgender Beschriftung zu 
versehen: 

3 
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AUFZUG-TRIEBWERKSRAUM 
ZUTRITT NUR BEFUGTEN GESTATTET 

Liegen betretbare Räume unter der Fahrbahn des Fahrkorbes oder 
des Gegengewichtes, müssen besondere Bestimmungen beachtet 
werden. 

Die Inbetriebnahme der Aufzugsanlage darf erst nach mangel- 
freier Abnahme durch die Staatliche Technische Überwachung 
Hessens erfolgen. 
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Stadt Kaatel*D«r 
-Amt fir teuofommg und tMcnet. toni(T« 

EIng 1 Z AL «9A 

- 63 - 

1 5, Aus, liSlj 

Kassel, 11. August 1994 
Herr Hartl/Ba. 
Telefon: 31 05 

/^ay y^öpce 

A^6 

Bauakte 1271/94 
Errichtung Tiefgarage Friedrichsplatz, 2. Bauabschnitt 

Zu dem Bauvorhaben nehmen wir aus straßenverkehrsbehördlicher 
Sicht wie folgt Stellung: 

1. Parkhausdaten 

Nach den Parkhausdaten (Seite 0) werden 437 Einstellplätze 
gebaut. Gemäß Magistratsbeschluß sollen mit Inbetriebnahme des 
2. Bauabschnittes jedoch 555 oberirdische Stellplätze abgebaut 
werden. Ist dort bekannt, wie es zu dieser Differenz von 118 
Stellplätzen gekommen ist? (Um entsprechende Mitteilung wird 
gebeten. ) . 

Die Anzahl der Schwerbehindertenparkplätze (32) erscheint sehr 
hoch, zumal für Schwerbehinderte die Benutzung von Tiefgaragen 
in der Regel mit zusätzlichen Problemen verbunden ist. Wir ver- 
weisen in diesem Zusammenhang auf unsere Stellungnahme an 
- 66 - vom 01.08.1994, Seite 1 unten, nebst Anlagen, die in 
Fotokopie beigefügt ist, und unsere Stellungnahme zur Bauakte 
0067/93 vom 18.03.1993. Im Zusammenhang mit der Neugestaltung 
der Vorfläche zwischen Leffers und Friedrichsplatz muß über den 
Fortbestand der dortigen 6 Schwerbehindertenparkplätze ent- 
schieden werden. / 

2. Baukörper bzw. Anbindung an das öffentliche Straßennetz, innere 
Verkehrstührunq und Leistungsfähigkeit der Garage 

Gegen die vorgelegte Planung bestehen keine Bedenken. Wir ver- 
weisen hierzu auf unsere Stellungnahme an - 66 - vom 28.07.1994 
zum Antrag auf Unterblei bung einer Planfeststellung, die in 
Fotokopie ebenfalls beigefügt ist, und unsere Stellungnahme vom 
18.03.1993 in gleicher Angelegenheit zur Bauakte 0067/93. 

3. Betrieb der Garage 

Entsprechend den Bauantragsunterlagen soll der 2. Bauabschnitt 
logistisch in die automatische Besetzt/Frei-Anzeige des 1. Bau- 
abschnittes integriert werden. Dies ist nur bedingt möglich, 
nämlich nur aus Richtung Altmarkt. Die Anzeige Höhe Theater 
wird mit der neuen Zufahrt quasi überflüssig. Als Minimal- 
lösung ist eine Anzeigentafel zwischen Fünffensterstraße und 
Hugenottenstraße erforderlich. Der genaue Standort (evtl. 
Mittelstreifen) müßte noch gemeinsam festgelegt werden. 

^fUvU.K')’ , 
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In den vergangenen Monaten war immer davon die Rede, mit Fer- 
tigstellung des 2. Bauabschnittes ein Parkleitsystem für die 
Kasseler Innenstadt einzuführen, wobei der Betreiber der Tief- 
garage entsprechende Vorgaben machen sollte. Sobald der künf- 
tige Betreiber feststeht, muß ein Gespräch mit allen Parkhaus- 
betreibern über das weitere Verfahren (Grundsatzentscheidung, 
System, Finanzierung und Betriebsform) geführt werden. 

4. Qberf1achenge^taltunq 

- Sandgebundene Wegeflächen (Punkt 1.2.1.1) 

Die Bauausführung dieser Wege stellt kein straßenverkehrs- 
behördliches Problem dar, die Wegeflächen über dem 1. Bau- 
abschnitt erweisen sich zumindest bei feuchter Witterung als 
untauglich. 

- Straßen (Punkt 1.2.2.1) 

Hier ist unklar, in welchem Bereich und Umfang ein Rückbau 
der Friedrichsplatzrandstraße erfolgen soll. Hierzu bedarf 
es einer Detai1absprache; im übrigen sind die Kosten für die 
erforder1iche Neumarkierung vom Bauherrn zu tragen. 

- Poller (Punkt 1.5.9.1) 

Die Abgrenzung der Friedrichsplatz-Randstraße mit einem Hoch 
bord und Natursteinpol1ern wird ausdrücklich begrüßt. Der 
vorgesehene Sicherheitsabstand zum Fahrbahnrand ist aller- 
dings zu gering; dieser sollte 50 cm, mindestens aber 30 cm, 
betragen, 
Der Kurvenbereich Schöne Aussicht/Friedrichsplatz ist eben- 
falls abzupoIlern. 

- Befestigte flächen (Punkt 3.2.1.1) 

Bei der Neugestaltung des begleitenden Gehweges auf der Nord 
Westseite des Steinweges ist darauf zu achten, daß es sich 
hierbei um einen getrennten Fuß-/Radweg handelt, der dem- 
zufolge unterschiedlich gestaltet werden sollte; mindestens 
ist aber eine Abmarkierung des Radweges erforder1ich. 

- Vorfeld Friedericianum/Steinweg (Punkt 5) 

Eine durchgehende Abpollerung zur Unteren Karlsstraße ist 
u. E. nicht möglich bzw. zulässig. Heute besteht dort eine 
Tei1absperrung und die Durchfahrt/-gang ist durch entspre- 
chende Hinweisbeschilderung nur Fußgängern, Radfahrern und 
dem Liefervarkehr zum Fridericianum erlaubt. 

Auf der Seite Steinweg ist heute extra eine Rampe für Roll- 
stuhl- und Radfahrer angelegt worden. Dies halten wir auch 
künftig für erforder1ich. 

Das Beleuchtungskonzept mit den überfahrbaren Signal1euchten 
halten wir nicht für sehr glücklich, weil diese Beleuchtungs 
körper einen gewissen Gefahrenpunkt darstellen. Vor dem 
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ist seinerzeit ein Radfahrer 
der Ersatzanspruch konnte 

Haupteingang zum Staatstheater 
über dieses Hindernis gestürzt, 
allerdings abgelehnt werden. 

- Vorfeld "Fridericianum/Rotes Palais" (Punkt 6) 

wurde sogar 
Fußgänger!) 
Pf 1asterung 
warum diese 

Zur Realisierung der Festsetzungen des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes Nr. 1/38 ist der Großteil der nordöstlichen 
Friedrichsplatz-Randstraße für den Fährverkehr - ausgenommen 
Andienungsverkehr - mit Wirkung vom 20.11.1992 eingezogen 
worden. Die im beigefügten Plan schwarz dargestellte Fläche 

für jeglichen öffentlichen Verkehr (also auch 
eingezogen. Aus der vorgesehenen einheitlichen 
der gesamten Randstraße ergibt sich die Frage, 
unterschiedliche Einziehung erfolgte. Weiterer 

Klärungsbedarf besteht für die übergangsbereiche zur Unteren 
Karlsstraße bzw. Oberen Königsstraße. Zur Oberen Königsstraße 
ist sicherlich ebenfalls eine Abpollerung erforder1ich. Die 
Ausführungsplanung ist in jedem Fall mit uns abzustimmen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, wie und wo, gegebenenfalls auch 
zu welchen begrenzten Zeiten Andienungsverkehr stattfinden 
soll und ob und in welchem Umfang die Behindertenparkplätze 
bestehen bleiben sollen. Auf jeden Fall bedarf es einer ein- 
deutigen Beschilderung entsprechend den Bestimmungen der 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO). 
Die Standorte der Poller (Punkt 6.5.9.1) sind mit der 
Straßenverkehrsbehörde abzustimmen. 

5. Zum Abbruch der Stützmauern und Treppenanlagen und der Fuß- 
gängerunterführung haben wir mit Schreiben vom 04.08.1994 zur y 
Bauakte 1299/94 bereits Stellung genommen. 

6. Im Zusammenhang mit der Oberflächengestaltung machen wir noch- 
mals auf unsere unter 1. genannte Stellungnahme vom 01.08.1994, 
3. Absatz, aufmerksam, wonach mangels Wegeeinziehung die ersten 
25 m des heutigen Parkstreifens ab Cafe Paulus nicht entsiegelt 
werden dürfen. 



- 31 - Kassel, 01. August 1994 
Herr Hartl/Ba. 
Telefon: 31 05 
MA2Q0'1-J 

ausgefertigt: l'Sa _ 

abgesandt: !3'-i 

- 66 - 

Tiefgarage Friedrichsplatz, 2. BA 

Zur dortigen Anfrage vom 22.07.1994 nehmen wir wie folgt Stellung: 

Nach unserer Auffassung ist eine Entsiegelung des Randbereiches 
der auf dem Friedrichsplatz zugewandten Seite gegenwärtig recht- 
lich nicht zulässig. 

In der Ausgabe der HNA am 23.02.1992 wurde die Tei1einziehung des 
südlichen Friedrichsplatzes mit Wirkung vom 25.03.1993 bekannt- 
gegeben, aufgrund der politischen Entwicklung und einiger Wider- 
spruchsverf ahren jedoch gestoppt. Der gegenwärtige Sachstand ist 
hier nicht bekannt; nur solange die Einziehung nicht rechtswirksam 
ist, kann diese öffentliche Verkehrstläche nicht entsiegelt wer- 
den . 

Im übrigen hatten wir seinerzeit bei der Ämterbetei1igung zur Vor- 
bereitung des Wegeeinziehungsverfahrens u. a. auch auf die von 
dort jetzt angsprochenen Probleme hingewiesen und der geplanten 
Wegeeinziehung in diesem Umfang nicht zugestimmt (siehe beilie- 
gende Fotokopien unserer Stellungnahmen). Bereits vorher hatten 
wir auf das Taxenproblem aufmerksam gemacht, so daß entgegen der 
nunmehr vorgelegten Entsiegelungsmaßnahme die ersten 25 m im Ab- 
stand vom Flurstück 208/9, Flur 5, Gemarkung Kassel (also vor den 
Telefonzellen/Cafe Paulus) nicht eingezogen werden sollten. Von 
hier aus war vorgese'hen, in diesem Bereich 10 Taxenplätze zu be- 
lassen. Das Problem für die Schwerbehinderten blieb quasi unge- 
löst. Im Vorgriff auf den 2. BA der Tiefgarage hatten wir in Ab- 
stimmung mit - III - entgegen der Tei1entwidmung der nordöstlichen 
Friedrichsplatzrandstraße vor Firma Leffers 6 Schwerbehinderten- 
parkplätze ausgeschildert. Auf Nachfrage bei - 63 - sind in beiden 
Parkdecks des 2. BA jeweils 16 Behindertenparkp1 ätze vorgesehen. 
Grundsätzlich erscheint dies ausreichend? für die Schwerbehinder- 
ten sind Tiefgaragen jedoch grundsätzlich mit Schwierigkeiten ver- 
bunden, so daß insbesondere im Hinblick auf die Reduzierung eines 
Großteils der oberirdisehen Stellplätze im Innenstadtbereich die 
Schwerbehindertenparkplätze oberirdisch verbleiben bzw. angelegt 
werden sollten. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf dte 
ebenfalls in Fotokopie beigefügte Niederschrift über die Bespre- 
chung mit dem Kreisvorstand des VdK Kassel-Stadt bei - I - am 
21.01.1993 und die seinerzeit gegebenen Zusagen. 
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Abschließend bitten wir um Mitteilung, wie die geplante Entsiege- 
1ungsoberf1äche künftig aussehen bzw. gestaltet werden soll und ob 
weitere Entsiegelungs- b^w. Umbaumaßnahmen im Bereich der bereits 
eingezogenen Wegeflächen am nördlichen Friedrichsplatzrand, vor 
der AOK und der Schönen Aussicht bzw. der zur Wegeeinziehung 
ebenfalls vorgesehenen Flächen auf der Südseite der südlichen 
Friedrichsplatzrandstraße durchgeführt werden sollen. 

retung 

in 

Anlagen 

Reek 

Vertej1er: 
- 3121 - 

-ti 



36 Kassel, 18. März 
Herr Hartl/Ba. 
Telefon: 31 05 
H/\ 18051 

1 993 

ausgefertigt:_!_Ai?^[LJ^^3 

abqesandt: ^ 

Bauakte 0067/93 
Tiefgarage Friedrichsplatz (II. Bauabschnitt) 

Die Thematik Tiefgarage Friedrichsp1 atz (II, Bauabschnitt) und 
insbesondere deren Erschließung ist wiederholt zwischen - 61 
- S III - und - 36 zuletzt am 15.02.1993, erörtert worden. 

Aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht bestehen demnach keine 
Bedenken gegen die Errichtung der Tiefgarage. In Umsetzung der Be- 
schlüsse Nr. 205 und 206 der Stadtverordnetenversamml ung vom 
05.03.1990 und des Magistratsbeschlusses vom 09.12.1991 ist der 
II. Bauabschnitt sogar unabdingbar. 

Der Erschließung der Tiefgarage mit Zu- und Ausfahrt in Mittellage 
der Frankfurter Straße wird unter Ein—haltung des als Anlage bei- 
gefügten Straßenquerschnittes (Skizze von - 61 - vom 15.02.1993 

^ ■ 500) zugestimmt, allerdings mit verbreiteter Ein- und 
Ausfädelspur von je 2,50 m. 

Die Knotenpunktsignalisierung ist auf Kosten des Bauherrn entspre- 
chend den neuen Verhältnissen anzupassen, eine neue oberirdische 
Querungsmöglichkeit über Steinweg/Frankfurter Straße, zumindest 
auf der Südseite, ist einzurichten. Die erforderlichen Veränderun- 
gen in der Signalisierung bedingen voraussichtlich umfangreiche 
Anpassungen der Nachbarkreuzungen. Der Straßenzug Frankfurter 
Straße/Fünffensterstraße beinhaltet heute eine Bevorrechti gung 
des ÖPNV, die u. U. ebenfalls korrigiert werden muß. Es werden 
immense Planungs- und Programmierungskosten entstehen, die u. E. 
entsprechend dem Verursacherprinzip vom Bauherrn zu tragen sind. 

Die Ausweisung von 14 Schwerbehindertenparkp1 ätzen innerhalb der 
Tiefgarage halten wir nicht für zweckmäßig. Im Zusammenhang mit 
der Einziehung der oberirdisehen Stellplätze am Friedrichsp1atz- 
rand haben wir gefordert, die dort vorhandenen 14 Schwerbehinder- 
ten-Ste11p1 ätze beizubehalten. Eine Entscheidung ist hier nicht 
bekannt. 

K. 
K. 

h 

Die Bauakte ist wieder beigefügt. 

l.V, 

0BZ. FrelUg 

An 1 age 

2. Kopie: 
- 61 - 
- S III - 

J.V. 



31 
Kassel, 28.07.1994 
Herr Gies/E/ogies53 
Tel. 61 50 

- 66 - 

E-in-/Ausfahrt Tiefgarage Fried 
Straße (B 3); 
Unterbleiben der Planfeststell 
14.06.1994 

richsplatz in der Frankfurte 

ung gern. Ihrem Schreiben vom 

r 

Maßnahmetach^dem''Cnrvornea ^ ^^tste 1 1 ung für die o. g 
grundsätzlich ^ Lageplan vom 10.06.1994 wird 

zu L^iüiisiihtigin""^"^ Planausführung bUten 

1 

wir folgende Punkte 

RXeiiehrs?iriii"ailie'nrvo"Ti^ vorhandenen 
auf dem Friedr 1 chsp 1 atz muß nSh ■ Die Fußgängerf url 

herangerückfwerdln so Saß "n 
vorhandenen/geplant;n^^uL^e-%-3c^^-,-^-- 

ziugsiiöiraul^'dii FMedMih ^ ^egenden Fahr- 
die Eckausrundungen und Fahrbahnten'^*^^*"''f^'^ ’ ® ^ 
gestalten (Begegnungsfall: dre 1 achs. gis^MuiSiCig/^ii j 

unter Berüikiichti'gunrderpinktrrund*'6'^'^'^t^'^^'^''h^'’^®'^'’® 
che Verbreiterungen der FahrhihiLfn entsprechende bauln- 
den separaten L i nksabb. ^^ ^ 

'■ Fahis1r:iFerbL^L^":i^wiri:f:ir^^^^^-3 Ummarkierung der 
Deckschicht. Die Kosten sind vom Erneuerung der bituminösen 

Signalanlagen ermitteln ^^'^bauarbeiten der Licht- 

zu'"iiiüCkii’chii’gei- täglich erhobenen ForderCigin der RKH 
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m 
m * 

m * 
* ohne Mittelmarkierung 

r 

Linksabbieger 
Geradeaus 
Geradeaus/Rechtsabbieger 
insgesamt: 

3,00 
2.50 

3,00 
8.50 m 

6. Um die erforderliche Leistungsfähigkeit auf dem Steinweg zu ga- 
rantieren, ist aus signaltechnischer Sicht folgendes erforder- 
l i ch : 

zwei- oder dreiphasige Steuerung als 
Detai1 Untersuchungen; 
Linksabbieger in Friedrichsplatzrand 
Beachtung des Gegenverkehrs und der 
Richtung "Trompete" ab; 
Räumen der Linksabbieger in die Frie 
durch diagonal Grün; 
Steuerung des Individual Verkehrs aus 
Straße in einer gemeinsamen Phase mi 
richtung und den Fußgängern, welche 
Koordinierung mit den benachbarten s 
punkten unter besonderer Beachtung d 
an der "Trompete". 

Grundlage weiterer 

Straße biegen unter 
Fußgänger, Radfahrer in 

drichsplatzrandstraße 

der Friedrichsplatzrandj 
t der jeweiligen Gegen- 
den Steinweg überqueren; 
ignalisierten Knoten- 
er ÖPNV-Bevorrechtigung 

Damit wird die Kapazität der Linksabbieger in die Friedrichs- 
pl atzrandstraße auf ca. 100 Fahrzeuge pro Stunde begrenzt. Dies 
scheint aufgrund der angestrebten Reduktion verfügbarer oberir- 
discher Parkplätze und der Möglichkeit, direkt in die Tiefga- 
rage einzufahren, jedoch akzeptabel. 

Zur optimalen Aufstellung der benötigten Signalmaste schlagen 
wir eine abweichende bauliche Gestaltung gemäß dem bei gefügten 
Deckblatt vor. Bezüglich der Kosten für die Änderungen der 
Lichtsignalanlage in Höhe von ca. 160 000,00 DM weisen wir auf 
das Schreiben vom - 31 - vom 06.07.1994 hin; eine Rückäußerung 
ist bislang nicht erfolgt - aber dringend, weil der Planungs- 
auftrag umgehend zu vergeben ist, um anschließend rechtzeitig 
die Anlagen zu bestellen und zu installieren. Hier wäre noch 
eine ze i t.l i che/i nhal 11 i che Abstimmung für die tiefibau- 
technischen Arbeiten sowie Markierungen notwendig. 

% 
Reek 

ertretun 9 

Anlage 

Vertei1er: 

Polizeipräsidium Kassel, Abt. - S III - z. K. 
- 61 - z. K. 
- 3122 - z. K. 
- 3123 - z. K. 
- 3121 - z. d. A. 



60 Kassel, 27.11.1992 
Frau Preidel/Be 
Tel. : 60 02 

Einziehung einer Teil fläche des Friedrichsplatzes für jeglichen 
Verkehr und einer weiteren Teilfläche für den Fährverkehr 

Die in dem beigefügten Plan schwarz dargestellte Fläche hat mit 
Wirkung vom 20.11.1992 ihre Eigenschaft als öffentliche Verkehrs- 
fläche verloren. 

Die schraffiert dargestellte Fläche hat mit Wirkung vom 20.11.1992 
ihre Eigenschaft als öffentliche Verkehrsfläche für den Kraftfahr- 
zeugverkehr verloren. 

Der Andienungsverkehr ist laut Auskunft von - 36 - vorerst wie 
bisher ohne zeitliche Begrenzung möglich. Ob und wann eine Ände- 
rung erfolgt, kann z. Z. noch nicht gesagt werden. 

Sobald die Stellungsnahme der Städtischen Werke zu den in diesen 
Bereichen verlegten Leitungen vorliegt, werden wir die betroffenen 
Fachämter umgehend informieren. 

Anlage 

Plan 

ve rne11er; 

- 23 - m. d. 
' 36 - m. d. 
^ bT ^ m. d. 
- 62 - m. d. 
- 63 - m. d. 
- 66 - m. d. 
- 67 - m. d. 
- 70 - m. d. 
Schutzpolize 

B . u . K . 
E. u. K. 
B . u . K . 
B. u. K. 
B. u. K. 
B. u. K. 
B. u. K. 
B. u. K. 

i m . d . B . u. K. 
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- 37 - 
3060 F 

I 

Kassel, 12.08.1994 
Herr Herwig/Ks. 
Tel.: 1 12/2 12 

U. mit 1 Akte Anlagen 
an - 63 - zurück  

Errichtung einer Tiefgarage, II. Bauabschnitt 
Friedrichsplatz TFK II, r.d. GHK mbH 

Dort. Schreiben vom 18.07.1994 - B.A.Nr. 1271/93 - 

Gegen die Errichtung der Teifgarage bestehen nach vorliegenden 
Plänen und Beschreibung in feuersicherheitlicher Hinsicht keine 
Bedenken, wenn nachstehende Auflagen erfüllt werden: 

1. Die vorhandene Brandmeldeanlage ist auf den II. Bauabschnitt zu 
erweitern. 

2. Das Gebäude ist mit einer Sicherheitsbeleuchtung nach VDE 0108 
auszustatten. Sie ist erforderlich für 

- die Kennzeichnung der Rettungswege und Ausgänge in Dauer- 
schaltung , 

- die Beleuchtung von Technikräumen mit mind. 1 Lux in Bereit- 
schaf ts Schaltung- . 

3. Rettungswege wie Treppenräume, Flure, Gänge und Ausgänge sind 
durch Rettungszeichen nach DIN 4844 Teil 1, Abschnitt 5.4 in 
ausreichender Anzahl und Größe dauerhaft zu kennzeichnen. 
Die Kennzeichnung ist so vorzunehmen, daß der Verlauf des 
Rettungsweges eindeutig erkennbar ist. 

4. Die Garage ist mit Löschwasserleitungen nach DIN 4102 Teil 1 
auszustatten und mit Wandhydranten nach DIN 14461 Teil 1 
zu versehen. 
Die Wandhydranten sind mit ausschwenkbarer Schlauchhaspel mit 
wasserführender Achse und 30 m Druckschlauch W nach DIN 14818 
(formbeständig 1 Zoll) mit Strahlrohr DW auszuführen. 

5. Jeweils 1 Feuerlöscher PG 6 (Pulver 6 kg) und 1 Druckknopf- 
melder der Brandmeldeanlage sind im Hydrantenschrank unterzu- 
bringen . 

6. An den in den Grundrißplänen mit T-30 gekennzeichneten Stellen 
sind mind, feuerhemmende Türen nach DIN 4102 einzubauen. 
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7. Die Garagengeschosse sind mit maschinellen Rauch- und Wärme- 
abzugsanlagen auszustatten, die sich bei Raucheinwirkung 
selbsttätig einschalten und mind. 1 Std. der Temperatur von 
mind. 40" C standhalten, deren elektrischen Leitungen bei 
Brandeinwirkung für mind, die gleiche Zeit funktionsfähig 
bleiben müssen. 

Der rechnerische Nachweis ist zu erbringen. 

8. In den Brandabschnitten angeordnete Brandschutztore T-30 
müssen mit Rauchschalter und Haftmagneten ausgestattet werden, 
damit bei Auftreten von Wärme und Rauch die Tore selbsttätig 
schließen. 

9. Im Abluftkanal ist im Bereich der Brandwand eine T-30 Tür oder 
Klappe einzubauen. Diese sind ebenfalls an Rauchschalter und 
Haftmagnete anzuschließen. 

10. Art, Anzahl und Anbringungsorte weiterer Feuerlöscher sind vor 
Inbetriebnahme mit dem Brandschutzamt festzulegen. 

11. Die Brandschutztore sind mit Schlupftüren zu versehen. 

Im Auftrag 

Herwi 
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-6713/UNB-969 II 

Kassel, 15.08.1994 
Frau Kropp-Ingo1d/Hg 
Tel. 30 76 Az. : 

G3. tO-i 

1 9. Aug. 1994 

Errichtung einer Tiefgarage, 2. BA - Friedrichsplatz 
Ihr Schreiben vom 18.07.1994 - BA-Nr. 1271/94 

Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege kann den 
vorliegenden Planunterlagen noch nicht zugestimmt werden. Folgende 
Aspekte bedürfen noch der Klärung: 

1. Anläßlich eines Gespräches am 19.07.1994 (Teiln.: PAS, 
Hochbauamt, .Tiefbauamt, Umwelt- und -Gartenamt) wurde geklärt, 
daß die Vierer-Baumgruppe (Linden) im Bereich der geplanten 
Treppenanlage "Obere Königsstraße" erhalten wird. Dies wird 
durch die vorliegende Planung nicht gewährleistet. 

2. Weiterhin wurde betont, daß die Dachbegrünung der Tiefgarage 
mit einem Experten festzulegen ist. Die Unterlagen enthalten 
keine Aussagen zu diesem Punkt (Aufbau, Pflanzenauswahl etc.). 

3. Es ist zu befürchten, daß die vorhandenen Bäume im Randbereich 
des Friedrichsplatzes durch temporäre (während der Bauzeit) 
bzw. auch dauerhafte Grundwasserabsenkungen Schäden erleiden. 

Nach den uns vorliegenden Unterlagen wird bisher davon 
ausgegangen,, daß die Wasserversorgung der Linden nicht über 
den Grundwasserbereich erfolgt. Ein Nachweis hierüber steht 
noch aus. 

4. Die beiden Beuys-Bäume vor dem Fridericianum sollen nach 
Entscheidung von -VI- erhalten werden. 

5. Die Zufahrt zur Tiefgarage einschl. der notwendigen 
Kompensationsmaßnahmen sollen auf Wunsch von -66- im 
Baugenehmigungsverfahren behandelt werden. V 

Wir bitten, die Änderungen und Ergänzungen der PI anunter 1agen beim 
Antragstel1 er nachzufordern und uns zur Prüfung und Stellungnahme 
zu übersenden. 

Im Auftrag 



Michels Melsungen Haustechnik GmbH, Postfach 380,34203 Melsungen 

 FM  

MICHELS MELSUNGEN 

Haustechnik GmbH 

Planung und Ausführung 

Heizung • Lüftung • Klima • Regeiung 

Sanitär • Metallbau • 24-Std.-Service 

An den 
Magistrat der 
Stadt Kassel 
- Amt für Bauordnung 

und Denkmalschutz - 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihre Nachricht Ihr Zeichen 

Bauvorhaben 
Tiefgarage Friedrichsplatz 
- Bauantrag-Nr. 1271/94 - 

Unser Zeichen 

Ami für Bauordnung u, Denkmalpflege 

in 

Datum 
16.08.1994 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

beigefügt übersenden wir Ihnen, zwecks Prüfung und Genehmigung 
die Planungsunterlagen Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen, für 
das o.g. Bauvorhaben in 3-facher Ausfertigung. 

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur 
Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

MICHELS MELSUNGEN 
Haustechnik GmbH 

ANLAGE 
Planungsunterlagen (3-fach) 

-llr - 

Michels Melsungen Haustechnik GmbH, HRB 1005 Amtsgericht Melsungen Kreissparkasse Schwalm-Eder, Kto.-Nr. 11016300 (BLZ 52052154) 
Geschäftsführer; Erwin Fey, Günter Fischer. Ursula Gefrerer Volks-u.RaiffeisenbankMelsungeneG. Kto.-Nr. 23035 (BLZ 52062800) 
Schwarzenberger Weg 23,34212 Melsungen CommerzbankKassel, Konto-Nummer2620 763 {BLZ52040021) 
Telefon (05661) 737-0, Telefax (05661) 737178 Postgirokonto Frankfurt/Main. Kto.-Nr. 104144-603 (BLZ 50010060) 



1271/94 23.08.94 

Firma 
TFK II, v.d. 
GKH mbH 
Ständeplatz 23 

34117 Kassel 

Schminke 

W 315 6036 

Errichtung einer Tiefgarage {2. Bauabschnitt) 

Friedrichsplatz KS 5 208/15 

hier: Schreiben der Unteren Naturschutzbehörde vom 15.08.94 

Sehr geehrter Herr Fillies, 

bei der Überprüfung der vorgelegten Unterlagen hat sich bei der 
Unteren Naturschutzbehörde herausgestellt, daß noch vor Abgabe 
einer Stellungnahme einige Punkte geklärt werden müssen: 

1. Anläßlich eines Gespräches am 19.07.94 (Teiln.: PAS, Hochbau- 
amt, Tiefbauamt, Umwelt- und Gartenamt) wurde geklärt, daß die 
Vierer-Baumgruppe (Linden) im Bereich der geplanten Treppen- 
anlage "Obere Königsstraße" erhalten wird. Dies wird durch 
die vorliegende Planung nicht gewährleistet. 

2. Weiterhin wurde betont, daß die Dachbegrünung der Tiefgarage 
mit einem Experten festzulegen ist. Die Unterlagen enthalten 
keine Aussagen zu diesem Punkt (Aufbau, Pflanzenauswahl etc.). 

3. Es ist zu befürchten, daß die vorhandenen Bäume im Randbereich 
des Friedrichsplatzes durch temporäre (während der Bauzeit) 
bzw. auch dauerhafte Grundwasserabsenkungen Schäden erleiden. 

Nach den uns vorliegenden Unterlagen wird bisher davon ausge- 
gangen, daß die Wasserversorgung der Linden nicht über den 
Grundwasserbereich erfolgt. Ein Nachweis hierüber steht noch 
aus . 

2 



Seite 2 23. 8.94 AZ.: Ill BA 1271.94 

4. Die beiden Beuys-Bäume vor dem Fridericianum sollen nach Ent- 
scheidung des Baudezernenten erhalten werden. 

5. Durch die Inanspruchnahme der Rampenflächen als Zufahrt zur 
Tiefgarage sind Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Für den ge- 
planten Eingriff sind 27 Bäume im Umfeld noch nachzuweisen. 

Wir bitten, die Änderungen und Ergänzungen der Planunterlagen in 
mind. 3-facher Ausfertigung kurzfristig vorzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Schminke 

Durchschriftlich an: 

Untere Naturschutzbehörde 

L 



UaJ ^2- 

^Üenzelchen 

^21-1/9f 

Anlage zum Gebührenbescheid vom; 

0 
Befreiung von planungs- und baurechtlichen Vorschriften; 

Stadt Kassel 

Magistrat 

Amt für 
Bauordnung 
und 
Denkmalpfleqe 

|£S Aud. 

kos# 

M/i. 

Gebührenberechnung 

Die ermittelten Rohbaukosten betragen: 

if Tfefe M * 210-i>n - 

Vorschußzahlung 

Die Gebühren wurden nach dem heuti- 
gen Sachstand ermittelt. Evtl. Befreiungs- 
gebühren, Gebühren für ßaulasten, bare 
Auslagen usw. sind nicht berücksichtigt. 

(Es hondeh sich hierbei um durchschnittliche Rohbaukosten je cbm, die vom Hessischen 
Minister des Innern ermittelt wurden und idhrlich mittels Erloß neu fesigeset/l werden ] 
Die genehmigungspflichtigen Herstellungskosten betragen: 

BA 
Fnchtechntsch und rechnerisch richtig 

EW AmtsbezeichnungA/ergülurtgsgruppe 

Noch § I des Hessischen Verwaltungskoslengeselzes i.d Fassung vom 6-2.1974 [GVBI. Nr.5 v. 13.2. 1974] in Verbindung mit der Bauoufstchlsgebührensolzung 
der Stodf Kassel vom 14, 6. 1976 (Kasseler V'/ochenblatt Nr. 26 v. 25. 6. 1976] unter Berücksichtigung evtl, eingetrelener Änderungen berechnen sich die 
Gebühren wie lolgt- 

-63-GEm M 
SochlicKundjechnensch nr^tia 

Amtsinspekfor 
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Stat. Bezii’ 

Stodt Kossel - Postfach 102660 • 3500 Kassel 

Firma 

TFK II, v.d. 
GKH mbH 
Ständeplatz 23 

34117 Kassel 

Stadt Kassel 

Magistrat 

j^intfür 
Bauordnung 
und 
Denknnalpflege 

kasseP 

Für persönliche 
Rücksprachen: 

Götte 

Wekeck 

Esche 

Zimmer: 

H 308a 6038 

Durchwahl 
(0561)787- 

H 309ä 6142 

H 307a 6140 

An 633 

Bouvorl ̂ 'Birrichtung einer Tiefgarage {2. Bauabschnitt 

oufdem Grundstück in Kassel: 
Friedrichsplatz 

Gern, 
KS 

Flur Flurstück 
208/15 

Die bautechnischen Nachweise wurden an den Prüfingenieur 
weitergeleitet: 

Herrn \j\^ 

Dipi.-ing. Wolfgang Siomski ^ ^ ^ 2. ü ; 

Alten Rathaus 5 ■ Tel. 51 5041 

34253 Lohfelden-Kassel 

Der Bauherr hat hierüber eine Mitteilung erhalten. 

633 

Unterschrift/Datum 

0 2. Sep. 1994 

r 
Stadt Kossel • Postfach 102660 • 3500 Kassel 

Herrn Architekt 
Hans-Georg Ohlmeier 
Stephanstraße 12 

34131 Kassel 

n 

L Entwurfsverfasser 

ANLAGEN 

'1 

statische Unterlagen (Nachtrag) 

bish. baut. Unterlagen 

Wärmeschutz-Nachweis 

Brandschutzgutachten 
(wird bei Eingong ncchgereicht) 

Bauzeichnung/en i 

Baubeschreibung 

Lageplan 

Anrechenb. Kosten: 
(geschätzt) DM: 

Umbauter Raum 
^9 

Gebührenzone: 

63- 
Zoi 

|«2.Sep. 1994 

Unterschrift/Datum 

An 6302 

ZU DEN VORSTÜCKEN 

-63-ES/01 M 



^i/9i 2 9. Aug. \m 

'I. i/OTp 

1, J)9<> l/(9-/ß-'. c.Ä-A-5 

ö6i-7 . .^PL 3 ? ^ 

- j 3 j3<>»» ^ ^ 

2. d;c <0- SPl 1/3? 2W^r«v^/w.^^-.--cv 

^ W^'ri)Uc^ 

ß - 

i. |e«.t. . %je./^cA-e.. ^. 2 X/VW i^pz r/j? 

|e0l^ /«u^./4>~^^o«^-C^ fvu^ 

2-cc<^Ov"V01 • 

CLv\^ l/M 

>C^ o6Mj^evf€ ■ 

()(^ ^ o(^ 0<l>. ki)^^^^-«y2e- 

0", Iej6..i^ kCtZ^l^^p^/ c-»-. 22 i/K> 

^ We.-ji^K^o^g^'*^ T V" 22 /«^ -)^oL- 

'^y4€ . s,o U, 

6^)1^ Tj-e^iU^ÖMA.o^..«^ T1 ou^ tA-^ 2 ,'\^uirrd' 

, PPo^zAe-r^’o^ 

^ ^vf€• P. lA-, ^ ^P3- o'i'^dad&i 

j£ ;«J» ßdkA-t-v»^ SAyi^rX-t-^ vfZ’Ä.^tv.F-ion-CH.^-tx^jP^.V^.^ '> (>OCt^^ 

t^UtyiAji^Z^ y<^ '/,0i.*7 2vi e-ftji,^Zd^ . . 

(JijL, )/dlsu^-^ d'ui^J^>et*\yk>-e.^^ji^ ou^ \Atd^z ? 

AnAyi\>-d.- 3 ^ct<A^i/vuit. ■ cu-'O^ r 2ü^cA.. 

3u-V^^T^^^-r-»a-- . !/, ß W . 7- "" 'VA- 

&4- 



1 ode, ~U 

962^ V3^y 2:,M^'^dtU 

^e*v<. /vJi-'t^ f 3V [2-^ ^ou^,G8 • 

3o^ ^ ^ 

u. r^p.r3 ^ 

-^-0 ^ r.öM-, 

h^.ß^ /\y\jjUu/d ß>^ 

ÖUilMß^ ^>t^^ 

\ I /) i n n 

3^(1<V rt4c? 

0^ yT^-‘f Ö^\M^^fv>- 

0(jtT- PjL/t&£ßf • 

viU-^' ^ • 

; gc<^ vmr<«S^ v&r C^. 

,i,0i><-«it£^ ^e>/u?<^^ , iMi/^^. i/tvv ^ 

G A/V 3»*i>X)L ■ 

^O PiiZ 'i«>er-©6u~ E^^ddtr 

A- e^c^ ■ 

if 

iif 

{ 

^ Bi 



n ?7/9^ ' 

jJoJL i" f3 hßo Tjät-LSA V&Ä.. %^ef^ xA^Ji. 

/v^cX i>(S2r- 

G*l/0 

k i[^J 

iHV 

/ji^ jery^fiy'^ 

//r.i D°^ ‘'-/^ Cxl-Ji 

J/Jh,^. Mh^fi 0^ iooox^ 

\/^ C(ß^ 2>v.- - ■ 

6u«^ <J,ÄÄ-wy4 * 

!),■, *-■"■ W '-■ 

o \j /L ^ i-^ OÜU^ Sl^- 

£>(ä^ »•.-.- 

cue, S”/o , (/JL lüi^ PtöiC^ 

-roc^ 6,V->b 

1 3(3) l).‘u 1^^ele—- ^<*'‘''^ß4.xj|p^C'Äßv^ 

>t(ASr OQ^. 

boc ötCe, wXdU 

^ O^U^rc^ 

^)(^U<Ji^'^\0'-j^-j(-€. Xt^{M^ -^t^&L^j£cC/Lr O^Ä-r€U-ujf 

wA-ö^-c'-^oe^c^. 

74^ '^. 

Uf 

<O.W". 



Mo 

i ii) 

f 

i 'iW 

f 

j)/c J/tM öe^ J2.0U*vpÄ^ 

T 06vlfl A^pT^(jtjtjB(/^yi'^'^ 

( J yy/joudU O^hl io 1-Z 

0UA>^ , ÖIA^ /UVVt^Or>-C^ 

6(;a oo^ ii(7>..'io) 

c^CjU o<^ ■ 

D.V 'i^rei 

(,,/w;4- 4,>v^ ,^AA*>/|ir®^ 

5)^ fÖL^ur^Ä/r>®<^ ^‘v<y<-0L /U^l' oi*>-^' 

1/^>U t», . ^7 {^4AjL Sy*'<-^ Sl-C^ß^^Uz' 

^iouiv, a^ (U4*^- iO&A^ ■ 

: ST, o 1 ^7» H-,12, 

ts° ■■ - H.'^z -^0,31- S''2 -y J?4 '^1— 

0,3^1^ 

3ie ö'-Cjowfi''^*'^'^ <3^tf 

'V'—*- ^0<v<//r«^, eu^ 

t” oOv V"^vn. Cä. . Y> ?'f^M* 

(Xi^^ c(JU^ /^- A 'n.-)-n 

iÄ.'6<--j»-»^^ ■ Die. Xou^'jfi'31>-^('^Jt. ^oewv^ß^ 

^vj>^ jix^ve, ir©»-' i)% a^-t'^'»^ 

ny^ 

D/yw 4.«. 2.UG^ fr oOji 'hU-r^^e^. 

exAjtr 2,Si<»i piprffiojiA u>Ji/&(t*,. 

■■ ^ 

Jße|7rf 

,4*^-1 Uo^ 

-3 - 



G*,VO 

-3 - 

iMW 

§iiil 

{ s 

S 6(V 

§ H'il 

^e(v 

Die. ‘-•0*^ 3ii^d 

ffiu.rC>^ ' Ohl** Ä.pfe. JA0~M*^ 

Y\JLA/^ »>V^ £«9-^^^ djtMÄtCJ^ i*u . 

%{AclGlllA.cyt~ii^ AaMa^ '^JOZV Tt. 2-^!(v4 

-J^lA-ö/- 0t*«<9»-fc^ ■ 

U. oiJU^U^'^ r^^AAi-^ 

<Ai - 

Ot/l/V. i.«A.'6^'~§-**^ ■ ^.19.1/1..^^ 

U..Ä. 

£auC#^ 3-C^ 

3&t*^ • 

ö6«- 

^ jU^MA ^ 

3»^ ■;i'WvO^ iLm. . 

D-t 2^jJf^ 

oti 2. 5^0 ^>A/»^C>( 

/ j^<vf>^cA. ^TAmA^. Uh^r^(^ 

Olu^. ( Klr. py.X 

b,W» 



im 

iUi} 

4V(/<Öt^Q<t>v yt'wC/' x^<^/u.w»^C•(. . U, O.fc'^'^V^ 

r<X^^ v^-e^ oa^- . y^- 

/(jr- i/JU^ -u-eTA, O.^^J2^>ÄaMM-U. TcX^eyS- 

r^ ,,, 8^- 

A f ß^D 

D/c cb<^ 

0(jU^ 4.^cr^uW^ ■ C> u . ■? 

H-'^' 

^cu-^yfreu^ -'Iaa/'-o' 1^., t^<S> m 

BiC fr0L^j2»/U/i^ dff 

aiVot t^'l- F60-/Kv7^<^ 

flCl^ ItA^- o(£—J'fi0l:>xr9-r^- 

SlukuAd oo-ayt 

D;e XaJUU^'^ '^■'"•2 <y^ ßJL^o^ 

^ ^ SiJ.. p^' 

T io ' 

t TrCppC. v4lA>«^v - 2 - i’V^ ä£o 

T>^/?pc- Ä^;too^eÄjßw. \A^ ^Uö^u>äV^ ^ 

lii-t ^£ßJ^' o6i 

<(s) f.vs, ic- c^>^' v,^;■ Ai-7C,/vsA, - 



1211/9 tf- -H- - 

i 

so 

f i-1 

1.Ü/G Mi-trA-O'^CK^>^ OM/)r^(J^^C^-!^ 

jiyjz,d^2Ji OM/r 3^ ■/UMsi^. 

f ■ 4^'^J 

^•^jji^Lz^ ^ v.-Zi-~ 

ß^^.ry^'tefz^ e^ , ^b..jAj>A 

iX ^^A»^yr-v^pf 

?:;; V- 

ciX£äv^ 

^Guve/^A-^^ 9€cUu>^e /<^ a«o'?-ei.X€^-j>GÄ^ 

^1- Kä^ w,v«^ 

AUÜ^OÜU, jAMr>r^W<^f4^^. 

uu-cG !" y^^irL 

T-ZA.JLr-C6/J^ - <-. / 

jU^olia^ U. y- ~3^- 

iv. - ^ . M4'eJ-/^t-<>''^ 

O.-e 7^^ 0(XSL 

fou^ T^e^y ^ (^ftM- 

( oJu,n^ -^- -eX-^f^J i*-- Z~S>JA<^ ; yß^!)^ - 

Jyf- jexvNfi^ 



Cc.i/0 

vö 

MJ. Dw/^f®V>^ f-rtff>0^ o.äj U-rt>^ 

/H/U-r- ^Cct^t-^W /t'W 

QcrvO-^^ dA.d' 

a».VO i^.'kff. 2''^ AA/UI/P 

jK-^-«A>AT-9-e. >^. 0’*^f^cASU>U?U ^fi-tMyy.- 

.AOcLje :uv ?W, vo 

yUi 

(2.WA - v^<w-^ot^ß^ ^Ur 

P€4tv^oC-^A<AA^ (JßfdLr 

OUstvljhth • U, 

TotC >-t . ^</<-®«~ ßr«»»vc65iAtv/a.Ä*'^^r®^tJ'*-^A, 

-r, z 

/II "b 

>?,r 

2.'1 

2. Z 

Z. I 

2.S 

ßjj, ^)bM*^P^ th^ A»A V-^ ■ 

€^>r:JL4^^ 

ua'uXji^ Uw«<-u^ “ ■ <Ai- p)^f ' 

JA, ^ JuMf»r^. 

j^L-ÖvCo Jf^oO 

,1-v^ P">^^ 1/ oy. 

.1^ 

/0< 

/y / ^ 

Fo>*U«^2 : 



an/9i 

Q». vo 

W 

U(^) 

Ml) 

^ fiütf ^vvö'fx'^'HjcC. Y>-ej(?pc 0»^ <f ^^aASA- _ 

2. uc, --'^G M 1 ^ rf"'^^•" 

0/v«A- G ^uj\ rof~^ ^L^>^^x6e_ 

/i^4 ~ ^4jty> U/^—cLu^ ^eAirAAA ^ 

F fo 

iUJUiUAJÜl, r^d 

F ^O - o<4v<-y^c^ ''-^ .A^Aa^iXM^. 

ftö-. toö/ 

5;t, ;».v^«_ («‘■'^ »<*’ 
F60-AWK. 

k;i "(F- 

iUo, S««.»f«^ •^• 

/ty^. 

Ä 

'i. 

y^. V. z??."?. ^4- 

G—^r'Äw J—. s. i^y. 



[) Marz 13S5 
/ . I/. S. g. 

^ CaI/(? "Tw<I"C*v^ I So ^ 

Utt*v«Uet^ Ffi?- ^ —-J-- 

C^u*v - 
ii? Ga I/O -Uwv 0^ T^pe - V/ ,2,C 

t(, ^ fku£J^ 

TiX- Ouu-ßiA*£^ Olx^ 

/i-LA Wj OÜ^<- TiX^ . 

f^yv'c^ 

i. (. 

‘t.Z 

^.'1 

(/-< 

wl 

^ rrÄo ^tjrv.-ua^^er»^ i'V?- /<-<<-rz, - 

«U.cXeC.6—« 

qCx^. ^ j~ 

gc>*t/<^'^ , ö6:ß J)<^U^TreL^^«^ 

Öüi™~«w 4i~~tl>^'A~fyC>^^^ 

t\,JI1, ^ juloexA,. 

£<10 C!!XJ„ 

PI, ixw — 

D.-t 

£^ BI2. -^CUJS^ . -_JX_ 

fci;:.. oUrtU*r i'-rvo 

{f 



~(o - 

^UU . ß R 'Ci^ pUr -»-«^ 

T-r«t^r-«»-^^ -5» , ih^ (hr 

?ü^e-<oa-- 

^r4,; 
I I 

SLkWvw Ir f-®i,ßi«»v<w 

W/ ^ - /<tw£aL^^ ~ 

öao ^.UG. ^1" ßcA;^' 

(h/Ut, /Vt-X4- oeh^^A^ jAy<rr.C/Ck, {■'VXA.JXyß Äw H ■ 

^ ,p//v; 

(! ?0 2^ 'T^ ■ 21 ihrr-f.^rt/jUMsu^ lATT^ <^a4 

i ^fc(,t/ jßu^ Kwa^aa/ /1-UG , 

^^cAJU^o6 ^^N^-^flU^<''^^^ 

0-e-ü^. 

D;^ re-->(*- »<»o ,Af>0^r»<^*-^ 

Af ßup O^oa 

AmJU^ . Xs^rw «tii a»^,^A^'cX^HUA--p. 

fF ( 3^^jsAi--y7Cje,j 

* 
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f 1. Sep, 1994 

Urschriftlich mit Anlagen zurückgesandt; 

Stadt Kaeeei-D«r Magistrat 
■Amt Hr liwwofnjno und 9»nkmalpflege- 

Eins. 3 1. m r' 

lYTT/vf 

 löe  

Staatliches Amt für 

Arbeitsschutz und 

Sicherheitstechnik 

Knorrstraße 34 
34121 Kassel, den ^ 

a 0561/2004-0 App.: 

Bearbeiter/in: ..... 
Tgb.-Nr.; .7.2 U¥. 

■/ff, / 

Bei geplanter Ausführung werden ke1hel)esönaeren 'Foräerungen zum Arbeitsschutz und zur 
Sicherheitstechnik erhoben. 

Im Auftrag 



GKH • Ständeplatz 23'34117 Kassel 
GKH - GESELLSCHAFT FÜR 
KOMMUNALBAU 
IN HESSEN MBH 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege - 63 - 
Herrn Schminke 
Rathaus 

Al'i'l/9^ 

Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: (05 61) 9 18 99-0 
Telefax: (05 61) 9 18 99-99 

34117 Kassel 

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom Unser Zeichen 
Schaal/h 

c(05 6i; 
91899-15/22 

Datum 
6. September 1994 

BV Tiefgarage Friedrichsplatz, 2. BA 
- Antrag auf Erteilung einer Teilbaugenehmigung für Verbauarbeiten - 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

beiliegend erhalten Sie die Statik Baugrubenverbau {2-fach}, mit der Bitte um Erteilung einer 
Teilbaugenehmigung für Verbau- und Erdarbeiten an o.g. Bauvorhaben. 

Die Firma Fröhlich hat bereits vorab eine Ausfertigung dieser Unterlagen an das Ingenieurbüro 
Slomski zur Prüfung übergeben. 

Wir gehen davon aus, daß die erste Teilbaugenehmigung kurzfristig erteilt wird, um Mitte 
September 1994 mit den Bauarbeiten beginnen zu können. 

Nach Abstimmung mit Herrn Bauer von der Unteren Wasserbehörde und unter Beteiligung 
des Wasserwirtschaftsamtes, bestehen hinsichtlich der wasserrechtlichen Genehmigung 
keinerlei Bedenken. Die erforderlichen Pegelmessungen des gegenwärtigen 
Grundwasserstandes, wurden bereits zwischen den Fachbehörden und den mit dem 
Antragsverfahren beauftragten Ingenieurbüros Dr. Ing. Meyer und dem Büro Ibog veranlaßt. 

Eine Genehmigungszusage hinsichtlich des wasserrechtlichen Verfahrens durch die Untere 
Wasserbehörde liegt uns bereits per Protokollniederschrift seit Anfang Juli 1994 vor. 

Für die Kie^elrotentsorgunji. ist das erforderliche Antragsverfahren über die HIM durch die 
Firma FroHlich Bauunternehmung AG, Niederlassung Kassel eingeleitet worden. 

Einer kurzfristigen Teilbaugenehmigung sollte demnach nichts mehr im Wege stehen. 

70CHTERGESEU_SCHAFT DER LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZEI 
Sitz der Geselischaft: Hans-Thoma-Straße 24 • 60596 Frankfurt am Main • Telefor 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Karl Kauermann - Geschäftsführer: Helmut Doublier 
Bankverbindungen; Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ffm., Konto-Nr, 137 600 04 (BLZ 500 500 00) 

W:\t£^\©&DBhl8^;t«l ■ Konto-Nr. 148 544 (BLZ 520 501 51) 

cc: 

GKH-Gesellschaft für Kornrnunalbau 

Mit freundlichen Grüßen 

Herr Hellweg 



Aktenzeiche 1271/94 Kassel, den 63201 
111 

Stat.Bezi: 

Siodt Kassel • Postfach 102660 • 3500 Kossel 

Firma 
TFK II, v.d. 
GKH mbH 
Ständeplatz 23 

34117 Kassel 

Stadt Kassel 

Magistrat 

)^rnt für 
Bauordnung 
und 
Denkmalpflege 

bs# 

Für persönliche 
Rücksprachen: 

Götte 

Wekeck 

Esche 

Zimmer: 

H 308a 6038 

Durchwohl 
(0561)787- 

H 309ä 6142 

H 307a 6140 

An 633 

Bauabschnitt 

ouf dem Grundstück in Kassel: 
Friedrichsplatz 

Gern. 
K£ 

Flur Flurstück 
208/15 

Die bautechnischen Nachweise wurden an den Prüfingenieur 
weitergeleitet: 

Herrn 

Dipl.-ing. Wolfgang Slomskl 

Am Allen Rathaus 5 ■ Tel. 51 5041 

34253 Lohfeiden-Kasse! 

ftSÖlL 

Bor &(gHjheiy hat hie rüber eine Miltcilung erhaltci^ 

633 (ji 

Unterschrift/Dotum 

07. Sep, 199tt 

r 
Stodt Kossel - Postfach 102660 • 3500 Kassel 

Herrn Architekt 
Hans-Georg Ohlmeier 
Stephanstraße 12 

34131 Kassel 

n 

L Entwurfsverfasser 

ANLAGEN 

2^ statische Unterlagen (Nachtrag) 

bish. baut. Unterlagen 

Wärmeschutz-Nachweis 

Brandschutzgutachten 
(wird bei Eingang nochgereicht) 

Bauzeichnung/en 

Baubeschreibung 

Lageplan 

Anrechenb. Kosten: 
(geschötztl DM; 

Umbauter Raum: 

Gebührenzone: 

63 
&r? ^ 

Unterschrift/Dotum 

An 6302 

ZU DEN VORSTÜCKEN 

- 63 - EVOI M 



ARBEITSGEMEINSCHAFT 

TIEFGARAGE FRIEDRICHSPLATZ 2. BA 

tedinbchs Geschafbfihiunfl' 
fnhlicl) ":dnUniehauii9 AG 
Uipc: J Str. 212 
34123 Lassel 
Tefcion: {OS Sll 51IH 
Teklai: {05 «1511H03 

raitfMTifiB»4i* Ci3cfaaltituhru>9 

Hoch-, TW- und In 
Bauwexic-lAstandxtiung In^.-Bau 
HSRXhXHS lad Eolapfel CobH fc Co.KG 
GaitustnHc S3 - (1 
34123 lasse! 
TcWon: (05 61) 87 92-0 
TtWaxt 

GHiiDiiK & mm 
Stahlbetonbau 
Hauverk-Instandsetzung 
LilienthdstraSe 7 
34123 Kassel 
Teklotn (05 61) 5 70 06-0 

'Projekt 

Tiefgarage Kassel 2. BA 

Darstellung 

161,00 

Kran 3 wird lach Hcendißung des 1. BA auf Position 3a umgebaut 

Baustelleneinrichtung 

Bauherr 

Architekt 

Projekt-Nr. Plan-Nr. 

Bauherr 

Gez. Maßstab 

1 :500 

Geändert 

Datum 



49 561 7876115 P 0 1 

- 60 - 

l12. Sep. 

Kassel, 07.09.1994 
Herr Gille/gn42/Le- 
Tel.t 60 00 

Tiefgarage Fnedrichsplatz, 2. BA 
Oberflächen gestaltung 

(lesprftch am 06.09.1994 

Teilnehmer- siehe Anwesenheitsliste 

GesMtuoa. KJ^G iBordstembetjeJ 

Ein'-“:/™.«»” a»; £™".sfrSwrnS- 

fahrzeuge). 

PAS die dleherls. Situation aus 
zumal die vorgesehene Ausbauflache bis zu den strau 

Herr Beinhauer weist auf die Finanzierungszwänge nach dem GVFG hin. 

Neuer Standorl TüilettenanjQgc 

m. .orh...d.n. .ni«. K.™ ohne «It™ *" •“'."„.“"aiTr.W« 

fahrzeug von der Stadt Kassel zu tragen sind. 

Eine Toilettenanlage kann an dem Ausgang Cafä Paulus Im K Untergeschoß ein- 
gubaut werden. 

1. GKH/paS legen einen Standort fest. 

2. - 60 - ermittelt die Kosten für die Leasrngrate. nachdem die Größenordnung 
der Tollettenanlage feststehl, 

3. Danach ist mit dem Garagenbetreiber zu verhandeln, inwieweit die Leasingkc 
sten für die Toilettenanlage von dort übernommen werden können. 



49 561 7876115 P 02 

- 2 - 

Verschiebung der_Ein_- und_Ausaanjshalle w.^en_Ba>^d^sjegßle_mp^^ d_es Gacage_nbauwori<^s 

Oer OKH Ue^t ein Gutachten Ober die entstehenden K t ,,,^e.ner 
Verschiebung vor. das Herrn Meister 66 

Tr UO.Mn,.r =1n.     
um weiteren Harkrauni zu erhalten. 

„ „...« d.« «d.r u.„..dd„, did .„,«.d.nddd do„.d 
von Herrn Jochinger zu tragen sind. 

Betreibery^tr^ mit Herrn. JQ^Hin_ger 

- VI - bittet, in den Pachtvertrag eine Bestimmun 
her einen Anspruch auf Entschädigung t>at. t^'s 
öung der oberirdischen parkgebut.ren vornimmt. 

g aufzunehmen, daß der Befrei 
die Stadt Kassel keine Anhe- 

DetallPlanun^ 

stadtrat Hei,weg bittet darum. 
beispielsweise Geländer, Material, Pflaster, zur fcntscne.nuny 

PAS Stimmt Anfang Oktober 1994 mit Stadtrat Heilweg einen Termin ab. um Ge- 
staltplane ZU erörtern. 

Gestaltung der Randbefeiche. 

stadtrat Hellweg bittet die GKH. PAS einen Gestaltungsauftrag zu erteilen 

Termin 

Am 12.U9.199A, 13.00 Uhr bei - VI - 

Teilnehmer 

Herr Jochinyer 
GKH 
Ing."Büro Ohlmeier 
- 61 - 
- 63 “ 

fifi - 
- fi6 - 
- 21 - 
- CO - 

i 
I Amf 

/ hnt? 
i 

^ ^ Sfp. <3 

Martin Gille 
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A n w e ö e I n h i t s V i s 't ö 

über dati Gespräch am .. um Uhr 

im Raum 

Betrel't 

N a rfi e 

C(jßuXe-I 

Amt 

- ^7- 

- 3 “ 

_Mit ^ 

^q±_Z 

-.P7 - 



12. Sep, 1994 

( . t« • /c/^C»vy^ t-c^uv /■ ; 

*' ^6ß-r>- Pöv^vK-^^u-w-v-^ 

Tf=Q'-QKH 9^3^ C(Aj>-^ 

t^,«. d^*Uf-£W- 

fir>-A^ /vveu^ 

YeÄ:£^«^^^ • lcou<^^ fu^ /z^vA«^ <1'^ ^ ^' 

fi ctvc pt®-«x C> . g . (Ayt^,J^A-t^ yj 9'^.^A^ , 

i • 

pw Tw wßo ^ ><ux^, >p 



60 Kassel, 07.09.1994 
Herr Gille/gi142/Le. 
Tel.: 60 00 

i&i 

'13,Sep, 

Tiefgarage Friedrichsplatz, 2. BA 
Oberflächengestaltung 

Gespräch am 06.09.1994 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 

Gestaltung Haltestelle der KVG (Bordsteinhöhe) 

Die Planung der KVG sieht eine Aufpflasterung vor, um einen behindertenge- 
rechten Ein- und Ausstieg zu gewährleisten (Länge ca. 60 m für 2 Schienen- 
fahrzeuge). 

PAS hält die bisherige Situation aus städtebaulichen Gründen für erhaltenswert, 
zumal die vorgesehene Ausbaufläche bis zu den Straßenbahnschienen reicht. 

Herr Beinhauer weist auf die Finanzierungszwänge nach dem GVFG hin. 

Es wird vereinbart, die Ausbauabsichten der KVG in der Bau- und Planungskom- 
mission am 14.09.1994 ohne einen Verwaltungsvorschlag zu erörtern zu lassen. 

Neuer Standort Toilettenanlage 

Die vorhandene Anlage kann ohne weiteres an einen anderen Standort im Stadt- 
gebiet Kassel umgesetzt werden, wobei die Kosten für das Erstellen der Infra- 
struktur (Betonplatte), Ver- und Entsorgung sowie Transport durch ein Spezial- 
fahrzeug von der Stadt Kassel zu tragen sind. 

Eine Toilettenanlage kann an dem Ausgang Cafe Paulus im 1. Untergeschoß ein- 
gebaut werden. 

1. GKH/PAS legen einen Standort fest. 

2. - 60 - ermittelt die Kosten für die Leasingrate, nachdem die Größenordnung 
der Toilettenanlage feststeht. 

3. Danach ist mit dem Garagenbetreiber zu verhandeln, inwieweit die Leasingko- 
sten für die Toilettenanlage von dort übernommen werden können. 
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Verschiebung der Ein- und Ausgangshalle wegen Bau des people movers 
sowie Verlängerung des Garagenbauwerkes 

Der GKH liegt ein Gutachten über die entstehenden Kosten bei einer möglichen 
Verschiebung vor, das Herrn Meister - 66 - kurzfristig zur Verfügung gestellt 
wird. 

Herr Jochinger überlegt, eine Verlängerung des Garagenbauwerkes vorzunehmen, 
um weiteren Parkraum zu erhalten. 

Es besteht Übereinstimmung, daß bei einer Umplanung die entstehenden Kosten 
von Herrn Jochinger zu tragen sind. 

Betreibervertrag mit Herrn Jochinger 

- VI - bittet, in den Pachtvertrag eine Bestimmung aufzunehmen, daß der Betrei- 
ber einen Anspruch auf Entschädigung hat, falls die Stadt Kassel keine Anhe- 
bung der oberirdischen Parkgebühren vornimmt. 

Detailplanunq 

Stadtrat Hellweg bittet darum, ihm sämtliche gestalterisch relevanten Details, wie 
beispielsweise Geländer, Material, Pflaster, zur Entscheidung vorzuiegen. 

PAS stimmt Anfang Oktober 1994 mit Stadtrat Hellweg einen Termin ab, um Ge- 
staltpläne zu erörtern. 

Gestaltung der Randbereiche 

Stadtrat Hellweg bittet die GKH, PAS einen Gestaltungsauftrag zu erteilen.* 

Termin 

Am 12.09.1994, 13.00 Uhr bei - VI - 

Teilnehmer 

- 61 - 
- 63 - 
- 65 - 
- 66 - 
- 21 - 
- 60 - 

Herr Jochinger 
GKH 
Ing.-Büro Ohlmeier 

Martin Giile 
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 I  

Amt Telefon Datum 
Bauverwaltungsamt 7 87 - 60 00 13.09.1994 

Betr.: Tiefgarage Friedrichsplatz, II. BA 

1 5. Sep. I99yj 

EINLADUNG ZU EINER BESPRECHUNG 

Tag 
Montag, 19.09.1994 

Uhrzeit Voraussichtliches Ende 

14.30 Uhr 

Ort 

Rathaus, Zimmer K 654 

Tagesordnung 

Notwendige Unterlagen 

Herrn Jochinger, Jochinger Bauconsulting 
Herrn Ohlmeier, Ohlmeier Architekten 
Herrn Schaal, GKH 
Herrn Hartmann, PAS 
Herrn Stadtkämmerer Dr. Barthel 
Herrn Stadtrat Hellweg 
Herrn Hedderich, Kassen- und Steueramt 
Frau Rox, Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 
Frau Finis-Sauer, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
Herrn Schminke, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
Herrn Neukäter, Hochbauamt      
Herrn Meister, Tiefbauamt atadt Kaseel-Der Magist 

^ • ain üf iBüWOmjng unc 

10 1 er 



60 Kassel, 13.09.1994 
Herr Gi1le/g1147/Le. 
Tel.: 60 00 

15. Sep, 

T1efgarage Friedrichsplatz, II. BA 
Gespräch am 09,19^ ——^ 

Teil nehmer: siehe Anwesenheitsliste 

Verschiebung der Ein- und Ausgangshalle wegen Bau 
des people movers sowie Verlängerung des Garagenbauwerkes 

Die sogenannte "Nul1-Lösung" (Vorschlag 2) ist nach übereinstim- 
mender Meinung von PAS und GKH kostenneutral. Bei dieser Lösung 
fallen ca. 50 Parkplätze weg. 

Die GKH übermittelt Herrn Jochinger kurzfristig die Kosten für die 
sogenannte "Rucksacklösung", aufgeteilt in Rohbaukosten und 
Systemkosten. 

Es besteht Einvernehmen darüber, die Tiefgarage in Richtung Cafe 
Paulus nicht zu verlängern. 

Stadtrat Hellweg und Stadtkämmerer Barthel favorisieren die soge- 
nannten Vorschläge 1 und 2, weil keine Mehrkosten entstehen werden 
und damit die festgelegte Summe von 27,1 Mio. DM eingehalten wird. 

Herr Ohlmeier erklärt, daß der people mover in die Decke einzu- 
bauen ist. Dies hat Einfluß auf die Rohbaumaßnahme bzw. die 
Deckenstärke.- Bei der sogenannten "Rucksacklösung" ist die Situa- 
tion bedeutend einfacher. 

Es besteht Übereinstimmung, daß ohne den Bau des people movers die 
Aus- und Eingangshalle verkleinert werden kann. Dies hat selbst- 
verständlich auch kostenmäßige Auswirkungen (ca. 200.000,00 DM). 
Es ist zwingend erforder1ich, vor Baubeginn eine Entscheidung zu 
treffen. 

Abbau von oberirdisehen Parkplätzen bzw. Anhebung der Parkgebühren 

Stadtrat Hellweg schlägt vor, vertraglich festzulegen, daß dann 
ein Schadensersatz seitens der Stadt gegenüber dem Betreiber ent- 
steht, wenn 

- Stellplätze nicht abgebaut werden bzw. 
- Gebühren nicht erhöht werden. 

Herr Jochinger wird spätestens in einer Woche Berechnungsvor- 
schl äge unterbreiten. 
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Leasingvertrag 

Es wird intensiv darüber diskutiert, ob eine Änderung des Leasing- 
vertrages möglich ist. Herr Hedderich verweist auf die zahlreichen 
Gespräche und den geführten Schriftverkehr. 

Herr Jochinger hat einen weiteren Rechtsberater eingeschaltet, der 
ihm von einer Unterschrift dringend abgeraten hat. Herr Jochinger 
bedauert, daß seitens der Stadt Kassel kein Entgegenkommen gezeigt 
wird. 

Am 19.09.1994, 14.30 Uhr findet ein weiteres Abstimmungsgespräch 
bei Herrn Stadtrat Hellweg statt. 

Die interfraktionel1e Arbeitsgruppe tagt am 20.09.1994 um 
16.00 Uhr. 

Martin Gi1le 
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ANWESENHEITSLISTE 

über das Gespräch am um Uhr 

TeiInehmer 

Name L ^ stelle 



-37- 
3060 F 

1’6, Sep. 1934 

Kassel, 12.09.94 
Herr Herwig/Vö 
Tel.: 1 12/212 

U. mit 1 Hefter Anlagen 
an -63- zurück 

Betr.: 
Errichtung einer 
Friedrichsplatz 

Tiefgarage (2. Brandabschnitt) 
Fa. TFK II v.d. GKH mbH 

Bezug; 
Dort. Schreiben vom 22.08.94 

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen gegen den Einbau der 
Lüftungsanlagen nach vorliegender Beschreibung und Plänen keine 
Bedenken, wenn nachstehende Auflagen erfüllt werden: 

1. Jeder Brandabschnitt muß in seinen mechanischen Abluftanlagen 
in jedem Lüftungssystem zwei gleich große Ventilatoren haben. 
Jeder Ventilator muß einen eigenen Stromkreis haben. 

2 . Soll die Anlage zeitweise nur mit einem Ventilator betrieben 
werden, so müssen die Ventilatoren so geschaltet werden, daß 
bei Ausfall eines Ventilators der andere selbsttätig einschal- 
tet . 

3. Im Bereich des Zuganges zur Brandmeldeanlage ist für die Feu- 
erwehr eine Handauslösung für die Abluftanlage vorzusehen. 

4. Im Bereich der Zu- und Abluftmaschinen sind COz-Löscher griff- 
bereit aufzuhängen. 

Im Auftrag 



Stadt Kasse! • 34 112 Kassel 

Arbeitsgemeinschaft Friedrichs- 
plat-z 2. BA. 
Pro fl lieh Bauunternehmung AG 
Leipziger Str. 242 

34123 Kassel 

Ihr Zeichen Ihr Schreiben 

Stadt Kassel ^ 

Magistrat ls.sep,i9^ 

Amt: Umwelt- und Gartenamt 

Anschrift: Bosestraße 15 

Linie: ^ ^2.1 
Hoitesteiie:;^L!g5-j-^^ Garten 
Zimmer-Nr,; 
Auskunft erteilt: Herr SchoHw etter 

Telefon; (0561)787- 
Telefox: (0561) 787- 

50 7 1 
50 90 

Unser Zeichen 
67/Schö/Hg 

Dalum 
14.09.1994 

Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 
"Baustelleneinrichtungsplan" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir haben den von Ihnen eingereichten Baustelieneinrichtungsplan 
geprüft und bitten dringend, die geplante Einfriedung der Baustelle 
in den TeiIbereichen, in denen die Bäume innerhalb der Baustelle 
liegen, zu verändern. Dies betrifft den Bereich Obere Königsstraße 
und die südöstliche Friedrichspiatz-Rand straße . 

Des weiteren muß der Standort des Baukranes Nr. 2 so verändert wer- 
den, daß die beiden seitlich stehenden Säume geschützt sind. 

Die Miete des Bodenaushubs gefährdet einen vorhandenen Baum und muß 
ebenfalls seitlich verlagert werden. 

Die beiden Beuys-Bäume sollen außerhalb des Bauzaunes stehen. 

Wir bitten, die von uns geforderten Änderungen zu berücksichtigen 
und uns den geänderten Plan vorzulegen. 

Durchschrift des Schreibens erhalten GKH. Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege und das Tiefbauamt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

C4/U 

Sc honwetter 

Sprechzeiten grundsölzlich; 
Montag und Freitag von 8.30 -12.30 Uhr 
Mittwoch von 14.00-17.30 Uhr 
sowie noch Vereinbarung 

Stadt Ka&eel-Der Magistrat [ 
•.^mffirfeijoronurtgijmjSenkmaJpflegfl- i' 

k' 
EIng 1 5, f I 

Telefon-Vermittlung: (0561) 787-0 
Telefax-ZentralonschluÖ: (0561) 7 87-2258 
Eewsc>>fe«bonsc-hlu& -9 92 272 

Konten derStodt Kassel: 
StodtsporkosseKosselOll 098(BLZ520501 51) 
Poslbonk Ffm 10707603 (8L250010060) 
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Punkt 9) Bauvorhaben 
Freiste!lung 

Tiefgarage Friedrichsplatz 
der Verwaltungsgebühren für 

die GKH 
Ein Verzicht auf die 
lieh nicht zulässig. 

Erhebung der Verwaltungsgebühren ist recht- 

^ Q>io -- 2 0. Sep. 199^ 

?.c/, V, 



ü. OA. 

41^ «_&Ct-'c^.AO ^rC^ {^ J W<5.Ii-&-C 

-i y^ I 

Jl„ Tci<«^ A.'o+ .« 

&ow^ r«— 

lJi T^— Cf oSs^lJ^^,^ ^>Cfc.S «Ä*-^» 

£0^ . - P^ 

..S-V A- A-*^ 

^ c>\^ 

3_ AJ^ot -l-c- f^-^ - 

^c- —?r 

^J UJo-cX^<-w^ 

j-yC^^^JW.^- ArtU<=^-*L^ ‘J^-o^*^ 

^ ^ \yfa—\^ ck-.n»a-*-'‘V" ^-«-^-.«^ A-'^'-^-'je-^''^®'^y-*- 

1^. ■ - ~ Jf^ c^ .C-^ 4- -A-^C- LO-t^V'-r^ ^-«J^ew C-rt-^—j - 

5-r^ X-TO^fewIij?--» 



Mv ' 
je^ jLo- 

- Cc • /^— 

S-s^? ^ c-o^-r^ TT -i-C4" 

I Ä„„JL. ^rA_r\_ - 
c^\? VC- 

^oL^ S— 
ci^y? —' 

>oiy^o--tA Ä—s^j*<; •C-C'O-3 4-tA-. v-^oL. 

tjC^^O-*rÄ-0^ fcC 

cZJi>^ 

' &—\ 

^ e C- J-m^^ A^—A^o-^ -1^ 

5^ 



HESSISCHES MINISTERIUM 
FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST 

Hessisches Miaisterium für Wissenschaft und Kunst 
Postfach 3260 • 65022 Wiesbaden 

Fax: 0611/165-716 
Aktenzeichen (bitte bei Antwort angeben) 

K II 3 - 784/60.1 -389 

Magistrat der Stadt Kassel 
-Untere DenkmalsQliLltzliSliötde-   
Rathaus | Stadt Ka©eei-Ü9r Magistrat 

-Amt iBiJWOnung und Serrkmaiptie^e- 
34131 Kassel 

Ekiß 12. SEP. 193^ 

- 

Bearbeiter/in Herr Dietrich 

Durchwahl: (06 11) 1 65 - 640 

Datum: 5. September 1994 

f=I . 

Ihr Antrag auf Nachforschungsgenehmigung gern, § 21 HDSchG für exne 
Grabung Neubau Tiefgarage Friedrichtsplatz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aufgrund Ihres Antrages vom 17.8.1994 erteile ich Ihnen folgende 

Nachforschunqsqenehroiqung 

für das oben genannte Vorhaben. Die Genehmigung ist auf das Jahr 
1994 befristet. Rechtsgrundlage der Genehmigung ist § 21 des Hes 
sischen Gesetzes zum Schutze der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzge 
setz - HDSchG) in der Fassung vom 5. September 1986 (GVBl. I 
S. 269). Die Genehmigung wird unter folgenden Bedingungen erteilt: 

1. Bedingungen: 

1.1 Sie unterrichten das Landesamt für Denkmalpflege Hessen, so- 
bald Sie mit der Nachforschung beginnen. 

1.2 Ihre Nachforschungen sind wissenschaftlich einwandfrei durch- 
zuführen und zu dokumentieren. 

1.3 Das Landesamt für Denkmalpflege Hessen ist über ungewöhnliche 
Befunde unverzüglich zu unterrichten: 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
- Abt. II: Bodendenkmalpflege - 
Schloß Biebrich - Ostflügel 
65203 Wiesbaden 
Tel.: 0611/690631 
Fax: /690640 

1.4 Sie senden.mir bis zum Ende des Jahres 1994 einen vorläufigen 
Bericht über die Durchführung und die Ergebnisse Ihrer Nach 
forschungen zu. Bitte .geben Sie dabei das Aktenzeichen, dies.^ 
Genehmigung-anl_ 

Gleitende Arbeitszeit! Bitte Besuche nach Vereinbaning: Anrufe zwischen 8.30—12.00 und 13.30—15.30 Uhr, freitags bis 13.00 Uhr. 

Rheinstr. 23-25 • 65185 Wiesbaden Telefon (0611) I 65-0 Telefax (0611) 16 57 66 
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1.5 Sie hinterlegen eine Ausfertigung der Dokumentation Ihrer 
Nachforschung beim Landesamt für Denkmalpflege Hessen. 

1.6 über den Verbleib von Bodenfunden, auf die Sie während Ihrer 
Nachforschungen stoßen, ist mit dem Landesamt für Denkmalpfle- 
ge Hessen Einvernehmen herzustellen. Eigentumsrechte Dritter 
bleiben davon unberührt. 

1.7 Den Widerruf dieser Genehmigung behalte ich mir vor. 

1.8 Weitere Bedingungen und Auflagen bleiben Vorbehalten. 

2. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage beim 

Verwaltungsgericht 
Kassel 
Tischbeinstr. 32 
34121 Kassel 

erhoben werden. Das müssen Sie schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle tun. Die Klage muß den Klä- 
ger, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen. Sie soll 
einon bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. 

Von der Klage und gegebenenfalls den Anlagen sollen so viele. Ab- 
schriften beigefügt werden, daß alle Beteiligten eine Ausfertigung 
erhalten können. 

3. Hinweise 

3.1 Der Eigentümer des Geländes, auf dem Sie nachforschen, muß Ih- 
nen privatrechtlich erlauben, sein Grundstück zu betreten. Die 
Rechte des Grundstückeigentümers bleiben durch diese Genehmi- 
gung unberührt. 

3.2 Die Denkraalfachbehörde, das Landesamt für Denkmalpflege Hes- 
sen, ist berechtigt, von Ihnen entdeckte Funde zu bergen, aus- 
zuwerten und zur wissenschaftlichen Bearbeitung vorübergehend 
in Besitz zu nehmen, § 20 Abs. 4 i.V. mit § 21, Satz 2 HDSchG. 

3.3 Nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 HDSchG handeln Sie ordnungswidrig, wenn 
Sie vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung 
1. ) Kulturdenkmäler oder Teile davon 

- zerstören oder beseitigen (§ 16 Abs. 1, Nr. 1), 
- an einen anderen Ort verbringen (§ 16 Abs. 1, Nr. 2), 
- uragestalten oder instandsetzen (§ 16 Abs. 1, Nr. 3), 
- mit Werbeanlagen versehen (§ 16 Abs. 1, Nr. 4), 

2. ) Nachforschungen, insbesondere Grabungen mit dem Ziel, 
Bodendenkmäler zu entdecken, durchführen (§ 21 Satz 1 und 
§ 22 Abs. 2 Satz. 1 HDSchG) 

3. ) von den mit der Genehmigung erteilten Auflage abweichen. 
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3.4 Bitte sprechen Sie die Veröffentlichung der Ergebnisse Ihrer 
Nachforschungen mit dem Landesarot für Denkmalpflege Hessen ab. 

3.5 Wenn Sie aufgrund einer Nachforschungsgenehmigung in dem darin 
festgelegten Umfang tätig werden, dient Ihre Nachforschung 

. auch den Interessen des Landes Hessen. Sie genießen deshalb 
gesetzlichen Unfallversicherungsschutz durch das Land Hessen, 
vertreten durch die Hessische Ausführungsbehörde für Unfall- 
versicherung. 

Sofern Ihre Aktivität jedoch aufgrund einer Mitgliedschaft in 
einer anderen Organisation, z.B. in einem Geschichts- oder 
Heimatverein erfolgt, ist gesetzlicher Ünfallversicherungs- 
schutz - zumindest über das Land Hessen - ausgeschlossen. Für 
diesen Fall empfehle ich den Abschluß einer privaten Versiche- 
rung durch Sie oder durch die Organisation, für die Sie tätig 
werden. 

3.6 Um Mißverständnissen vorzubeugen, empfehle ich Ihnen, die ört- 
liche Polizeidienststelle und gegebenenfalls die Forstbehörde 
über Ihr Vorhaben zu unterrichten. Sie können zu diesem Zweck 
den Dienststellen diese Genehmigung und das beiliegende Merk- 
blatt vorlegen. 

4. Eine Durchschrift dieser Genehmigung erhalten zur Kenntnis: 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Abt. II / Bodendenkmalpflege 
Schloß Biebrich / Ostflügel 
65203 Wiesbaden 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftra 

Dietrich 

- Ajidr^e 
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Auf dem Fried- 
richsplatz be- 
lastet nicht 
nur Kieselrot 
den Boden. Bei 
Bohrungen 
wurden jetzt 
Phenole gefun- 
den. Die Erde 
muß auf einer 
Mülldeponie 
entsorgt 
werden. Die 
Kritik der 
Kasseler Grü- 
nen, die zum 
Teil zerschlis- 
sene Abdek- 
kungsfolie 
(Bild) stelle 
eine Gesund- 
heitsgefähr- 
dung dar, wies 
Umweltdezer- 
nent Bürger- 
meister Dr. 
Jürgen Gehb 
zurück. Da es 
sich um eine 
mehrschichti- 
ge Abdeckung 
handele, liege 
das Kieselrot 
an „keiner 
Stelle frei“. 
(Foto: Herzog) 

ll 

'1? • 1 
n 1 

f f ' 

FRIEDRICHSPLATZ 

Boden mit giftigen Stoffen belastet 

Der Boden auf dem 
Friedrichsplatz ist mit 
Schadstoffen belastet. 
Die Entsorgung kann teu- 
er werden. Verzögert sich 
der Tiefgaragenbau? 

KASSEL ■ Freitag wird zum Tag 
der Klarheit. Dann soll der Ge- 
sellschaft für Kommunalbau 
(GKH) ein Gutachten präsen- 
tiert werden. Inhalt; Ergebnisse 

VON RÜDIGER KREISSL  

der Bodenuntersuchung vom 
Friedrichsplatz. Dort, wo im 
Herbst nächsten Jahres die 
neue Tiefgarage ihren Betrieb 
aufnehmen soll, blockiert 
schadstoffbelasteter Boden 
jetzt den Baubeginn. 

Bohrungen 

Bislang hatten die Stadtpla- 
ner ihr Auge vor allem auf das 
v(»r dem Fridericianum verbau- 
te Kieselrot gerichtet. Für des- 
sen aufwendige Entsorgung 
MjK.i die Anträge gestellt, der 

in der Untertagedeponie 

Herfa reserviert. Doch jetzt 
brachten erste__ Bohrungen 
plötzlich eine Überraschung. 
Der Friedrichsplatz ist in Teil- 
bereichen mit Phenolen bela- 
stet. Das sind Stoffe, die aus 
organischen Ölen und 
Schmierstoffen stammen. 

Festplatz 

Immer wieder war der Fried- 
richsplatz in den vergangenen 
Jahrzehnten auch zugleich 
Festplatz. Ausgelaufenes Mo- 
tor- und Hydrauliköl oder Ben- 
zin von Fahrzeugen sind wahr- 
scheinlich für die jetzt feslge- 
stellte Bodenbelastung verant- 
wortlich. Damit hatten die Tief- 
garagen-Planer eigentlich nicht 
gerechnet. Um sicher zu gehen, 
wurde am Donnerstag vergan- 
gener Woche eine weitere 
Schadstoffbohrung niederge- 
bracht. Am kommenden Frei- 
tag werden die Ergebnisse v<'r- 
iiegen. 

Hohe Kosten? 

Noch wvili :;;emai;c. g'.'ii.i 
welche Teile des Friediici..- 
platzes wie stark mit Plien<<icri 

belastet sind. Auch nicht, wie 
tief die Schadstoffe in den Bo- 
den eindringen konnten. Das 
ist die entscheidende Frage. 
„Wenn die Verunreinigung nur 
an der Oberfläche festgestellt 
wird, ist das kein großes Pro- 
blem. Sollte sie aber in die Tiefe 
gehen, dann kommen erhebli- 
che Kosten auf das Projekt zu", 
sagt gestern Stadtbaurat Uli 
Hellweg. 

Jörg Schaal, für die Tiefgara- 
ge zuständiger Projektleiter der 
GKH, will gestern „nicht den 
Teufel an die Wand malen". 
Aber wenn jetzt hohe Entsor- 
gungskosten enstünden. dann 
könne man sie nicht einfach 
seiner Gesellschaft aufbürden, 

Terminverzögerungen 

Die belastete Erde kön; • 
durchaus auf einer Ha'iMii' ; 
deponie entsorgt und mi'is- 
nicht kostenaufwendig - 
dermüll unter Tage eingelaizc ‘ 
worden. Der Terminplu'i 
o!--. Tiefcaragenijaii • 

:. -u.ircli die Bodenjrn.ioiof ■ 
i roizaem ist Schaal .'Wiener, i- 
..iin letzten Quanal F?b5" i • 

Gesamtprojeki fertiggesielli 
sein werde. 

Der Kasseler Magistrat hai 
sich jedenfalls schon auf Verzö' 
gerungen eingestellt. Weil avr 
dem Geldmarkt mit Zinserhö- 
hungen gerechnet wird. Irat dit 
Stadtregierung der Aufnah rnt 
eines 25-Miliionen-Kredites zu- 
gestimmt. Damit soll eine Lea- 
singrate für die Tiefgarage ab 
gesichert werden. Für den jetz: 
gültigen Zinssatz. Wer weiß 
wie hoch die Kreditkosten seir 
werden, wenn die Tiefgaragt 
befahrbar ist. 

Afizeigt 

MESSEPLATZ-BEBAUUNG 



1271/94 11.10.94 

Firma 
TFK II, v.d. 
GKH mbH 
Ständeplatz 23 

34117 Kassel 

Schminke 

W 315 6036 

Errichtung einer Tiefgarage (2. Bauabschnitt) 

Friedrichsplatz KS 5 208/15 

hier: Vorprüfung - Gespräch am 12.09.94 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das v.g. Gespräch wurde mit folgenden Teilnehmern geführt: 

TFG - GkH 
Architekten 
PAS 
Amt für Bauordnung 
und Denkmalpflege 

Herr Schaal 
Herr Ohlmeier 
Herr Hartmann 

der Unterzeichner 

Aus der Vorprüfung wurden insbesondere die noch zu klärenden 
und zu ergänzenden Punkte erörtert: 

1. Der Erschließungsbogen liegt noch nicht vor. 1 }H- 

2. Die in den Treppenräumen T 1 - 4 vorgesehenen Lüftungsöff- 
nungen zu den Lüftungsmaschinenräumen sind so umzuplanen, 
daß L 90-Leitungen die Zuluft durch den Treppenraum heranfüh- 
ren . 

3. Die Flächen der Brandabschnitte wurden nicht rechnerisch 
nachprüfbar aufgestellt. '/ 

2 
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4. Die Aufzugsschächte der Eingangsbauwerke wurden nicht mit 
F 90-Wänden beantragt. 

5. Die Treppenanlage des Eingangsbauwerkes an der Oberen Königs- 
str. (Achse -3/-4) ist als notwendiger Treppenraum ohne süd- 
westliche F 90-Wand beantragt worden. 

6. Für die Benutzer der Großgarage sind im 1. UG nicht die er- 
forderlichen Abortanlagen vorgesehen. 

7. Im 2. UG unter dem Raum für die Aufsicht fehlt die Nutzungs- 
angabe im Grundriß. 

EvV 

8. Außerdem wurde an die mit Schreiben vom 19.07. und 23.08.94 
angeforderten Unterlagen erinnert, die als Voraussetzung zu 
einer Teilbaugenehmigung vorgelegt und von den betreffenden 
Fachbehörden geprüft sein müssen. 

Für die noch zu ergänzenden Bauvorlagen wurde kurzfristige Erle- 
digung zugesagt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

m 

i12, Okt, m 

Schminke 
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Michels Melsungen Haustechnik GmbH, Postfach 380,34203 Melsungen 

 FM  

MICHELS MELSUNGEN 

Haustechnik GmbH 

Planung und Ausführung 

Heizung • Lüftung • Klima • Regelung 

Sanitär • Metallbau • 24-Std.-Service 

Stadt Kassel Magistrat 
Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege 
Obere Königstr. 8 

34112 Kassel 

j Stadt K«ssel-D«r Masißtrat ^ 

j-Arm f|( Bewmino ijnti ' 

ffng 1 1, OK: IS^v j 12. Okt, 1994 

UL. 

Ihre Nachricht IhrZeichen Unser Zeichen Datum 

KA/gr 06.10.94 

Bitte bei Korrespondenz und Zahlung immer angeben! 

Bauvorhaben: Tiefgarage Kassel 
Kostenstelle: 0212 

Friedrichsplatz Kassel LOS 1, II.BA , (Version "O") einschl. 
Ausgangsbauwerk "Obere Karlstr." und Trafostation der Städtischen 
Werke 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken für das Gespräch vom 28.09.94 zwischen Ihrem Herrn 
Schminke und unserem Herrn Filipas. 

Es wurden hier die von Ihnen gewünschten Änderungen bezüglich der 
Planung bei o. g. Bauvorhaben besprochen, um kurzfristig die 
Genehmigung zu erreichen, 

Herr Filipas bekam Gelegenheit die "Brandschutztechnische 
Stellungnahme" durchzulesen und die entsprechenden Auflagen zu 
übernehmen. 

Änderungen gegenüber dem Entwurf vom 20.06.94, eingereicht 
beim Amt für Bauordnung und Denkmalschutz am 16.08.94: 

1 lOs 
1, Die Zuluftzentralen müssen je eine luftdichte Tür als Eingang 9 

aus den Garagen haben, mit einem Mindestabstand von 2 m vom 
Treppenhaus Eingang. 

Michels Melsungen Haustechnik GmbH, HRB1005 Amtsgericht Meisungen Kreissparkasse Schwalm-Eder, Kto.-Nr. 11 016300 (BLZ 52052154) 
Geschäftsführer: Erwin Fey, Günter Fischer, Ursula Gefrerer Volks-u. Raiffeisenbank Melsungen eG, Kto.-Nr. 23035 (BLZ 52062800) 
Schwarzenberger Weg 23, 34212 Melsungen Commerzbank Kassel, Konto-Nummer2620763 (BLZ 520400 21) 
Telefon (05661) 737-0,hiefax (05661) 737178 PostgirokontoFrankfurt/Main. Kto.-Nr. 104144-603 (8LZ50010060) 
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MICHELS MELSUNGEN 

Haustechnik; GmbH 
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2. Die Außenluftansaugung soll nicht frei über die Flucht- 
treppenhäuser erfolgen, sondern über L90 Kanäle irn Treppenhaus 
mit Mündung an der Oberfläche. Mindest Kopffreiheit im Treppen- 
haus 2m. Diese Änderung ist erforderlich um absolut sicher- 
zustellen, daß im Brandfall über die Maschinenräume kein Rauch 
in die Treppenhäuser gelangen kann. 

3. Die Rauchabzugsventilatoren müßen von Hand und über die 
Automatik einschaltbar sein. (Rauchmelder) 

4. Die Maschinenräume müßen je einen CO 2 Feuerlöscher haben. 

Weiterhin wurde angesprochen, daß beim ßauamt noch immer kein 
Entwässerungsantrag vorliegt. Von Ihrer Seite wurde deutlich 
gemacht, daß ohne den genehmigten Entwässerungsplan keine 
endgültige Freigabe erfolgt. 

Darüberhinaus wurden keine Änderungswünsche bekannt gegeben. Für 
die unter den Punkten 1 bis 4 genannten Änderungen erhalten Sie 
die überarbeiteten Unterlagen von uns bis zum 17.10.94. 

Mit freundlichem Gruß 

Michels Melsungen 
Haustechnik GmbH 

B. Patzer i. 

2 

ppa. 



GKH • Ständeplatz 23-34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

GKH - GESELLSCHAFT FÜR 
KOMMUNALBAU 
IN HESSEN MBH 

Ständeplat?^ 
34117 Käufer 
Telefon- (05 61) 91^99-0 
Telefax (^ß1) 9T8^9-99 

i -Ö20-! 
■HOk!, TO 

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom Unser Zeichen ® (05 61) Datum 

Schaal/Le. 91899-15/16 12. Oktober 1994 

KURZBRIEF 

BV Tiefgarage Friedrichsplatz in Kassel - 2. BA - 

0 gern. tel. Rücksprache o in Erledigung Ihres Schreibens vom 

0 Irrläufer o mit Dank zurück 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

o Erledigung 

o Stellungnahme 

0 Prüfung 

folgende Unterlagen: 

Kopien unserer Schriftsätze vom 12.10.1994 an den Magistrat der Stadt Kassel, Untere 

Wasserbehörde, mit Anlage. 

o telefonischer Rücksprache 

o Überprüfung 

X Verbleib bei Ihnen 

o 

Mit freundlichen Grüßen 

GKH - Gesellschaft für Kommunalbau 
in Hessen mbH 

i.A. Lecke 

rOCHTERGESELLSCHAFT DER LA^NDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE • VERBUNDUNTERNEHMEN DER S - FINANZGRUPPE 
Sitz der Gesellschaft: Hans-Thoma-Straße 24 • 60596 Frankfurt am Main • Telefon: (069) 6 09 03-0 ■ ieiefsuc (069) 62 56 36 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Karl Kauermann • Geschäftsführer: Helmut Doublier. Horst Winterstein - Handelsregister Nr, t965l AG Frankfurt 
Bankverbindungen: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale. Ffm„ Konto-Nr, 137 600 04 (BLZ 500 500 00) 
Stadtsparkasse Kassel, Konto-Nr, 148 544 (BLZ 520 501 51) 



GKH • Ständeplatz 23 • 34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
- Untere Wasserbehörde - 
Herrn Schmidt 
Altmarkt 1 

34125 Kassel 

Ihr Zeichen. Ihr Schreiben vom Unser Zeichen 

^ (Sc-04.07}/10.10.94 Schaal/Le. 
TG/1012-UMW.TXT 

IC 

GKH - GESELLSCHAFT FÜR 
KOMMUNALBAU 
IN HESSEN MBH 

Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon; (05 61) 9 18 99-0 
Telefax: (05 61X9 1_§ 99-99 , 

i l Ci, . 

■S' (05 61) ^ 

91899-15/16 12. Oktober 1994 

BV Tiefgarage Friedrichsplatz in Kasse! 2. BA 
Bezug:Grundwassernutzung - Wasserrechtlicher Antrag - 
Hier: Ihr Schreiben vom 10.1 0.1 994 per Telefax 

Sehr geehrter Herr Schmidt, 

entsprechend Ihrem Telefax vom 10.10.1994 übergeben wir Ihnen die Erklärung der 
Arbeitsgemeinschaft Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA und den formlosen Antrag auf 
Zulassung des vorzeitigen Beginns der Grundwassernutzung. 

Mit freundlichen Grüßen 

GKH - Gesellschaft für Kommunalbau 
in Hessen mbH 

(Niederlassungsleiter) 

Anlagen 

cc: Stadt Kassel, Herrn Stadtbaurat Hellweg 
Stadt Kassel, Herrn Meister 
Stadt Kassel, Herrn Schminke 
WWA, Herrn Schenk 
Büro Dr. Meyer 
Büro IBOG 

' : :-’E=GE5E__5C.-AF^ DER LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE • VERBUNDUNTERNEHMEN DER S - FINANZGRUPPE 
Sitz der Gesellschaft; Hans-Thcma'-Straße 24 - 50596 Frankfurt am Mam • Telefon: '069' 6 09 C3-0 • "eierax; (G&S' 62 56 36 
Aufsicntsratsvorsitzender: Dr. Kan Kauermann • Gescnäftsfünrer: Helmut Douoiier, Herst Winterstein • Hance.sregister Nr. i965i AG Frankfu.d 
Bankverbmeungen; Landesbank Hessen-Thünngen Girozentrale. Ffm.. Konto-Nr, 137 oCO 04 (BLI 500 5CC OC: 
Stadtscarkasse Kassel, Konto-Nr, 148 544tBLZ520 5C' 5“ 



Bauvorhaben Tiefgarage Friedrichsplatz in Kassel 2. BA 

Hier: Grundwasserbenutzung (Fördern und Ableiten von Grundwasser während der Bauzeit). 

Die Arbeitsgemeinschaft Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA, Technische Geschäftsführung 

Fröhlich Bauunternehmung AG, Leipziger Str. 242, 34123 Kassel, gibt folgende Erklärung 

gern. § 9 a Zulassung vorzeitigen Beginns Abs. 1 Nr. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes 

"der Unternehmer verpflichtet sich, alle bis zur Entscheidung durch das Unternehmen 

verursachten Schäden zu ersetzen und, falls die Benutzung nicht erlaubt oder bewilligt wird, 

den früheren Zustand wiederherzustellen" 

ERKLÄRUNG 

ab. 

Kassel, den 10. Oktober 1994 

Arbeitsgemeinschaft 
Ticfcarage Friedrichsplatz 2. BA 
FRÖHLICH BAUUK^NEHMUNG AG FRÖHLICH BAU' 
HERfMNNSK]^ 
GERDUM u/^ 

GMBH & CO. KG 
fflbH u. Co KG 

(Stem^l/Unterschrift) 



GKH • Ständeplatz 23 • 34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
- Untere Wasserbehörde - 
Herrn Schmidt 
Altmarkt 1 

34125 Kassel 

GKH - GESELLSCHAFT FÜR 
KOMMUNALB^,,,.,       
IN HESSEN K»6S9t-D«r Maf^strät 

Ständeplatz 2|-^^ Sf^kmalfflese- 
34117 Kassel v-. . i r- *■ 
Telefon: (0561}&r899-0 " ^ 
Telefax: (05 61J'9TS"98'-99 

Ihr Zeichen. Ihr Schreiben vom Unser Zeichen S-{05 61) Datum 

(Sc-04.07)/10.10.94 Schaal/Le. 91899-15/16 12. Oktober 1994 
TG/1012-ANT.TXT 

BV Tiefgarage Friedrichsplatz in Kassel 2. BA 
Bezug:Antrag auf Zulassung des vorzeitigen Beginns der Grundwassernutzung 

Sehr geehrter Herr Schmidt, 

gemäß Ihrem Schreiben vom 10.10.1994 beantragen wir die Zulassung des vorzeitigen 
Beginns der Grundwassernutzung (Fördern und Ableiten von Grundwasser während der 
Bauzeit}. 

Mit der Bitte um kurzfristige Entscheidung und Freigabeerklärung an das Amt für Bauordnung 
und Denkmalpflege, damit in der 42. KW die erforderliche Teilbaugenehmigung für die 
Verbau-, Erd- und Gründungsarbeiten erteilt werden kann, zeichnen wir 

mit freundlichen Grüßen 

GKH - Gesellschaft für Kommunalbau 
in Hessen mbH 

cc: Stadt Kassel. Herrn Stadtbaurat Hellweg 
Stadt Kassel, Herrn Meister 
Stadt Kassel, Herrn Schminke 
WWA, Herrn Schenk 
Büro Dr. Meyer 
Büro IBOG 

TOCHTERGESELLSCHAFT DER LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE • VERBUNDUNTERNEHMEN DER S - FiNANZGRUPPE 
Sitz der Gesellschaft: Hans-Thoma-Straße 24 • 60596 Frankfurt am Main • Telefon: .'C69' 6 09 03-0 • Telefax: (069) 62 56 36 
Aufsicmsratsvorsitzenaer: Dr. Karl Kauermann • Geschäftsführer: Heim.ut Doublier, Horst Wintersfein • Hcnaeisregister Nr. '.9651 AG Frankfurt 
Bankverbindungen: LanOesbank Hessen-Thüringen Girozentrale. Ffm.. Kontc-Nr. 137 6C0 04 iBLZ 5CC 500 001 
Stadtsparkasse Kassel. Konto-Nr. izs ’BLZ 520 501 51' 



17-0KT-1994 as:53 GKH BUERO KASSEL +49 561 91S99 99 S.01 

dar 
Amt ’i.r Bauordnung unc DfenkirialpflaQe -62 
Herrn Reinhard Schininke 
Rad 

34 rr:^ Kasir.si 

btadt Kassel-Der Magistrat 
■Amt für Beösranung und D6nkm£*)f(ege- 

I OKT. 1934 

■ ln Mr-' 

M K-i 

1994 i'i 

u. 5; 1 6 'i i UktV-v-c' 

B. if: Bau«/:-)rhcsben Tiefgarage Ffledrichsplatz - 2. BA • 
R ■^£ilba.-.;archn"’i4ung iOr Vs;'b3'.i, Erd- und (?■ vind-..'u.n -iir:;.- 

SfriOf neenrter t-iftri •rnrii'iinke. 

I- 1- .,iöO Sl#4 
Da7 If-, 

.4:n.'9S4 gi!;t d’s U"e'e v'de d- 
:-j'.,ö;;s+rnj:2Lng ge'n Anfag v/on i 2 '!C.U'04. 

■ d.e T*-!baug6! ‘L'" die L.g Eaj.ibt-'i •' 
urt;;.-, •-d,., JO'itr ay^r koiv.p'eu VC". 

M-i ;hr.r,v, S..!- v'n' '2,0’M994. 23.0S.t£JS4 ^nd 1 1994 .-d-rt + n 
Är,--’ hL. . u.-:‘„-n den vcrgeieg;eri 4 i:ragsu"’.eda:5n, $.nd un3+n->t Menurg 
i'ui.-.h *u- dia-sa g..ng noch nicht t'-'or jerhch. 

U.’".;‘^-hÄMT‘g do'.’on -m ;lo-- 'hrer: die bsr«Jti rn c Ihnen und den Fach ngeniäcren 
ahgf-sTi.!-; ntr'fi ru'-k'.e j< d Antr.egs'jnierlaßen ku'z^>!$:,.g übergeben. 

z, , 1 . ,L1 K S.;:-.; ‘ M 
.'h'.! is*t-n f..' rrHerr-- F.a.-Ci-ekTC.' tv'tisier. den cöiei'igte-'‘i Amhiekt^^n und 

Fc.:.hinnftnrp.uiv'4'• L.r'..‘ i.,er GKil veieir’-t;aren. 

Mit der Sitte um z"^'!jng u'^r Teilh.eugereh,--'-;g‘jrg - >.'3 auch im 'i'tere-'Ce der S'ödt Kassel 
fiif Eauhaninn .-pstest'^nit Eiv‘'a •’Ü'ktobr'' A .f5"'g Ncvt-rrcc' *'?94 a unv..-'it * Zc^chnsn 

mit r'rp.;ndl!f:l'i<-f^ C-ruLSen 
GKH • (:iesf»llschatT für Kommunslbou 

in i',\ 

  \ ^ ^ \-j' / \ 
, -■} K 

- .J 

FV.r’n-- r.h-M F.r r v 
.tg -T'eus'sS.i-'.':'^’^ tfii ' 

[ 

<2i7. J.i.'g Sr '•. -i-il 

Ü.H -: . ^ 

raitf ■> "■■7' 
S{iiül-=>t.s-i.a-.!3“ i<ss*p>. Kot'-..“',.- •CÄ.‘.:.i 

■;;jr>:-a.:. “-t’ Km:c- .• c-L.. * u.'—i: 

ütlSHlirbti ItU 
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6732 - (Sc-04.07) 

Kassel, 17.10.1994 
Herr Schmidt 
Tel.: 30 25 

=_63_- 
- 66 - 

Bauvorhaben Tiefgarage Friedrichsplatz, 2, BA 
hier: Zulassung des vorzeitigen Beginns der Grundwasserbenutzung 

Mit Bescheid vom 1 4.10.1994 wurde von uns auf Antrag der GKH, 
Ständeplatz 23, 34117 Kassel, der vorzeitige Beginn der Grundwas- 
serbenutzung zugelassen. 

Die Zulassung erstreckt sich auf die Zeit bis zur Erteilung der 
wasserrechtlichen Erlaubnis in der Hauptsache, spätestens bis zum 
Abschluß der mit der ersten Teilbaugenehmigung (BA 1271/94) geneh- 
migten Baumaßnahme. 

für -66-: 
Bezüglich der Einleitung von Grundwasser in die Öffentliche Kana- 
lisation sind wasserrechtliche Belange nicht berührt. Satzungs- 
rechtliche Belange sind von dem Bescheid unberührt. 

Im Auftrag 

Schmidt 

(SC410142) 

; Stadt K86SeiD#r Magistrat i 

itng 17 0?:^, r ! 

18.0ktj 1994/^^ 



Aktenzeichen . Kassel, den 

i 7. okt 

Stadt Kassel ■ Postfoch 102660 • 3500 Kassel 

fkK - TFC ir 

Genehmigungsbeschluß 

AN 

Zustimmung zur 
Erteilung der Genehmigung 

I I Zustimmung zur 
Beantwortung der Voranfrage 

Bougebiet  

BPL gern. § 30: 

Das Vorhaben ist zulässig nach: 

30 □ § 35 m Nr. 
□ § 33 □ § 35 (2) BBauG, 
n § 34 n 

in Verbindung mit § 31 121, § 32 BBauG 

Bauvorhoben; 
't 2. ß A" 

auf dem Grundstück In Kasseh osfuck in NQssel! ^ ^ Gern. Flurstück 

Die Zulässigkeit des Vorhabens erfordert folgende 
Befreiungen: 

Planungsrecht; 

Bauwerksrecht: 

Auflagen, 

I I Nachbaranhörung erfolgt 

Nachbaranhörung nicht erfolgt 

I I Baulast erforderlich 

Baulast nicht erforderlich 

□ 

\AAAJ^ OIaJ^ 
63... 

Unters chrift/Datum; 4 7. Okt. 1994 1 

Unterschrift/Datum; I 

Die Genehmigung ist zu erteilen, falls alle sonstigen 
Voraussetzungen gegeben sind. AN 63 

AN 63 ZOA I 1 Zum Entwurf der BK Vorlage 

I I Zum Entwurf des Berichtes an RP 

^ Zum Entwurf des Bescheides Unterschrift/Datumr 

Anmerkungen, Hinweise: C/^ . t P ü • 

S«D Äus+f 
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GKH • Ständeplatz 23-34117 Kassel 

V M'S 

Ij 2^ 

LW.Okt, 1994 Ihckh 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 4111/9f 

34112 Kassel 

GKH - GESELLSCHAFT FÜR 
... .,:K0M.MUNALBAU 
- r.:,|f^yESSEN MBH 

- ' ;'i Standplatz 23 
" 3411/Kassel 

Teleforj: (05 61)9 18 99-0 
Telefai; (05 61) 9 18 99-99 

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom Unser Zeichen 

Schaal/Le. 

®(05 61) 

91899-15/16 

Datum 

14. Oktober 1994 

KURZBRIEF 

BV Tiefgarage Friedrichsplatz In Kassel - 2. BA - 

0 gern. tel. Rücksprache o in Erledigung Ihres Schreibens vom 

0 Irrläufer o 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

o weitere Veranlassung 

o Erledigung 

o Stellungnahme 

0 Prüfung 

folgende Unterlagen: 

Unser Schreiben vom 14.10.1994 an Ing.-Büro Dr. Meyer. 

Mit freundlichen Grüßen 

GKH - Gesellschaft für Kommunalbau 
in Hessen mbH 

i.A. Lecke 

o telefonischer Rücksprache 

0 Unterschrift 

0 Rückgabe 

X Verbleib bei Ihnen 

rOCHTERGESELLSCHAFT DER lANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE • VERBUNDUNTERNEHMEN DER B - FINANZGRUPPE 
Sitz der Gesellschaft: Hans-Thoma-Straße 24 • 60596 Frankfurt am Main - Telefon; (069) 6 09 03-0 ■ Telefax: (069) 62 56 36 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr, Karl Kauermann ■ Geschäftsführer: Helmut Doublier. Horst Winterstein • Handelsregister Nr. 19651 AG Frankfurt 
Bankverbindungen: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale. Ffm., Konto-Nr. 137 600 04 (BLZ 500 500 00) 
Stadtsparkasse Kassel, Konto-Nr. 148 544 (BLZ 520 501 51) 



GKH • Ständepfatz 23 • 34117 Kassel 

Ingenieurbüro für Baustatik Dr. Meyer 
Herrn Wielert 
Heckerstr. 32 

, GKH - GESELLSCHAFT FÜR 
. KOMMUNALBAU 
■IN HESSEN MBH 

Ständeplatz 23 
34117 Kassel 

34121 Kassel 

Telefon: (05 61) 9 18 99-0 
Telefax: (05 61) 9 18 99-99 

Ihr Zeichen. Ihr Schreiben vom Unser Zeichen ^'05 6ij Datum 

Schaal/Le. 91899-15/16 14. Oktober 1994 

BV: Tiefgarage Friedrichsplatz In Kassel 2. BA 
Bezug: Statische Berechnung 

Sehr geehrter Herr Wielert, 

wir bestätigen Ihnen die Übergabe der statischen Berechnung zu o.g. Bauvorhaben, Teil 1, 
vorgezogene Lastermittlung mit Bemessung der Gründung, am 12.10.1994. 

Zur Vorgehensweise im Hinblick auf die Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde, hat das 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Kassel erklärt, daß grundsätzlich ein 
Exemplar der statischen Berechnung dem Bauamt vorzulegen ist. 

Wir bitten in Ihren Anschreiben den Verteiler zu vermerken. Ansonsten kann wie bislang 
verfahren werden. Die Unterlagen können parallel - auf direktem Wege - dem Prüfstatiker zur 
weiteren Bearbeitung übergeben werden. 

Mit der Bitte um Beachtung dieser Regelung zeichnen wir 

mit freundlichen Grüßen 

GKH - Gesellschaft für Kommunalbau 
in Hessen mbH 

cc: Stadt Kassel, Herrn Baudirektor Meister 
Stadt Kassel. Herrn Schminke 

-OCHTERGg^LÖfeWf M öcSPJÄfeHN®. CER ■. fmweOnjPPE 
Sitz der Gesellschaft: Hans-Thoma-Straf3e 24 • 60596 Frar^kfurt am Main • Teiefon; ;055) 5 09 03-0 • Telefax: i.C691 62 56 36 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr, Kart Kauermann • Geschäftsführer: Heimu: Dcuciier. Hers: vVinterstem • Harasisregister Nr, lö65t AG FranKfurt 
Bankverbindungen; LandesDank Hessen-Thünngen Girozentrale, Ffm., Kon:c-Nr. ‘oT 5CC 0'4 iBLZ 5C0 5C0 001 
^äl^TJ&Wsse Kassel, Konto-Nr. las 544 iBLZ 520 501 5'' 



GKH • Ständeplatz 23 -34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen. Ihr Schreiben vom Unser Zeichen 

Schaal/Le. 

GKH - GESELLSCHAFT FÜR 
KOMMUNALBAU 
IN HESSEN MBH 

Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: (05 61) 9 18 99-0 

I oiäül K*S3ei-i.'cr fwaglsttat 
I -Amt (Ir SAae^riminr; D^nkrti^flefe- 

Efng ] i 0;'i. T"'' 

13, 

<B-{05 61) 

91899-15/16 17. Oktober 1994 

KURZBRIEF 

BV Tiefgarage Friedrichsplatz in Kassel - 2. BA - 

o gern. tel. Rücksprache o in Erledigung Ihres Schreibens vom 

o Irrläufer o mit Dank zurück 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

o Erledigung 

o Stellungnahme 

0 Prüfung 

folgende Unterlagen: 

Bescheid über die vorzeitige Zulassung der Grundwasserbenutzung des Umwelt- und 

Gartenamt, Untere Wasserbehörde, vom 14.10.1994. 

0 telefonischer Rücksprache 

0 Überprüfung 

X Verbleib bei Ihnen 

o 

Mit freundlichen Grüßen 

GKH - Gesellschaft für Kommunalbau 
in Hessen mbH 

i.A. Lecke 

TOCHTERGESELLSCHAFT DER LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE • VERBUNDUNTERNEHMEN DER B - FINANZGRUPPE 
Sitz der Gesellschaft: Hans-Thoma-Straße 24 • 60596 Frankfurt am Main • Telefon: (069) 6 09' 03-0 • Telefax: (069) 62 56 36 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Karl kauermann - Geschäftsführer: Helmut Doublier, Horst Winterstein • Handelsregister Nr. 19651 AG Frankfurt 
Bankverbindungen: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale. Ffm.. Konto-Nr, 137 600 04 (BLZ 500 500 00) 
Stadtsparkasse Kassel, Konto-Nr. 148 544 (BLZ 520 501 51) 
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STADT KASSEL 673 ®OOl 

C ih i Se f 

Sl«it >Ü3S5ef - 3in2KtEseI 

oca - 
Qesell»ciiaft . für'KoaiaimaJJbau' 

±B. ^6£se2L abH 
StäÄde-platÄ 25 

5^117 Ka*sel 

Ihr Zeichen ihr Schreiben 

Stadf (<x]ssel 

Magistrat 

Amt: 

Anscfirfff.- 

ümwölt- und Gartenamt 
- Gatere Sasserbehorde — 

Jgq =l Lirvei 
HsJfcstEÖei 
Znn«ier-hii: 
AosSojofrerJeiir 

AXt markt 1 
34125 Kassel 
3,6,7‘S,12,1g,ig,37 
Altmarkt 
32t . 
Herr Schmidt 

TdeE<xi:|CS61J787- ' 25 
TeleFcy. (0S6Tf 49 -79 

UnserZeicfiert • * 
-6732-(Sc-Df}.07) "** j 

-P i '1 ■ l.dt 

sy Xie-fgarage Friedra.c]asxxlat.a ±a Kassel.,' 2-5A i f - 
klar; Ikr Antrag auf Zulassung de« Torzeitigea. Beginn.« der Grundvasser- 

■beiLatzuag Toa ' 

Sehr geekrte Damen und Senrea--, 

^JL« /«.Blage libersendea vir limea unseren Seackeid für die TTOrzeitige ' 
ZtLlassang der- Grna.dwa.sser’beautzuag* 

Kaj^t Abspracke mit dea tfassei*virtsciiaft«aat Kassel gilt dieser Besokeid 
wairead der Baugrubenerstelliiiig oder bis zu. der Erteiluag der wasaer- • 
reokfclicken. .Srlaubnic naca. § 7 Vas«erkauskalfcsge«etz. 

Mit freundlickem GmB 
Ist Auftrag 

Sckaidt 

Anlage 

Sprach2BÖaf»grw*(jso«2r<h: ifeieäöi.Vcrn4Ä)ng:(Q561J 7S7-0 Kxuertdo-Steli Kaufet 
Mo<Tfc;5WncrftBSc^-wDr.8J9-J2_30lJhr . , Trfri{Ä-ZtfifiGt3>=c««ß:(C64l]7a7-225S ShaäispoftosicKiMSergil05^5^2530505 SU 
Melwochvoä J4JW-5Z30U« Fsmschi^rfXMScWüß.-99227; Posfccmfcffrn ig707ÄÖ{BlZ500 S0060] 
soiivte Aäd) Vereinfeoftrvg 
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GKH Niederlassung Kassel 

1 Okl. 1994 

StodtKnssd ■ ' 4l12Kcsss[ 

GKH 
Gesellschaft für Kommunalbau 
in;Ee5seTi mbH' 
Siiändeplat2: 23 . 

34117-Kassel 

lirZetdten ihrSditibefl 

Stadt Kasse! 

Magistrat 

Amt: ürnwelt“ und (Jartei^^t 
- Untere Wasserbciiorde - 

Altmarkt 1 
•34125 Kassel 

ggiÄ«: 3,6,7,8,12,18,19,37 ■ 
Hoiiesiele: Altmarkt 
2imnier-Nc; 306 
AusiaanfföKw}: Herr Schraidt 

Tdefon;(0561)787' 30 25 
Telefax: (05Ä)tS8Jt 11 49 79 

UnserZdchen 

-6732- CS,c-04,07) 

.Datunj 

14,10.19^4 

BSSCMEIB 

Aufgrund des § 9 a des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fas- 
sung vom 23-09-1986 wird liiermit der 

GKH ' . 
Gesellschaft für Komitxiiialbau in Hessen mbE 
Ständeplatz- 23 . 
34117 Kassel 

auf deren Antrag, vom 12-10.1994 unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
die . ' 

7. u 1 a. s s u n s 

erteilt , bereits' vor der Entscheidung über die Erlaubnis nach §. 7 
WHG über die am 2-1 .'07.1994 beantragte Grundwasserbenutzung im Zu- 
sammenhang mit dem Hau der Tiefgarage Friadrichsplatz mit der 
Grundwasserbenutzung .vorzeitig und' nach Maßgabe nachstehend auf- 
geführtar PIanunterlagen sowie den festgesetzten Hebenbestimmün- 
gen zu beginnen: 

PTammtarlagga 

Die mit Erlaubnisantrag vom 21.07.1994-vorgelegten Planunterlagen 
liegen der Entscheidung zugrunde- • 

H* H&benbf*f^timmnni^reii 

Die Zulassung des vorzeitigen Beginns der Grundwasserbenutzung 
erstreckt sich auf die Zeit bis zur-Erteilung der wasserrecht- 
lichen Erlaubnis in der'Hauptsache, spätestens jedoch bis zum 
Abschluß der mit • der ersten Teilbaugenehmigung der Bauauf- 
sichtsbehörde - BA T271/94- - genehmigten Bäumaßnahrae- 

Sprachizfiften giuncsötafkfi: TdsftxvVfetuiflJiuin,“. ({1561] 7S?'-0 
myv A 1 Ihr T6^cft3^Z6nbtiiänsd«iu& 787»225S 

Mlhnsdvvon T4iXJ--I730 Uhr - 

Kenten darSiadrKasseJ: 
Saw.*fetpqritogge -<gs5a 0110?^ (BLZ A2QSQ: 31] 
ft»6ank Hin- J0707<ra IBtZSOC ?00 601 
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2. Die. Grundwasser'stände sind in den die BaugrnlDe umsebcnden' 
Grundwassermeßsteiien sowofctl am Arbeitsende einer jeden Woche 
als auch am Arbeitsbeginn einer jeden Woche auf - NN einzumessen 

und schriftlich zu dokumentieren* • 

.3. Sollte bei der Erstellung der Baugrube iii . einem über das in- 
• den' Antragsunterlagen, dargestelite Maß. hinaus .Grundwasser zu- 

tagetreten oder besondere, die Grundwasserbenutzung betre.f“ 
fende VorkoKunnisse auf treten, so ist das Wasssrwirtschaftsämt 
Kassel und die Untere' WasqerbehÖrde der Stadt Kassel sofort zu 
benachrichtigen* ' . ‘ ‘ 

4. Falls der Grundwasserspiegel in eiiier der Grundwasserraeßs.teL- 
len .(GW) 50 cm oder mehr gegenüber dem vor Baubeginn festge- 
stellten Mittelwert des Grundwasserstandes absinken sollte, 
ist dies der Unteren .Wasserbehörde und dem’ Wasserwirts.chazt- 
samt Kassel •■cinverzüglich anzuzeigen* 

5. Die Bewässerung der .die Baugrube umgebenden Vegetation 
(insbesondere, der Ba-ombestand) bleibt für den Fall -vorbehal- 
ten, - daß Grund’wässerveränderungen ■ in dem unter vorstehender 
Ziffer 4•vorgesehenem Umfang festgestellt werden sollte* Eine 
Forderung zur Bewässerung dieser Vegetationsflächen saitens 
der Unteren Naturschutzbehörde bleibt ebenfalls Vorbehalten* 

6. Notwendige Baugrubenentwässerungen (Wasserhaltung) sind nach 
Maßgabe der vom städtischen Tiefbauamt'zu erteilenden Gestat- 
tung der. städtischen Misch-wasser- oder Schmutzwasserkanalisa- 
tion zuzuführen. Eiiie Einleitung in Kegenwasserkanäls oder in 
ein Gewässer ist ^zulässig- 

C. BegtfTTTrfm^ 

Der Antragsteller hat mit Schreiben vom 21.07.19,94 die Erlaubnis 
für die Grundwasserbenutzung im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben 
Tiefgarage .Friedrichsplatz • beantragt sowie mit .Schreiben vom 
13.10.19--94 um Zulassung des vorzeitigen Beginns der Gr-undwasser- 

•benutzung gebeten* 

Gemäß § 9 a WEG kann, -in einem Erlaubnisverfahren die für die Er- 
teilung der'Erlaubnis zuständige Behörde unter dem Vorbehalt des 
nid'errufs zulassen, daß bereits vor Erteilung' der Erlaubnis der 
Grundwasserbenutzung begonnen wird, wenn - 

1 . mit. einer Entscheidung zu Gunsten des Unternehmers gerechnet 
werden kann, ; ' 

2- an. dem vorzeitigen Be-ginn ein öffentliches Interesse oder ein 
berechtigtes Interesse des Unternehaiers bes-teht -und 

3. der Unternehmer sich verpflichtet, alle, bis zur Entscheidung 
durch das Unternehmen -verursachtezi' Schäden zu-' ersetzen und, 
falls die Benutzung' nicht erlaubt oder bewilligt wird, den 

. früheren Z-ustand. wieder herzustellen. 
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Nach, einer vorherigen Abstimmung mit dem 'Wasservirtschef tsaait 
Kassel zum Hauptantrag vom 2.T^07-'I994- kann iin Grundsatz mit-einer 
Erlaubnis zu Gunsten der Antragstellerin gerechnet werden. 

An dem vorzeitigen Beginn der Maßnahme besteht auch ein öffentli- 
ches Interesse, Die Zulassung ist Voraussetzung für den Baufeejinn 
(Erdbaumaßnahmen) des Bauvorhabens Tiefgarage Friedrichsplatz 
Kassel, mit.dem einem öffentlichen Interesse nachgekommen -wird. 

Die Antragstellerin hat mit ihrem Antrag vom. 12.T0*'1994 die gemäß 
§ 9 a (1) Nr. 3 WG geforderte Verpflichtungserklarung abgegeben. 

Mit den festgelegten Nebenbestimmungen werden, die Belange des 
■Wohles.der Allgemeinheit abgedeckt. Versagungsgr-tmde im Sinne § 6 
WEG haben sich nicht ergeben, 

D, Winwe-ise - 

Diese Zulassung ersetzt nicht! die für die Grundwasserbenutzung 
gemäß § 7 WG erf orderliche Erlaubnis in' der Hauptsache. 

S, Kosten 

Die Verfahrenskosten fallen dem Antragsteller 'zur Last (■§ 106 
Hessisches Wassergesetz (HtfG)). Die Erhebung von Verwaltungsko- 
sten richtet sich nach dem Hessischen Verwalturtgskostengesetz so- 
wie den hierzu ergangenen Kostenordnungen-' Die Festsetzung der 
Verwaltungskosten für diesen Bescheid bleibt Vorbehalten. 

Rechtsbehelf shelehr^TTi&z 

Gegen diesen Bescheid steht Ihnen der Widerspruch zu. Er ist in- 
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides schriftlich 
oder Zur Niederschrift beim Magistrat der Stadt Kassel, ümwelt- 
und Gartenamt,- TTntere Wasserbehörde, Altinarkt 1, 34-125 Kassel,- 
einzuiegen.- ' . . . ' - • 

Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn der Widerspruch .uiimit- 
ceibar beim■Hegierungspräsidium Kassel; Steinweg 6, 34117 Kassel, 
eingelegt wird. 

Im Auftrag 

Schmidt 
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Telefax 

Bitte sofort Qushändigen an 
r 

- 

L 

1 

J 

Stadt Kassel ^ 

Magistrat jäOKt, 1994 / 

Stadt Kassel - 34112 Kassel ‘ ti / / 
r i/Cj. 

Uavrelt- und Gartgnaint 
-Untere Vaseerbehörde- 

Auskunft erteilt:^^^-^: Schmidt 

Telefon: (0561) 787- 5025 

Tdefox; (0561) ^9 79 

(0561) 787-2258 [Zenfralanschluß] 

Datum; ^^ 

kos^ 

Mit der B'rtte um 
-Kenntnis-  Sfellung- Kenntnis-  ^Stellung-   : — —^ Ent- — 

[S nähme □ nähme Eriedigung LJ Prüfung LJ Scheidung LJ 

und 

I [ Verbleib LJ Rückgabe LJ Weiteriertung an   

Dieses Telefax umfaßt insgesamt 7 Seifen. ' Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben! 
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Umwöit und Gartenaint 

'aQKT.199*} ■ 

Kassel, 17.1Q-S4 
•Herr SteirlböcK 
Tel62 34 

—^ k I $ 

, t   

Einleitung von Grundwasser aus der Baustelle Tiefgarage Friedrichsplatz 

H. Bauabichnrtt in die Sffentliche Abwasseranlage 

1. 

Bezüglich der geplanten Einleitung von Grundwasser aus der Baustelle der 
Tiefgarage bestehen unsererseits-folgende Bedenken. 

==srssH=Hssi“- 

kreSrolhaltigem Material, in die öffentliche Abwasseranlage zu ver- 

hindern,. 

Das aufgenommene Material ist sicher zu lagern und umgehend abzu- 
transportieren. 

o riAr Entsorgung der kieselrothaltigen Wegeflächen ist durch 
/A'r mtodestenf zwei ProLn nachzuweisen, daS keine Kontam.natton d^ 

^ rrSegenirMateriais mehr vorhanden ist. Die Ergehn,sse s,nd 
vorzulegen. 

3. Bezüglich der anderen' Untersuchungsparameter bestehen keine Be- 
denken. ■ ^ 

F^TSTe Abwassereinleitung in die öffentliche ^tiwasseraniage ist zur 

~r?Äwate"bL"aftgTn?formloser An- 

tri beim Tiefbauamt. Sachgebiet "Grundstücksentwasserung . zu, 
stellen. '7Z0 



HESSISCHES STRASSENBAUAMT 
KASSEL 

Hessisches Straßenbauamt Kassel, Postfach 101780, 34017 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
- Amt für Bauordnung und 

Denkmalpflege - 
Rathaus 

34117 Kassel 

Aktenzeichen (Bitte bei Antwort angeben) 

43 - 62 b - 

Bearbeiter / in Durchwahl 

Löber 7286 315 

Datum 

14. Okt. 1994 

Betr■: Errichtung der Tiefgarage Friedrichsplatz (2. Bauabschnitt) 
durch die TFK II BHT - Baugrund Hessen - Thüringen GmbH 

Bezug: Ihr Schreiben vom 1.9.1994 
Gespräch am 14.9.1994 mit Ihren Herren Master und Blümel 
vom Tiefbauamt 

Anlg■: 1 Ordner Planunterlagen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das geplante Bauvorhaben soll im Stadtgebiet von Kassel unter dem Friedrichs- 

platz bzw. der Bundesstraße Nr. 3 errichtet werden. Zu v.g. Bauvorhaben, hier 

insbesondere um die geplante Ein- und Ausfahrt zur B 3 (Frankfurter Straße) 

fand am 14.9.1994 ein Gespräch zwischen unserer Planungsabteilung und Ihrem 

Tiefbauamt statt. Bei diesem Gespräch wurde darauf hingewiesen, daß seitens 

der Straßenbauverwaltung nach wie vor eine getrennte Ein- und Ausfahrt zur B 3 

für verkehrstechnisch besser angesehen wird. Diesbezügliche Bedenken werden 

unsererseits jedoch zurückgestellt, da der Stadt Kassel im Bereich des Bauvor- 

habens die Baulastträgerschaft für die B 3 obliegt und sie sowohl für bauauf- 

sichtliche Genehmigungen als auch verkehrliche Belange zuständig ist. 

Kassei-Der Magistrat ' ■*m( fir »Ahnung und 

I I Q'-1 * * » w it 

Gleitende Arbeitszeit: Bitte Besuche und Anrufe Mo.-Do. 8.30-12.00 und 13.30-15.30 Uhr, Fr. 8,30-12.00 Uhr oder nach Vereinbarung 

Kölnische Straße 69 
34117 Kassel 

Telefon (0561) 7286-0 (Vermittlung) 
Telefax (0561) 728 62 08 



Stadt Kassel - 34 112 Kessel 

Firma 
TFK II, v.d. 
GKH mbH 
Ständeplatz 23 

34117 Kassel 

Stadt Kassel 

Magistrat 

Amt für 
Zuordnung 
und 
Denkmalpflege 

bs# 

Fürpersönliche 
Rücksprachen; 

Götte 

Wekeck 

Esche 

Zimmer: 

H 308a 603 

Durchwahl: 
(05 61)7 87- 

H 30!)a 614 

H 30’'a 614 

An 633 

) 

einer Tiefgarage (2. Bauabschnitt) 

auf dem Grundstück in Kassel: 
Friedrichsplatz 

Gern. 
K 

Flur 
S 5 

Flurstück 
208/15 

Die bautechnischen Nachweise wurden an den/die Prüfingenieur/in 
weitergeleitet: 

Herrn 

Dipl.-ing.Woitgang Slomski 

Am Alten Halhaus 5 ■ Tel. 51 5041 

34253 Lohfelden-Kasse! 

Dor/die Bouhetr/tn hot hiQrybo<:^in?rMt#oilung orhaltcrr: 

633 ^ 

Unterschrift/Datum 

2 Ü, OKt. 1994 

ANLAGEN 

r 
Stadt Kassel • 34 112 Kassel 

Herrn Architekt 
Hans-Georg Ohlmeier 
Stephanstraße 12 

34131 Kassel 

n 

7 statische Unterlagen (Nachtrag) 

bish. baut. 
Unterlagen BA: 

WarmeschutZ'Nochweis 

Brandschutzgutachten 
(wird bei Eingong nochgereicht) 

ßauzeichnung/en 

Baubeschreibung 

Lageplan 

Anrechenb. Kosten: 
(geschätzt) DM: 

Umbauter Raum: 

Gebührenzone: 

63_ 

l^ökt, 1994 

Unterschrift/Datum 

L Entwurfsverfosser/in J 

An 6302 

zu DEN VORSTÜCKEN 

-63- (090) M 



Stodt Kassel • Rathaus ■ Postfoch 102660 • 3500 Kassel 

Arbeitsgemeinschaft 
Tiefgarage Friedrichsplatz 
2, Bauabschnitt 
Techn.Geschäftsführung 
Fröhlich Bauunternehmung AG 
Leipziger Straße 242 
34123 Kassel 

Ihr Zeichen Ihr Schreiben 

Stadt Kassel 

Magistrat 67 

Amt: ■für Bauordnung und 
Denkmalpflege 

Ar^schritt: Obere Königsstraße 8 

Linie: 1 ,3}4j5,6}7 12 
Hallestelle: RdthaUS 
Zimmer-Nr: W 313 
Auskunft erteilt: Herr Ratz 

Telefon: (05611787- 6129 
Telefax: (0561)787- 6133 

Unser Zeichen Datum 

B 1688/94 24.10.1994 

Sanierungsanordnung 

gemäß gemeinsamer Erlaß der 
Hess. Ministerien vom T/.lö.1994 

Kieselrotsanierung 
durch Ausbau und Entsorgung des kontaminierten Materials der Gehwegflächen 
auf dem Grundstück Friedrichsplatz in Kassel 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter Bezugnahme auf den gemeinsamen Erlaß der Hess. Ministerien vom 17.10.1991 
{Staatsanzeiger S. 2604) wird hiermit für die mit Dioxinen (Kieselrot) be- 
lasteten im Sanierungskonzept vom 06.09.1994 der im Briefkopf genannten Antrag- 
stellerin näher bezeichneten Flächen im Zuge der Gefahrenabwehr von der 
Allgemeinheit oder von der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung oder von 
der einzelnen Person gemäß § 61 Hess. Bauordnung in der zur Zeit gültigen 
Fassung - HBO 93 - 

die Sanierung durch Bodenaustausch 

angeordnet. 

Mit der Sanierung ist unter zwingender Beachtung des v.g. - Gemeinsamen Erlasses - 
vom 17.10.1991 und des .genannten verbindlichen Sanierungskonzeptes vom 06.09.94 
der Antragstellerin, des durch das Bergamt Bad Hersfeld mit Datum vom 11.10.94 
genehmigten Entsorgungsnachweises Nr. 0049003 der Antragstellerin sowie die 
Forderungen in der Stellungnahme des Gesundheitsamtes - 53 - , des Amtes für 
öffentliche Ordnung - 32 -, Abteilung Gefahrgutüberwachung und des Staatl. 
Amtes für Arbeitsschutz- und Sicherheitstechnik Kassel unverzüglich zu beginnen 
und die Maßnahme innerhalb von 6 Monaten zu beenden. Die Inhalte der v.g. 
Unterlagen sind Bestandteil dieser Sanierungsanordnung, 

- 2 - 

Telefon-Vermitttung: (0561) 787-1 
Telefax-ZentralonschluB: (0561) 7 87- 22 58 
Fernschreibonschlu6; 992272 

Konten der Slodf Kassel: 
Stadtsparkasse KasselOlI 098 (BLZ520 501 51) 
Postgiroamt Ffm 10707603 {BLZ 50010060) 



Sollen innerhalb der umzäunten Flächen des Friedrichsplatzes zur 
gleichen Zeit andere als Kieselrotsanierungsarbeiten durchgeführt 
werden, so sind diese Flächen und deren Zuwegungen gesondert zu umzäunen, 
so daß der Zutritt unbefugten Personen in den Schwarz- oder Grau-Bereich 
wirksam ausgeschlossen ist. 

Im Bereich der vorhandenen Zu- und Abgänge der Gehwegflächen zum Friedrichs- 
platz sind die unmittelbar davor befindlichen Flächen des öffentlichen Verkehrs- 
raumes auf Kieselrotaustragungen zu untersuchen. Gegebenenfalls ist das 
kontaminierte Material zu entsorgen. 

Während der Entsorgung des kontaminierten Materials (Kieseirot) der 
Wegeflächen sind die Bodeneinläufe am Rande des Friedrichsplatzes 
Richtung Fridericianum durch eingeführte Blasen zu verschließen, um 
wirkungsvoll den Eintrag von kieselrothaltigem Material in die öffentliche 
Abwasseranlage zu verhindern. 

Mit der Vorlage des Sanierungskonzeptes und des genehmigten Entsorgungs- 
nachweises sind die Genehmigung und die technischen Voraussetzungen erfüllt. 
Damit ist die konkrete Möglichkeit für eine Entsorgung des anfallenden 
kontaminierten Materials abschließend geklärt. 

Ziel der im vorgelegten Sanierungskonzept angegebenen Maßnahme ist, daß 
die belastete Fläche langfristig das Wohl der Allgemeinheit oder des 
Einzelnen nicht beeinträchtigt. Dieses Ziel wird erfüllt, wie im Sanierungs- 
konzept vorgesehen, durch Bodenaustausch und umweltverträgliche Entsorgung 
der belasteten Bodenbestandteile durch Einlagerung des kontaminierten 
Materials in die Untertage-Deponie Herfa-Neurode in 36262 Heringen/Werra. 

Der Beginn und auch die Beendigung der Sanierungsmaßnahme ist dem Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Kassel schriftlich anzuzeigen. 
Der Bauherr - § 56 HBO - hat die ausführende Firma - § 58 HßO - und den 
verantwortlichen Bauleiter - § 59 HBO - gemäß § 56 HBO schriftlich zu 
benennen. Das Erreichen des Sanierungszieles ist durch einen Sachverständigen 
schriftlich bestätigen zu lassen und der Bauaufsichtsbehörde vorzulegen. 

Zuständig für die Anordnung der Gefahrenbeseitigung und der Sanierung bei 
baulichen Anlagen sind die Bauaufsichtsbehörde. Die Zuständigkeit der 
Bauaufsichtsbehörde ergibt sich zwingend aus dem "Gemeinsamen Erlaß der 
Hess. Ministerien vom 17.10.1991 und aus § 1 i.V. mit § 2 Abs. 1 Satz 3, 
Nr. 1 der Hessischen Bauordnung - HBO 93 - ", weil Abgrabungen als bauliche 
Anlagen gelten. 

Die Forderungen der Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Arbeitsschutz- 
und Sicherheitstechnik Kassel vom 15.09.1994, des Amtes für öffentliche 
Ordnung - 32 - Abteilung Gefahrgutüberwachung - vom 19.09.1994 und des 
Gesundheitsamtes - 53 - vom 20.09.1994 sind Bestandteil dieser Sanierungs- 
anordnung. 



- 3 - 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid steht Ihnen der Widerspruch zu. Er ist innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Magistrat der Stadt Kassel, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, Rathaus. 
Obere Königsstraße 8, 34117 Kassel einzulegen. 

Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn der Widerspruch unmittelbar an das 
Regierungspräsidium in Kassel, Steinweg 5, 34117 Kassel, gerichtet wird. 

Hochachtungsvoll 
Im Auftrag 

Anlagen: 

1 Ausfertigung des Sanierungsplanes mit Gesehenvermerk vom 24.10.1994 
einschließlich Entsorgungsnachweis Nr, 0049003 

1 Stellungnahme Staatl. Amt für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik Kassel 

1 Stellungnahme Amt für öffentliche Ordnung - 32 - 
Abteilung Gefahrgutüberwachung 

1 Stellungnahme Gesundheitsamt - 53 - 

1 Kennzeichnung der Baustelle 

1 Baubeginnsanzeige 

1 Bauzustandsanage Fertigstellung 

Ratz 



Ohlmeier 

Architekten 

Hans G. Ohlmeier 
Dipl. Ing. Architekt BDA 

Stephanstr. 12 D-34131 Kassel 
Tel.(0561 )3160101 Fax .3160103 

OHLMEIER ARCHITEKTEN Stephanstr. 12, 34131 Kassel 

An den 
Magistrat der Stadt Kassel 
-Bauaufsichtsamt- 
z. Hd. Herrn Schminke 
Rathaus 

34117 Kassel 

- 6’ '1 ' 

2 7.0Kt. 1894 

Datum 

Zeichen 

24.10.94 

huw 

Tiefgarage Friedrichsplatz, il BA 

AZ: 1271/94 

^ Stadt Kassei-Der N'iagisirt*; 

Elui i b V- ' 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

als Anlage erhalten Sie den Erhebungsbogen füro.a. Bauvorhaben zum Verbleib bei Ihren Akten. 

Bankverbindung: 

Raiffeisenbank Kurhessen eG Kassel 679 000 3 BL2 52060515 



^iiten7en:hf;n Anlage zum Gebührenbescheid vom: 

Befreiung von planungs- und baurechtlichen Vorschriften: 

Die durchschnittlichen Rohbaukosten betragen: 
[Es handeil sich hierbei um durchschnilliiche Rohbaukoslen je cbm, die vom zuständigen 
Landesministerium ermillell wurden und jährlich mittels Erloß neu festgesetzt werden] 

7 ct 

Die genehmigungspflichtigen Herstellungskosten betragen: 

Gebührenberechnung 

Fochtechnisch und rechnerisch richtig 

3 i. Okt, IBS'! 

Amlsbezeichnung/Vergütungsgruppe . 

Noch § I des Hessischen Verwoltungskosfengesetzes i. d. Fassung vom 6. 2. 1974 [GVBI, Nr. 5 v. 13- 2. 1974) in Verbindung mit der Bouaufslchtsgebührensotzung der 
Stadt Kossel vom 14.6, 1976 (Kosseler Wochenblatt Nr. 26 v. 25. 6. 1976] und der Verwoltungskoslenordnung der Stadt Kassel unter Berücksichtigung evtl, eingetretener 
Änderungen berechnen steh die Gebühren wie folgt: 

1. Aui«uterUj«i^ 

Aktenzeichen / Kassel, den 

31 Oktt 1^9*^ 

Stadt Kassel ■ Postfach 102660 • 3500 Kassel 

tJv*- 

Stadt Kassel 

Magistrat 

Amt für 
Bauordnung 
und 
Denkmalpflege 

Für persönliche Rücksprachen; 

SCHMINKE 

Zimmer; Telefon Durchwahl 
(05 61) 7 87 - ^0ih 

SCHREIBANWEISUNG 

1, - 
Baugenehmigung 

gemäß § 96 Hessische Bauordnung 

Bouvorhoben; 

fl 

oul dem Grundstück in Kassel; 

f| 

Gern. Flur Flurstück 

Auf Antrag wird Ihnen nach § 96 der Hessischen Bauordnung (HBO) unbeschadet der Rechte Dritter die 
Genehmigung erteilt, das vorgenannte Bauvorhaben entsprechend den beigefügten, mit Genehmigungs- 
vermerk versehenen Bauvorlagen unter Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Auflagen, Bedin- 
gungen und Hinweise auszuführen. 

Gegen diesen Bescheid steht Ihnen der Widerspruch zu. Er ist innerhalb eines Monots nach Bekanntgabe des Beschei- 
des schriftlich oder zur Niederschrift beim Magistrat der Stadt Kassel, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, Obere 
Königsstraße 8, 3500 Kassel, einzulegen. Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn der Widerspruch unmittelbar an 
das Regierungspräsidium in Kassel, Steinweg 6, 3500 Kassel, gerichtet wird. 
Im Auftrag 

^1 

Dieser Bescheid wird nicht unterschrieben. 

Bestandteile dieser Baugenehmigung sind Beiblatt 1 - und folgende Anlagen: 

□ Baubeschreibung(en) 

□ Betriebsbeschreibung(en) 

□ LageplonZ-plöne 

□ Bauzeichnung(en) Q Flurkarte(n) 

□ FlächengestoltungsplanZ-pläne 

Statische Berechnungfen)  

□ Wörme + Schallschutzberechnung (en) 

Baubeginnsanzeige 

□ Bauzustandsonzeige(en) □ rot □ gelb 

□ grün □ blau 

fj Kennzeichnung der Baustelle 

□ Befreiungsbescheid 

Bitte die Rückseite beachten! 

-63- 



AusricrKmen/Auflagen 

Text Nr.: Varibalen (Einfügungen): Ergänzungstext: 

u 

ö 0 1 

0 1 0 o 

y o 

y i- o 1 

N z 

(J 

t/ 1 r s 

1/ 1 f 0 0 Cs> 

0 

y 0 8 

U o . W 

0 v// . ^ 

'f S" 0 1 ft 

fig, (A- t« , , 

\J oU-,  

i D, e«. 
^4 

3-^>- - 

oisiA^^ J/oi^inAr^ 

/^V©- £>^ 

jgcjMg^. 

J>Oo W«* 1^ eo^ TT 

cSLa^ 5o^/—yl)— 

J)oo T^ ^<5*  

cJUi>^ ^ f- oAa^^ C^-^-v oC oAj. - 

cJUfc- 

Ausnahmen/Auflagen 

Text Nr,: 

y 0 1 I 

Varibalen (Einfügungen): Ergänzungstext: 

Für die Abwa^reinteitung in die öffentliche Abwasseranfage ist zur 
Ausfertigung- einer entsprechenden Erlaubnis gemäß § 7 der Satzun'g 
über die Abwasserbeseitigung in der Stadt Kassel ein formloser An- 
trag beim Tiefbauamt, Sachgebiet “Grundstücksentwässerung’’, zu 
steilen. 

i 

Bei voller Seite bitte Ergänzungsblatt verwenden! 



2e-GKT“1994 10:14 GKH BUERG KfiSSEL 

GKH • Ständsplatz 23 • 34:17 Kassel 
Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

+49 561 91899 99 S.01 

3 1. Okt. 1994 

oKH • Gf'SPl I R.JR 
KOMMUNALCAU 
IN i iCSSCN MBI i 

Stäroeoiätz 23 
,+411 Ky:-;«,a! 
leialü-i; (359 1B99-0 
leletax: (Oü Di) 9 18 99-99 

Ihr Zeichen. Ihr Schreiben vom Unser Zeichen q>{05 6;) Daturri 
Schaal/Le. 91899-15/16 28. Oktober 1994 

EINLADUNG 

Betreff: Tiefgarage Friedrichsplatz Kassel - 2. BA - 

Termin: Mittwoch, 02.11.1994 - 9.oo Uhr 

Ort: GKH-Kassel, Ständeplatz 23, 34117 Kassel, 7. Stock 

Themen: Weitere Abstimmung zur 
- Gebäudeentwässerung 
- Löschwasserversorgung 
- Lüftungsplanung 

Genehmigungsunterlagen zur Vorlage beim Bauamt 

Teilnehmer: Magistrat der Stadt Kasse! 

PAS 
Michels Melsungen Haustechnik 

Ing.-Büro Gajowski 
Ohlmeier Architekten 

GKH-Kassel 

- Herr Baudirektor Meister 
Herr Schminke *) 
Herr Hartmann 

“Herr Filipas - V-eirtr, ( pQfzr’r 
Herr Gajowski 
Herr Ohlmeier 
Herr Walter . 

^ Herr Fillies 
Herr Schaal 

•) ln Abstimmung mit Herrn Meister ist Ihre Teilnahme dringend erforderlich. 

Wir bitten um Terminbestätigung. 

Mit freundlichen Grüßen 

GKH • Gesellschaft für Kommunalbau 

in Hessen mbH 
TOCHTrhOEoCLLSCHAFT .CFR I A.\I0CSGA.NK lntS3£fN-ThrjRINGCN OlHUZbNT'.RAi F • VtlRDUMDUN I b+NFHVFN DER S --'NANZCiRUPPF 

.=r.^W(,j4 3.m Waiil • I o'eion: {nf;Ö) 3 0‘j' 03 ü • I «fblax: (hhS) 32 36 
Dr. Kn<-; K,^:;e"nai'n • CvjüuliHrtsh'jhrf-c; Hp.nul LVj-Jli«r. Vv'iriOrStC-i ■ Hfi,-);lT*l?rs^it.Tor Nr. ‘C-f;:'* aC F.',:,r.|rur: 

Lii.'idKKbH'ik Hfisssn-Thdririyeti Ciirr>7«r-nr?il(5. nm., Koiik:-Nr. 1,H7 eCüü'! (BL/ HCnCCOOO) ' 
D’üOlä;järi<Ä-j=)e Kassel. Kwilo-Nr. US ;>44 ,'ülz 53n .'^Oi r.--, 
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04/11 '94 09:36 FAX + 49 561 7876133 STADT KASSEL 63 ilOOl 

« ^ 4 f "^^ObeSagungsprotokoll* * ** * I 

SENDUNG OK 

SE/EM NR. 

TEL. NR. GEGENST. 

KENNUNG GEGENSTELLE 

ANFANGSZEIT 

DAUER 

SEIT. 

ERGEBNIS 

2264 

+49 561 91899 99 

04/11 09:34 

01'37 

4 

OK 

Telefax 

Bitte sofori oushöndigen an 
r 

(S K H 

L 

Mil der Bitte um 

Ffennlnis-  Slellung- 
[>^ nähme Q nähme 

und 

n 

_j 

Stadt Kassel 

Magistrat 

Rathaus * Postfach 102660 ■3H'1f2 Kassel 

Amt: -f. Bquordk».. Penkmalp-ft 

Auskunft erteil!; Schtvi rvi .k"® 

Telefon: (05 61) 7 87- 6 O ^ & 

Telefax: (05 61) ' 

Datum: • 

Ent- 
EHedigung Prüfung Scheidung. □ 

□ Verbleib □ ROckgobe Weilerleilurrg on H QU Lecke^ efCrt 

JCopi'en feil r, v. rf A 0?- «. 2 308'?^' 

&AI , £ «11/W 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHT-Bsugrund Hessen-Thüringen - Ständeplatz 23'34117 Kassel 
Postanschrift: 
Ständeplatz 23 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
Herrn Reinhard .Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Sch/Le 

Durchwahl 
15/16 

Datum: 
3. November 1994 

KURZBRIEF 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

o gern. tel. Rücksprache o in Erledigung Ihres Schreibens vom 

o Irrläufer o mit Dank zurück 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

0 weitere Veranlassung 

o Erledigung 

o Stellungnahme 

o Prüfung 

folgende Unterlagen: 

Aktennotiz zum Abstimmungsgespräch am 02.11.1994. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen<Thüringen 
Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 
Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

i.A. Karin Lecke 

0 telefonischer Rücksprache 

0 Unterschrift 

0 Rückgabe 

X Verbleib bei Ihnen 

o 

Sitz: Stindeplatz 23, 34117 Kessel 
Geschäftsführer: Horst Winterstein, Helmut Doublier - Hsndelsregiatsr: 

Bankverbitviung: Landesbank HesaarvThüringen Girozentrale Ffm., Kortto-Nr, B4 322 003 (6LZ 600 600 00| 



BHT - 

A K T E N r 

Bauvorhaben 

Betreff; 

Ort: 

Teilnehmer: 

TOP 1 

TOP 2 

2.1 

Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Ständeplatz 23, 341 1 7 Kassel, Tel. 05 61/9 18 99 - 0, Fax. 05 61/9 18 99 99 

O T I 2 

1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA Seite 1 

Abstimmungsgespräch 

Büro GKH-Kassel Datum: 02.11.1994 

siehe Teilnehmerliste Verteiler: wie Teilnehmer 
Herrn Stadtbaurat Hellweg 
Herrn Pankuweit 
Büro Dr. Meyer 
Akte GKH 

Teilbaugenehmigung für Verbau, Erdarbeiten und Gründung 

Nach Aussage von Herrn Schminke kann die Teilbaugenehmigung für v.g. Bereiche 
am Montag, 07.11.1994, erteilt werden, sobald der komplette 
Entwässerungsantrag des Gebäudes einschl. der erforderlichen Formblätter, 
Berechnungen und Planunterlagen, vorliegt. 

Schreiben des Bauamtes vom 11.10.94 zum Gespräch am 12.09.94 

Punkte 1 - 8 

Punkt 1 Erschließungsbogen liegt dem Bauamt vor. 

Punkt 2 Die Treppenräume TI-4 werden entsprechend umgeplant. 
Die Zuluftansaugung erfolgt durch einen Lüftungskanai F-90. 
Ausführung durch Einziehen einer Zwischendecke F-90 über die 
gesamte Treppenhausbreite. 
Die Ansaugöffnung wird unmittelbar an der Stirnseite des Kanals 
angeordnet. 
Ein Verziehen des Lüftungskanals um 90° der Einlaßöffnung auf 
Geländeniveau kann entfallen. 

Punkt 3 Die erforderlichen Berechnungen wurden im Laufe der Besprechung 
von Herrn Ohlmeier an Herrn Schminke übergeben. 

Punkt 4 Für die Ausführung der Aufzugschachtwände im Ausgangsbauwerk 
Obere Karlstraße ist von Ohlmeier Architekten ein Befreiungsantrag 
zu stellen. , :uULt- 
Herr Schminke stellt in Aussicht, von der^TörSerungT^ÜOWVände, zu 
befreien, 
Gleichlautende Forderung für das Ausgangsbauwerk Obere 
Königstraße wird bis zur endgültigen Klärung der Betreiberfrage 
durch die Stadt Kassel und die damit in Verbindung stehenden 
möglichen Änderungen an der Gesamtplanung dieses Bauteils 
zurückgestellt und neu betrachtet. 

4 > M ^ ~ . T t'C'hCfPi- 

Z.ß fVO* W»r£5( « 
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Telefax 

Bitte sofort oushöndigen an 
r n 

G KH 

L _J 

Stadt Kassel 

Magistrat 

Rathaus * Postfach 102660 * 3500 Kossel 

Amt; *f. Bflwordki.. i^.Dcnkmalp-fi 

Auskunft erteilt; Schrvi rvi k'ß 

Telefon; (05 61) 7 87- G O ^ & 

Telefax: (05 61) '^8^-6'fSS ' 

Datum: - ^ 1 > 9 V' 

fasse 
0 > 

Mit der Bitte um 

Kenntnis-   Slellung- Ent- 
nehme | | nohme Erledigung | | Prüfung | 1 Scheidung. [ | 

und . 

j j Verbleib Röckgobe Weilerleifung an_ 'SGl/'CtQ( 

AiKTeurr o+(' z V, -2.,'f'/, 9 Y ^ 

Tief ßA ]T , B 11/'?'+ 

09/11 '94 08:13 FAX + 49 561 7876133 STADT KASSEL 63 

h:** ÜBERTRAGÜNGSPROTOKOLL **:}: 

SENDUNG OK 

SE/EM NR. 

TEL. NR. GEGENST. 

KENNUNG GEGENSTELLE 

ANFANGSZEIT 

DAUER 

SEIT. 

ERGEBNIS 

2290 

+49 561 91899 99 

09/11 08:12 

Ol’Ol 

2 

OK 

Dieses Telefox umfoßt insgesamt ^ Seiten. Diese Mitteilung v.-ird nicht unterschrieben! 

1 COT) M 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunaibau mbH & Co. 

Objekt TFK li Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Ständeplatz 23, 34117 Kassel, Tel. 05 61/9 1 8 99 - 0, Fax. 05 61/9 18 99 99 

AKTENNOTIZ 

Bauvorhaben: 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA Seite 2 

Punkt 5,6,7 Seitens der Beurteilung durch die Bauaufsicht bis zur abschließenden 
Klärung der Betreiberfrage und der sich dadurch möglicherweise 
ergebenden Änderung der Gesamtkonzeption dieses Bauteils 
zurückgestellt. 

Punkts Zu den Schreiben vom 10.07.94 und 23.08.94 ergeht eine 
gesonderte Stellungnahme, spätestens Anfang der 45. KW. 

2.2 Detailklärung zu Bauvorlagen: 

2.2.1 Gebäudeentwässeruno 
Mit Bezug auf TOP 1 erfolgt eine abschließende Regelung durch die 
GKH bis spätestens 07.11.1994. 
Die erforderlichen Antragsunterlagen, einschi. der dazugehörigen 
Formblätter und Berechnungen, werden vom Fachplaner, Fa. 
Michels, spätestens am 07.11.94 - 10.oo Uhr, unterschriftsreif 
vorgelegt. 

2.2.2 Oberflächenentwässeruno 
Nach Abstimmung zwischen dem Ing.-Büro Gajowski und dem 
Tiefbauamt der Stadt Kassel wird das Verfahren zur 
Obe»'^lächenentwässerung zum Bauantrag für das Gebäude 
abgekoppelt und direkt über das Tiefbauamt geregelt. 
Es wird festgestellt, daß die Oberfiächenentwässerung nicht zum 
Bauantragsverfahren für die Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA direkt 
zugehörig ist. 
Herr Schminke stimmt diesem Verfahren zu. 

Die weitere Planung Oberfläche und Entwässerung, vor allem der 
Randbereiche des Friedrichsplatzes, wird zwischen PAS, Büro 
Gajowski und Tiefbauamt geregelt. 

2.2.3 Löschwasserversorouna 
2.2.4 Lüftunosplanung 

Die erforderlichen Genehmigungsunterlagen sind vom Fachplaner 
vorbereitet und werden kurzfristig an die Genehmigungsbehörde 
übergeben. 

Aufgestellt: Kassel, 01. November 1994/Schaal/Le. 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen 
Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 
Erschließung und Korn 
Objekt TFK II Tiefgara 

albau mbH & Co. 
ssel 2. BA KG 

1127\bht«n.t« 



Teilnehmerliste 

Bauvorhaben: 

Datum: 

Ort: 

Tiefgarage Friedrichsplatz - 2. BA - 

02. November 1994 - 9.oo Uhr 

Büro der GKH-Kassel 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHT-Baugrund He86en*Thüringen ‘ Ständeplatz 23'34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Pankuweit 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Sch/Le 

Postanschrift: 
Ständeptatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Durchwahl 
15/16 

St^dt K8858l-Der Magistrat j 
•If lMsn?r'.'i>g imd leni^neltftefe- ; 

g 0^, MOV 1994 C)ÜU^ 

Datum: 
3. November 1994 

KURZBRIEF 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

o gern. tel. Rücksprache o in Erledigung Ihres Schreibens vom 

o Irrläufer o mit Dank zurück 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

0 weitere Veranlassung 

o Erledigung 

o Stellungnahme 

o Prüfung 

folgende Unterlagen: 

Aktennotiz zum Abstimmungsgespräch am 02.11.1994. 

0 telefonischer Rücksprache 

0 Unterschrift 

o Rückgabe 

X Verbleib bei Ihnen 

o 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen 
Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 
Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

i.A. Karin Lecke 

sitz; Ständeplstz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Wintsrslair>, Helmut Doublier - Handelsregister: 

Bsnkverblrtdung; Lsndesbank HesservThüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. E4 322 003 (BLZ 600 600 00) 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2, BA KG 

Ständeplatz 23, 34117 Kassel, Tel. 05 61/9 18 99 - 0, Fax. 05 61/9 18 99 99 

AKTENNOTIZ 

Bauvorhaben: 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA Seite l 

Betreff; Abstimmungsgespräch 

Ort: Büro GKH-Kassel Datum: 02.11,1994 

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste Verteiler: wie Teilnehmer 
Herrn Stadtbaurat Hellweg 
Herrn Pankuweit 
Büro Dr. Meyer 
Akte GKH 

TOP 1 Teilbaugenehmigung für Verbau, Erdarbeiten und Gründung 

Nach Aussage von Herrn Schminke kann die Teilbaugenehmigung für v.g. Bereiche 
am Montag, 07.11.1994, erteilt werden, sobald der komplette 
Entwässerungsantrag des Gebäudes einschl. der erforderlichen Formblätter, 
Berechnungen und Planunterlagen, vorliegt. 

TOP 2 Schreiben des Bauamtes vom 11.10.94 zum Gespräch am 12.09.94 

2.1 Punkte 1 - 8 

« 
Punkt 1 Erschließungsbogen liegt dem Bauamt vor. 

Punkt 2 Die Treppenräume TI-4 werden entsprechend umgeplant. 
Die Zuluftansaugung erfolgt durch einen Lüftungskanal F-90. 
Ausführung durch Einziehen einer Zwischendecke F-90 über die 
gesamte Treppenhausbreite. 
Die Ansaugöffnung wird unmittelbar an der Stirnseite des Kanals 
angeordnet. 
Ein Verziehen des Lüftungskanals um 90° der Einlaßöffnung auf 
Geländeniveau kann entfallen. 

Punkt 3 Die erforderlichen Berechnungen wurden im Laufe der Besprechung 
von Herrn Ohlmeier an Herrn Schminke übergeben. 

Punkt 4 Für die Ausführung der Aufzugschachtwände im Ausgangsbauwerk 
Obere Karistraße ist von Ohlmeier Architekten ein Befreiungsantrag 
zu stellen. 
Herr Schminke stellt in Aussicht, von der Forderung F-90 Wände, zu 
befreien. 
Gleichlautende Forderung für das Ausgangsbauwerk Obere 
Königstraße wird bis zur endgültigen Klärung der Betreiberfrage 
durch die Stadt Kassel und die damit in Verbindung stehenden 
möglichen Änderungen an der Gesamtplanung dieses Bauteils 
zurückgestellt und neu betrachtet. 

1127\wn-«n.üft 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Ständeplatz 23, 34117 Kasse!, Tel. 05 61/9 18 99 - 0, Fax. 05 61/9 18 99 99 

AKTENNOTIZ 

Bauvorhaben: 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA Seite 2 

Punkt 5,6,7 Seitens der Beurteilung durch die Bauaufsicht bis zur abschließenden 
Klärung der Betreiberfrage und der sich dadurch möglicherweise 
ergebenden Änderung der Gesamtkonzeption dieses Bauteils 
zurückgestellt. 

Punkt 8 Zu den Schreiben vom 10.07.94 und 23.08.94 ergeht eine 
gesonderte Stellungnahme, spätestens Anfang der 45. KW. 

2.2 Detailklärung zu Bauvorlagen: 

2.2.1 Gebäudeentwässeruno 
Mit Bezug auf TOP 1 erfolgt eine abschließende Regelung durch die 
GKH bis spätestens 07.11.1994. 
Die erforderlichen Antragsunterlagen, einschl. der dazugehörigen 
Formblätter und Berechnungen, werden vom Fachplaner, Fa. 
Michels, spätestens am 07.11.94 - 10.oo Uhr, unterschriftsreif 
vorgelegt. 

2.2.2 Oberflächenentwässeruna 
Nach Abstimmung zwischen dem Ing.-Büro Gajowski und dem 
Tiefbauamt der Stadt Kassel wird das Verfahren zur 
Oberflächenentwässerung zum Bauantrag für das Gebäude 
abgekoppelt und direkt über das Tiefbauamt geregelt. 
Es wird festgestellt, daß die Oberflächenentwässerung nicht zum 
Bauantragsverfahren für die Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA direkt 
zugehörig ist. 
Herr Schminke stimmt diesem Verfahren zu. 

Die weitere Planung Oberfläche und Entwässerung, vor allem der 
Randbereiche des Friedrichsplatzes, wird zwischen PAS, Büro 
Gajowski und Tiefbauamt geregelt. 

2.2.3 Löschwasserversoroung 
2.2.4 Lüftunasolanuna 

Die erforderlichen Genehmigungsunterlagen sind vom Fachplaner 
vorbereitet und werden kurzfristig an die Genehmigungsbehörde 
übergeben. 

Aufgestellt: Kassel, 01. November 1994/Schaal/Le. 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen 
Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 
Erschließung und KomrdCValbau mbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgara« Assel 2. BA KG 

1127\bhc-an.txt 



Teilnehmerliste 

Bauvorhaben: Tiefgarage Friedrichsplatz - 2. BA - 

Datum: 02. November 1994 - 9.oo Uhr 

Ort: Büro der GKH-Kassel 



t 

Jochinger Bauconsulting 
und Management GmbH 
Sandbuschweg 33 

34132 Kassel 

Tiefgarage Friedrichsplatz 
hier: Pachtvertragsentwurf 

Dezernat für 
Finanzen und Beteiligungen 

Dezernat für 
Planen und Bauen 

Stadt Kt830i-D«r Magistrat 
18/ und 

Kassel, 03.11.1994 

Sehr geehrter Herr Jochinger, 

den von Ihnen erstellten Entwurf des Pachtvertrages haben 
wir erhalten. Inhaltlich weicht dieser Entwurf hinsichtlich 
der finanziellen Rahmenbedingungen in einzelnen Punkten von 
Ihren bisherigen Vorschlägen, aber auch von der Beschluß- 
lage der städtischen Gremien ab. Im einzelnen erlauben wir 
uns nach einer ersten Überprüfung in der Reihenfolge des 
Vertragsentwurfs folgende Hinweise: 

1. Hinsichtlich der Einräumung von dinglichen Rechten zum 
Anschluß des Verbindungsgebäudes zwischen der Königsga- 
lerie und der Tiefgarage dürfen wir darauf hinweisen, 
daß diese Frage mit der Erbbauberechtigten (Leasingge- 
sellschaft) noch abzustimmen ist. Der Vertragsentwurf 
muß deshalb dieses Zustimmungserfordernis enthalten. 
Hinsichtlich des Verbindungsbauwerkes selbst wäre noch 
eine Beschlußfassung der städtischen Gremien notwendig. 
Dies muß auch entsprechend im Pachtvertragsentwurf vor- 
gesehen werden. 

Die bisherigen Aufwendungen der GKH für die Ausschrei- 
bung und Planung des Verbindungsbauwerkes sind von Ih- 
nen zu tragen. Gleiches gilt für eine Ergänzungspla- 
nung, wenn die Lage des Garagenbauwerk wegen des gara- 
geninternen Beförderungssystems verändert werden muß. 
Die Vorlage von Ausführungsplänen und die Benutzung ist 
nur dann mit Ihnen abzustimmen, wenn diese von der ür- 
sprungsplanung - die Ihnen bekannt ist - abweicht 
(§ 1 d). 

2 



Der Pachtvertragsentwurf (§ 1 e) sieht vor, daß das von 
Ihnen installierte garageninterne Beförderungssystem 
und das Parkleitsystem Gegenstand des Pachtvertrages 
sind. Zugleich wird für den Fall der Beendigung des 
Pachtvertrages eine Übernahme dieser Einrichtungen 
durch die Stadt Kassel zum Zeitwert verlangt {§ 4 d). 

Bisher haben Sie vorgetragen, daß das garageninterne 
Beförderungssystem und das Parkleitsystem auf Ihre Ko- 
sten erstellt wird. Zwar sieht der Pachtvertrag die Ko- 
stentragung dieser beiden Sachverhalte durch die Päch- 
terin vor. Neu ist jedoch Ihre Forderung, eine Entschä- 
digung im Falle der Beendigung des Pachtverhältnisses 
verlangen zu können. Diese nicht bezifferbare Nachfor- 
derung kann von der Stadt Kassel nicht akzeptiert wer- 
den . 

Insbesondere kann auch die Einbeziehung in den Pachtge- 
genstand nicht erfolgen. Das Risiko dieser Einrichtun- 
gen muß in vollem Umfange bei Ihnen verbleiben. Im üb- 
rigen muß der Vertrag zu diesen Punkten eine Regelung 
enthalten, die das finanzielle Risiko absichert, wenn 
die Kosten-der Beseitigung der von Ihnen erstellten An- 
lagen auf Ihre Kosten nicht mehr möglich ist (z. B. Ge- 
stellung einer Bürgschaft). 

Der Magistrat hat beschlossen, daß mit der Übertragung 
des Betriebs der Tiefgarage auf einen fremden Dritten 
keinerlei finanziellen Risiken für die Stadt Kassel 
verbunden sein dürfen. Dies bedeutet, daß die von der 
Stadt Kassel an die Leasinggesellschaft zu zahlenden 
Leasingraten in voller Höhe als Pachtzins verlangt wer- 
den müssen. 

Die abgeschlossenen Verträge mit der Leasinggesell- 
schaft sehen folgende Leasingraten vor: 

1. Bauabschnitt: 968.410,56 DM 
2. Bauabschnitt: 2.116.152,12 DM 

Gesamtleasingrate: 3.084.562,68 DM 

Zu diesen Betrag ist jeweils die gesetzliche Umsatz- 
steuer hinzuzurechnen. 

Ihr Pachtvertragsentwurf (§ 2 a) sieht lediglich eine 
Festpacht vop 3.000,000,00 DM vor. Der Pachtvertrag 
müßte an die Höhe der Leasingraten angepaßt werden. Im 
übrigen müßte eine Klausel enthalten sein, daß eine 
veränderte Lßasingrate zum jeweiligen Konversionszeit- 
punkt entsprechend in die Höhe der Pacht einzubeziehen 
ist. 
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4. Eine Verminderung der Pachtzahlung (§ 2 b) soll dann 
eintreten, wenn die Parkgebühren nicht in dem von Ihnen 
geforderten Umfang erhöht werden und weniger als 500 
Stellplätze abgebaut werden. 

Hinsichtlich der Höhe der Parkgebühren haben Sie ur- 
sprünglich eine Erhöhung auf 8,00 DM für drei Stunden 
gefordert. Im Nachgang haben Sie diesen Betrag erhöht. 
Die Frage der Erhöhung der Parkgebühren und der Höhe 
des Pachtabschlages bedürfen auch aufgrund Ihrer Nach- 
forderung noch besonderer Erörterung. 

5. Die Verpflichtung der Pächterin, nur zum Vorsteuerabzug 
berechtigende Umsätze auszuführen, ist wegen der Neu- 
fassung von § 9 II UStG in § 2 c aufzunehmen. Dies ist 
auch bei § 3 a (Sonderveranstaltungen) zu beachten. 

6. In § 3 a muß wegen der Städtebauförderungsmittel der 
Charakter als öffentlicher Parkraum festgeschrieben 
werden. 

7. Zur Substanzerhaltung sieht der Pachtentwurf den Ver- 
weis auf die gesetzlichen Regelungen vor. Beschlußlage 
des Magistrats ist, daß auch dieses Risiko von einem 
Pächter zu tragen ist. Der Vertragsentwurf muß entspre- 
chend korrigiert werden (§ 3 b). 

8. In den Katalog der Versicherungen (§ 3 c) muß noch der 
Hinweis auf die Absicherung der Haftung nach dem Was- 
serhaushaltsgesetz aufgenommen werden. 

Zur Haftung für Schäden sieht der Vertragsentwurf nur 
vor, daß die Pächterin nicht für Schäden Dritter haf- 
tet. Grundsätzlich muß die Pächterin auch für Schäden 
Dritter haften, auch wenn diese die Tiefgarage ver- 
tragswidrig benutzen. 

9. Notwendige Einbauten (§ 4b) bedürfen auch der Zustim- 
mung der Erbbauberechtigten. Verweigert diese die Ge- 
nehmigung, muß ein wichtiger Grund für die Verpächterin 
(Stadt Kassel) vorliegen, ebenfalls die Zustimmung zu 
verweigern. 

10. Die Regelungen zu § 5 a und c müssen von Ihnen erläu- 
tert werden. Ziel der Stadt ist es, einen Vertragspart- 
ner auf Dauer zu haben. 

11. Bei den Verlängerungsmöglichkeiten (§ 6 b) muß der Tat- 
sache Rechnung getragen werden, daß das Andienungsrecht 
nach 22,5 Jahren ausgeübt werden kann. Die pauschale 
Verlängerung um zweimal 10 Jahre trägt diesen Umstand 
nicht Rechnung. 

4 
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12. Der Pachtvertrag (§ 7) sieht die Übertragung der der 
Stadt Kassel eingeräumten -Vorkaufsrechte vor. Nicht 
geregelt ist jedoch der Sachverhalt, daß die Stadt 
Kassel bei Ausübung des Andienungsrechtes folgende 
Restwerte zu entrichten hat: 

1. Bauabschnitt: 1.147.436,53 DM 
2. Bauabschnitt: 2.416.559,00 DM 

Gesamtsumme: 3.563.995,53 DM 

Auch bei Abschluß eines Pachtvertrages muß sicherge- 
stellt sein, daß der Pächter die Stadt Kassel von die- 
ser finanziellen Verpflichtung freistellt. Denkbar ist, 
daß die Zahlung des Restwertes mit einer Verlängerung 
der Pachtzeit um 2,5 Jahre einhergeht. 

Wir bitten, die Anregungen zu überprüfen. Wir stellen an- 
heim, einen überarbeiteten Entwurf vorzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. gez. 

Dr. Barthel Hellweg 
Stadtkämmerer Stadtbaurat 

Durchschrift an: 
- 63 - 
- 66 - 



1271/94 13'. 07.94 Stat.Bezirk 
111 

Firma 
TFK II, v.d. 
GKH mbH 
Ständeplatz 23 

34117 Kassel 

Sonderbau 

W314/15 

Errichtung einer Tiefgarage (2. Bauabschnitt) 

Friedrichsplatz KS 5 

Zur Information! 

Für diesen Bauantrag wurde am 08.11.94 ein 

No- 

6037 

208/15 

EW-Antrag nachgereicht! 
Sachbearbeiter: 66344 Kloza K 617 T 7045 
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Aktenzeichen Kassel, den 

Stadt Kassel • 34112 Kassel 

Stadt Kassel 

Magistrat 

Amt für 
Bauordnung 
und 
Denkmalpflege 

Für persönliche Rücksprochen: 

bs# 

Zimmer: Telefon Durchwahl: 
(05 61)787- 

Linien: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 - Hoitestelle: Rathaus 

5 

Sprechzeiten grundsätzlich: Fernsprechanschluö; (05 61) 787- 0 (Vermittlung) 
Mittwoch von 8.30-12.30 Uhr und 14,00-17.30 Uhr Fernschreibanschluß: 992272 
sowie noch Vereinborung Teiefoxonschluß: (0561) 787-2216 

Konten der Stadt Kassel; 
Stadtsparkosse Kessel 011 098(812520501 51) 
Posfbonk Ffm 10707603 
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GKH Niederlassung’Kassel 

OS.Mqv. 1994' 

Stadt Kassel 

Magi^frät 

^Kous ‘ Fbsfibcb 102^60 * 3500 ICa^sel 

/tniz c«.Denkff«o?pff 

^^usUunft eiieiH: 

fqn:(Q567]737- fc02& 

bJefax;(ö5Ä)| 

Datum: - ^ ^ '-ii i ■ 

Mi( der Bitte um 
Kenfifnis- , SteJIung- Ent- 

1^ nohme nähme Erfedtgung.. ftOfung , srhfiidLffig. | 1, 

[^Veitleib . r~J ECeliaabe ^ Weterfeitunoon S c1aQQ{ ^ 



+49 561 91899 99 S.02 09-NOU-1994 10:28 GKH EUERO KfiSSEL 

BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 
Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co, 

Objekt TF< II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 
Stätideplatz 23, 34-117 Kasse!. Tel. 05 61/9 18 99-0. Fax. 05 61/9 IS 99 99 

AKTENNOTIZ 

Bauvorhaben; 1127 - Neubau der Tiefgang© Friedrichs platz 2. BA Seit 

Betreff: 

Oft: 

Teilnehmer: 

TOP 1 

TOP 2 

2.1 

Abslimmungsgesprech 

Büro GKH-Kas« I GKH Niederlassung Kassel Osumi: 02,11.1994 

siehe Tellnehmc 
0 a Nov. 1S9^ 

Her 
le rm 
ejrteiler: .wie Teilnehmer 

Stadthaurat Heüweg 
m Pankuweit 

BCfro Dr. Meyer 
6KH 

Teilbaugenehmigung für Verbau. Erdarbeiten und Grüitdung 

Wach Aussage von Herrn Schminke kann die Teilbaugenehmigung für v.g. Bereiche 
am Montag. 07.11.1994. erteilt werden. sobald der komplette 
Entwässerungsantrsg des Gebäudes einschl. der erforderlichen Formblätter, 
Berschnungen und Planunterlagen, vofliegt- 

Schreiben des Bauamtes vom 11.10.94 lum Gespräch am 12-09.94 

Punkte 1 - 8 .. 

Punkt 1 Erschlleßungsbogen liegt dem Bauamt vor. 

Punkt 2 Oie Treppenräume T1-4 werden entsprechend umgeplant. 
Die Zulufransäugung erfolg: durch einen Luttung^kanaJ F-90. 
Ausführung durch Einziehen einer Zwischendecke F-90 über die 
gesamte Treppenhausbrerte. 
Die Ansaugöffnung wird unmittelbar an der Stirr^ssite des Kanals 
angeordnet. 
Ein Verziehen des Lüftungskanals um 90 der Einlaßöffnung auf 
Geienderüveau kann entfallen. 

Punkt 3 Dia erforderlichen Berechnungen wurden im Laufe der Besprechung 
von Herrn Ohlmaier an Herrn Schminke übergeben. 

Punkt 4 Für d»e Ausführung der Aufzugschachtwande im Ausgangsbauwerk 
Obere Karlstraße ist von Ohlmeier Architekten ein Befreiungsantrag 
zu stellen. ^ Awfe.* »j 
Herr Schminke stallt in Aussicht, von der Forderung F-äotWände. zu 
befrelerr. ->|e 
Glechlautende Forderung tür das Ausgangsbauwerk Obere 
Königsrraße wird bis zur endgültigen Klärung der Betreiberfrage 
durch die Stadt Kassel und die damit .in Verbindung stehenden 
möglichen . Änderungen an der Gesamtplanung dieses Bauteils 
zuruckgestellt und neu betrachtet. 

Aw 1 > y-V . taioci< v'&n 

■z.ß F9ö- 

-^> A/n ^ o(o(i 

QUtc 



FRÖHLICH BAUUNTERNEHMUNG Aktiengesellschaft 
Hoch-, Tief- und Ingenieurbau 
Schlüsselfertiges Bauen • Betonfertigteile • Spannbeton 
Kiesgewinnungsanlage ■ Transportbeton 
Bausanierung • Denkmalpflege • Hausmodemisierung 

''1 
FröhlichBauuntemehmungAG-NLHessen-Leip2igerStra8e242 - 34123Kassel- • ' 

, ^-Amt för tor nnQ und Den*fnelpÖ«j*^ 
SVaci ( tCo/o^ c^ ^ ^ . 

I^AUt QuüO\d><^ 

ilu'^ilUCo 

%LiJA2 Kl 

FRÖHLICH 
- Niederlassung Hessen - 

63^ 
Kurzbrief 

1 NoV' ll99^ ■ 

I Datum 

Ihre Nachricht/Zeichen Anlage 

Wirbtttenum: | | Prüfung/Steilungnahme □ zum Veröeib 

Mit Dank zurück Er1ecSQUf>g 
ÄrbeitsgemeirrtTchaft 

I I Lieferschein fehlt 

I I Rückgabe 

I I Angabe genaue'Kostenstelle fehlt 

□ Keintnisnahme 

Betrifft Tiefgarage Friedriciispiatz 2, BA 
fröhlich BAUUNTERNEHMUNG AG 

7APgFir.yRHAnn.KG. 
GERDUM u. BREUER GmbH u. Co KG 

  

(LoJ UATL>tA^ 

Mit freundlichem Gruß 

FRÖHLICH BAU 
Nied^fi: 

RMEHMUNG Aktiengesellschaft 

riauptv«rwätung; 
’Mittelhöref Straße 11-13 
34587 Felsberg 
Telefon (056 62) 501-0 
Telefax (066 62)501-106 

Niederlassung Hessen: 
Leipziger Strain 242 
34123 Kassel 
Tefefon(0561)51 13-0 _ 
Telefax (0561)?nTTBT 

Zweig-l^edertaesung Saunatal: 
Bruchwiesenanger 14 
34225 Baunatal 
Töefon(0561)51 7097 

Niederlassung Nedersachsen: 
Wi-Eichler-Straße26 
37079 Götbngen 
Telelon (0551)65013 
Telefax [0551)659 43 

Niederlassung Sach^: 
ÄuOere Oesdener Straße 50 
08066 Zwickau 
Telefon (03 75) 8 06-2 09 
Telefax ©375)806-135 

Niederlassung Thüringen: 
Ichtershauser Straße 32 
99310 Amstadt 
Telelon (03628) 730220 
Tetetax (03628) 730229 

Niederiassung Westfalen: 
Frankfuler Weg 50 
33106 Padertxxn 
Telefon (05251)1 7380 
Telefex (052 51)1738 34 

AufsdTtsrat: D^.-Ing. Joachim Qldhofl(Vorsilzender) - Vorstand: Dpl.-Kta. Dietmar Schroer (Vorstzender) • Dipl.-Ing. Wolfgang Hairäxioh • Dpi.-Ing. Georg Wiegand von Kleist • Re^tergehcäil: Melsuigen HRB 1179 
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FRÖHLICH Kaiku 
Feisberg  

Rückspr. Erl. Abi. Kop. 

KV]/ERSICHERUNG 

R+V Allgemeine Versicherung AG 
Ständeplatz 2 
34117 Kassel 

Korrespondenz-Adresse: 
R+V Allgemeine Versicherung AG 
Postfach 10 30 60 
34030 Kassel 

Firma 
Fröhlich Bauunternehmung AG 
Mittelhöfer Straße 11 - 13 

34587 Felsberg 
■ AkU 78' 4I^ 

Für Sie zuständig: 
Frau Feichter 
Haftpflicht-Betrieb 
Telefon: 0561/7897-476 

•‘•’'^|»‘'=*‘Telefax: 0561/7897-490 
-p2 9044 PR.018 

:*rtg ; 0. 

Kassel, 29.04.1994 

Betriebshaftpflichtversicherung-Nr. : 130/29/132400652 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wunschgemäß bestätigen wir Ihnen, daß durch obigen Vertrag die 
Betriebshaftpflichtversicherung für einen Hoch- und Tiefbaubetrieb 
mit den Deckungssummen von 

DM 4.000.000,-- für Personenschäden 
DM 2.000.000,-- pauschal für Sach- u. Vermögensschäden 

besteht. 

Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und 
solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des 
versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, 
sowie der angestellten Fachkräfte für Arbeitssicherheit (gern. 
Arbeitssicherheitsgesetz) und der angestellten Sicherheitsbeauf- 
tragten (gern. § 719 RVO) in dieser Eigenschaft. 

Ebenfalls mitversichert gilt das Gewässerschadenrisiko mit einer 
Deckungssumme von 

DM 2.000.000,-- pauschal für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden. 

Mit freundlichen Grüßen- 

Bankverbindung; DG Bank, Kassel (BLZ 600 00), Kio.Nr. 330 060 
vx Im Finanzverbund der Volksbanken Raiffeisenbanken 



Fotokopie 

BORGSCIIAFTSERKLÄRUNG 

nach § 78 Abs. 3 Satz 2 und 3 und § 80 Abs,,_l_ Satz 3 der ile^siiscl^n Bauord- 
nung i.d.F. vom 16. Dezember 1977 (GVBI. I 1978 S.2)‘” " 

Zur Sicherung aller Schadenersatzansprüche aus Fehlern, die im Zusammeriliang 
mit der Tätigkeit der Fa. Fröhlich (nachstehend Unternehmen genannt) als 
Bauuncernehmung AG a) Ent'.vurfverfasser, b) Bauleiter 3S82 Felsber}t-Gensungen 
den Vertragspartnern des Unternehmens zustehen, übernehmen wir letzteruu 
gegenüber die Bürgschaft bis zum Höchstbetrag von 

DM 100.000,— 
(i.W.: DM Einhunderttausend) 

für alle vom 1.1.1991 bis 31.12.1995 behördlich genehmigten Bauvorhaben mit der 
Maßgabe, daß sich unsere Haftung in dem Umfang vermindert, in dem wir in 
Anspruch genommen werden. 

Das Original dieser Urkunde wird vom Kreditinstitut verwahrt. Das Kreditinstitut 
wird eine von ihm bestätigte Lichtpause, Fotokopie oder .Abschrift der Urkunde 
auf .Anforderung des Unternehmens der Bauaufsichtsbehörde und jedem Erw'erber 
erteilen. 

Unsere Inanspruchnahme aus dieser Bürgschaft ist erst gegen Vorlage der bestä- 
tigten Lichtpause, Fotokopie oder Abschrift und eines Anerkenntnisses oder 
rechtskräftigen Titels gegen das Unternehmen zulässig. Unsere Verpflichtungen 
aus dieser Bürgschaft enden am 31.12.1998 { das festgesetzte Datum darf nicht 
früher liegen als drei Jahre nach dem Enddatum des von der Bürgschaftserklä- 
rung nach Abs. 1 gedeckten' Cenehmigungszeitraumes), wenn und soweit wir bis 
zu diesem Zeitpunkt nicht entsprechend den vorstehenden Bedingungen in An- 
spruch genommen worden sind. 

Wir sind berechtigt, uns jederzeit von den Verpflichtungen aus der Bürgschaft zu 
befreien, indem wir den noch nicht in .Anspruch genommenen Betrag zum Zw'ecke 
der Sicherheitsleistung bei der Hinterlegungsstelle des zuständigen .Amtsgerichtes 
hinterlegen. 

Felsberg-Gensungen, 21.2.1991 Ralffeisenbanlf^ftstrnRefl 15 

Wir bestätigen hiermit, daß die vorstehende Bürgschaft 

von uns übernommen wurde und uneingeschränkt besteht. 

Felsberg-Gensungen, 12.10.1992 

3Q82 



602 Kasse 1, 11.11.1 994 
Herr Scheibel/Le. ^>7 o©; 
Tel.: 60 02 ^ 

Teileinziehung von öffentlichen Wegeflächen am südlichen Fried- 
r i chspl atzrand zwischen Oberer Königsstraße und Steinweg 

Die im beigefügten Lageplan durch Punktmarkierung dargestellten 
Flächen a und b sind bestandskräftig als öffentliche Verkehrs 
flächen für den Fährverkehr bzw. den ruhenden Verkehr im Sinne des 
Hessischen Straßengesetzes eingezogen. 

Im Rahmen des Einziehungsverfahrens haben die Städtischen Werke 
gebeten, vor Beginn von Umgestaltungsmaßnahmen erneut Auskunft 
über die Leitungstrassen einzuholen. 

Anlage 
Lageplan 

Vertei1er: 
- 23 - m. d. B. u. K. 
-31 -m. d. B. u- K. 
- 32 - m. d. B. u. K. 
-61 -m. d. B. u. K. 
- 62 - m. d. B. u. K. 
- 63 - m. d. B. u. K. 
-66-m. d. B. u. K. 
-67-m. d. B. u. K. 
-68-m. d. B. u. K. 
-70-m. d. B. u. K. 
- Schutzpolizei - m. d. B. u K . 

.f« 



Angefertigt im Vermessungsamt der Stadt Kassel 
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Amtund Zeichen 

An - - Zo'K 
Telefon 

Betrifft: 7/e^^arei^ 

mit der Bitte um 
Kenntnisnahme □ Mitzeichnung 

□ Weitere Veranlassung/Erledigung □ Unterschrift 

und 
□ Rückgabe 

□ Stellungnahme/Beantwortung 

0 Prüfung und Bericht 

0 Entscheidung 

0 Bekanntgabe 

0 Übersetzung 

0 Bescheinigung 
0 Sachlich richtig 
0 Rechnerisch richtig ^ Verbleib 
0 Richtige Leistung 
0 Inventarisiert 0 Weiterleitung an 

0 

0 Rücksprache/Anruf 0 

Raunn für Stellungnahmen u. a.: ■ tAÜt 
‘int ttt uiW 

Im Auftrag 

Tterschrift 

Anlagen 

Lli.002/06 89 (031) M 



AmtundZeichen 

An- • 
nach Erledigung zurückgesandt. 

Raum für Stellungnahmen u.a.: 

Datum 

Telefc 

Im Auftrag 

4 ' -J  . J-, 

Anlagen 

Unterschrift 
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GKH • Ständeplatz 23 • 34117 Kasse 

Magistrat der Stadt Kassel p. 
Untere Naturschutzbehördi^'^9- 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen, frir Schreiben vom 

Umwelt und Gartenamt 

Um 

0 8. NOV. I93«( 

i-2 ! i 

^*IZ- 
Sb.: 

Unser Zeichen 
FiUies/Le. 

GKH - GESELLSCHAFT FÜR 
KOMMUNALBAU 
IN HESSEN MBH 

Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: (05 61) 9 18 99-0 
Telefax; (05 61) 9 18 99-99 

^■(05 61) 
91899-21/16 

fijl /■ ^ 
Datum 

7. November 1994 
TOBA2/K-OTADT.TXT 

KURZBRIEF 

BV Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

X gern. Telefonat zwischen Frau Ohlmeier und UNB 

o Irrläufer o mit Dank zurück 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme o 

0 weitere Veranlassung o 

o Erledigung o 

0 Stellungnahme x 

0 Prüfung X 

telefonischer Rücksprache 

Unterschrift 

Rückgabe 

Verbleib bei Ihnen 

weitere Verwendung 

folgende Unterlagen als Ergänzung zur Eingriffsausgleichsplanung. 

Mit freundlichen Grüßen 

GKH - Gesellschaft für Kommunalbau 
in Hessen mbH 

i. A. Lecke 

TOCHTERGESELLSCHAFT DER LAvNDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE • VERBUNDuNTERNEHMEN DER S3 - FINANZORUPPE 
Sitz oer GeselFtchaft. Hans-Tlioma-Straße 24 • 6Ü596 Frankütn am Mam ■ Telefon: (C69i 6 09 03-0 • 'etefax: (069) 62 56 36 
Aufsichiiratsvorsitzender. Dr. Kan Kauermarm • Geachäftstuhrer’ Helmut Dd^biier. Horst Winterstein • Handelsregister Nr. 19651 AG Frankfurt 
Bankvöfbindüngen: Landesbank Hessen-Thutingen Girozont.'aie, Ffm., Konto-Nr. 137 600 04 (BLZ 500 500 00) 
Stadtsparkasse Kassel, Konto-Nr. 148 544 (Bi_Z 520 501 51) 



Baumaßnahmc; 

Tiefgarage Friedrichsplatz in Kassel 

2. Bauabschnitt 

Bauhoffr 

TFK II BHT Baugrund Hessen- Thüringen 

Gcscllschalt für Baulandbeschaffung, Erschließung 

und Kommunalbau mbH 

Objekl Tiefgarage Friedrichsplalz in Kassel 2. BA KG 

Ständcplalz 23, 34117 Kassel    

vorlroten durch: 

GKH-Gesellsctiaft für Kommunalbau 

in Hessen mbH 

Ständeplatz 23, 34117 Kassel 

Planvorfassor 

Hans G. Ohlmeier i 
Dipl. Ing. Architekt BDA 
Stephanstr.12, 34131 Kassel 

DAC projektgruppe ^ 
rMO ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 

.PROF JOCHEM JOURDAN BERNHARD MÜLLER 
LEIPZIGER STR. 51 60487 FRANKFURT A,M. 
TELEFON 069/777043/44 
TELEFAX 069/7073722 

PIandafstc^^nu: 

EINGRIFFS-AUSGLEICHSPLAH 

Bestand 

DatumA)nlofscW(l 

ßlalb 

PlanoföBc: 

vermossen: 

entworfen: 

Oozolchnoh 

geprOfh 

Projektnummer: 

Maßslab: 

Tao Name 





Flächenbilanz 

Bezeichnung der Maßnahme 

NutzungsVBiotoptyp 
nach 
Biotopwerttiste 

Sp.1 

Bestand 

02.600 

11.224 

11.224 

10.510 

02.600 

Summe/Ubertrag 

Neubau der Tiefgarage Fridrichsplatz, Kassel 

Biotopwertdifferenz: Summe der 
Sp. 5 minus Sp. 6 auf letztem Blatt 
für Gesamtmaßnahme 

Kosten der Maßnahme 
bei Ersatzmaßnahmen 

Wertpunkte 
je m2 

Sp.2 

20 

10 

10 

3 

20 

Flächenteil (m2) 
je Biotop-ZNutzungstyp 

vor Maßnahme 

Sp.3 

425.00 m2 

20.00 m2 

Blatt 1 

nach Maßnahme 

Sp.4 

Biotopwert 
vorher 

Sp.2x3 

Sp.5 

8500 

200 

55.00 m2 

334.00 m2 

111.00 m2 

nachher 

Sp. 2 X Sp. 4 

Sp. 6 

550 

1002 

2220 

Planung: 
Grundstücksbereitstellung: 
Technische Baumaßnahme: 
Biologische Baumaßnahme: 

8700 3772 
Biotopwertdifferenz: 

4928 

Bei Ersatzmaßnamen: Bei Ersatzmaßnahme 
DM/Punkt 
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Ohlmeier 

Architekten 
Kans G. Ohlmecer 

Dipl. Ing. AcölitektiBDA 
Stephanstr. 12 D-S4-131 Kassel 

Tel.(0561)3160101 F^\3160103 

j.HlAfcirR .^hChtTEKTSfJ Stephanstr.12, S41S1 (Dassel 

Umwelt- und Gartenamt 
Frau Maas 
HerrWutke 
Bosestr. 15 

34121 Kassel 

Umwelt und Gartenamt 

Eino.: 
t 7, f^OV. 199^ 

U; 7 

Sb.; 

PER FAX 

Datum 

Zeichen 

16.11.1994 

r.m.0. 

-A } I ( S Ui . icuc -L . U 

-il- 

Tiefgarage Friediichsplatz IL 6A 

BaugenehmigungsverfshrCT 

AKTENNOT[Z 

Datum: 09.11.94 
Gesprächs- 
teünehmer Fr Maas, UNB 

Hr.Wutke, UNB 
Fr. Ohlmeier, Ohlmeier Architekten 

Mit Schreiben vom 23.08.94 werden von Herrn Schminke -Amt für Bauordnung und Denkmalpfiege- weiters 
^ Unteriagen zum laufenden Bauantragsveriahren gefordert 

zu 1) Anläßlich eines Gespräches am i9.07.94 (Tsik PAS, Hochbauamt Vefbauamt Umwelt- und Gartem 
C amt) wurde erldärt daß die V/erer-Sau/T^ppe im Bleich der geplanten Treppenanlage "Obere König- 
. Strasse" eitialten wird. Dies wird durch die vorliegende Planung nicht gev/ähdelstet 

Hier wird eine Planungsändening mit dem eindeutigen Verlauf der Treppe erwartet Die geplanten Baum- 
schutzmaßnahmen sind ausreichend zu beschreiben (PAS, Ohlmeier Architekten). 

zu 2) Weiterhin wurde betont daß die Dachbegrünung der Ue^arage mit einem Experten fesfzuleg&i ist 

In einem aus der Besprechung geführten Telefonat erläutert Herr Schönwetter / Gartenamt der Stadt Kassei ^ 
die Ansprüche der Stadt v/ie folgt ß 
Um eine intensive Nutzung sowie eine immergrüne Rasenoberfläche zu gewährteisten, ist der Aufbau auf 
der Tiefgarage als Sportplatzrasen mit Einstau-Bewässerung auszubftden. Für das aufwendige Bewässe- 
rungssystem soll Zisfomenwasser aus der Tie^arage genutzt werden. Ausföhrungsdetails sind in weiteren 
Planimgsgesprachen zu WärerL 
Ferner sollen an der oberen Deckenkonstaiktion des Bauv/erkes geeignete Ankervorrichtungen für den Zeit- 
betrieb im Rahmen von Zirkusveranstaftungen installiert werden. 

Die Rnanziernng beider Maßnahmen ist vom Bauherrn zu klären. 

-2- 



zu 3) Es ist zu tefürchten, daß die Bäume im Randbereich des Fnedncbsplatzes durch temporäre (während 
der Bauzeit) bzw. auch dauerhafte Grundwasserabsenkungen Schäden edekfen^. 

Das vorliegende hydrologische Gutachten trifft keine hinreichenden Aussagen zu dem Punkt, ob die Bäume 
ausreichend durch Niederschlagswa^er versorgt werden. Nach Aussage von Herrn Haarbusch Aechnringe- 
nieur Gartenamt der Stadt Kassel ist die Versorgung der betreffenden Bäume mit Niederschlageswasser 
möglicherwöse gewährleistet da entsprechende Bewässeningsvorrichtungen bisher nicht vorhanden waren 
und der Untergrund aus Rötboden besteht 
Hier sind die Aussagen des hydrologischen Gutachtens analog zum I. BA zu prüfen. 

zu 4) Die beiden Beuys-Bäume vordem Fndericianuw soffen nach Entscheidung des Baudezementen er- 
halten werden. 

Hier sind Aussagen zu treffen, mit welchen Maßnahmen diese Bäume während der Bauzeit geschützt wer- 
den soRen (Fa. Fröhlich). 

zu 5) Durch die Inanspruchnahme der Rampenfiachen als Zufahrt zur Tiefgarage sindÄusgleichsmaßrtah- 
men ertörderiich. fFürden gepfanten Engr^ sind 27 Bäume im Umfeid noch nachzuweisen. 

Da dieser Teil der geplanten Baumaßnahme nicht im Gefftingsberetch des B-Planes Begt muß nach dem 
Hess. Naturschutzgesetz ein Ausgleich im Ranungsbereich geschaffen werden. Da dieses Nachweis plane- 
risch nicht möglich ist, wird zum Bauantrag eine vertragifche Absicherung dieser Maßnahme erforderlich. Um 
eine entsprechend formulierte Erklärung bemüht sich Herr Meister / Tlefbauamt der Stadt Kassel. Diese Aus- 
gleichsmaßnahme hat nach Einschätzung der UNB einen Kostenrahmen von ca. 50.000,00 DM. Dieser Be- 
trag muß in dem Vertragswerk zwischen Bauharund Stadt fixiert werden. 

Baustelleneinrichtungsplan 

Der von der Fa. Fröhlich vorgelegte Baustelieneinrichtungsplan stimmt rnhalüich nicht mit der vorliegenden 
Erngriffs-ZAusgieichsplanung überein. Hier wenden Präzisiernngen im Bereich des Verlaufs der Tiefgarage 
und der Ausgangsbauwerke parallel zur Esplanade erwartet Im Falle einer Gefährdung von vorhandenen 
Bäumen ist der entsprechende Nachweis über die Sicherung zu führen. 
Mit Schreiben vom 14.09.94 ist die Fa, Fröhlich von der UNB zur Änderung des Bausteüeneinrichtungspla- 
nes aufgefordert worden. Dieser Plan liegt bis dato nicht vor. 

DipLIng. Regula Ohlmeier 

Verteiler 

wie Teilnehmer 
zusätzlich: 

Hr. Rilies, GKH 
Hr.Schaal GKH 
Hr. Meister Tiefbauamt 
Hr. Hartmann PAS 
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Hessisches Ministerium für 

Wirtschaft, Verkehr, Technologie 
und'Europaangelegenheiten 

Hessisches Ministerium für WirtschaA. Verkehr, Teduiologie und 
Fiimpanngelegenheitefr. Postfach 31 29, 65021 Wiesbaden 

Magistrat der Stadt 
Kassel 
Rathaus 

Aldcuzciclicn Cun Antwortschreiben bitte sngeben) 

V a 24 - 61 k 06 (1.656) 

Bearbeiter Herr CrOD 

Durcliwaltl 815 - 2416 

34117 Kassel 
Ualiim .10.1994 

Betr.; Ein-/Ausfahrt für die Tiefgarage Friedrichsplatz 
(2. Bauabschnitt) in der Frankfurter Straße (B 3) der 
Stadt Kassel; 
hier: Unterbleiben der Planfeststellung 

Bezug: Ihr Antrag vom 18.08.1994 und ergänzender Bericht vom 
14.09.1994 - Az, .: 662 

Aufgrund Ihres Antrages vom 18.08.1994 und des ergänzenden Be- 
richtes vom 14.09.1994 mit den dazugehörigen Planunterlagen un- 
terbleibt gemäß § 17 Abs. 5 Satz 1 des Bundesfernstraßengeset- 
zes (FStrG) in der Fassung vom 19. April 1994 (BGBl. I S. 855), 
die Planfeststellung für das im Betreff genannte Bauvorhaben. 

Die nach § 6 Abs. 1 des Hessischen Naturschutzgesetzes (HENatG) 
vom 19. September 1980 (GVBl. I S. 309), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 21. Dezember 1988 (GVBl. I S. 429), erforderliche 
Genehmigung wird mit der Auflage erteilt, den Ausgleich im Rah- 
men der Baugenehmigung für die Tiefgarage festzulegen. 

Begründung: 

Von der Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens nach 
§ 17 Abs. 1 FStrG i.V.m. §§ 72 ff des Hessischen Verwaltungs- 
verfahrensgesetzes vom 1. Dezember 1976 (GVBl. I S. 454, 1977 
S. 95), geändert durch Gesetz vom 5. Februar 1992 (GVBl. 
S. 66), kann abgesehen werden, da es sich bei der im Betreff 
genannten Baumaßnahme um eine Änderung und Erweiterung von 
unwesentlicher Bedeutung handelt (§ 17 Abs. 2 FStrG) . 

. . ./2 

Gleitende Arf»ilszeit( Bitte Besuche und Anmfc zwischen 8.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr, freitags 8.30 • 13.00 Uhr oder nach Vereinbarung 
(Ministerium / Landeshaus, Nihc Hauptbahnhof, zu Fuß in 4 Minuten zu eneichen; S-Bahn-AnschluO im Rhein-Main-Oebiet) 

65185 Wiesbaden 
Kaiser-Friedrich-Ring 75 

Telefon (0611)815(0) 
Telefax (0611) 815-2225/2226/2228 

Telex 4 186 817 • 
Telelex 611-922/846/902 
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Alle beteiligten Behörden und städtischen Fachämter haben ihr 
Einverständnis zur Durchführung^ der Baumaßnahme gegeben. Soweit 
sie zu den Maßnahmen Anregungen und Hinweise gegeben haben, 
wird diesen - wie von Ihnen zugesagt - entsprochen. 

Die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme stehenden Abstimmungen 
mit den Versorgungsunternehmen sind erfolgt bzw. werden von Ih- 
nen vor Beginn der Baumaßnahme vorgenommen. 

Nach anderen Vorschriften notwendige behördliche Entscheidun- 
gen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verlei- 
hungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen sind nicht er- 
forderlich. 

Nachdem die untere Naturschutzbehörde dem Bauvorhaben zuge- 
stimmt hat, konnte in vorstehendem Bescheid die nach §, 6 Abs. 1 
HENatG notwendige Genehmigung gemäß § 7 Abs. 1 und 2 HENatG er- 
teilt werden. Die Auflage war notwendig, weil die Naturschutz- 
behörde die Genehmigung von Nebenbestimmungen abhängig machen 
kann {§ 6 Abs. 4 HENatG), wovon sie im vorliegenden Fall Ge- 
brauch gemacht hat. 

Im Auftrag 

(Schulze) 

Hinweis: 

Die beteiligten Behörden bitte ich von dieser Entscheidung zu 
unterrichten. Das Regierungspräsidium Kassel und das Hessische 
Straßenbauamt Kassel haben Durchschrift dieses Erlasses erhal- 
ten. 

. , ./3 
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Durchschrift: ‘ «  — ^ ^ 

Hessisches Straßenbauamt 
Kassel 
Kölnische Straße 69 

34117 Kassel 

über 

Hessisches Landesamt - mit Durchschrift - 
für Straßenbau 
Wilhelmstraße 10 

65185 Wiesbaden 

Vorstehende Durchschrift erhalten Sie unter Bezugnahme auf Ihre 
Stellungnahme vom 27.07.1994 - 22 a - 61 h - 04 - und das 
Abstimmungsgespräch am 14.09.1994 mit dem Tiefbauamt der Stadt 
Kassel zur Kenntnisnahme. 

Durchschrift: 

Regierungspräsidium 
Kassel 
Steinweg 6 

34117 Kassel 

Vorstehende Durchschrift 
Kenntnisnahme - 

Im Auftrag 

(Schulze) 
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für Bauordnung und 

Hess. Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst 
Referat K II 3 
Rheinstraße 23 - 25 

Denkmalpflege Untere 
Denkmal Schutzbehörde 

Obere Königsstraße 8 

65185 Wiesbaden 

1,3.4,5,6,7,8.12 
Rathaus 
W 304 
Frau Finis-Sauer 

6004 
6133 

634 17.08.1994 

Antrag auf Grabungsgenehmigung gemäß S 21 Hess. Denkmalschutzgesetz 

Bezug: Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz, II. Bauabschnitt. Kassel 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anlage Übersenden wir Ihnen die Planunterlagen mit Baubeschreibung 
der Architekten, aus denen Art und Umfang der geplanten Maßnahme ersichtlich ist. 

Wie Sie aus dem beigefügten historischen Literatur- ußd Kartenmaterial 
ersehen können, liegt unter dem westlichen Teil des Friedrichsplatzes die 
geschliffene Festung Zwehrenberg. 

Umfang der Grabung, Verfahrensweise und Umgang mit dem Grabungsergebnis 
wurden bereits im Vorfeld mit der Bodendenkmalpflege des Landesamtes 
erörtert (s. beiliegendes Gesprächsprotokoll vom 29.01.1993). 
In der Zwischenzeit wurde zwischen Bauherr und IBO Marburg ein Vertrag 
über die Grabung Friedrichsplatz geschlossen (s. hierzu auch beigefügten 
Presseauszug). 
Darüber hinaus werden alle geologischen und archäologischen Schichten von 
dem Vermessungsamt der Stadt Kassel eingemessen. Ob und in welchem Umfang 
Teile der Bastion erhalten und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten in 
den Garagenneubau einbezogen werden können, wird nach Freilegung der 
Bastionsreste vom Landesamt für Denkmalpflege Marburg, Frau Dr. Meiborg vor 
Ort entschieden. 
Die Grabung selbst wird mit 3 Wochen Vorlauf vor den eigentlichen Bauarbeiten 
gestartet. 

Dieses Verfahren sieht im einzelnen folgendes vor: 

Es werden zwei Archäologen (Mittelalterarchäologen) vor Ort mit der Aufgabe 
der Sicherung und Auswertung des archäologischen Gutes beauftragt. 

- Den Archäologen wird für die Dauer der Erdarbeiten ein Wohncontalner, 
ein Flachcontainer für gesondert zu untersuchende Erdmassen zur 
Verfügung gestellt. 
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- Hilfskräfte der Baufirma sind bei bestimmten, nicht von dem Archäologen 
allein zu bewältigenden, Sondierungsarbeiten zur Verfügung zu stellen. 

- Freigelegte Festungsanlagen werden in noch zu bestimmender Anzahl 
durch Entnahme von Bohrkernen im Mauerwerks- und Mörtelbereich 
bauphysikalisch und chemisch untersucht. 

- Alle Festungsanlagen, barocke Kanäle und Schächte werden sofort bei 
Freilegung durch das Vermessungsamt der Stadt Kassel eingemessen. 

Behandlung des Fundgutes: 

- Alles Fundgut wird gewaschen (soweit nötig) und verpackt mit Auflistung 
nach Schichtenfolgen. 

- Eine eventuell notwendige Restaurierung des 
Instituten erfolgen: 

Bekleidung (Textil) 

(Leder) 

Holz 

Holz (Kleingeräte) 

Keramik 

Glas 

Pflanzliche und tierische Stoffe 

Menschliche Nahrungsreste 
tierischen Ursprungs 

Metallische Funde 

Fundgutes wird an folgenden 

Landesmuseum Kassel 

Lederwarenmuseum Offenbach 

Alterbestimnungen - Tisje - 
Neuysenburg 

Archäologe' 

Archäologe 

Römisch-Germanisches Museum Köln 

Naturkundemuseum Kassel 

Stadtmuseum Kassel 

Landesmuseum Kassel 

Eine Ausfertigung der Dokumentation werden wir nach Fertigstellung dem 
Landesamt Marburg, Frau Dr. Meiborg, übergeben. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Finis-Sauer 

Anlagen: 
Protokoll vom 29.01.1994 
Presseauszug vom 08.08.1994 
Doppeldeckungsplan 1650/1994 
AlIgem.Baubeschreibung und Baupläne vom 13.7.94 (B 1271/94) 
Bauzeitenplan der Baufirma 
Literatur und Planauszüge aus dem Holtmeyer-Regierungsbezirk Cassel 
Foto nach der Zerstörung mit Feuerlöschbecken 

0 j IG>ü 
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?^5. Dez. 

(U. 

Kassel, 1. Dezember 1994 
Herr Gi11e/Kau 
Tel.: 60 00 

V 

Vermerk über die Dienstbesprechung bei - VI - am 29.11.1994 

Punkt 1\ Projektbesprechung - Sachstandsberichte - 

Tiefgarage Friedrichsplatz 

Der GKH ist schriftlich mitzuteilen, daß während der Bauphase und 
auch nach Beendigung der Baumaßnahmen der behindertengerechte Zu- 

^ gang zu den Plätzen zu gewährleisten ist. 

Wv. sofort 

Friedrichsplatz 
Verlagerung des Denkmals \ 

Die Besitzeinweisung für die Stadt Kassel ist erfolgt. Der von ei- 
nem italienischen Unternehmen und der GKH unterbreitete technische 
Vorschlag zur Verlagerung wird akzeptiert. Die Forderung des Be- 
zirkskonservators können aus Kostengründen nicht berücksichtigt 
werden. 

Punkt 2) Terminabsprachen/Mitteilungen 

Punkt 3) Pressemitteilungen 

Punkt 4) Ortsbeiräte 
\ 

Punkt 5) Gestaltgruppe 

icXoHr^ 

(-AI 



Bitte nur die stark umrandeten Felder ausfüllen 

I I Zutreffendes ankreuzen 

Aktenzeichen 
1271/94 

TTT 

Kassel, den 

eri . : AJcte -- 

Stadt Kassel • 3'1T12 Kassel 

Stadt Kassel, Magistrat^.-r-auf i\.'iSQisiic 
Amt für Bauordnung p.t.V 

und Denkmalpflege 

34112 Kassel 
I 

! 

Stadt Kassel 

Magistrat 

Amt für 
Bauordnung 
t3nd 
Denkmalpflege 

hs# 

Absender (Bauherr/in| 
BHT Baugrund Hessen-Thüringen 
Gesellschaft für Baulandbescha 
Erschließung und Kommunalbau m 
Öb^öKitsnuTriTiK TI 
Ständeplatz 23 

fung, 
)H & Co 

iefgarage Kassef 2. BA 
KG 

Poslleitzohl/Orl 
34117 Kassel 

Diese Mitteilung muß dem Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege 2 Wochen vor Baubeginn vorliegen 

Mitteilung über Baubeginn 
Genehmigungsbedürftiger Vorhaben 
nach §96 Abs. 10 HBO in Verbindung 
mit § 77 Abs. 5 HBO 

Tiefgarage (2. Bauabschnitt) 
hier: Baugrubenverbau 

aufdem Grundstück in Kassel; 
Friedrichsplatz 

Gern. Flur 

KIS 5 

Flurstück 

208/15 

Baubeginn: Mit den Bauarbeiten für daso.a. Bauvorhaben 
wird begonnen am 

Dotum 
SQ.ktv. 

Der/die 
Bauleiter/in: 
{§80 HBO) 

Name, Vorname 
Michalke, Axel 

Stra6e, Housnummer, Postleitzahl, Ort, Postzustellungsami 
An Entenbusch 14, 34346 Hann. Münden 

tel. tagsüber zu erreichen 
05 61/51 13-0 

(Bürgschaft] 

beschdtlrgl bei 
Fröhlich Bau AG 

Der Nachweis der Haftpflichtversicherung I ist beigefügt I I wurde bereits zur [ ist nicht ;o.-. u_i.i I—I •—i Bauaklegegeben — ortnrrlerli 

Beruf 
Bauingenieur 

erforderlich 

Der/die 
Unternehmer/in: 

n Dos Bauvorhaben wird in belbst-oder Nachbarschattshilte ousgetuhrl. 
In diesem Fall ist die Bestellung eines Unternehmens nicht erforderlich, wenn genügend Facharbeiter/innen mit der nötigen bochkunde, 
Erfahrung und Zuverlässigkeit mitwirken. Dies gilt nicht für Abbruchorbeiten.   

I Mit den Rohbou- bzw. Abbrucharbeiten wurden folgende Unternehmer beouftrogt; 
Arge Tiefgarage Friedrichsplatz, 2. BA 

über 

Fröhlich Bau AG, Leipziger Str. 242, 34123 Kassel 

Unterschriften: Von den Auflagen und Hinweisen in der Baugenehmigung habe ich Kenntnis genommen. Die erforder- 
lichen Anzeigen noch DIN 1045 Nr. 4.2 werde ich erforderlichenfalls dem Bauoufsichtsomt bzw. dem 
von dort mit der Bauüberwachung Beauftragte zukommen lassen. Mir ist bekannt, daß ein Abweichen 
von den genehmigten Bauvorlagen nach § 113 HBO ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach sich 
zieht. Für Änderungen ist vor Ausführung eine schriftliche Baugenehmigung einzuholen. Die den 
genehmigten ßouvorlagen beigefügte „Kennzeichnung genehmigungsbedürftiger Bauvorhaben" nach 
§ 96 Abs. 9 HBO und, soweit vorgeschrieben, das Bauschild nach § 13 Abs. 5 HBO werden vor 
Baubeginn dgt^tlich sichtbaren der Baustelle angebracht. 
Bauherr/in - Ant eller/in Bouleiter/in 

Datum/Unterschrifl 

Unfernehmer/in 

Arbeitsgemeinschaft 
riefgarage Friedrichspiatz 2. 
FRÖHLICH BAUUNTERNEHMUNC 
HERMANNS K. HOLZAPFa GMBH & C( 
■5ERDUM u. Gn)l?R u. Cc 

Dalum/Un 

Bitte die RÖ^seite beachten! 

-63- (052) M 
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Wichtige Hinweise: Der/die Bauherr/in hat gern. § 77 (1) der-Hess. Bauordnung inder Fassung vom 16.12.1977 
für Überwachung und Ausführung eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens eine/n geeignete/n Baulei- 
ter/in (§ 80 HBO) zu bestellen {für den/die bestellte/n Bauleiter/in ist der Befähigungsnachweis vorzulegen). 

Hat der/die Bauleiter/in nicht für alle von ihm zu überv\^chenden Arbeiten die erforderliche Sachkunde und Er- 
fahrung, so hat er dafür zu sorgen, daß geeignete Fachbauleiter/innen berangezogen werden. 

Diese treten insoweit an die Stelle des/der Bauleiter^/in. Der/die Bauleiter/in bleibt für das Ineinandergreifen 
seiner/ihrer Tätigkeit mit denen der/die Fachbauleiter/in verantwortlich (§ 80 (3) HBO). 

Außerdem hat der/die Bauherr/in gemäß §96 (10) HBO den Ausführungsbeginn genehmigungsbedürftiger Vor- 
haben und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten minde- 
stens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen. 

Auf der Baubeginnsanzeige müssen die bestellten Bauleiter/innen und Fachbauleiter/innen durch Unterschrift 
die Übernahme der Bauleitung bestätigen. Dies gilt auch sinngemäß für einen Wechsel des/der Bauleiters/in. 
Die mit den Rohbauarbeiten beauftragten Unternehmen sind anzugeben. Sie werden deshalb aufgefordert, 
diesen Vordruck ordnungsgemäß auszufüllen und spätestens eine Woche vor Baubeginn vorzuiegen. Gegen 
eine verspätete Zusendung wird aufgrund der §§ 69-76 des Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetzes vom 
4. 7 1966 hiermit ein Zwangsgeld in Höhe 50,- DM angedroht. 

Auf die Rechtsmitteibelehrung im Bauschein wird verwiesen. 

„Auf das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit i.d.F. vom 29. Januar 1982 (BGBl. IS. 110) wird hingewiesen." 

Merkblatt 

über die Berufshaftpflichtversicherung für Bauleiter/innen gemäß § 80 Abs. 1 Satz 3 Hessische Bauordnung (HBO) in 
der Fassung vom 16. 12. 1977 

Nach § 80 in Verbindung mit § 77 Abs. 5 HBO ist mindestens zwei Wochen vor Baubeginn ein/e verantwortliche/r Bau- 
leiter/in zu benennen, der/die die ordnungsgemäße und den genehmigten Bauvorlagen entsprechende Bauausfüh- 
rung und insoweit die Einhaltung der Vorschriften zur Verhütung von Unfällen zu überwachen hat. 

Für die Ausführung dieser Tätigkeit muß eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungssumme von 
1 Million Deutsche Mark für Personenschäden und 
100000 Deutsche Mark für Sach- und Vermögensschäden 

für den Baufall bestehen. 

Sind Unternehmer/innen als Bauleiter/innen tätig und ist der Abschluß einer Berufshaftpflichtversicherung nicht möglich, 
so kann an ihre Stelle eine Bürgschaft durch ein Kreditinstitut treten. Die Bürgschaftssumme muß mindestens 500000 
Deutsche Mark betragen. Sie verringert sich auf mindestens 100000 Deutsche Mark, wenn für das Unternehmen eine 
Betriebshaftpflichtversicherung besteht, die mindestens Personenschäden bis 1 Million Deutsche Mark deckt. 

Eine Berufshaftpflichtversicherung bzw. eine entsprechende Bürgschaft ist nicht erforderlich für 
a) die Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen, die der/die Bauleiter/in im eigenen Namen für eigene Rechnung 

und für eigenen Bedarf errichten will bzw. errichtet. 
b) die Errichtung oder Änderung baugenehmigungsbedürftiger Gebäude oder baulicher Anlagen, deren veran- 

schlagte Baukosten 30000 DM nicht übersteigen. 

Für den Fall, daß die erforderlichen Nachweise dem Bauaufsichtsamt nicht vorliegen, darf mit den Bauarbeiten nicht 
begonnen werden. 

Zuwiderhandlungen werden mit einer Geldbuße bis zu 100000 DM geahndet. 

Stadt Kassel, Magistrat 
Amt für Bauordnung 
und Denkmalpflege 

^ 6. Dez. igg't 

63 Z-P ^ 

1. Kenntnis genommen: 

2. Wiedervorlage am: 
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BHT - Baugrund Hessen - Thüringen * 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

1994 

Postanschrift: 
SHT'Bsuflfund Hsssen-Thäringen ' StändeptaC 23 - 34117 Kss»H StändOplatZ 23 

34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899*0 
Telefax: 0561/91399-99 

Magistrat der Stadt Kassel 
Untere Naturschutzbehörde 
Herrn Wuttke 

34112 Kassel 

Ihr Zeiehert/Ihr Sehnaiben Unc«r Zeichen 
Fillies/Le 

Ourchwehl 
10/16 

Datum: 
5- Dezember 1994 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

Sehr geehrter Herr Wuttke, 

recht herzlichen Dank für das konstruktive Gespräch in unserern Haus am 30.11,1994. 

Folgendes wurde vereinbart: 

1. Die 3-er Baumgruppe (Linden) werden erhalten. 
Gern. Anregung von Herrn Stadtbaurat Hellweg ist die Treppenanlage in der gesamten 
Breite entsprechend in Richtung Fhedrichsplatz/Steinweg zu verschieben. 

2. Für den Aufbau über der Tiefgarage Friedrichspiatz 2. BA wird das Büro Latz Riehl + 
Partner ein entsprechendes Gutachten vorlegen. 
Danach wird verfahren. 

3. Wir teilen die Auffassung des Herrn Schönwetter vom Umwelt- und Gartenamt der 
Stadt Kassel, daß die vorhandenen Bäume im Randbereich des Friedrichsplatzes 
(Esplanade) während der Bauzeit das Wachstum einstellen werden. 
Für eine ausreichende Wasserversorgung Ist durch eine Oberfiächenbewässerung zu 
sorgen. 
Auch hier wird das Büro Latz Riehl -f- Partner eine entsprechende Arbeitsanweisung 
verfassen, für deren Durchführung wir Sorge tragen werden, 

4. Die beiden Beuy's Bäume vor dem Fridericlanum sollen belassen werden. 
Eine entsprechende Sicherung ist schon vorgenommen worden. 

5. Durch die Inanspruchnahme der Rampenflächen als Zufahrt zur Tiefgarage sollen 21 
Bäume mit einem Umfang von mindestens 20 cm als Ausgleichsmaßnahme gepflanzt 
werden. 

Sie: SrindODlatz 23. 34 117 
G«aehlfrffdhreri Ker«t Wintorsttäi. Doublier > HnidoreglsTOr: 

ßowIlvMMndung; Leid^er* HoBson-Thörlngen CirotentriJe Pfm., Itoo*o-Nr. 54 322 003 ßt,Z 500 500 00) 
1127M20&-UNS.rxT 
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BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Seite 2 zum Schreiben vom 5. Dezember 1S94 an UNB 

Festgestellt wurde in unserem Gespräch, daß im Randbereich der Königstraße die 2-er 
Baumreihe durch eine weitere Reihe ergänzt wird. Dieses ist eine zusätzliche 
Maßnahme zur bestehenden Bebauungsplansituation des Friedrichsplatzes. 
Entsprechend können diese Bäume auf die Ausgleichsberechnung der Zufahrtsflächen 
zur Tiefgarage im Bereich Frankfurter Straße angerechnet werden. 
Die Bäume werden mit einem Stammumfang von ca. 35 - 40 cm angeüefert und 
gepflanzt. 
Frau Ohlmeier, die für uns die Eingriffs- und Ausgleichsplanung für die Zufahrt zur 
Tiefgarage vornimmt, wird entsprechende Planunterlagen und abgeänderte 
Berechnungen vorlegen. 

Insgesamt erlauben wir uns darauf hinzuweisen, daß wir nunmehr Ihre positive Stellungnahme 
zum Baugenehmigungsverfahren erwarten. 

Bedenken Sie bitte, daß die Stadt Kassel an einer schnellen Durchführung der 
Gesamtmaßnahme interessiert ist. 

Wir hoffen, daß wir insgesamt Ihren Vorstellungen und Wünschen mit unserem Vortrag 
entsprechen und zeichnen 

mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen 
Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 
Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 
Objekt TFK II Ti^arage Kassel BA KG 

Anlage 

cc: Magistrat der Stadt Kassel 
Herrn Stadtbaurat Heilweg 
Herrn Baudirektor Meister 
Herrn Selimincke 
Büro Ohlmeier 
Büro Latz Riehl + Partner 
Büro PAS 
Büro Gajowski 

Sitz; S(indspl»tz 2^. SZ117 KasMl 
Gneniftsfährer HeirtWintarerein. Helmut Deublier' Hvtdelv«e<nar; 

B»nkveffc(ndi.nj: Landesbar* HasaervThünoen Girozentrale ffm.. Kvn»-Nt. 64 322 003 BLZ 600 600 00) 
1I27>120DUNB.7VT 



06-DEZ-1994 0B:17 GKH BUERO KASSEL +49 561 91899 99 S.03 

ARBEITSGEMEINSCHAFTr^L ’ 
TIEFGARAGE FRIEDRICHSPLATZ 2;BA=^ 

Technische GeschäfbShrung 
Fröhlich Bauuntemehmung AC 

—  Str. 242 
. GKri ^^3j3£Ui23 Kassel 

s Telefon; (OS 61) 51 13-0 

j ^ 2 \ jy^y T-HP»«»« «•’ <» 

Aktennotiz 

Bauvorhaben; 731167 - Arge Tiefgarage Friedrichsplatz, 2. BA 

Kauftnäniüschc GcsclififtBfDhning 
Hoch«, Tief- und 
Ingenieurbau 
HERMANNS 
Karl Holzapfel GmbH & Co. KG 
Oartenstmße S9 - 61 
34123 Kassel 
Telefon: (05 61) 8792K) 

GERDUM u. BRELT5R 
Stahlbetonbau 
Bauwerk-Insiandsetrung 
Ulicsnthalstraße 7 
34123 Kassel 

Telefonat mit Herrn Schönwetter vom Umwelt' und Gartenamt der Stadt Kassel vom 
14.11.94 mit dem Unterzeichner 

1. Zum Schutz der 3 er Baumgruppe und der Beuys-Bäume auf o. g. Bauvorhaben ist ein 

verschraubter Bauzaun entlang des Kronenbereiches (»Wurzeibereich) aufzustellen. Auf keinen 
Fall dürfen Materialien gelagert öder dieser Bereich überfahren werden. 

2. Weitere Abstimmungspunkte sieht Herr Schönwetter z. Zt. nicht. 

AufgesteÜt; 
Kassel, den 15.11.94 

Verteiler: 
Arge-Partner 



06-DEZ-1994 08:17 GKH BUERÜ KP55EL +49 561 91899 99 S.04 

A RBEITS GEMEINSCHAF t' 
TIEFGARAGE FRIEDRICHSPLATZ 2. BA 

Twihniache G«ach3AsfiUining 
FröWidi Bauuwcmehmung AG 
Lei(^ger Str. 242 
34lb Kassel 
Telefon; (05 61)31 13-0 
Tel<ax;(05 61)51 13-103 

Kanftnäiuaische GesehältafOhrung 
Hoch-, Tief- Und 
Ingenieurbau 
HERMANNS 
Karl Holzapfel OmbH & Co. KG 
Gartensmße59 -61 
34123 Kassel 
Telefon: (03 61) 87 92-0 

Aktennotiz 

Bauvorhaben: 731167 - Arge Tiefgar^e Friedrichsplatz, 2. BA 

GERDUM u. BREUER 
STahlbetonbau 
Bauweric-Instandseczung 
LiliemhalstraSe 7 
34123 Kassel 

Telefonat mit Herrn Schönwetter vom Umwelt* und Gartenamt der Stadt Kassel vom 
14.11.94 mit dem Unterzeichner 

1. Zum Schutz der 3er Bauragmppe und der Beuys-Bäume auf o. g. Bauvorhaben ist ein 

verschraubter Bauzaun entlang des Kronenbereiches (=Wurzelbereich) aufzustellen. Auf keinen 
Fall dürfen Materialien gelagert oder dieser Bereich überfahren werden. 

2.. Herr Schönwetter empfiehlt für die Baumbepflanzung der Esplanade und deren Verlängerung 
die Leistungen bereits jetzt auszuschreiben und zu beauftragen, ggf. bereits als Gesamtpaket, 

unter Auflage einer sogenannten Anbauvereinbaning mit der Baumschule, so daß alle Bäume 

aus einem Standort bezogen werden können, um ein gleichmäßiges Aussehen und Wachsen zu 

gewährleisten. 
Für eine Verschiebung in eine andere Pflanzperiode ist eine Zulageposition mitaufeunehmen, 
für ein Belassen der Bäume am Standort für die Dauer der Verschiebung. 

3. Weitere Abstimmungspunkte sieht Herr Schönwetter z. Zt. nicht. 

Aufgestellt; 
Kassel, den 15.11.94 

Verteiler: 
Arge-Panner 
AV 

Herr Weber, Polier Arge Tiefgarage 
Herr Hübel, Arge Tiefgarage 



QjLrteTT^^ ' Co -W-Är- i>6>i.t«^A4>-*-^''-Ä.^ 

^;4j/frev.^. <?6U^ y^iyCji/f^ 

^ Y>-€^j>€^ 06. o>\^ /»"• . 

ö(jtv^ ^A''-lf»^-~^ /V(-^ /- ^ ^0~ ^jOa^ 

S^JidCiAA- ^JaJ yvWTjHl^ . W M.a^~ 

tK^AA- n^y^oLsL^ x^re6 eTT^JJ. 

2 ^ 2i'tX ^ 

*fV-P jqpat--rr<«<-«-**‘^*^ Ci/<>v-' y-^oL(A}-^-AC ■ /e 

^;L,,aAj2-<^ . (?6üfi-7Sr /^rOt«..*-A>^ <>^Cß/- 

^6«, ^ 

^ ßto^ QCM^ 

(U{\ ^ 

gi^v^ ^ C«c. y/cAK^ 

^-töv~- ■ 

X»A>wa^ -ua'A- oU- ir^ r-t^ . 

ei/w-ec^ >—<- ikH 

^-c- >ao.^4x»^. 

1. 



08-DEZ-1994 15:34 GKH BUERO KASSEL +49 561 91899 99 S.01 

BHT - Baugrund Hessen - Thüringen ^ 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Postanschrifi: 
BHT-6auarur>d H«sB«f»-Thürir»aan ■ StändeplaC 23- 34117 Kassat Ständ6pl3tZ 23 

34117 Kasset 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen Durehwahl Dalum: 
Sch/Le 15/16 8. Dezember 1 394 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

0 gern. tel. Rücksprache o in Erledigung Ihres Schreibens vom 

0 Irrläufer o mit Dank zurück 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

o weitere Veranlassung 

o Erledigung 

o Stellungnahme 

0 Prüfung 

folgende Unterlagen: 

Aktennotiz der ARGE vom 01.12.1994. 

o telefonischer Rücksprache 

0 Unterschrift 

o Rückgabe 

X Verbleib bei Ihnen 

0 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

i.A. Karin Lecke 

STz: STMeplau 23. 34117 i:an«l 
OMChäftsfühi^r.' Horst Wmterst«l% H^lrniX OeubW ■ Hwidebrecister; 

Bsr^verbinduna; L.rvSeaba4: H«ss«rvThürinoan Giro2errtr«le 54 322 003 (BLZ 500 600 00] 
n27M-8CHMi.-nn 
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ARBEITSGEMEINSCHAFT 
TIEFGARAGE FRIE DR IC H S P L A T Z 2, BA 

Aktennotiz 

GKH Niederlassung Kasselp,^-^ 

0 6. Dez. 1S9i( 

£3 

TecK^Iscfce GeicMlfbfiifaruitf 
;h BMtunlCTBAmifng AG 
;cr Str, 242 
Kassel 

; (05 61) 51 13-0 
; (05 61) 51 13-103 

Ixipzi 
34123 
Telefiüp 
T«U: & L 

Bauvorhaben; 731167 - Arge Tiefgarage Friedrichspiatz, 2. BA 

’ Ortsbegehung am 01.12.94 

KanfinSfiDbcbe GeschäftsfOhlung 
Hodi«. Tief- uod 
Tngmwirfwii 
HERMANNS 
Karl Holzapfel CrobH & Co. KG 
Gaitenstr^ 59 - 61 
34123 Kassel 
Telefon: (05 61)87 92^ 

GERDUM u. BREUER 
Suhlbetonbau 
Buvreik-Instandseteung 
Lilictohalsirafie 7 
34123 Kassel 

Teilnehmer: Herr Schönwetter 
Herr Harbusch 

Umwelt' und Gartenamt der Stadt Kassel 
dto. 

Herr Nikolai 
Herr Erdmann 

Fa. Hermanns 
dto. 

Herr Michalke 

Herr Weber 
Arge Tiefgarage Friedrichsplatz, 2. BA 

dto. 

1. Solitärbaum im Bereich Schöne Aussicht/Ecke Steinweg wird gefällt, Herr Schönwetter wird 
das Antragsverfahren nachziehen. 

2. Kranstandort Nr. 2, wie im neuesten Baustelleneiimchtungsplan dargestellt, ist in Ordnung. 

Dadurch muß kein Baum gefällt werden. 

3. Im Bereich Ausgangsbauwerk Karlstraße müssen aufgrund der Bauwerksgeometrie zusätzlich 
zu den 3 zur Fällung geplanten Bäume 2 zusätzliche Bäume gefällt werden, da diese unmittel- 

bar neben der aufgehenden Bauwerkskante stehen. Sie liegen parallel zu dem Vermessungs- 

punkt 13 und 12 der Absteckskizze. Der Bauherr hat die Fällung dieser beiden Bäume formal 
beim Umwelt- und Gartenamt der Stadt Kassel zu beantragen. 

4. Im Bereich Vorfeld Friedericianum/Ecke Steinweg stehen 2 Büsche und ein kleinerer Baum. 

Gemäß der Planung, die aber noch nicht genehmigt ist, soll das Platzniveau in diesem Bereich 

stark abgesenkt werden, so daß der Baum und die Büsche nicht verbleiben können. Es ist nach 
Erteilung der Baugenehmigung zu klären, ob sie zur Fällung ebenfalls vorgesehen sind, 

5. Für die Umlegung der Verkehrsfühgung im Bereich der Rampe Steinweg (Mittelstreifen) ist 
die Rodung von ettlichen Büschen erforderlich. Diese Rodung kann erst durchgeführt werden, 

wenn die ordentliche Baugenehmigung mit den darin enthaltenen Nebenbestimmungen vorliegt, 
d. h. wenn keine Baugenehmigung da ist, kann der Verkehr nicht für den 1. Abschnitt umgelegt 

werden (Behinderung), 

Aufgestellt: 
Kassel, dM^OV: 12.94 

Verteiler 

wie Teilnehmer 
Arge-Partner 
GKH 

Ksir/K/ 
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BHT Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

i a, 1)82. IS» /) / / 

''llli. 

SHT-Baugrund Heesen-Thüringen * Ständeplatz 23'34117 Kessel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Schminke 
Rathaus 

Postanschrift; 
Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91889-99 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/ihr Schreiben Unssr Zeichen 
Sch/Le 

Durchwahl 
15/16 

Oatum; 
9, Dezember 1994 

KÜRZBRIEF 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

0 gern. tel. Rücksprache o In Erledigung Ihres Schreibens vom 

0 Irrläufer o mit Dank zurück 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

o v^eitere Veranlassung 

o Erledigung 

0 Stellungnahme 

o Prüfung 

folgende Unterlagen: 

Schriftsatz Umwelt- und Gartenamt vom 01.12.1994. 

o telefonischer Rücksprache 

o Unterschrift 

o Rückgabe 

X Verbleib bei Ihnen 

o 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

i.A. Karin Lecke 

SiU: S<ä<xlepd«tz 23. 34117 KasmI 
G«c)-iJifBfOr«er: Ho'ct WiniorsMln. M^mut OouMier- Kind«liraQ[Btsr: 

Bor^berbindu^q: LtnciMbank Haseeo-Tlüirqen (Slrozcntrsle Ffm.. Kont»-Mr. S4 322 003 (6LZ 600 600 00] 
1127VL-SChMI.TX1 
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^ «»c lirr.cJi 

GKH Niederiassüng Kassel 

0 7, Dez. 199^ 

Siot^Kbssd • 34n2Ko»eI 

Techniscrte Geschäft 
Fröhilcrt öduunterr^e 
Leipziger Str. 2^Z\ i 

34^23 Kassel 

Fhr Zeichen 

Stadt Kassel 

Magistrat 

Amt: Uawelt- u. Gertepamt 

Aflscm:—ßQ|estraße 15 

^rn' 

Hahastele: ] 

■^AuakunfiertöHrilerr Schöpwetter 

- -■pdeloi>:4ÖS6L)JlB7- 60 7 t 
Tdcfek;pS^117^7- 60 90 

"W 
22.1K1994 

•toser^eiclien ' « 

ö7/schp/de 

jdS! 

Oa**jm 

0112.1994 

^Gki4- 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

'' tier Saumrethe in den Bereich der Freitreppe veräagart. 

" ;is.s ff 

Mit frejndlichen 
im Auftrag 

Grüßen 

Schönwetter 

p 
ij+WK, 

SpAClk»>cr 9nindsOUk'>; 
MonnigiintJ FreWsan«« 8JÖ-I2X Ui* 
Milfwctfi-Är U.0D-l7XUhr 
iOi*iP .todi Ui;iV>AbaMrtg 

\lj^ T^.ic 
TeJdwi-VsTei/Bifnci- f056U 737-0 
T.irfat.Zai>ffaiQr.i:»,ViB; (03 Cil 17 8?. 7758 
Fl mtiüiUj jlIiU tii^ülFiL 

9 k^iA^Xc iS 

ronWn dcrStGdrKoseat); 
S»*»lpcrt«?«KQ,»^ajl C98)tJLZ320£0>Sti 
fcvbonl; Ffm I07074D3 fB<2 500 >00i«(3|| 
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BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 12. Dez, 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH 8i Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Postanschrift: 
BHT-Baugrund Hessen-Thüringen ' Stsndepletz 23'34117 Kassel StändGplatZ 23 

34117 Ka$sel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Per Telefax: 06172/34490 
Herrn 
Dipl.-Ing. Jürgen Wittig 
Niederstedter Weg 11 

Bad Homburg 

Ihr Zachen/Ihr Schreiben Unser Zeiehan Durchwahl Datum: 
Schaai/Le 1S/16 9. Dezember 1994 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA in Kassel 
Versetzen des Sockel und Standbildes des Denkmals ‘Landgraf Friedrich IT 
in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der Stadt Kassel 

Sehr geehrter Herr Wittig 

Ihre Firma wurde uns vom Vermessungsamt der Stadt Kassel genannt. 

Nach Aussage von Herrn Schaeffer, stellvertretender Leiter des Vermessungsamtes der Stadt 
Kassel, haben Sie bereits im Raum Kassel mehrere Objekte fotogrammetrisch aufgenommen 
und ausgewertet. 

In unserem konkreten Fall sind wir nach Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege 
gehalten, das Standbild und den Sockel vor dem durch die Baumaßnahme erforderlichen 
Umsetzen auf einen Zwischenstandort aufzunehmen. 

Vom Landesamt für Denkmalpflege wurde die Forderung an uns herangetragen, vom 
Standbild einen Silikonabdruck zu nehmen. 
Wir halten dieses Verfahren sowohl in finanzieller als auch in terminlicher Hinsicht für nicht 
durchführbar. 

Das fofogrammetrische Aufnahmeverfahren erscheint uns daher unter beiden Aspekten in 
unserem speziellen Fall für sinnvoller. 

Wir haben ein großes Interesse daran, gemeinsam mit der Stadt Kasse! die Beauftragung und 
Durchführung der fotogrammeirischen Aufnahmen und Auswertung - vorbehaltlich der 
Zustimmung des Landesamtes für Denkmalpflege - kurzfristig zu veranlassen. 

113M 208-DIV.7XT 

Sitz: Stb-rioclatz 2S. 3A117 Ksssl 
GeachifufWrcTl Hwst Wintmteln. Htlmut Doublier - Hindelxe^War; 

Banfcvorbinriur^; H««n-TWfinow' Slr«zwii,«te pfm.. Kent^Nr, 64 322 003 (Bl2 BOO 600 00) 



12-DEZ-1934 0B:2B GKH BUERO KRSSEL +49 561 91899 99 S.02 

BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Seite 2 zum Schreiben vom 9. Derember 1994 

Bitte übergeben Sie uns bis Anfang der 50. KW 

ihre Referenzliste 

Ihre Stellungnahme, ob die Durchführung einer fotogrammetrischen Aufnahme bei 
einem kunsthistorische wertvollem Standbild in fachtechnischer Hinsicht möglich und 
ggfls. bereits von Ihnen mit einer entsprechenden Fachbehörde in einem Vergleichsfall 
durchgeführt wurde 

mögliche Kosten für die Durchführung einer solchen Maßnahme. 

Um Antwort bis spätestens 14.12.1994 wird gebeten. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Niederlassungsleiter, Herrn Fillies 
(Durchwahl 10) oder die Projektleiter Herrn Berlin (Durchwahl 21) oder Schaal (Durchwahl 
15). 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Anlagen: Kopien von Standbild und Sockel aus der Dokumentation 
cc: Stadt Kassel, Herrn Stadtbaurat Hellweg, Herrn Meister 

Landesamt für Denkmalpflege, Herrn Dr. Haaßengier 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, Frau Finis-Sauer 

n27>120e-0IV.T»T 

Sia: 23, 34117 
QcsehiKsFülwf: Horat Winiefvtein, Hefmüt Ooublie'' Handdsreglatar; 

LandeBfcaofc Mea*«tvThOring®n Gifojeritfal« Ffm.. iCoAio-Nf, 54 322 003 (BL2 600 500 001 
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Jourdan & votier • PAS lelpzJc*r Straße 3« «0467 FrankOirr am Main 

■fcAMOl?'0>0UU3, 
-1- C:>‘&U<'0'M-P^LE^ 

Vrei^'Rvj 

OS6l-?<99»-61b'b 

JOURDAN & MÜLLER • PAS 

PROJEKTGRUPPE 
ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 

Prof, jochem Joordan 
Bernhard MOiier 
Dipl.'Ing. Architekten BDA - SRL - DWB 

Fronkfurt - Kessel - Berlin 

- ^32*^ — 

U/l 

Datum: 

Betrifft; T^i?iE:oi?i'cHS>p2:Arl3. IcS. 

Folgende Unterlagen werden Ihnen zugesandt: mit der BiReum: 

Kenntnisnahme 
Rücksprache 
Stellungnahme 
Anweisung 
Unterschrift 
Prüfung 
Richtigsl 

' triedigüi 
Richtigstellung 
Erledigung 
Rückgabe 
Verbleib 

Bemerkung: 

Mit freundlichen Grüßen 

L»ipzl0er SiroBe 36 
KIrenwee 66 
HuleiandsftoBe 33 

604B7 frankFuri om Main 
34l1<)Caiwl 
10407 Bernn 

Tsiofon f069] 97 06 16-0 
Telefon [036l| 77 30 0*r 7 
Telefon |030] 4212 165 

Te!efDM0«9| 97 08 18-11 
Teiefat |036i; i0 47 &r 
Telefax (000) 42 12166 
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BESPRECHUNGSPROTOKOLL-- 

Datum: o7.12.1994 Bauaufsicht Kassel 

Betr; Friedrlchsplat^ Kassel II. BA 

PAS 

PROJEKTGRUPPE 
ARCHITEKTUR 
UND STÄDTEBAU 

Teilnehmer: 
Herr Schminke, Bauaufsicht 
Herr Hartmann, Architekt 

Tiefgarage Friedrlchsplatz Kassel II. BA 
Vorbeugender Brandschutz - Ausgangsbauwerke Version 0 
Besag: Vorprüfung - Schreiben vom 11.10.1994 

Baubesprechung vom 02.11.1994 

In einem kurzen Gespräch wurden die, mit dem Vorprüfungs- 
bericht vom 11.10.94, gestellten Auflagen für die Errich- 
tung der Auagangsbauwerke "Obere KarlstraBe" und "Obere 
Königsstraße" nochmals erörtert: 

1. Der Bauantrag zu o.g. Bauvorhaben wird nach der HBO in 
der Fassung vom 20.12.93 und der gültigen GaVo in der 
Fassung vom 24.11.83 von der Bauaufsicht beurteilt. 

2. Auf Grund der Größe und der hierdurch möglichen Fremd 
nutzung der unterirdischen Halle des Ausgangsbauwerks 
"Obere Königsstrasse" und der Fluchtwegelänge von 

> 30.00 m, ist entgegen dem ersten Gespräch vom 
23.03.94 (siehe Pro. 001) für dieses Bauteil i. S. 
des Baurechts eine notwendige Treppe erforderlich. 

3. Der Bauaufsicht liegt bisher keine Nutzungsbeschrei- 
bung des Bauherrn vor, wonach eine Fremdnutzung der 
Halle des Ausgangsbauwerks "Obere Königsstraße" aus- 
geschlossen werden kann. 

4. Entsprechend der gültigen GaVo § 9 Pkt.3 müssen die 
"... Aufzüge und notwendigen Treppen, die Garagenge- 
schosse miteinander verbinden, in eigenen lüftbaren 
Fahrschächten und Treppenräumen mit feuerbeständigen 
wänden liegen...". 

■HS  
12.12.1994 

Verteiler: 
Bauaufsicht 
GKH 
Ohlmeier 

5. Das Ausgangsbauwerk "Untere Karlstrasse" beinhaltet 
i. S. des Baurechts keine notwendige Treppe. 
Herr schminke stellte daher für dieses Bauteil Befrei- 
ungen entsprechend dem Ausgangsbauweck 1. BA (Otto- 
neum) in Aussicht. 
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QkVo J 16 weu / ^ ? 

CuCZ 

» u J 

Veriilraftmoen »u Garagen und zvftchen Garagcnc^ac^ssen 

(2) Fture, Tr^ppenrÄo« imd Aufzu^sverrfiuBe, die nicht nur den Benutze- j 

rifwen und tefxilzcm der Caregen dienen. dQrfcn verbunden sein 

1, bU seschloiienen NUlrl- und Crodaaregen wr durch RSuw nlt feuer- 

^etUndlgen VSnden und Deeken soule xelbstschl («Senden und nlndestens 

^'euerheeeenden, (n Fluehtrichti^ wf fehl egenden TQren (Sicherheits- 

schleusen); ruiichen Sicher^ltiscMeusen ml Fluren oder TreppenrSuncn 

souie Aufzi^svorrlsacn QerCgtn scIbsts^lleAende und rauchdlchlt TDren. 

2, «U anderen Caragen iralttelbar nur Äjreh dfrniingen ait selbstsdslleSen- - 

defvund alndextens FeuerhemcRdeft TGrei. 

(2) Garagen dOrfcn bU soistlgan Mehl awr Gin^ ^hBrmdcn Rian 

sowie oit endcran CaMurfen mittelbar nur durch Offiumgan m\i aelbstxchlle- 

senden und aindestcns reuerhenn^n TDren vcrtundcn lelg.« Autmtlsc#» 

Caragsri dDrfcn oit nicht ar Gare^ gahireaden Rimfl so^le eii Mdaren 

G*b&#dtn nicht varUMan tein. j 

a 

J3> Abs. 1 und 2 geltan nicht fflr Vertlndoigefl 

oPfeeaBB Kleingaragen, 

2. iwlschen Kleirgaragcn und UMuemn oder G^&den. dia nur AbsUllTwecbsn 

dienen und nicht sehr «1s 20 «• Grur^llche haben. 

(<) Taren zu Treppenriiaen. di« Carageng*schosse *ite1nandcr warhinden. 

püssen selbslichlieflend. nindestens Pn/erhemnd und aus nichtbrennberen 

fiaustefren sein. 
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BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Postanschrift: 
BHT-Baugrund Hessen-Thüringen - Ständeplatz 23 - 34117 Kassel StändCplatZ 23 

34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel - 3 - ^ 

m. 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Sch/Le 

Durchwahl 
15/16 

Datum: 
9. Dezember 1994 

KURZBRIEF 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

o gern. tel. Rücksprache o in Erledigung Ihres Schreibens vom 

o Irrläufer o mit Dank zurück 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X 

o 

0 

o 

0 

Kenntnisnahme 

weitere Veranlassung 

Erledigung 

Stellungnahme 

Prüfung 

o telefonischer Rücksprache 

o Unterschrift 

o Rückgabe 

X Verbleib bei Ihnen 

0 

folgende Unterlagen: 

Aktennotiz der Baubesprechungen Nr. 01. und 01.1 am 30.11.1994. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen 
Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 
Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Sitz: Ständeplatz 23, 34117 Kessel 
Geschäftsführer: Horst Wintarstein, Helmut Doublier - Her'delsreglster: 

Bankverbindur>g; Larvtesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 64 322 003 IBLZ 600 600 00) 
1127\L-AN.TXT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Ständepiatz 23, 34117 Kassel, Tel.: 05 61/9 18 99 0, Fax; 05 61/9 18 99 99 

^ Dez, 1994 

Bauvorhaben: 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA Seite l 

Betreff: Baubesprechung Nr. 01.1 

Gespräch am 30.11.1 994 - 10.oo Uhr mit der UNB 

Ort: GKH-Kassel 

AKTEN NOTIZ 

Datum: 30.11.1994 

Teilnehmer: Herr Schönwetter, Umwelt- und Gartenamt 
Herr Wuttke, Untere Naturschutzbehörde 
Herr Riehl, Büro Latz-Riehl + Partner 
Herr Baudirektor Meister, Koordinator Stadt Kassel 
Frau Ohlmeier, Büro Ohlmeier 
Herr Ohlmeier, w.v. 
Herr Dr. Eppler, Büro IBOG (zeitweise) 
Herr Fillies, GKH-Kassel 
Herr Schaal, w.v. 

Verteiler: wie Teilnehmer 
Herr Stadtbaurat Hellweg 
Herr Schminke, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
Akte GKH 

Ergebnisprotokoll: 

01. Grundsätzlich ist festzustellen, daß nach dem gültigen B-Plan für den Friedrichsplatz die 
geplante 3. Baumreihe zwischen oberer Königsstraße und umgestalteten Friedrichsplatz 
(durchgehende Treppenanlage} nicht gefordert ist. 

Gemäß B-Plan ist lediglich der Erhalt der vorhandenen zwei Baumreihen sicherzustellen. 

02. Die GKH wird gegenüber der UNB eine Absichtserklärung zur Erfüllung der erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen zu Punkt 5 des Protokolls Ohlmeier Architekten vom 09.11.1994 zur 
Besprechung mit der UNB abgeben. 

Die Absichtserklärung wird von Herrn Fillies kurzfristig verfaßt und ergeht umgehend an die 
UNB, durchschriftlich an Amt für Umwelt und Garten und Bauaufsichtsamt, Herrn Schminke, 
mit der Bitte, unserem Wunsch nach Erteilung der weiteren Teilbaugenehmigungen zu 
entsprechen. 

Zu Punkt 1 des Protokolls vom 09.11.1994 (Vierer-Baumgruppe im Bereich der geplanten 
Treppenanlage Obere Königsstraße) wird festgestellt, daß die entsprechende Baumgruppe 
erhalten und die erforderliche Planänderung durch PAS im Zuge der Ausführungsplanung 
erfüllt wird. 

n27\A-&-01-I.TXT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Ständeplatz 23, 34117 Kassel, Tel.: 05 61/9 18 99 0, Fax: 05 61/9 18 99 99 

A K T E N N O T I Z 

Bauvorhaben: 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA Seite 2 

Betreff: Baubesprechung Nr. 01.1 

03. Hinsichtlich der geplanten Baumschutzmaßnahmen wird einvernehmlich festgestellt, daß es 
hierzu detaillierte Absprachen zwischen Herrn Michalke, verantwortlicher Bauleiter der 
ARGE, und dem Umwelt und Gartenamt der Stadt Kassel, Herrn Schönwetter, gegeben hat. 

Die Zusammenarbeit wird von Herrn Schönwetter als außerordentlich gut bewertet. Die 
erforderlichen Maßnahmen wurden gemeinsam abgestimmt und per Vermerk durch die 
ARGE dokumentiert. 

Nach unserer Auffassung besteht hierzu kein Handlungsbedarf mehr. 

04. Punkt 2 des Protokolls vom 09.11.1 994 (Dachbegrünung der Tiefgarage). 

Herr Dipl.-Ing. Riehl vom Büro Latz, Riehl und Partner (Landschaftspianer) wird kurzfristig 
den gewünschten Expertenvorschlag für die Dachbegrünung der Tiefgarage über die GKH 
der UNB und dem Gartenamt der Stadt Kassel vorlegen. 

05. Zu Punkt 3 des v.g. Protokolls (Bäume im Randbereich des Friedrichsplatzes). 

Die GKH übergibt Frau Ohlmeier einen Auszug aus der aktuellen Meßreihe der Flurabstände 
des Grundwassers entlang der Friedrichsplatz-Randstraße sowie einen Plan mit Lage der 
Meßstellen. Die Pegelmessungen werden regelmäßig alle 2 Wochen erfolgen. 

Frau Ohlmeier wird in Zusammenarbeit mit Herrn Riehl eine Stellungnahme zur Versorgung 
der Bäume entlang des Baufeldes abgeben. 

Es ist davon auszugehen, daß die vorhandenen Bäume entlang der Friedrichsplatz- 
Randstraße bei gleichbleibendem Grundwasserpegel nicht geschädigt werden. 

Eine zusätzliche Bewässerung im Zuge der Baumaßnahme ist denkbar. 

Die Sicherung, der Erhalt bzw. der Ersatz von Bäumen im vorhandenen Baumbestand, ist in 
den vertraglichen Regelungen mit dem GU enthalten. Eine Sicherung des Baumbestandes ist 
in jedem Fall gewährleistet. 

06. Zu Punkt 4 - Beuys-Bäume 

Die Beuys-Bäume vor dem Fridericianum werden erhalten. Sicherungsmaßnahmen sind 
bereits zwischen der ARGE und dem Gartenamt abgestimmt worden. 

1I27\A-B-01-1.TXT 



I BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kasse! 2. BA KG 

Ständeplatz 23, 34117 Kassel, Tel.: 05 61/9 18 99 0, Fax: 05 61/9 18 99 99 

A K T E IM N O T I Z 

Bauvorhaben: 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

Betreff: Baubesprechung Nr. 01.1 Betreff: 

Seite 3 

07. Zu Punkt 5 - Inanspruchnahme der Rampenflächen und erforderlicher 
Ausgleichsmaßnahmen. 

Hierzu erfolgt eine Überarbeitung der bereits vorliegenden Unterlagen durch Frau Ohlmeier. 
Die Unterlagen sind kurzfristig den Genehmigungsbehörden zu übergeben. 

08. Baustelleneinrichtungsplan 

Der aktuelle zwischen der ARGE und der UNB abgestimmte Baustelleneinrichtungsplan, 
wurde mit Schreiben vom 18,11.1994 an Herrn Schönwetter übergeben. 

Aufgestellt: Schaal/h. 
Kassel, 07.12.1994 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen 
Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 
Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 
nhlplft TFK II Tipfnflran#» O RA KR 

1127\A-B-01-I.TXT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Ständeplatz 23, 34117 Kassel, Tel.: 05 61/9 18 99 0, Fax: 05 61/9 18 99 99 

.^2. ; |13. Dez, TO 

Bauvorhaben; 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. E!A Seite 1 

A KTE IM NOTIZ 

Betreff: Baubesprechung Nr. 01 

Gespräch am 30.11.1 994 - 11 .oo Uhr 

Ort: GKH-Kassel 

Datum: 30.11.1994 

Teilnehmer: Herr Baudirektor Meister, Korrdinator Stadt Kassel 
Herr Ohlmeier, Büro Ohlmeier Architekten 
Herr Dr. Eppler, Büro IBOG 
Herr Wielert, Büro Dr. Meyer 
Herr Bittermann, Büro Gajowski 
Herr Filipas, Fa. Michels Melsungen 
Herr Fillies, GKH-Kassel 
Herr Schaal, w.v. 

Verteiler: wie Teilnehmer 
Herr Stadtbaurat Hellweg 
Herr Schminke, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
Akte GKH 

01. Stand Betreiberfrage 

Die Betreiberfrage ist seitens der Stadt Kassel nach wie vor ungeklärt. 

Es bestehen Verhandlungen mit Jochinger Bauconsulting und Projektmanagement GmbH als 
möglichen Betreiber. 

Die GKH wird Herrn Jochinger anschreiben und um Vorabinformationen zu möglichen 
Betreiberwünschen bitten. 

ln Anbetracht der nach wie vor ungeklärten Betreiberfrage wird einvernehmlich festgelegt, 
daß die Gesamtmaßnahme auf der Grundlage der Planungsversion 0 durchgeführt wird. 

Die Ausführungsplanungen und die Bauausführung ist entsprechend darauf abzustimmen. 

Vertragsgrundlage- ist die funktionale Beschreibung und die vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen der BHT und der ARGE. 

Unabhängig von der noch offenen Betreiberfrage ist der mögliche Anschluß aus der 
Ausgangshalle Obere Königsstraße, 1. Untergeschoß in die KÖ-Galerie über einen 
Verbindungstunnel, planerisch vorzusehen. 

1127W-B-01.TXT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Ständeplatz 23, 34117 Kassel, Tel.; 05 61/9 18 99 0, Fax: 05 61/9 18 99 99 

A KT E N N O TIZ 

Bauvorhaben: 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA Seite 2 

Betreff; Baubesprechung Nr. 01 

Die erforderlichen Angaben werden von der GKH bei Jochinger Bauconsulting und 
Projektmanagement GmbH schriftlich angefordert. 

Die Planung und Ausführung dieser Verbindung ist für die BHT kostenneutral zu gestalten. 

Trafostation —£ I ß-ß. 

Herr Meiste^, bestätigt für die Stadt Kassel, daß die Trafostation im Bereich der 
Ausgangshalle Obere Königsstraße ausgeführt wird. Einzelheiten sind zwischen den 
Fachplanern und den städtischen Werken zu klären. 

Über die Ausführung und die Mehrkosten liegt ein Angebot der Firma Fröhlich vor. Die 
Leistung ist auf dieser Grundlage und dem vorgegebenen Kostenrahmen auszuführen. 

Lage und Ausführung der Versorgungspunkte in der Oberfläche und die Abluftöffnung für die 
Trafostation ist von den Fachplanern (PAS, Michels, Ohlmeier), mit der Stadt Kassel, Herrn 
Meister, und unter Einbeziehung der Städtischen Werke zu regeln. 

3. Toilettenaniage 

Es wird festgestellt, daß die derzeit vorhandene oberirdische Toilettenaniage abgebaut wird 
und im ersten Untergeschoß der Tiefgarage im Bereich der Ausgangshalle Obere 
Königsstraße neu einzuplanen ist. 

Hierzu wird das Büro Ohlmeier einen Ausführungsvorschlag erarbeiten. 

Die Kosten sind separat zu erfassen (Planung und Ausführung). Zusätzliche Leistung im 
Rahmen des Gesamtauftrages. 

Diese Leistungen sollen mit Pauschalauftrag an die ARGE vergeben werden. 

Hierzu soll ein Sonderkonto bei der GKH eingerichtet werden. Die Sonderleistung erfolgt mit 
separater Schlußrechnung. Vorab muß jedoch noch eine interne Abstimmung mit der 
Buchhaltung der GKH erfolgen. 

4. Denkmal Landgraf Friedrich II 

Die vertragliche Regelung zwischen dem Land Hessen und der Stadt Kassel zum Versetzen 
des Denkmals ist noch nicht erfolgt. 

I 127\A-6-OJ.TXT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Ständeplatz 23, 34117 Kassel, Tel.: 05 61/9 18 99 0, Fax: 05 61/9 18 99 99 

A K T E N IM O T I Z 

Bauvorhaben: 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA Seite 3 

Betreff: Baubesprechung Nr. 01 

Herr Dr. Haßengier fordert für das Landesamt für Denkmalpflege einen Silikonabdruck und 
eine Versicherung in Höhe von 5 Mio. DM über die vertraglichen Vereinbarungen zwischen 
der Stadt Kassel und der BHT hinaus. 

Die Forderung wurde in einem Gespräch am 29.11.1994 gemeinsam mit der Unteren 
Denkmalschutzbehörde, Vertretern des Liegenschaftsamtes, der ARGE, Herrn Restaurator 
Kessler und der GKH mitgeteilt. 

Konkrete Festlegungen zur weiteren Verfahrensweise zum Umsetzen des Denkmals sind 
dringend geboten. Die Kosten für den Abdruck, Nebenkosten, Versicherungsbeitrag sind von 
der Stadt Kassel zu übernehmen. 

Hierzu ist die Stadt Kassel gefordert. Herr Fillies wird diesen Punkt kurzfristig mit Herrn 
Stadtrat Hellweg besprechen. 

5. Kieselrotentsorgung 

Es wird festgeiegt, daß die zulässige Restbeiastung für die zu entsorgenden Flächen den 
Grenzwert von 100 ng/kg entsprechend den Forderungen für Kinderspielplätze genügen 
müssen. 

Herr Dr. Eppler führt am 01.02.1995 eine weitere Teilflächenbeprobung durch. 

Beantragung zur Deponierung von belasteten Böden durch die ARGE 

Eine positive Stellungnahme durch das WWA liegt vor. Die abschließende Bearbeitung zur 
Genehmigung liegt nun beim Bergamt. 

Die Genehmigung ist nach Aussage von Herrn Dilchert nur noch eine Zeitfrage. Er geht von 
einer kurzfristigen positiven Entscheidung aus. 

7. Ausführungsplanung Verbau 

Die erforderlichen Ausführungspläne für den Verbau werden vom Büro Ohlmeier in 
Abstimmung mit den am Bau beteiligten Fachplanern bis zum 14.1 2.1994 geleistet. 

Es wird festgestellt, daß sich an der ßauwerksgeometrie zur Version nichts ändert! 

^ O 

1127'A-B-01.TXT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Ständeplatz 23, 34117 Kassel, Tel.: 05 61/9 18 99 0, Fax: 05 61/9 18 99 99 

AKTENNOTIZ 

Bauvorhaben: 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA Seite 4 

Betreff: Baubesprechung Nr. 01 

8. Veranstaltungskalender und Flächenbeiegungsplan im Bereich der Baumaßnahme 

Die ARGE erstellt einen Baustellenplan nach Bauabschnitten mit Terminvorgaben, welche 
Flächen wann nicht zur Verfügung stehen. Der Plan ist über die GKH Herrn Meister 
vorzulegen. 

Die erforderlichen Vermessungs- und Absteckungsleistungen liegen insgesamt im 
Auftragsbereich der ARGE und sind gemeinsam mit dem Architekten und dem 
Vermessungsamt der Stadt Kassel abzustimmen. 

9. Vermessung 

Die aktuelle Planung Ohlmeier und der sich daraus ergebenden Platzmittelachse ist nochmals 
mit dem Vermessungsamt abzustimmen. 

10. Beweissicherung 

Die erforderlichen Beweissicherungsmaßnahmen im Zuge der Baumaßnahme, sind durch die 
ARGE veranlaßt und werden derzeit geleistet. 

Hierzu wird die ARGE kurzfristig eine Dokumentation an die GKH übergeben. 

Aufgesteilt: Schaal/h 
Kassel, 07.12.1994 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen 
Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 
Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

)127VAB-0t.rXT 
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60 Kassel, 14.12.1994 
Herr Gl 1le/gi189/Le. 
Tel.: 60 00 

Vermerk über die Dienstbesprechung 

bei - VI - am 14.12.1994 

Punkt 7) Tiefgarage II. BA; Anschluß an Königsgalerie 

Herr Meister - 66 - wird mit Herrn Jochinger ein Gespräch führen. 

Im übrigen finden Gespäche zwischen Herrn Jochinger und anderen Betreibern 
statt, so daß möglicherweise bis zum 20.12.1994 eine Entscheidung getroffen 

Es ist beabsichtigt, im Obergeschoß der Tiefgarage eine Toilettenanlage einzu- 
bauen und auf die Anlage auf dem Friedrichsplatz zu verzichten. 

Bauaufsichtsrechtlich soll eine Toilettenanlage gefordert werden. 

Die Toilettenanlage soll neb^n der Eingangskontrolle eingeplant werden. 

Es ist zu prüfen, inwieweit die Betreiber die (Leasing-) Kosten übernehmen kön- 
nen. 

- 60 - setzt sich mit der Firma Otto in Verbindung. 

Wv. sofort. 

Verlagerung des Denkmals 

- 634 - berichtet, daß Herr Dr. Hasengier auf jegliche Forderungen verzichtet. 
Damit kann auch auf die Fotogrammetrie verzichtet werden. Herr Dr. Hasengier 
möchte lediglich an dem Termin am 10.01.1995 teilnehmen. 

Neu: 

Privatisierung und Zusammenlegung der Bauhöfe 

- VI - informiert über den Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 
12.12.1994. 

Laut Berechnungen von - 65 -/- 66 - ist es wirtschaftlich, die Bauhöfe in eige- 
ner Regie weiter zu betreiben. 

- 65 -/- 66 - werden nochmals intensiv überprüfen und Mitte Januar 1995 eine 
Kostengegenüberstellung vorlegen, die - II -/- I - zuzuleiten ist. 

wi rd. 

Punkt 6) WC-Anlage in der Tiefgarage 

Wv. DB 11.01.1995 
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, 22-DEZ-1994 15:21 GKH BUERÜ KPSSEL +49 sei 91899 99 S.01 

BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 2 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Postanschrift: 
8HT-Baugrund Hassan-Tharingen * StSndepiatZ 23'34117 Kassal StändCpIdtZ 23 

34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

ihr Zeicheri/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/Le 

Durchwehl 
15/16 

Datum: 
22. Dezember 1994 

Bauvorhaben 1127* Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 
Weitere Teilbaugenehmigung für Erdarbeiten im Bauabschnitt 1 
- Regelung zum Baugenehmigungsverfahren mit Herrn Ohlmeier - 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

entsprechend der beigefügten Aktennotiz vom Büro Ohlmeier Architekten vom 21.12.1994 
stellen wir hiermit den formlosen Antrag zur Erteilung einer Teilbaugenehmigung für die 
Erdarbeiten im 1. Bauabschnitt. 

Bezug nehmend auf Ihre Unterredung mit Herrn Ohlmeier bitten wir kurzfristig um diese 
Teilbaugenehmigung. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

cc: Magistrat der Stadt Kassel, Stadlbaurat Hellweg. Herrn Meister 
ßauordnungsamt (Eilt!) 
Büro Ohlmeier Architekten 
Büro PAS 
Büro Gajowski 
Büro Dr. Meyer 
ARGE Tiefgarage 

fiie; 23, 34117 Komi 
6«3eh4flsfQhTer: Horar Wmc«r8ie>n. HeJm« Doobtief 

Bankverhirriung: Larttaebank H«osen-ThOnnQ«rt Oiroientrde Pftn., KoM».Nr. 54 322 0©3 (SL2 600 500 001 
n2rii2«-sc‘i.TXT 



GKH BUERO KftSSEL +49 5S1 91899 99 S.02 22-DEZ-1994 15:21 

Hans G, OhliTiser 1?. D<3*V10l Kassel 
Sng. Arcliilekt BDA Tel.(05Q1}31COl01 Fax .SlfiOlKl 

Gesellschaft für Kommun^Bsau in I lessen mW 
Herr Flies 
HsirSchaal 
Ständeplatz 23 

34117 Kassel 

PER FAX 

21.12.SW 

hgo 

Tle^^arage FüedrkAsptatz il.BA 

Planungsstand 

Sehr öfeeliflef Herr Fillies, sehr geehrter Herr Schaal, 

zürn laufendeti Planungsveifahren biueii wir Sö, folgende Infüiii^tiooen zur Kemilnifi zu iiofwueii und zu ije- 
stlmnten lenkten weiteres TU veranlassen: 

1. Genehmigungsplanung 

a) WC-Anbge 

Ergebnis der Pianungsbe^rechtfig unterTeiWimewn Herrn Gille und llerin Meisier/Stadt Kassel, 
Herrn Schmenn / HeiHig Bau (I3elreibeij ind mirisl der fcSnbau einer WC-Anlage in die Rädie des ai 
veiWeinemden AufsichtsR(un)es im 1. UG. Die Fa. I fereig unterbreitet bis zum 20.01.Ü5 einen Ehuicli- 
lungsvorsdilag unter Verwendung Direr Staitdarctelanenle. üißse Planung wird Herrn GDIezugestelU 
und von ihm weSörijeteilGf. Es ^ zu prüfen, ob das separate Peisoi lal-WC für die Aufsid it eiUfallen 
kann. Im Vorfeld wird von uns eine votgezogaie WC-PIanung als NadUmg zum Bauarrirag e&iyemidrt 

b} Traforaum 

Die von den Städfisdien Wericen zur Verfügung gestellten Unterlagen entspredien nach Prüfung des 
Bauaufsfchtsarntes nfcfitden Riohtihfen für den Einbau von Tiafpslaüonen in GrDÖgemgeit und den 
RiditEnen für elekbfecbe Be^iiebsiäume {z.Ii ist der Zugang nur über einen Sdileiise möglicf i). Hier 
sind die erfonferlidi^i Factiplariunyeu umgtj lend zu beauftragen. 

c) Ausgang Obere Königslrasse 

Eine SprihWemnlage als Aftemaüve m den F-90 Abtteiinuiigen von TreiJpe und Aiif/iig winl lecti Prü- 
fung durxJi Henrn Sdhminke urxl Herrn Herweg nWit skTeffliert. Um ehe großzügig Ersdiliessungssi- 
tuaöon wirtscteUIfdr zu reaßsieren. steht demnach als Lösung nur rxich der EJau eines zusätzlichen 
Ridittrep^renltauses z« Vertögiffig. Für die planerische Beaibeitung dteser Lösung muß vom Baul iemi 
umgeliend eine Etitsctieidung erfolgen imd die ßKiuIlragung der PAS eifolgen. 

d) EaigrlffsV Ausgleidispbrimg 

Nach einem Gespräch am 16.12.S4 unter TeÜnafune von Herrn Wudlke/ UNB, Hemi Riehl und Fiau 
Ohlmaier werden der UNß mit heutigem Dalum sireitere ahlualisierle Pfenuntertegai zur Verfügung 
stelR. (siebe sepatstes Schreiben). 

2 
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Nadi Klänjng tfieser 4 Punkte duTöi Bnreidi«^ von Nscfitragsunleftecifin witd HeirSdiminke umgelieacl 
dfe Gesanfaenehm^ung erteilen. Wir büfen Sie dat>er, für eine lasdie Klärung tief Putdtle b) und c) Sorge 
zu tragen. 

Um dai Bauzeitenplan nkttnacliliattig zu gefährden, hste irfi H«m Scfininke geijeten. die votlieyeods 
Telpenetmigung för die VerbauarbÄ um die Bdaibeilen zu erwEflm I Bsrfür ist vom Bauherrn Riwgen 
ein termloscr Antrag an das Bauaulsichfeann zu leRen mftder BRle tan entsprechende Genehnngirng der &- 
daibcÄen tei 1 SA, die Genehnigung witd am gte'riiGn Tage beatbeilel. Herr MiSaike wurde vai mir inlor- 
mieiL 

2. Ausführunysplanung 

Nach Oberprüfmg und Übetartreibmg derGesamipfönuiig wurde der Grurdbyeiifjlan zur Vorbereitung der 
G€ixäudeefime®sunp am 20.12.94 ai Fa. Fröhlich und dan Vemiessuttysaint der SlacD Kasse! übergeben. 
Nach Bnmessuig d^Gsbäudefage irn öereidi des Släiweges durch dös Venimstjogsamt winde die Pla- 
nung aktuell Dberarbefiet und heule dem Verniessungsaml zur VcrfQtjjng gestellt. Die BvriessiffigsnrtKiton 
beginnen an 22.12.91 

Okitmeier Ardiiteklen Kassel 

r 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHT-Baugrund Hessen-Thüringen - Ständeplatz 23 - 34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

- 

4/A, 

Postanschrift: 
Ständeplatz 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/Le 

Durchwahl 
15/16 

Datum: 
22. Dezember 1994 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichspiatz 2. BA 
Weitere Teilbaugenehmigung für Erdarbeiten im Bauabschnitt 1 
- Regelung zum Baugenehmigungsverfahren mit Herrn Ohlmeier - 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

entsprechend der beigefügten Aktennotiz vom Büro Ohlmeier Architekten vom 21.12.1994 
stellen wir hiermit den formlosen Antrag zur Erteilung einer Teilbaugenehmigung für die 
Erdarbeiten im 1. Bauabschnitt. 

Bezug nehmend auf Ihre Unterredung mit Herrn Ohlmeier bitten wir kurzfristig um diese 
Teilbaugenehmigung. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

cc: Magistrat der Stadt Kassel, Stadtbaurat Hellweg, Herrn Meister 
Bauordnungsamt (Eilt!) 
Büro Ohlmeier Architekten 
Büro PAS 
Büro Gajowski 
Büro Dr. Meyer 
ARGE Tiefgarage 

sitz: Ständeplatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Wintersieln, Helmut Doublier - Handelsregister: 

Bankverblndurtg: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 64 322 003 (8LZ 600 600 00) 
1127\1222-SCH.TXT 
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Ohlhieier 

Atchit^feien 

Hans Ca. Olilnieier Slepliatifitr. IP. f>-3'VlU l Kassel 
OpL fi»g. An^liöekt DDA Tel.(05G1)3!G0lOI f&K .3tG0UI3 

3tcpfianstr.12, Ka4^l| 

GesellschaR für Konimunalbau in 1 lessen mbH 
Heir nnies 
HeirSchaal 
Ständeplalz 23 

34117 Kassel 

PER FAX 

Tiefgarage Fricdriclisplafz II.BA 

Planungsstand 

Sehr geelirler Herr nilies, sehr geeinter Heit Schaal. 

zjitn laufernJen Planmigsveilalirenbilien wir Sie, folgende Infunnelionenznr «fjunttifrizunehincn und zu bo- 
srtimrnlGn Puiiklen weiteres tu verantossen: 

1. Genehmlgungsplaniing 

WC-Anlage 

Ergebnis der Plariungsbesprediung unter l eiliualime von Herrn Gille unil i lemi Metsler / SM Kassel, 
Herrn Schmenn / Henlig Bau (BetEeiber) iiui mir ist der binUau einer WC-Anlage in die l läuiie des 7ii 
veikieinemden Aufsiefiteraunres vn\ 1. UG. Die Fa. I lering unleibreitet Ws zum 20.01.ÜG einen Hnriclv 
lungsvorsdilag unter Verwendung üirerSiandatdelaneiile. Diese Planung wird Herrn GillezugeslelR 
und von itmi weilertjeleitet. Es ist zu prüfen, ob das seijarale Personal-WC tör die AulsiWiE enUallcsn 
kann. Im Vorfeld wird von uns eine voiyezogene WC-Plammg als Naditrag zum Bauanlray eiiiyeieichl 

b) Trafoiaum 

Die von den Städliscfien Werken zur Veifuguug gestelllen Unleilagen Gnlspred ien iiacfi Prüfung des 
Bauairfsichtsaiirtes nicht den R'ditl&iisn für den Bnbau von Tiafoslalifjnen in GioOgatagen und den 
Ric^illinen für elekliische Beliiebsräume (z.B. isl der Zugang nur über einen Cclilnuse inüglieh). Hier 
sind die fiilorderlidieii radipkmuugen umyt^iend zu beauflagen, 

c) Ausgang Obere KönigsUasse 

Eine Spruiklsmnlage als Alternative zu den F-90 Ablreniiuiiyen von liejjrie und Aufzug wiid nach Prü- 
fung durch Herrn Seftminke und Herrn Herweg nkiit ak/epiierr. Um eine großzXigige Eisdiliessungssi- 
tuaiion wirtsclialtlicli zu realisiGren, steht demnach ate Lösung nur noch der Bau eines zusätzlichen 
Ruchltrepfjenlrauses zu Verfügung. Für die pjaneriscfie BeaibeiUtng dieser Losung muß vom Bauiiemi 
umgeliend eine öilsdheidung erfolgen und die Deaultiagung der PAS eifolgen. 

d) Eingriffs-/ Ausgleidisplanuiig 

Nadi einem Gesprädi am 16.12.94 uWerTeflrualinie von Herrn Wudlke/ UNB, Herrn Hiulil mid ITau 
Ohlmeier werden der UNB mit lienligem Datum vvefteie aWualisieite Ptonuntarlagerr zur Vedugung ge- 
steift. (siehe separates Sdirerber*). 
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f^di Klärung dieser 4 Punkte duruti tinietdiuftg von Ngjiiliit^isunletlatifin wird tterr Schminke umgel lend 
die Gesarrtgenehmigung erteilen. Wir büfen Sie dairer. liir eine t^isdie Klärung der i'unJcIe b) und c) Sorge 
zu tragen. 

Um den Bauzeiier tplan nkiil nachfraltig zu gefährrJen, liatre R^i Henn Scisriinke gf?I>e[en, die vüilieyt^iide 
Teigenelwigungirirdie Veibauarbeitenufiuüe Etdaibeilen^uerweifem. MieriüristvomBauhemi nogeii 
e'n formloser Anlrag an das Bfuiaufsichtsanrt zu leit^i der Biue um eatspredrende Genehmigung der 
darbeften rm ^3^, die Genefsnigung wind am yleirJien Tage beatbeilel. lienr Micfialke wurde von mir inlor- 

2. Ausfulirungsplanung 

Nadi Überprüfung ur>d ÜbeiBibeitung der Gesöinlpbnung wuiiic der ütuiUkiyenplan zur Vorliereiiung der 
Gebäudeeiimessüiig am 20.12.94 ai Fa Fröhlidi und dan Vermessurmsjnnl der Siatli Kassel übergelieti. 
Nacfi Brunessung der Gebäudelage im Bereidi des Sleinweges duiuii das VermesstJngsaPiit wurde die Pla- 
nung aktuell öberaibeket und lieule dem Vermessungsatin zur Veifügung geslelll. Die Bnmessimgsnrheilen 
begimen an 22.12.94. 

Oblmeier Aruliiteklen Kassel 
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BHT - 

15531 

Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Cö. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHl-enuB,-4rw “e3aer-f>.ü»inas- S»i.%j4ptsc-*2 3^1 i ■ -.aiial 

Magistrat d«r S'aat Kassel 
Amt für Bauordnung jnd -63- 
Herrn hpinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Küssd 

ISr 4dicher.‘ihr $c':rs.b&>' Jnsor -% 
Schall,Le 

Pcstar.Äcnnfc 
S-.;^r>gepiaT2 23 
S14 n 7. Kasse! 
Teleton;'0S6l/9l899-0 
Iftlfiifli: 0B6U91S99-PS 

Stadt Kassal-Dvr Mafiatrat 
•Amt fir iHwmnung und Iwknetpleee- 

E*ng 2 3. DEZ. IDS') 

15.16 2? R'=i7«^mbef 1994 

Bauvorhaben 1127 Neubau der Tiefgarage Frledrichspiatz 2. BA 
Weitere Te'lbauger'sh.nigung für Erdarbeiten Im Bauabschnitt ] 
• Regelung 2um Bauger.ehrriigungsve'-'ahren me -Iwrrn Ohlmeier 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

entsprechend der beigefügtec Aktennot’z vom Büro Ohlmeier ArchirekTen vom 2l 12.1994 
stellen wh hiermit den formlosen Antrag zur Erteilung einer Tft.ibaugenehmirjung für die 
Eröarbeiten im 1 Bauabschnitt 

Bezug nehmend auf ihre Unterredung mir nenn Ohlmeier bitten wn k.jrzfnstig um diese 
Teilbaugenehmigung 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT • Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kas.sel 2. BA KG 

cc: Mas‘Strat Jt' Kassel, H^^iiwf-c, k.»--,- 
Bauordnunpsamr 
Büro Oh'meier Ari.b+^Lven 
Bvim- I'AS 
ßuf GriinwSKi 
Bure Df. M6v«i 
APGfc l'ietgarage 

SiU; i's. .iiM 11 K.aw»«. 
'l'jrst Helmut £?ouc.*r 

fianKws.hTwurifl. Larsiasil»#*k He««er.-Tn;nnfteo Girs2enrr«e Ffm,. ^onlo nr. 6< 3i2 003 Iftl.ZK'C 50C 

■ ' Jl' 1 

1127M 222 SCH. T>i7 
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Hans Q. OhlTÄ^er Sfeph^^tifttr. 12. D-^4131 Kassel 
n^/. Ing. AirMsto BDA Tc-(.(C5(?1)3t00t0l Fax .3tCXiUI3 

G^seilsd'iall für Komniunaib'au m Hessen liibH 
Herr RÖias 
Har Sdiaai 
Sländeplatz 23 

34117 Ka&s^ 

1 
i 
\ 

t 1 I i 

I 
\ 

?F.H FAX 

21.ia94 

liyo 

iMj^age Friedriolisplfifcti H.BA 

Planung^and 

Gehr geehrter Herr nilies, senr ge^yfer Herr Schsal* 

zunt laiifsmleii PlantüKjsvertaltfen biüeü wir Sie., folgende In^oiinaii-Dnen rur [Ceniifn^. zu [»ohmcn pjnd iu be' 
stinaTlai Piiiiklöi weileresTU versntesf^fin; 

1. Genehndgungsplanung 

WC-Airtege 

Ergebnis der Planungst-esprethung ursiaTfiimetime von Herrc Giilo ui kJ Denn MetSier/ Stadl Kassel, 
Henri Sdimenn / Heifng Bau (Betmiberl t^id rnir ist d<3f Hnlm einer V/C-Au!aye in die riadie des zu 
verklekremderi Airfsidtlsraufnes ini 1. UG. Dio Fa. I terftig uiüerb/eilel bis Etut! 20-01 -00 einen Snrioh- 
lungsvorscTtiay linier Vervreiidung ter S^ancisKieleineiile. I»ss Ptewg wird Herrn Gflie zugesiellt 
und von Ihm weSergefeiteJ, Es fef tu prüfen, ob das setfruaift Persoi toi-WC für die Aufsidu enlialier) 
kann. Im Vorfeld wai von uns eine vorgerogene WC-Planuny als Nadilrag zuir^ Bauanirag augsiekihl 

b) Trafüiaum 

Die vm den Städlisareri Wefken zur Veifüc^ng gestelliH» UiUetlagsn enlsprodien nacii Prüfung des 
Baiiau<sichtsfuTJt&* nfoht den Rfcbtläifen für den Enbaij votr TraJöslalionsn \n GroGgningwi und den 
RicttPn^ fureleMiiscbe Betrlehsräurne (z.B, ist derZugany jntr über einen Sriileusc nioytidi). Mia' 
s«d di© afoatedfcfieii rydiptenijugen uiugt^'.end zu beaufliagen, 

C) Ausgang Übere Kwigslrasse 

Bne SprEnklfitarilage als Mematlve 211 den F-90 Abirennuiiyen von Tiepp^n und Anf/ug wird nadi Piü- 
tung durcfi I Utni Schminke urtd Herrn Herv^eg nioJir gmlfeüyiye Ersdiliessiinucsi- 
tualion wirtsdiefliicli zu fealfeiaai, siehl demiiadi alte I dsung nur noch der 3,^,u eruGS Tusalzfiohei i 
Fkdi5rfippeniiai.föei> 2u Vedugung, Für dis ptariensctie BeaibeiUmo dieser Losuiig muß vom Baut jenn 
UTTjgeliand ocie Enlschetdumg edofgen und die Deaufliiiyui ly der P.AS ei folgen. 

d) b-RiQiillsP Ausgleidispfeuajrig 

Kach ernsni Gespräii am 16.1Z94 inÄer Tefinafune you Herrn WudlKe / UNB, Hsnn Rielil teid Tmu 
Ofilmeier werden der UNB mit heufigeifi Dalum '.veiteie sfduaifeierle Plammtefiagsäft zur Verrügarjg ge- 
steift. (stehe scpsfsles Schreiben). 
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Natii KSämna <üe9er 4 Paite dunjti von vfird Herr Sctonks umggtieudi 
dis GesaTTfyensl’jmfö(«'ty efteJlsr?- Wir Sfe försrpr i9S£J>$ Klärung (fer [>iin3^e b) und u) Öorye 
zutmg^si- 

Utn dsn Bauzeilenp^ n'ditnachfia'^ig zugefr/tnlcn. Hi Heren Sci'si'n'<4 Q^ei\ de vailtode 
TelgsnsItTiiguiyg für die Veitansetjeiten um die Eidaibsilen ?u erw^st^. I ii-s-rnlr ist vücu Baubeitn nnngen 

foanJoRGrAntiag an ctes Bnitaufsicblsanft rj lefisfi Trat der Bitte »jn eatsi'f-Kiiende Gcmehniigung der Er- 
darbsitsn sn 1^A, die Genehmiguny wIt! am gteidien Tage l^ibeilel l-krr MirfiaR<.e wurde vO!t mir oilor- 
mioit 

2. Ausfiihrunyspiamikig 

Nadi Ol^rpröfiing ur>d Übensitreibiiig der Gesanlpianitng wuiiäo ds-i' ürundlayenpteti /ur Vorbereilung der 
fifibändcGiimSfÄii-kg am 20.12.94 (ai Ta Fröhli'di und dem Veimessu:>^nt der G:aJl Kas-set üU4tc,Kf»R(i. 
Nndi Bnmcsstjng Gei^udelage än Seiadi des Sleinweyes duicf' VsrmsRSJfl ig.serut v^ü^^Je lüe Pis- 
nunqaklual] ötwrarbeiCst undltsuledem Vsmiesfur:üs<(»til7i.ti Vsifilgung goslolll. Die 0''.mRT>i[rii|f^nft>niten 

am :?2.12.94. 

ütiimeier Aniitteklen Kassel 

GESAMTSEITEN 03 



/'kten/e«rhen Anlage zum Gebührenbescheid vom: 

Gebührenberechnung 

Befreiung von planungs- und baurechtiichen Vorschriften: 

Die durchschnittlichen Rohbaukosten betragen: 
(Es hondelt sich hierbei um durchschnitlliche Rohboukosten (e cbm, die vom zuständiger 
Londesministerium ermittelt wurden und |ähr)ich mittels Erlaß neu festgesetzt werden) 

Fachfechnisch und rechnerisch richtig 

Die genehmigungspflichtigen Herstellungskosten betragen: 

i / 
Amtsbezeichnung A^ergütungsgruppe 

Nach § 1 des Hessischen Verwollungskostengesetzes i. d. Fassung vom 6.2. 1974 [GVBl Nr. 5 v. 13. 2. 1974) in Verbindung mit der Bououfsichtsgebührensatzung der 
Stadt Kassel vom 14.6. 1976 (Kasseler Wochenblatt Nr. 26 v. 25. 6. 1976) und der Verwoltungskostenordnung der Stadt Kossel unter Berücksichtigung evtl, eingetretener 
Änderungen berechnen sich die Gebühren wie folgt: 

Aktenzeichen / 

an M 

Kassel, den 

3 0. Dez. 199i> 

Stodi Kassel • 34112 Kassel 

(JLm 

Stadt Kassel 

Magistrat 

Amt für 
Bauordnung 
und 
Denkmalpflege 

kasseP 

Für persönliche Rücksprochen: 

SCHMINKE 
Zimmer: Telefon Durchwahl: 
V/ (0561)787- böJt 

SCHREIBANWEISUNG 

2. Baugenehmigung 

gemäß § 96 Hessische Bauordnung 

Bouvorhaben: 

auf dem Grundstück in Kossel: Gern. Flur Flurstück 

Auf Antrag wird Ihnen nach § 96 der Hessischen Bauordnung (HBO) unbeschadet der Rechte Dritter die 
Genehmigung erteilt, das vorgenannte Bauvorhaben entsprechend den beigefügten, mit Genehmigungs- 
vermerk versehenen Bauvorlagen unter Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Auflagen, Bedin- 
gungen und Hinweise auszuführen. 

Ausnahmen werden zugelassen von 

Die Unonfechtbarkeit der Befreiung - des Befreiungsbeschpkfes - vom 
isf Voraussetzung dieser Baugenehmigung   

Rechtsbehelfsbelehrung: ^ 

Gegen diesen Bescheid steht Ihnen der Widerspruch zu. Er ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Beschei- 
des schriftlich oder zur Niederschrift beim Magistrat der Stadt Kassel, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, Obere 
Königsstrat3e 8, 34117 Kassel, einzulegen. Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn der Widei^pruch unmittelbar an 
das Regierungspräsidium in Kassel, Steinweg 6, 34117 Kassel, gerichtet wird. 
Im Auftrag 

Dieser Bescheid wird nicht unterschrieben. 

Bestandteile dieser Baugenehmigung sind Beiblatt 1 - und folgende Anlagen: 

□ Boubeschreibung(en) 

□ Betriebsbeschreibung(en) 

□ LogeplonZ-plöne 

□ Bauzeichnung(en) □ Flurkarte(n) 

□ FlöchengestcltungsplanZ-plöne 

^ Statische Berechnung(en) 

□ Übersichtsplan 

□ Wörme + Schallschutzberechnung(en) 

□ Baubeginnsanzeige 

□ Bauzustandsanzeige(en) □ rot 

□ grün 

□ Kennzeichnung der Baustelle 

□ Befreiungsbescheid 

□ Überzählige 

□ gelb 

□ blau 

Bitte die Rückseite beachten! 

- 63 - (048) 



Ausnahin^n/Auflagen Ausnahmen/Auflagen 

Text Nr. Varibalen (Einfügungen); Ergänzungstext: 

Bei voller Seite bitte Ergänzungsblatt verwenden! 
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Neubau der Trafostation in der 

Tiefgarage Friedrichsplatz 2.BA 

Zeichnungs-Nr. 
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BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHT-Baugrund Hessen-Thüringen • Ständeplatz 23 • 3411? Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

\ 7, Feb. 1395^ jj 

Postanschrift: 
Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen Durchwahl Datum: 
Sch/Le 15/16 3. Februar 1995 

Terminbestätigung 

Betreff: 

Termin: 

Ort: 

.ac'i KdibSci Ufci iviagiöui 
Tiefgarage Friedrichsplatz Kassel - 2. BA - *^t*iirBanor'!'>u«c;jr’iihenkfr.aipfieQe 

Eine a 
Mittwoch - 8. Februar 1995 - 13.3o Uhr 

Rathaus Stadt Kassel 

Besprechungszimmer Bauaufsichtsamt 

Thema: Abstimmung mit Bauaufsicht, Denkmalpflege und Stadtplanungsamt 

1. Zusätzliches Nottreppenhaus am Ausgangsbauwerk (Halle) 'Obere 
Königstraße' 
Bauvoriagen, Lage und Gestaltung 

2. Öffentliche WC-Anlagen innerhalb der Halle Tiefgarage gern. 
Ausführungsvorgaben der Fa. Hering 
Trafo der Städtischen Werke 

Teilnehmer: Herr Neukäter 
Herr Schminke 
Frau Finis-Sauer 
Herr Ohlmeier 
Herr Hartmann 
Herr Schaal 

Hochbauamt 
Amt für Bauordnung u. Denkmalpflege 
w.v. 
Ohlmeier Architekten 
Büro PAS 
GKH-Kassel 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

i.A. Karin Lecke 

Sitz: Stsndeplatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer; Horst Winterstein, Helmut Doublier • Handelsreoister; 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thürlr^en Girozentrale Ffm., Konto-Nr, 64 322 003 (BLZ 600 600 00) 
1127\L-EIN-04.TXT 
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6713 -/969II 
U Kassel, 06.02.1995 

Herr Wutke/Ge 
Tel. 30 76 

- 67 - 
Az . - 

i Man 

!Ti; U.I B'’ ;>-••• 

Errichtung einer Tiefgarage (2. Bauabschnitt) auf dem Friedrichsplatz 

hier: Stellungnahme gemäß § 93 HBO 

Grundlagen: 1.) Ihr Schreiben vom 
Freif1ächenplan; 

18.07 
BA-Nr. 

1994 mit 
T2TT/9^ 

Vor 1 age Bestands- und 

2.) Freistellung von der Planfeststellung zur Ein-/Aus- 
fahrt Frankfurter Straße (Hessisches Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, Technologie und Europaangelegen- 
heiten vom 13.10.1994) 

3. ) Schreiben der GKH vom 07.11.1994 mit Vorlage Bestands- 
und Freiflächenplan inklusive Flächenbilanz zur Ein-/ 
Ausfahrt Frankfurter Straße (Büro Ohlmeier) 

4. ) Ihr Schreiben vom 21.12.1994 mit Vorlage Verbauplan 
und Längsschnitt A - A als Ergänzung zur Eingriffs- 
und Ausgleichsplanung 

Auf der Grundlage der vorgenannten Antragsunter1agen sind wir mit der 
Erteilung einer Befreiung von der textlichen Festsetzung Nr. 8 (Erhalt 
des Baumbestandes) des Bebauungsplanes 1/38 im' nachfolgend aufgeführ- 
ten Umfang einverstanden: 

Bereich 1: 5 Tilia x pallida (Kaiser11nden) in der Oberen Königsstraße 
(Im Verbauplan gelb markiert) —‘-f- 

Bereich 2: 3-er Gruppe Baumhasel (Corylus colurna) 
(im Verbauplan rot markiert) 



2 

Bereich 3: 3-er Gruppe Gleditschien (Gleditsia triacanthos) 
(gemäß Antrag ARGE Friedrichsplatz/Ortsbegehung vom 
01.12.1994) 

Bereich 4: 7 Ti1ia x pallida (Kaiser1inden) Friedrichsplatzrandstraße 
(im Verbauplan gelb und rot markiert) 

Wir bitten, folgende Nebenbestimmungen in den Bauschein aufzunehmen: 

1. Im Zuge der Baumaßnahme dürfen Flächen, die außerhalb des mit dem 
Umwelt- und Gartenamtes am 22.11.1994 abgestimmten und in Teilbe- 
reichen durch den Verbauplan vom 20.12.199 näher konkretisierten 
Baustelleneinrichtungsplanes nicht in Anspruch genommen werden. 

2. Die beiden Beuys- Bäume vor dem Fridericianum sind zu erhalten; 
ein standfester und nicht verschiebbarer Bauzaun ist so zu führen, 
daß die Bäume einschließlich ihres gesamten Wurzelbereiches außer- 
halb der durch die Baumaßnahme in Anspruch zu nehmenden Fläche 
stehen. 

3. Die Vierer-Baumgruppe im Bereich der geplanten Treppenanlage Obere- 
Königsstraße ist zu erhalten. Dazu ist die vorhandene Anlage in der 
gesamten Breite in Richtung Friedrichsplatz/Steinweg zu verlegen. 
Die Zwischenlagerung von Bodenaushub ist im Bereich der Bäume nicht 
zulässig. Die Baumgruppe ist während der Bauzeit durch einen sepa- 
raten Zaun zu sichern. 

4. Während der gesamten Bauzeit ist für eine gegebenenfalls notwendig 
werdende Bewässerung der verbleibenden Baumreihen im Bereich Obere 
Königsstraße und Esplanade ausreichend sauberes Wasser (möglichst 
aus dem anfallenden Wasser im Baugrubenbereich) vorzuhalten, und 
bei Bedarf nach Vorgabe des Umwelt- und Gartenamtes die Bewässerung 
durchzuführen. 

5. Die Dachfläche der Tiefgarage ist im Bereich der PIatzinnenf1äche 
als belastbarer Rasen mit wassergebundenen Wegen herzustellen. Ein 
Gutachten für den erforderlichen Aufbau und Angaben über die Rasen- 
mischung ist dem Umwelt- und Gartenamt bis spätestens 18.04.1995 
vorzulegen. Diesbezügliche Auflagen werden Vorbehalten. 

6. Gemäß textlicher Festsetzung Nr. 9 im Bebauungsplan 1/38 sind für 
die zu beseitigenden Bäume (vgl. oben) Ersatzpflanzungen (22 Stück) 
vorzunehmen: 

- 13 Stück als 3. Baumreihe entlang der Oberen Königsstraße 
- 5 Stück als Ersatz für die verdrängten Bäume im Bereich Ausgang 

Obere Königsstraße (im Verbauplan gelb markiert) 
- 4 Stück als Ersatz für die verdrängten Bäume im Bereich Ausgang 

Esplanade (im Verbauplan gelb markiert) 

Zu verwenden sind ausschließlich Tilia x pallida (Kaiser1inde), 
Solitärbäume, Stammumfang 35 - 40 cm. 
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7. Die Bepflanzung sowie die Herstellung der Platzoberfläche auf der 
Tiefgarage ist innerhalb eines^ahres nach Ingebrauchnahme des 
Bauwerks durchzuführen. Sie siSä dauerhaft zu pflegen und zu unter- 
halten, abgängige Bäume sind zu ersetzen. 

8. - Da ein vollständiger Ersatz der zu beseitigenden Bäume nach Maß- 
gabe der textlichen Festsetzung Nr. 9 im Bebauungsplan 1/38 auf 
dem Baugrundstück nicht möglich ist, ist ein Betrag in Höhe von 
10.613,00 DM zu zahlen. 
Die Höhe des Ersatzes ist die gemäß Wertermittlungsberechnung 
(Anlage) verbleibende Differenz zwischen dem Gehölzwert des zu 
beseitigenden Bestandes und den Kosten für die festgesetzte Neu- 
bepflanzung (vgl. Nr. 6). 

- Zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe im 
räumlichen Zusammenhang mit dem Vorhaben Ein-/Ausfahrt für die 
Tiefgarage in der Frankfurter Straße (B 3) ist ein Betrag in Höhe 
von 42.000,00 DM zu zahlen (vgl. Erläuterung in der Anlage). 

- Die Gesamtsumme in Höhe von 52.613,00 DM ist vor Fortsetzung der 
Baumaßnahmen entsprechend dieser Genehmigung auf das Konto der 
Stadt Kassel (Nr. 011 098) bei der Stadtsparkasse Kassel 
(BLZ 520 501 51) unter Angabe des Az.: 6713/969 Verwahrgeldkonto 
Stadtkasse einzuzahlen. 
Die Stadt Kassel verpflichtet sich mit diesem Geldbetrag Ersatz- 
bzw. Ausgleichsmaßnahmen anstelle des Bauherren durchzuführen. 

Eine Ausfertigung der jeweils 2-fach beigefügten Anlagen ist für den 
Antragstel1er bestimmt. 
Wir bitten, uns eine Durchschrift des Bauscheines und der Baubeginns- 
anzeige zu übersenden. 

Im Auftrag 

Anlage 
- Erläuterung zur Ermittlung der Kostenerstattungsbeträge (2-fach) 
- Bestandsaufnahme und Wertermittlung nach dem Sachwertverfahren Koch 

(2-fach ) 
- Bauantragsunterlagen 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Postanschrift: 
BHT-Baugrund Hessen-Thüringen - Ständeplatz 23- 34117 Kassel Ständeplatz 23 

34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen Durchwahl Datum: 
Schaal/Le 15/16 9. Februar 1995 

Stadl Kassel-üef Magi-stri i/a laas-as 
■Amt für ßaü^^r-'iuno una OenkriaipOat^ 

1, 
63 

1995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 
- Nachtragsunterlagen zum Bauantrag (Zusätzliches Treppenhaus im Bereich Ausgang 'Obere 
Königstraße', Trafostation, WC-Anlage) 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

hiermit bestätigen vüir Ihnen die Übergabe der Nachtragsunterlagen zum Bauantrag gern, 
beiliegender Aufstellung in 4-facher Ausfertigung einschl. Berechnungen. 

Wir bitten den Bauantrag insgesamt abschließend zu prüfen und uns die 
Genehmigungsunterlagen kurzfristig zu übergeben. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

^3 - IS. Häi7 1995 Anlagen: Auflistung der Nachtragsunterlagen zum Bauantrag 4-fach 

cc: Magistrat der Stadt Kassel, Herrn Stadtbaurat Hellweg, Herrn Meister, Herrn Neukäter, Frau Finis-Sauer 
Büro PAS ^ 
Büro Ohlmeier /» i " 

Sitz: Sisndeplstz 23, 341 17 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winterstein, Helmut Doublier - Handelsregister 

Bankverbindung: Landesfaank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 64 322 003 IBLZ 500 500 00) 
n2TlU2O0-SCH.rXT 



Ohlmeier 
Architekten 

Hans G. Ohlmeier 
Dipl. Ing. Architekt BDA 

Stephanstr. 12 D-34131 Kassel 
Tel.(0561 )3160101 Fax .3160103 

KURZBRIEF 

OHLMEIER ARCHITEKTEN Stephanstr. 12 34131 Kassel 

Gesellschaft für Kommunalbau In Hessen mbH 
Ständeplatz 23 

34117 Kassel , 0. 

7.2,1995 

Zeichen hgo 

als Anlage erhalten Sie: 

X Schriftstücke *) 
X Zeichnungen 
0 Kopie 
0 Rechnung 
0 Publikation 
0 

0 mit Dank zurück 
0 zu Ihrer Kenntnisnahme 
X zur weiteren Veranlassung 
0 zu Ihrer persönlichen Verfügung 

Tiefgarage Friedrichsplatz II. BA 

*) Nachtragsunterlagen zum 

1. Lageplan M. 1:500 

2. Grundriß 1. UG Deckblatt 

3. Grundriß 2. UG Deckblatt 

4. Berechnungen 

Bauantrag 

wir bitten um: 

0 Anruf 
0 schritliche Stellungnahme 
X Prüfung 
0 Bearbeitung 
0 Rücksendung bis 
X Weiterleitung an Stadt Kassel 

0 Zusendung von 
0 Publikationen 
0 Rechnung 
0 Zeichnungen 
0 Informationsmaterial 

Mit freundlichen Grüßen 

\ 

^ X 

Bankverbindungen; 

Raiffeisenbank Kurhessen eG Kassel 679 000 3 BLZ 520 60515 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Bauiandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHT-Baugrund Hessen-Thüringen - Ständeplatz 23 • 34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

Postanschrift: 
Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax; 0561/91899-99 

‘..t., 
-Arm ^ür -Dcokirclpfldee 

Ein^ ,1 , . i 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen Durchwahl Datum: 
Schaal/Le 15/16 9. Februar 1995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 
- Nachtragsunterlagen zum Bauantrag (Zusätzliches Treppenhaus im Bereich Ausgang 'Obere 
Königstraße', Trafostation, WC-Anlage) 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

hiermit bestätigen wir Ihnen die Übergabe der Nachtragsunterlagen zum Bauantrag gern, 
beiliegender Aufstellung in 4-facher Ausfertigung einschl. Berechnungen. 

Wir bitten den Bauantrag insgesamt abschließend zu prüfen und uns die 
Genehmigungsunterlagen kurzfristig zu übergeben. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Anlagen: Auflistung der Nachtragsunterlagen zum Bauantrag 4-fach 

cc: Magistrat der Stadt Kassel, Herrn Stadtbaurat Hellweg, Herrn Meister, Herrn Neukäter, Frau Finis-Sauer 
Büro PAS 
Büro Ohlmeier 

Siez: Ständeplstz 23, 3d 117 Kassel 
Geschäftsführef; Horst Winterstein, Helmut Doublier Handelsregister 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm.. Konto-Nr. 54 322 003 IBLZ 500 500 OOl 
I 127\020e-SCH.TXT 
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10:55 GKH BUERÜ KASSEL +49 5S1 91899 99 S.01 09-MAR-1995 

BHT Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung. Ü S. März 1995 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHT-8augrurid Heeaen'Thüringen ■ StändaplaC 23 • 34117 Kas«d 

ARGE Tiefgarage Friedrichspiatz Kassel 2. BA 
Technische Geschäftsführung 
Fröhlich Bauunternehmung AG 
Herrn Michalke 
Leipziger Str. 242 

Postanschrift: 
Ständep!at2 23 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax; 0561/91899-99 

34123 Kassel 

Ihr Zeiohan/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/Le 

Durchwahl 
15/16 

Datum: 
9. März 1995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichspiatz 2. BA 
- Straßenreinigung und Reinigung der Transportfahrzeuge 

Sehr geehrter Herr Michalke, 

nach Rücksprache mit Herrn Schminke (Amt für Bauordnung und Denkmalpflege) wir die Art 
und Weise der Straßenreinigung nicht mehr in der bislang ausgeführten Form akzeptiert. 
Das Reinigen der Straße führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. 

Seitens der Stadt Kassel wird die Einrichtung einer Reifenwaschanlage im Baufeld gefordert. 

Der Anweisung ist unverzüglich Folge zu leisten. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

gez. J. Schaal 
(fernmündlich diktiert) 

CC; Herrn Baudirektor Meister 
Herrn Schminke 

SiQ: SterdeplaB 23, 34117 Kami 
ßMchiftaführ«r: Hem Haimut 0 eufilier ■ Handeisreoister: 

Bankverbindung: Lartdeebank HeseerrThürirpsn Girozantrale Pfm., Rorrto.fJr. &4 333 003 (BLZ &00 600 00) 
112AW09-AÖ.TX1 



10-MP1R-1995 13:23 GKH BUERO KfiSSEL +49 561 91B99 99 S.01 

BHT Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunaibau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

63 

13. März I9K 

BHT-Bauarund Hessen-Thüringen ' Ständeplstz 23 • 34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
( ) Herrn Baudirektor Meister 
( ) Herrn Neukäter 
{ ) Herrn Lenz 
( ) Herrn Schminke 
Rathaus 

Postanschrift: 
Stlndeplatz 23 
34-117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

34112 Kassel 

Unser Zeichen Durchwehl Datum: 
Sch/Le 15/16 10. März 1995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

0 gern. tel. Rücksprache o in Erledigung Ihres Schreibens vom 

o Irrläufer o mit Dank zurück 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

o weitere Veranlassung 

o Erledigung 

o Stellungnahme 

o Prüfung 

folgende Unterlagen: 

Schriftsatz Büro Jödicke vom 07.03.95. 

0 telefonischer Rücksprache 

o Unterschrift 

0 Rückgabe 

X Verbleib bei Ihnen 

o 

Ihr Zeichen/IHr Schreiben 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

i.A. Karin Lecke 

StQ: SiindaplBQ 23. 3^117 ICaaset 
Gotehsfnführpr: Horst WSnterste^, Helmt/c DouUier -Honddaregater; 

B*ilcv«ibindL>nc: Lande^on^ HsMeo-ThCringen Girorentrole Pfm„ KoM»Nr. ga 322 003 <5LZ gOO gOO 00) 
1 Ttr 



10-MPR-1995 13:23 

0MXÄR.’95(D0) 12^0 

GKH BUERÜ KPSSEL 
ING. BUKU JOUlUKfc KW 

+49 561 91B99 99 S.02 
T'i? Ji'JL ?8üiu>J 

INGENIEURBÜRO FÜR ELEKTROTECHNIK  

DIPL.'ING. ROLF JÖO!pKEGiT^lj'^;r.r^2r;33£;jpg Kasse! 

MJjTSTR ea-31737 HAMELi< -TcLGSi51/«Bei-0-l*ASea8ei'5S 

NOTIZ 

bauvqrhaSEn: Tiefgarage Fncdn'chptatz BA 2 in Kassel 

Bdubesprschnung BETREFF: 

TBLNEHMS?: Herren Henvig 
Milde 
schaal 
nri(Qs 
jädidefi 
Strfiber 

- Brsndscfnitzamt Kassd 
- dto. 
-GKH 
- Firma l£chels 
-IBJ 
-fBJ 

ENERGIEVERSORGUNG 
HOCHSPANNUNG 
WARME-KRAFT-KOPPLUNG 
sa-BJCHTÜNaSTECHNlK 
FEflNMELDeTEGHNIK 
SICHERHEn'STECHNiK 
EDV-iNHpUSe-NETZE 
sachverständiger VdS 

PROJEKT NR.: 9403 

0^: Kaasel 

DATUM: 07-0^1935 
N ÄBsnaBoac 

1. Das Konzept der BraAdmeldeanlage wurde dem Brandschuteamt erläutert. Die Garage ist fldcfien- 
deckend mit dem Transsafe-System (JinienfÖrmiae Brandmelder) zu überwacf^n. 

Nebenräumc sfnd mft automaöscfien Meldern auszustatten. Druckknopfm^er werden an den 
Ausgängen in die Feuerlöschkästen integriert 

2. Der Ausbau des BrandmeidetaWeaus ist niefrt arfbrtBilfch. Geforieri werden Launtarter in einge- 
sghweißter Ausfüfinmg, die geadrert unteigebracht werden. 

Hier Ist vorgescniagen, ein Gefräuse mit SchlieSung Feuen^rehr zu inslallierEn, in dem die Laufkar- 
ten und die LEDs zur sdmelleren AufRndung hinterlegt werden. 

. Zu Integrteren ist weftert*i ein Handschalter zur inbetifetaahme der Lüftung CEntrauchung). 

Das Gehäuse ist an der zweiten Anlaufstelle 'Ausgangsbauwesk Obere Karistraße* zu installieren. 

Die Laufkartenöaiei ist Im BA 1 auf das komplette Gebäude zu ergänzen. 

Uefsmaebweis der Laufkaiten: 
z. a. F-Pfan Eisenach GmbH 

Vtfemeburgsiraße 6 
99317 Eisenach, 
Tel. 03691/203874 

3. FiuchtwcOT'täne sind an den Ausgängen anzubringen fazw. im BA 1 entsprechand zu ergänzen. 

Die Zuöfindigkeft zur Ereteilung der Pläne muß die GKH Wären. 

! H. 

5e9e 1/2 



10-MPR-1995 13=24 GKH BUERO KPSSEL 

^ Ö9-MÄR.‘ 95(D0) 12:10 ING. BÜRO JÖDICKE HM 

+49 561 91699 99 S.03 

FAX:M9 5151 mio:> ^ uuz 

INGENIEURBÜRO FÜR ELEKTROTECHNIK 
DtPL.-fNG. ROLF JÖOICKE ¥BI 

ENERGIEVEPS0R6UNG 
HOCHSPANNUNG 
WÄBME-KRAFT-KOPPLUNG 
BELEUCHTTJNGSTECHVIK 
FERNMELDETECHNIK 
siCH^HBTSTECHNtK 
edv-inhouse-netze 
sachverständiger-VdS 

. J2 Notiz Tiefgarage FiiedichsplatE BA 2 07-03-95 

4. Am AiBoangsbauwerlc Obere Kalstraße.wefchesalszwEiterAnfahTXjnkl genutzt wird, sind ein 
2welier FeueiwennscniOsselkasten sowie eine Rundum^ennleuchte und ein Umgenungsscnatter er 
fordedicb. 

Bne weitere Kcnrleuchte wird im Bereiöi stcinweg /Frankfurter Straße erforderiicn (evä. Moirtage 
auf einem Mast). 

5. Die automatische Abschaltung der Lüftungsanlage bei Auslösung der Brandmeldeanlage darf nur 
brandabscnnittsweise erfolgen. 

Hameln, 09-03-1995 
INGENIEURBÜRO FÜR ELEKTROTECHNIK 

Verteiler: siehe Teihiehmer 
Archöeteen Ohlmeier 
PAS - H. Hartmann 
ARGE-H. MichaBte 

-‘ CH i*Z‘C 

i 
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- 37 - 
3060 F Kassel, 10.03.1995 

Herr Herwig/Ks. 

Tel.: 1 12/ 2 12 

U. mit 5 Anlagen 
an - 63 - zurück 

Errichtung einer Tiefgarage (2. Bauabschnitt) 

Notausstieg 
Friedrichsplatz, Fa. TFK II v.d. GHK mbH 

vorl^egenden''pianSnteMagen®zCgLT'™^ Nottreppenraum nach 

9 St an den Ausgangen erforder1ich. 

Der Trafostation in 6 m unter Erdgleiohe wird nur 
Trockentrafos eingebaut werden. zugestimmt, wenn 

Im Auftrag 

Herwi sr 



REGIERUNGSPRÄSIDIUM 

KASSEL 

Mit Empfanasbekenntnis 
An den 
Magistrat der Stadt Kassel 
Postfach 102 660 

34112 Kassel 

Dr.-PritZ"Hoch-Haus 
Steiiweg 6 
34117 lassel 

Bearbeiterin, Bearbeiter 
Herr Ross 

Telefax (05 il] 106-2156 
Tel. (05 61) 1 06-0 

Ihre Zeichen, Ihre fiachricht von «eine Zeichen, leine Nachricht m Durchwahl: 1 06- Kassel 

16. 12. 1994 34 - KS 11 2514 09.03.1995 

Bauleitplanung der Stadt Kassel; 
Fluchtlinienplan Nr. Ka 3 für die Verbreiterung der Frankfurter 
Straße zwischen Friedrichstraße und Friedrichsplatz 

I. Die von der Stadtverordnetenversammlung am 14.11.1994 als 

Satzung beschlossene, meiner Behörde am 22.12.1994 ange- 

zeigte Änderung des Fluchtlinienplanes Nr. Ka 3 verletzt 

nach meiner Prüfung keine bei der Bauleitplanung zu 

beachtenden Rechtsvorschriften {§ 11 Abs. 3 Satz 2 BauGB). 

Die Aufhebung des Planes kann somit gemäß § 12 BauGB in 

Kraft gesetzt werden. 

II. Hiermit übersende ich eine Ausfertigung des mit meinem 

Vermerk versehenen o, a. Planes. Die hier nicht mehr erfor- 

derlichen sonstigen Unterlagen sind beigefügt. Den Empfang 

der Verfügung bitte ich, mir auf der zu diesem Zweck beige- 

fügten Bescheinigung alsbald zu bestätigen. 

Die ortsübliche Bekanntmachung der Durchführung des Anzeige- 

verfahrens für die Aufhebung des Planes gemäß § 12 BauGB ist 

auf der Ausfertigung des Fluchtlinienplanes zu vermerken. 

Über die ortsübliche Bekanntmachung bitte ich, mich durch 

Besuche und Anrufe; 
Montags-donnerstags von 08.30-12.00 und von 13.30-15.30 Uhr, 
freitags von 08.30 Uhr-12.00 Uhr (gleitende Arbeitszeit). 

Telex 
99655 ksrp d 

Teletex 
5618239 = RPKS 



Übersendung des entsprechenden Veröffentlichungsbeleges zu 

unterrichten. 

Sodann bitte ich Ihr Bauaufsichtsamt entsprechend zu unter- 

richten. 

Anlagen 
1 Plan und 1 Hefter 



Stadt Kassel 
An den 
Magistrat der 
- Bauaufsicht 

in Kassel 

An das 
Hessische Straßenbauamt Kassel 

in Kassel 

An das 
Dezernat 52 b 

Dezernat 75 

im Hause 

Vorstehende Abschrift übersende ich zur Kenntnisnahme, 

Im Aufträge: 

gez. Doering 

im Hause 
Kaseal-Oe: iviaglstrat . 

Ami lür *‘«10 Denkmalpftet:; 6 s 

An das 

5 



Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir begrüßen es sehr, daß Sie laut beigefügtem Schreiben die behindertengerech- 
te Zugänglichkeit gewährleisten und nehmen nochmals Bezug auf das beigefügte 
Schreiben vom 7. Dezember 1994 und bitten Sie, uns mitzuteilen, inwieweit in 
dem Bauvorhaben "Tiefgarage Friedrichsplatz", 

Behindertenparkplätze, Fahrstühle für Rollstuhlfahrer, Lagepläne in Punktschrift 
sowie optische und akustische Warnsignale geplant sind. 
Die Frage ist auch, wie Einfahrten und Ausfahrten in die Tiefgarage ermöglicht 
wird, ohne daß Fahrerin oder Fahrer das Fahrzeug "verlassen". 

Für eine baldige Antwort wären wir Ihnen dankbar! 

Mit freundlichen Grüßen 

Behindertenbeirat 

Helga Geßner 

1 Anlage 

Sprechzeiten grundsätzlich: 
Montag und Freitag von 8.30-12.30 Uhr 
Mittwoch von 14.00-17.30 Uhr 
sowie noch Vereinbarung 

Telefon-Vermittlung: (0561) 787-0 
Teiefox-Zentrolanschlijß: (0561) 787-2258 
Fernschreibonschluß-. 992272 

Konten der Stadt Kassel; 
StadlsparkasseKasselOll 098(BL2 52050! 51) 
Postgiroomt Ffm 10707603 (BLZ 500100601 



< 

Stadt Kassel 

Büro der 

Stodtverordnetenversommlung 

Her rn 
Raif Boecker 
Terrasse 26 Rolhaus 

34117 Kassel 1,3,4.5.6.7,8.12 
Rathaus 
W 223 a 
Frau Grimm 

e.: 1225 

'• '::X?ko2182 

-16 07. Dezember 1994 

Sitzung des Ortsbeirates Mitte vom 05. Oktober 1994; 
Fragestunde ^ 

Sehr geehrter Herr Boecker, 

zu der von Ihnen in der oben angegebenen Ortsbeiratssitzung 
gestel1 ten Frage 

"Bei der Planung und Gestaltung des zweiten Abschnittes 
der Tiefgarage am Friedrichsplatz sind bei der Platzge- 
staltung nur Treppen geplant. Ist es möglich, die Zugäng- 
lichkeit für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer durch Rampen 
aus Richtung Karlsplatz, aus Richtung Cafe Paulus und vom 
Fridericianum her zu erleichtern?" 

liegt uns zwischenzeitlich die Stellungnahme des Amtes für Stadt- 
planung und Stadterneuerung vor, die wir Ihnen nachstehend zur 
Kenntnis geben: 

"Nach dem Inhalt der vorliegenden Planung für die Tief- 
garage Friedrichsplatz, 2. Bauabschnitt und bei der neuen 
Platzgestaltung Friedrichsplatz wird der Platz behinderten- 
gerecht, d. h. auch für Rollstuhlfahrer erreichbar sein. 
Die behindertengerechte Zugänglichkeit der Tiefgarage, 2. 
Bauabschnitt ist durch entsprechende Auflagen in der Bau- 
genehmigung gesichert. Die Bauverwaltung wird darauf 
drängen, daß die im Zuge von Baumaßnahmen entfernte Rampe 
zwischen Friedrichsplatz und Gehweg Steinweg so bald als 
möglich wieder hergestellt wird." 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag. 

Edith Schneider 





Aktenzeichen 

llL 

Kassel, den 

März 1995 

Stadt Kassel • Postfach 102660 • 3500 Kossel 

Genehmigungsbeschluß 

AN 

Zustimmung zur 
Erteilung der Genehmigung 

I I Zustimmung zur 
Beantwortung der Vorantrage 

ßaugebiet  

BPL gern. § 30: 

Das Vorhaben ist zulässig nach: 

§ 30 □ § 35 m Nr. 
□ § 33 ‘ □ § 35 (2) BBauG, 
□ § 34 □ 

in Verbindung mit § 31 (21, § 32 BBauG 

Boüvorhaben: 

EA IL 

auf dem Gaindstück in Kassel: Gern. Flur Flurstück 

Die Zulässigkeit des Vorhabens erfordert folgende 
Befreiungen: ^ , g PZ. X/3 S> 

Wr. 2^ 

2, /. A/r. 

Bauwerksrecht;j^ 

>. § tVS.,^0 

f. u. Pk^iMtp,,. 

I I Nachbaranhörung erfolgt 

I I Nachbaranhörung nicht erfolgt 

I I Baulast erforderlich 

I I Baulast nicht erforderlich 

□ 

U nte rschrift/ Dato m: 

(pj2jü 

Unterschrift/Datum: \ 

Die Genehmigung ist zu erteilen, falls alle sonstigen 
Voraussetzungen gegeben sind. AN 63 

AN 63 Zum Entwurf der BK Vorlage 

I I Zum Entwurf des Berichtes an RP 

X Zum Entwurf des Bescheides Unterschrift/Datum: 

K 

Anmerkungen, Hinweise: a t n r t /) J O 

■ V- AfAi vvtxX, 

-63-013 GM 



STADT KASSEL 63 ®001 16/03 '95 08:32 FAX + 49 561 7876133 

ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL 
ifiif*if*AA«tiiii*f««2#*b«l»*l**^^*l*^*l*«l*il*<i**>4**I*4*^*l*4*4*4*4**l*^^ 

SENDUNG OK 

SE/EM NR. 

TEL. NR. GEGENST. 

KENNUNG GEGENSTELLE 

ANFANGSZEIT 

DAUER 

SEIT. 

3126 

+49 561 3160103 

Ohlmeler Arch. 

16/03 08:27 

04'57 

2 

ERGEBNIS OK 



2 3. März 1995 

Staatliches Amt für 

Arbeitsschutz und 

Sicherheitstechnik 

Urschriftlich mit Anlagen zurückgesandt; 

Knorrstraße 34 
34121 Kassel, den 

a 0561/2004-0 App.: ,3.t. 

Bei geplanter Ausführung werden keine 
Sicherheitstechnik erhoben. 

Bearbeiter/in: . 
Tgb.-Nr.: 

, .^V 
besonderen Forderungen zum Arbeitsschutz und zur 

Im Auftrag 



1271/94 27.03.95 

s/Q> c(^ r f" 

Firma 
TFK II, v.d. 
GKH mbH 
Ständeplatz 23 

34117 Kassel 

■BWrjT;. 

Ausgeis 

Abges.;' 
_ ^ 

2.ik1 

Schminke 

W 315 6036 
W314/15 6037 

Errichtung einer Tiefgarage (2. Bauabschnitt) 

Friedrichsplatz KS 5 

hier: Befreiungsantrag, Eingang 27.03.95 

208/15 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 16.03.95 wurde der Entwurf des Befreiungsbescheides per Fax 
Ihrem Architekten - Büro Ohlmeier - übermittelt. Telefonisch^ 
wurde diese Vorgehensweise mehrfach abgestimmt, um kurzfristig 
die Baugenehmigung nach Vorlage des erforderlichen Befreiungsan- 
trages (mit zutreffenden Begründungen) erteilen zu können. In 
dem Entwurf sind erforderliche Ausführungsart (bzw. Anforderung) 
der beantragten bzw. der genehmigungsfähigen Ausführung gegen- 
übergestellt . 

Der heute hier vorgelegte Befreiungsantrag ist unvollständig und 
geht auf die erforderliche Gegenüberstellung in den jeweiligen 
Begründungen nicht bzw. nicht ausreichend ein. 

Zu 1.: Begründung, hier erforderliche Gegenüberstellung, daß ein 
  Bauwerk mit den Grundrißabmessungen von ca. 17 x 4,2 m 

nicht als kleinteilige Anlage angesehen werden kann. 
Zu 2.: In der Stellungnahme der UNB und im Verbauplan wurden die 
  Bäume genannt bzw. dargestellt, die entfallen sollen. Die 

im Plan gelb gekennzeichneten Bäume sind nach Abschluß der 
Rohbauarbeiten durch gleiche zu ersetzen (Art und Umfang). 
Hierzu zählen a) die fünf Kaiserlinden und d) die vier 
Kaiserlinden, die außerhalb des Bauwerkes stehen. 
Die Begründung ist entsprechend dem Entwurf a) - d) aufzu- 
führen. 

2 



Seite 2 27. 3.95 AZ.: Ill BA 1271.94 

Zu 3.: In der Begründung fehlt die Gegenüberstellung von der er- 
  forderlichen Stellplatzlänge zur beantragten. 

Zu 4.: In der Begründung fehlt die Gegenüberstellung der erfor- 
  derlichen Fahrgassenbreite bei 67 Grad Aufstellung von 

4,84 m zur beantragten Breite von 4,75 m (im Entwurf irr- 
tümlich 4,5 m). 

Zu 5. und 6.: 

Die Beantragung samt Begründung fehlen. 
Außerdem zu 2.: 

e) beabsichtigte Fällung von vier Linden nordöstlich der 
Achsen - 1/ - 3. 

f) an bisheriger Unterführung des Steinweges, südwestlich 
der Achsen 15 - 17, die Fällung eines Baumes. 

Die Baugenehmigung liegt vorbereitet hier; es wird gebeten, kurz- 
fristig einen zutreffenden und vollständigen Befreiungsantrag 
vorzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Schminke 

Anlage ■ 0^ 



27/03 '95 13:34 FAX + 49 561 7876133 STADT KASSEL 63 
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*** ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL #** 
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VÄ- V, i, ? r 

3203 

TEL. NR. GEGENST. +49 561 91899 99 

KENNUNG GEGENSTELLE U V\ 

ANFANGSZEIT 27/03 13:28 

SENDUNG OK 

SE/EM NR. 

DAUER 05'49 

SEIT. 5 

ERGEBNIS OK 



- 67 
Az. : 6713 -/969 II 

Kassel, 27.03.1995 
Herr Wutke/Tr 
Tel.: 30 76 

■ 'HC! 

63 

M 
■'..^21 

0 

Errichtung einer Tiefgarage (2. Bauabschnitt) auf dem 
Friedrichsplatz 
hier: Beseitigung von Räumen 

Im Zuge des Baufortschrittes im Bereich der Tiefgarage Fried- 
richsplatz (2. Bauabschnitt) sind bzw. werden aus unterschied- 
lichen Gründen weitere Baumfällungen erforderlich. 

Die vier Linden, deren Erhalt in unserer Stellungnahme vom 
06.02.1995 unter Auflage ^festgesetzt war, sind Zwischenzeit-^ 
lieh gefällt worden. / 7 

Tm Bereich der vorhandenen Unterführung Steinweg ist wegen der 
erforderlichen Aufstellung eines Großkrans ein weiterer Baum 
gefällt worden. Inwieweit weitere Bäume im Bauverlauf noch be- ✓ 
troffen werden, bleibt abzuwarten. 

Wir V7eisen darauf hin, daß die vorgenannten Fällungen nicht 
Gegenstand des Bauantrags und somit unserer Stellungnahme vom 
06.02.1995 waren. 

Wir gehen davon aus, daß der Bauherr verpflichtet wird, die 
erforderlichen Befreiungen von der textlichen Festsetzung 
Nr. 8 des Bebauungsplanes 1/38 zu beantragen. Die Festsetzung 
einer Ersatzleistung gemäß Nr. 9 der textlichen Festsetzung im 
B-Plan 1/38 (Neuanpflanzimgen und/oder Geldleistung) behalten 
wir uns ausdrücklich vor. 

Wir bitten, den Bauherrn in geeigneter Weise zu informieren. 

f<^x 1^. 

Oh QIcH 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHT-Baugrund Hessen-Thüringen • Ständoplatz 23 • 34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Dezernat für Planen und Bauen -61- 
Herr Stadtbaurat Hellweg 
Rathaus 

i » :V. , , - .'x: 

34112 Kassel « 

Postanschrift: 
Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

März tS?5 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 
rAZT27T7g^ 
Gesamtbaugenehmigung/Teilbaugenehmigung 

Sehr geehrter Herr Hellweg, 

in der Baubesprechung am 30.03.94 hat die ARGE Tiefgarage wegen fehlender Teilbau- bzw. 
Gesamtbaugenehmigung mit Nachdruck Behinderung bei der Ausführung ihrer vertraglichen 
Leistungen angezeigt. 

Es ist für uns mittlerweile nicht mehr nachvollziehbar, warum bei einem Bauvorhaben dieser 
Größenordnung, wo doch alle Genehmigungsvoraussetzungen schon seit Monaten gegeben 
sind und mit den Fachbehörden abgestimmt wurden, nicht - wie seinerzeit beim 1. 
Bauabschnitt aber auch bei anderen entsprechenden Bauvorhaben in der Stadt Kassel - 
verfahren wird, und abschnittsweise Teilbaugenehmigungen gern. Prüfungsfortschritt 
ergehen. ^ 

Es verwundert uns sehr, daß sich das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege nach wie vor \ 
hinter Formalisrnen zurückzieht und mögliche weitere Teilbaugenehmigungen 
bedauerlicherweise nicht erteilt. 

Nach unserer Beurteilung wird die fristgerechte Abwicklung der Gesamtmaßnahme negativ 
beeinflußt. > ob. LLVi 

Nach Rücksprache mit Herrn Schminke kann die bereits komplett vorbereitete 
Baugenehmigung nicht erteilt werden, da noch Befreiungsanträge zur Genehmigung ausstehen 
bzw. nicht seinen Ansprüchen genügen. i 

Zu Ihrer Information übergeben wir Ihnen hierzu das letzte Schreiben vom Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege vom 27.03.1995 zu den von uns eingereichten 
Befreiungsanträgen. 

... /2 

Sitz; Ständeplatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer; Horst Winterstein, Helmut Doublier - Handelsregister 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 64 322 003 (BLZ 600 600 00) 
1127\0330-MEL.TX7 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Seite 2 zum Schreiben vom 30, März 1995 

Die von Herrn Schminke aufgeführten Punkte 1 - 4 und die Ergänzung e) + f) zu Punkt 2, sind 
möglicherweise der Form nach begründet, in der Sache jedoch nicht ausschlaggebend für eine 
begründete Zurückhaltung von Teilbaugenehmigungen. 

Zu den Punkten 5 und 6 (siehe handschriftliche Notizen von Herrn Schminke) werden wir 
keine Befreiung beantragen. Hierzu haben Büro Ohimeier Architekten und PAS mehrfach 
vorgetragen. Wir verweisen hierzu auf die Schreiben von PAS an Ohimeier Architekten vom 
21.03.95 und 23.03-95 mit Bezug auf die Anwendung der neuen GaVO. 

Sie werden verstehen, daß wir keine Befreiung im Sinne von Herrn Schminke beantragen 
können um uns nicht selbst die Möglichkeit zu nehmen, Rechtsmittel gegen eine 
wahrscheinliche Beauflagung durch das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege einzulegen. 

Wir werden die überarbeiteten Befreiungsanträge zu Punkt 1 - 4 Herrn Schminke unverzüglich 
zur Prüfung vorlegen und bitten um kurzfristige Hergabe der Gesamtbaugenehmigung bis 
Anfang der 14. KW. 

Für ein klärendes Gespräch stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 

Anlagen 

cc: Magistrat der Stadt Kassel, Herrn Baudirektor Meister 

n27\0330-HEL.TXT 

Sitz; Ständeplacz 23, 341 17 Kassel 
Geschäftsführer; Horst Winterstein, Helmut Doublier • Handelsregister 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 54 322 003 IBLZ 500 500 00) 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Postanschrift; 
BHT-Baugrund Hessen-Thüringen ■ Ständeplatz 23 ■ 34117 Kassel StandSplatZ 23 

34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zoiohen/lhr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/Le 

Durchwahl 
15/16 

Datum: 
30. März 1 995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 
AZ 1271/94 1. £^M- 
Ihr Schreiben vom 21.03.95 - Befreiungsantrag^.(Eingang 27.03.95) 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

die zwischen unseren Planern und Ihnen abgestimmten Befreiungsanträge reichen wir Ihnen 
mit der von Ihnen gewünschten Formulierung zur Prüfung und Genehmigung ein. 

Zu Pkt. 5 + 6 werden wir mit Bezug auf das Schreiben der PAS vom 21.03.95 keine 
Befreiung beantragen. 

Wir schlagen vor, die von Ihnen gewünschte Ausführung im Hinblick auf die 
Brandschutzanforderungen mit in die Auflagen zu den Nebenbestimmungen der 
Baugenehmigung aufzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Herrn Stadtbaurat Hellweg 
Herrn Pakuweit 
Herrn Baudirektor Meister 

Sitz; Ständeolatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winterstein, Helmut Doublier • Handelsregister HRA 9618 AG Kassel 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 64 322 003 IBLZ 500 600 001 
1127V0330-SCH.DCT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Postanschrift: 
BHT-Baugaind Hessen-Thüringen • Ständeplatz 23 • 34117 Kassel StändsplatZ 23 

34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen Durchwahl Datum: 
Schaal/Le 15/16 30. März 1995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 
AZ 1271/94 

Befreiungsanträge 

1. Befreiungsantrag 
zur Ausführung des oberirdischen Pavillons zum Ausgangsbauwerk 'Obere 
Königstraße' 

Wir beantragen Befreiung von der textlichen Festsetzung Nr. 2 des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes 1/38 um das oberirdische Bauwerk mit Außenabmessungen von ca. 
17 X 4,2 m, entsprechend den eingereichten Bauantragsplänen, an der 'Oberen 
Königstraße' als nicht kleinteilige Anlage errichten zu dürfen. 

Begründung: 
Entsprechend dem Magistratsbeschluß vom 21.03.95 ist im Bereich der 'Oberen 
Königstraße' ein Ein- und Ausgangsbauwerk entsprechend dem Vorentwurf PAS vom 
01.03.1994 zu errichten: 
'Das Bauwerk ist exakt auf die Platzachse zu beziehen und zwischen der ersten und 
zweiten Baumreihe - vom Platz her gesehen - anzuordnen’. 
Grundlage für den Entwurf PAS war der Wunsch der Stadt Kassel an dieser Stelle ein 
repräsentatives und großzügiges Ein- und Ausgangsbauwerk zu errichten, 
wir bitten daher im Interesse der Stadt Kassel, entsprechend dem Magistratsbeschluß 
um Befreiung von den textlichen Festsetzungen Nr. 2 des Bebauungsplanes. 

... / 2 

Sitz: Ständeplatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winterstein, Helniul Doublier • Handelsregister HRA 961S AG Kassel 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 64 322 003 (BLZ 500 600 001 
1127V0330-SM2.TXT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Seite 2 zum Schreiben vom 30. März 1995 

2. Befreiungsantrag 

Wir beantragen Befreiung von den textlichen Festsetzungen Nr. 8 des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes I/38 und beantragen, daß folgende, zu 
erhaltende Bäume wegfallen: 

a) 5 Kaiserlinden, nordwestlich an der Achse -4 

Begründung: 
Durch die Errichtung des Ausgangsbauwerks 'Obere Königstraße' sind die 5 
Kaiserlinden gefährdet. 
Da die Bäume nicht zu erhalten sind, werden Sie gefällt und im Zuge 
Oberflächenneugestaltung - entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen der Stadt Kassel und der BHT/GKH - neu gepflanzt. 

b) 3 Baumhasel, nordöstlich an der Achse 4 - 6 

Begründung: 
Vorgeschlagen wurde die Fällung der Baumgruppe von Seiten des Gartenamtes 
mit der Begründung, daß diese für einen barocken Platz untypisch sei und sie 
die Blickbeziehung von der 'Oberen Königstraße’ zum Fridericianum einschränkt. 
Die Entscheidung wurde von Herrn Stadtbaurat Hellweg getroffen. (Bezug 
Schreiben der PAS vom 21.-03.95) 

c) 3 Gledetschien, nördlich an der Achse 16-17 

Begründung: 
Durch Absenken des Platzniveaus in diesem Bereich sind die Bäume nicht zu 
erhalten. 
Sonst wie vor. 

d) 7 Kaiserlinden, südwestlich an der Achse 5 - 8 

Begründung: 
Entsprechend dem Magistratsbeschluß vom 21.03.1994 "Der Ein- und Ausgang 
Verlängerung der 'Unteren Karlstraße' ist so auszuführen, daß anstelle eines 
Baumes der Ein- und Ausgangspavillon eingeordnet wird". 
Darüberhinaus sind 2 weitere Bäume zur Akzentuierung der historischen 
Wegeachse 'Untere Karlstraße' zu fällen. 
Durch die Errichtung der Ausgangsbauwerke 'Obere Karlstraße' sind 4 weitere 
Bäume gefährdet und müssen wahrscheinlich gefällt werden. 
Wir bitten um Befreiung. 

... /3 

Sitz: Ständeplatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winterstein, Helmut Doublier • Handelsregister HRA 9618 AG Kassel 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffnt., Konto-Nr. 64 322 003 (BLZ 600 600 001 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Seite 3 zum Schreiben vom 30. März 1995 

e) 4 Linden, nordöstlich von den Achsen -1 / -3 

Begründung: 
Durch die Ausführung der neuen, durchgängigen Treppenanlage zwischen 
'Oberer Königstraße' und Friedrichsplatz sind die Bäume nicht zu erhalten und 
müssen gefällt werden. 
Die erforderlichen Maßnahmen sind mit dem Gartenamt, der Unteren 
Denkmalschutzbehörde und Herrn Stadtbaurat Hellweg abgestimmt worden. 
Wir beantragen Befreiung. 

f) 1 Baum, südwestlich von der Achse 15-17 

Begründung: 
Wir bitten um Befreiung w.v. 
Der Baum kann im Zuge der Baumaßnahme nicht erhalten werden. 
Der Baum wird gefällt und im Zuge der Oberflächenneugestaltung durch eine 
Nachpflanzung entsprechend der abgestimmten Oberflächenplanung ersetzt. 

3. Befreiungsantrag 

Beantragt wird gern. § 68 (3) HBO die Befreiung von den Festsetzungen des § 4 (1) 
GaVO hinsichtlich der erforderlichen Stellplatzlänge von 5,oo m und die Zulassung 
einer von den Festsetzungen abweichenden Stellplatzlänge von 4,70 m. 

Begründung: 
Die Stellplatzgeometrie ergibt sich aus der möglichen Breite des Bauwerks in 
Abhängigkeit vom Stützenraster und der erforderlichen Fahrgassenbreite sowie der 
geforderten Mindestgröße für eine PKW-Stellfläche. 

Der gewählte Aufstellwinkel beträgt 67°. Die Stützen des Tragwerks stehen außerhalb 
der erforderlichen Stellplatzflächen. 

Die Verkürzung der Stellplatziängen durch die Überlagerung der Stellplatzeckbereiche 
mit der Fahrgasse und den Wandflächen ist im Benutzungsfall nicht mit 
Einschränkungen verbunden, da die überschnittenen Eckflächen durch parkende 
Fahrzeuge nicht in Anspruch genommen werden und somit eine übersichtliche und 
hindernisfreie Benutzung der Stellflächen gewährleistet ist. 

4. Befreiungsantrag 

Beantragt wird gern. § 68 (3) HBO die Befreiung von den Festsetzungen des § 4 (2) 
GaVO hinsichtlich der erforderlichen Fahrgassenbreite von 4,84 m bei einer 
Schrägaufstellung von 67° und die Zulassung einer von den Festsetzungen 
abweichenden Fahrgassenbreite von 4,75 m. 

... /4 

Sitz: Scändeplatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Wlnterstein, Helmut Doublier • Handelsregister HRA 9618 AG Kassel 
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BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Seite 4 zum Schreiben vom 30. März 1995 

Begründung: 
Die erforderliche Fahrgassenbreite ist eine Funktion des gewählten Aufstellwinkels. Da 
in einer öffentlichen Großgarage zugunsten vereinfachter Parkvorgänge Einbahnverkehr 
anzustreben ist, werden die Vorteile einer Schrägaufstellung genutzt. Da zudem die 
eigentlichen Fahrgassen ausreichend breit für ein Vorbeifahren an Fußgängern und 
rangierenden Fahrzeugen sein sollten, sind Aufstellwinkel zwischen 60° und 75° 
anzustreben, womit auch die Einhaltung des richtungsbezogenen Einbahnverkehrs im 
wesentlichen unterstützt wird. 
Der Winkel der Aufstellung beträgt 67°. 
Da die Fahrgassenbreite eine Funktion des gewählten Aufstellwinkels ist, ergibt sich 
für diese eine Breite von 4,75 m. Durch die Verkürzung der Fahrgassenbreite ergeben 
sich keine Hindernisse bei der Benutzung, da der übersichtliche Einrichtungsverkehr 
und die Stellung der konstruktiven Stützen ein leichtes und hindernisfreien Ein- und 
Ausparken ermöglichen. 

Zu Pkt. 5 und 6 wird keine Befreiung beantragt. 
Mögliche Beauflagungen sollten seitens des Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege über 
die Nebenbestimmungen zum Bauschein erfolgen. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

e: 

cc: Magistrat der Stadt Kassel, 
Herrn Stadtbaurat Hellweg 
Herrn Pakuweit 
Herrn Baudirektor Meister 

1127\0330-SM2.TXT 
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GKH Niederlassung Kassel 

2 3. März 1935 

jiLTd^n-t nAüilcf • PAS LelDHoerStraBoSi 60487 Fraf^f^in am M«n 
Ohlm&ier Architekten BDA 
z Hd Herrn Ohlmeier 
Stephanstrafle 12 

34131 Kassel 

-:JpURDAN & MÜLLER * PAS 

P ?OJEKTGRUPPE 
/ RCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 

P of. Joch&nrvJoifrdan 
Erhard MüHsr 

ipl.^ng. ArchHeHen &DA-SRL- DWB 

rankfurt - Kassel - Berlin 

Frankfurt, den 23-03-95 Ha 
Fiieiirichsplatz Kassel 2. BA 
Neue Garagenverordnung 

Sehr geehrter Herr Ohlmeier, 

wie ich soeben erfahren habe, liegt unserem Büro der Entwurf der no- 
vellierten Garagenverordnung vor. Meine Kollegen planen auf Anraten 
Ihres Bauherrn auch bereits hiernach, da man davon ausgeht, daß die 
neue GaVo Mitte diesen Jahres erlassen wird, Ein Kontakt zwischen dem 
Bauherrn und Ministerium hat bestandenlil 

Da ich leider im Augenblick keine Zeit habe die Novelle für unsere Be- 
lange zu prüfen - lege ich diesem Schreiben eine Kopie der GaVo unkom- 
mentiert bei. 

zur Kenntnis: 
GKH mbH - Herrn Schaal . 
SfTSorr ICASÄ^ ** hb« 

Lcißzioeryirafloas 
Ko-chwcg 
rtutela»d?tralio Ö2 

(V04S7 fronkfLirt am Maid 

1040? tlorlln 

TsMon (D69| 97 06 18-0 
1oleföi> <CM1)77 33W.7 7 
TBWon(D30142 13145 

GESflIITSEITEN 01 



Ohlmsier Architektßrt BDA 
z Hd Herrn Ohlmeier 
StephAnstraße 12 

34131 Kaaael 

Frankfurt, den 21-Ü3-95 Ha 
Friedrichsplatz Kassel 2. HA 
Baugenehmigung - Befreiungsantrag 

Sehr geehrter Herr ohlmeier, 

hiermit erhalten Sie unsere Stellungnahme zu dem Schriftsatz von 
Herrn schminke - Bauaufeicht Stadt Kassel vom 16.03.95, mit der Bitte 
um Kenntnisnahme und Berücksichtigung. 

b. Eine Befreiung ist in diesem Punkt seitens des Bauherrn nicht er- 
forderlich . 
Vorgeachlagen wurde die Fällung der Baumgruppe von seiten des 
Gartenamte mit der Begründung, daß diese für einen barocken Platz 
untypisch sei und eie die Blickbeziehung von der Obere Königsstraße 
zum Pridericianum eingeschränkt. Die Entscheidung wurde von Herrn 
Stadtbaurat Hellweg getroffen. 

5. Eine Befreiung, wie sie hier vorgeschiagen wird, ist nicht erfor 
derlicii. 
Das Ausgangsbauwerk '’Obere Königsstraße" ist mittels Sicherheits- 
schleuse im Sinne des § 10 GaVo von dem Garagenbauwerk getrennt, 
und zudem mit eigenem Fluchttreppenhaus auageatattet. 
Für die- Errichtung der Aufzugaanlaga ist somit nicht der §9 GaVo, 
sondern der §36 HBO maßgebend. Beachten Sie bitte den § 35.1. 

Das Ausgangsbauwerk "Obere Karlstraße" wäre mittels Sicherheits- 
echleuee von dem Garagenbauwerk getrennt, entsprechend zu beur- 
teilen . 

6. Eine Befreiung, wie sie hier vorgeschiagen wird, ist ebenfalls 
nicht erforderlich, wenn das Auagangsbauwerk "Obere Karlstraße" 
(nicht notwendige Treppe) mittels Sicherheitsschleuse von dem Ga- 
ragenbauwerk getrennt würde. 

Mit freundlichen Grüßen 

2 

i.A. K ly Hartmann 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHT'Baugrund Hes6en-Thüringen ’ Ständeplatz 23 - 34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Pankuweit 

Postanschrift: 
Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben 

[^ (lA Q () 0 > 

54.03 3S- 

Unser Zeichen 
Schaal/Le 

Durchwahl 
-15/-16 

Datum; 
31. März 1995 

\ 0. Jan, 20';: 

KURZBRIEF 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

0 gern. tel. Rücksprache 

o Irrläufer 

0 in Erledigung Ihres Schreibens vom 

0 mit Dank zurück 

Mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

o weitere Veranlassung 

o Erledigung 

0 Stellungnahme 

o telefonische Rücksprache 

0 Unterschrift 

0 Rückgabe 

X Verbleib bei Ihnen 

folgende Unterlagen: 

Unsere Schriftsätze vom 30.03.95 an Herrn Schminke. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

i.A. Karin Lecke 

Sitz; Ständeplstz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer; Horst Winterstein, Helmut Doublier • Handelsregister: HRA 9619 AG Kassel 

Bsnkverbindung; Landesbsnk Hassen-Thüringen Girozentrale Ffm„ Konto-Nr. 64 322 003 (BLZ 600 600 00) 
1127VLPANK.TX1 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Postanschrift: 
BHT-Baugrund Hessen-Thüringen ■ Ständeplatz 23 • 34117 Kassel Ständeplatz 23 

34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/Le 

Durchwahl 
15/16 

Datum; 
30. März 1 995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 
AZ 1271/94 
Ihr Schreiben vom 21.03.95 - Befreiungsantrag (Eingang 27.03.95) 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

die zwischen unseren Planern und Ihnen abgestimmten Befreiungsanträge reichen wir Ihnen 
mit der von Ihnen gewünschten Formulierung zur Prüfung und Genehmigung ein. 

Zu Pkt. 5 -f 6 werden wir mit Bezug auf das Schreiben der PAS vom 21.03.95 keine 
Befreiung beantragen. 

Wir schlagen vor, die von Ihnen gewünschte Ausführung im Hinblick auf die 
Brandschutzanforderungen mit in die Auflagen zu den Nebenbestimmungen der 
Baugenehmigung aufzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Herrn Stadtbaurat Hellweg 
Herrn Pakuweit 
Herrn Baudirektor Meister 

Siez: Ständeplatz 23, 34117 Kasse! 
Geschäftsführer: Horst Winterstein, Helmut Doublier • Handelsregister HRA 9618 AG Kassel 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 54 322 003 IBLZ 500 600 00) 
1127\O330.SCH.rXT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Postanschrift: 
BHT-Baugrund Hessen-Thüringen • Ständeplatz 23 • 34117 Kassel Ständeplatz 23 

34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen Durchwahl Datum. 
Schaal/Le 15/16 30. März 1995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrlchsplatz 2. BA 
AZ 1271/94 

Befreiungsanträge 

1. Befreiungsantrag 
zur Ausführung des oberirdischen Pavillons zum Ausgangsbauwerk 'Obere 
Königstraße' 

Wir beantragen Befreiung von der textlichen Festsetzung Nr. 2 des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes 1/38 um das oberirdische Bauwerk mit Außenabmessungen von ca. 
17 X 4,2 m, entsprechend den eingereichten Bauantragsplänen, an der 'Oberen 
Königstraße' als nicht kleinteilige Anlage errichten zu dürfen. 

Begründung: 
Entsprechend dem Magistratsbeschluß vom 21.03.95 ist im Bereich der 'Oberen 
Königstraße' ein Ein- und Ausgangsbauwerk entsprechend dem Vorentwurf PAS vom 
01.03.1 994 zu errichten: 
'Das Bauwerk ist exakt auf die Platzachse zu beziehen und zwischen der ersten und 
zweiten Baumreihe - vom Platz her gesehen - anzuordnen'. 
Grundlage für den Entwurf PAS war der Wunsch der Stadt Kassel an dieser Stelle ein 
repräsentatives und großzügiges Ein- und Ausgangsbauwerk zu errichten, 
wir bitten daher im Interesse der Stadt Kassel, entsprechend dem Magistratsbeschluß 
um Befreiung von den textlichen Festsetzungen Nr. 2 des Bebauungsplanes. 

... / 2 

Sitz: Ständsplatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer; Horst Winterstein, Helmut Doublier - Handelsregister HRA 9618 AG Kassel 

Bankverbirvdung: Landesbank Hessen-Thürir>gen Girozentrale Ffm„ Konto-Nr. 64 322 003 (BLZ 600 500 00| 
1127\0330-SM2.TXT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Seite 2 zum Schreiben vom 30. März 1995 

2. Befreiungsantrag 

Wir beantragen Befreiung von den textlichen Festsetzungen Nr. 8 des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 1/38 und beantragen, daß folgende, zu 
erhaltende Bäume wegfallen: 

a) 5 Kaiserlinden, nordwestlich an der Achse -4 

Begründung: 
Durch die Errichtung des Ausgangsbauwerks 'Obere Königstraße' sind die 5 
Kaiserlinden gefährdet. 
Da die Bäume nicht zu erhalten sind, werden Sie gefällt und im Zuge 
Oberflächenneugestaltung - entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen der Stadt Kassel und der BHT/GKH - neu gepflanzt. 

b) 3 Baumhasel, nordöstlich an der Achse 4 - 6 

Begründung: 
Vorgeschlagen wurde die Fällung der Baumgruppe von Seiten des Gartenamtes 
mit der Begründung, daß diese für einen barocken Platz untypisch sei und sie 
die Blickbeziehung von der 'Oberen Königstraße' zum Fridericianum einschränkt. 
Die Entscheidung wurde von Herrn Stadtbaurat Hellweg getroffen. (Bezug 
Schreiben der PAS vom 21.-03.95) 

c) 3 Gledetschien, nördlich an der Achse 16-17 

Begründung: 
Durch Absenken des Platzniveaus in diesem Bereich sind die Bäume nicht zu 
erhalten. 
Sonst wie vor. 

d) 7 Kaiserlinden, südwestlich an der Achse 5 - 8 

Begründung: 
Entsprechend dem Magistratsbeschluß vom 21.03.1994 "Der Ein- und Ausgang 
Verlängerung der 'Unteren Karlstraße' ist so auszuführen, daß anstelle eines 
Baumes der Ein- und Ausgangspavillon eingeordnet wird". 
Darüberhinaus sind 2 weitere Bäume zur Akzentuierung der historischen 
Wegeachse 'Untere Karlstraße' zu fällen. 
Durch die Errichtung der Ausgangsbauwerke 'Obere Karlstraße' sind 4 weitere 
Bäume gefährdet und müssen wahrscheinlich gefällt werden. 
Wir bitten um Befreiung. 

... /3 

Sitz: Ständeplatz 23, 341 17 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winterstein, Helmut Doublier - Handeisreoister HRA 9618 AG Kassel 

Bankverbirrdung; Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm.. Konto-Nr. 64 322 003 IBLZ 600 600 001 



■ BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Seite 3 zum Schreiben vom 30. März 1995 

e) 4 Linden, nordöstlich von den Achsen -1 / -3 

f) 

Beoründuno: 
Durch die Ausführung der neuen, durchgängigen Treppenanlage zwischen 
'Oberer Königstraße' und Friedrichsplatz sind die Bäume nicht zu erhalten und 
müssen gefällt werden. 
Die erforderlichen Maßnahmen sind mit dem Gartenamt, der Unteren 
Denkmalschutzbehörde und Herrn Stadtbaurat Hellweg abgestimmt worden. 
Wir beantragen Befreiung. 

1 Baum, südwestlich von der Achse 15-17 

Begründung: 
Wir bitten um Befreiung w.v. 
Der Baum kann im Zuge der Baumaßnahme nicht erhalten werden. 
Der Baum wird gefällt und im Zuge der Oberfiächenneugestaltung durch eine 
Nachpflanzung entsprechend der abgestimmten Oberflächenplanung ersetzt. 

3. Befreiungsantrag 

Beantragt wird gern. § 68 (3) HBO die Befreiung von den Festsetzungen des § 4 (1) 
GaVO hinsichtlich der erforderlichen Stellplatzlänge von 5,oo m und die Zulassung 
einer von den Festsetzungen abweichenden Stellplatzlänge von 4,70 m. 

Begründung: 
Die Stellplatzgeometrie ergibt sich aus der möglichen Breite des Bauwerks in 
Abhängigkeit vom Stützenraster und der erforderlichen Fahrgassenbreite sowie der 
geforderten Mindestgröße für eine PKW-Stellfläche. 

Der gewählte Aufstellwinkel beträgt 67°. Die Stützen des Tragwerks stehen außerhalb 
der erforderlichen Stellplatzflächen. 

Die Verkürzung der Stellplatzlängen durch die Überlagerung der Stellplatzeckbereiche 
mit der Fahrgasse und den Wandflächen ist im Benutzungsfall nicht mit 
Einschränkungen verbunden, da die überschnittenen Eckflächen durch parkende 
Fahrzeuge nicht in Anspruch genommen werden und somit eine übersichtliche und 
hindernisfreie Benutzung der Stellflächen gewährleistet ist. 

4. Befreiungsantrag 

Beantragt wird gern. § 68 (3) HBO die Befreiung von den Festsetzungen des § 4 (2) 
GaVO hinsichtlich der erforderlichen Fahrgassenbreite von 4,84 m bei einer 
Schrägaufstellung von 67° und die Zulassung einer von den Festsetzungen 
abweichenden Fahrgassenbreite von 4,75 m. 

... /4 

Sitz; Ständeplatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Wimerstein, Helmut Doublier - Handelsregister HRA 9618 AG Kassel 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 54 322 003 (BLZ 500 500 001 
1127\0330-SM2.TX7 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Seite 4 zum Schreiben vom 30. März 1995 

Begründung: 
Die erforderliche Fahrgassenbreite ist eine Funktion des gewählten Aufstellwinkels. Da 
in einer öffentlichen Großgarage zugunsten vereinfachter Parkvorgänge Einbahnverkehr 
anzustreben ist, werden die Vorteile einer Schrägaufstellung genutzt. Da zudem die 
eigentlichen Fahrgassen ausreichend breit für ein Vorbeifahren an Fußgängern und 
rangierenden Fahrzeugen sein sollten, sind Aufstellwinkel zwischen 60° und 75° 
anzustreben, womit auch die Einhaltung des richtungsbezogenen Einbahnverkehrs im 
wesentlichen unterstützt wird. 
Der Winkel der Aufstellung beträgt 67°. 
Da die Fahrgassenbreite eine Funktion des gewählten Aufstellwinkels ist, ergibt sich 
für diese eine Breite von 4,75 m. Durch die Verkürzung der Fahrgassenbreite ergeben 
sich keine Hindernisse bei der Benutzung, da der übersichtliche Einrichtungsverkehr 
und die Stellung der konstruktiven Stützen ein leichtes und hindernisfreien Ein- und 
Ausparken ermöglichen. 

Zu Pkt. 5 und 6 wird keine Befreiung beantragt. 
Mögliche Beauflagungen sollten seitens des Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege über 
die Nebenbestimmungen zum Bauschein erfolgen. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

cc: Magistrat der Stadt Kassel, 
Herrn Stadtbaurat Hellweg 
Herrn Pakuweit 
Herrn Baudirektor Meister 

1l27\0330-SM2.na 

Sitz: Ständeplatz 23. 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winterstein, Helmut Doublier • Handelsregister HRA 9618 AG Kassel 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thürirtgen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. S4 322 003 (BLZ 500 500 001 
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Ohlmeier Architekten BDA 
z Hd Herrn Ohlmeier 
Stephenstraße 12 

34131 Kassel 

/ Frankfurt, den 21-Ü3-95 Ha 
Friedrichsplatz Kassel 2. BA 
Baugenehmigung ~ Befreiungeantrag 

Sehr geehrter Herr Ohlmeier, 

hiermit erhalten Sie unsere Stellungnahme zu dem Schriftsatz von 
Herrn schminke - Bauaufsicht Stadt Kassel vom 16.03.95, mit der Bitte 
um Kenntnisnahme und Berücksichtigung. 

b. Eine Befreiung ist in diesem Funkt seitens des Bauherrn nicht er- 
forderlich. 
vorgeschlagen wurde die Fällung der Baumgruppe von seiten des 
Gartenamts mit dar Begründung, daß diese für einen barocken Platz 
untyplach sei und sie die Blickbeziehung von der Obere Königsstraße 
zum Fridericianuin eingeschränkt. Die Entscheidung wurde von Herrn 
Stadtbaurat Hellweg getroffen. 

5. Eine Befreiung, wie sie hier vorgeschlagen wird, ist nicht erfor- 
derlich. 
Das Ausgangsbauwerk "Obere Königsstraße" ist mittels Sicherheits- 
schleuse im Sinne das S 10 GaVo von dem Garagenbauwerk getrennt, 
und zudem mit eigenem Fluchttreppenhaus auagestattet. 
Für die’ Errichtung der Aufzugsanlaga ist somit nicht der S9 GaVo, 
sondern der §36 HBO maßgebend. Beachten Sie bitte den § 36.1. 

Das Ausgangsbauwerk "Obere Karlstraße'' wäre mittels Sicherheits- 
schleuee von dem Garagenbauwerk getrennt, entsprechend zu beur- 
teilen. 

6. Eins Befreiung, wie sie hier vorgeschlagen wird, ist ebenfalls 
nicht erforderlich, wenn das Ausgangsbauwerk "Obere Karlstraße" 
(nicht notwendige Treppe) mittels Sicherheitsschleuse von dem Ga- 
ragenbauwerk getrennt würde. 



BHT 

All-1 j<j<^ 

Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

h 'i 

BHT'Baugrund Hessen-Thüringen - Ständeplatz 23 - 34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Frau Finis-Sauer/Herren Pankuweit u. Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

Postanschrift: 
Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
 Telefax: 0561/91899-99 

[MAGISTRAT DER STAD^ 
i KASSEI 

lEing 12,ßPfi.1995 ^ 

ANL. 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Sch/ke 

Durchwahl 
15/16 

Datum: 
12. April 1995 

KURZBRIEF 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

o gern. tel. Rücksprache 

o Irrläufer 

o in Erledigung Ihres Schreibens vom 

o mit Dank zurück 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

0 weitere Veranlassung 

o Erledigung 

o Stellungnahme 

o Prüfung 

0 telefonischer Rücksprache 

0 Unterschrift 

o Rückgabe 

X Verbleib bei Ihnen 

o 

folgende Nachricht: 

Unsere Aktennotizen vom 10.04.1995. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

hp— 

SiU: Ständeplstz 23. 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winteratem. Helmut Doublier - Hartdelsreglster; 

Bankverbirvluno: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 64 322 003 (BLZ 500 600 00) 
1127\L-FINIS.TXT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2, BA KG 

Ständeplatz 23, 34117 Kassel, Tel.: 05 61/9 18 99 0, Fax: 05 61/9 18 99 99 

AKTENNOTIZ 

Bauvorhaben: 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA Seite i 

Betreff: Teil- u. Gesamtbaugenehmigung für Tiefgarage 2. BA 

Ort: Amt f. Bauordnung u. Denkmalpflege Stadt Kassel 

Datum: 

Teilnehmer: 

05.04.1995, ab 16:30 Uhr 

Herr Pankuweit 
Herr Schminke 
Herr Meister 
Herr Ohlmeier 
Herr Hartmann 
Herr Fillies 
Herr Schaal 

- Amt f. Bauordnung u. Denkmalpflege ^ ‘ - n- 
- w.v. » 
- Koordinator der Stadt Kassel ' 
- Ohlmeier Architekten “ 
-PAS . - 
-GKH Kassel ' —   
- w.v. 

Verteiler: siehe Teilnehmer 
zusätzlich: 
Herr Stadtbaurat Hellweg 

Weitere Teilbaugenehmigungen werden vom Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
schnellstmöglich an den Bauherrn übergeben. 
Die Teilbaugenehmigung wird für alle Bauleistungen des Tiefgaragenbauwerkes von Achse 0-19 
kurzfristig erteilt. 
Der erforderliche Prüfbefund vom Ingenieurbüro Slomski zur Statik liegt vor. 
Über die Befreiung der Brandschutzauflagen für Treppenraum und Aufzug im Ausgangsbauwerk 
Obere Karlsstraße und Obere Königsstraße gibt es noch keine abschließende Einigung. 
Die erforderliche Ausführung des zusätzlichen Not-Treppenhauses am Ausgangsbauwerk Obere 
Königsstraße wird seitens der GKH/BHT in Frage gestellt. 
Für eine evtl. Anbindung des Kaufhauses Königsgalerie über einen Tunnel an die Tiefgarage wird 
die GKH/BHT kein zusätzliches Treppenhaus verhalten. 
Vor Abschluß der Betreiberfrage wird seitens der Bauherrschaft gewünscht, die Genehmigung für 
das Ausgangsbauwerk Obere Königsstraße zurückzustellen. 

Aufgestellt: Schaal/ke 
Kassel - 10.04.1995 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

n2AA-041O,rXT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

« Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHT-Baugrund Hessen-Thüringen ■ Ständeplatr 23 • 34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

Postanschrift: 
Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

I E 

Ihr 2eiohen/lhr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/Le 

Durchwahl 
15/16 

Datum: 
24. April 1995 

KURZBRIEF 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

o gern. tel. Rücksprache o in Erledigung Ihres Schreibens vom 

0 Irrläufer o mit Dank zurück 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

o weitere Veranlassung 

o Erledigung 

o Stellungnahme 

o Prüfung 

folgende Unterlagen: 

'Verteiler' zu Prüfbericht 94474 Nr. 4 des Büros Slomski vom 07.02.1995. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

gez. Jörg Schaal i.A. Karin Lecke 

0 telefonischer Rücksprache 

o Unterschrift 

o Rückgabe 

0 Verbleib bei Ihnen 

o 

Sitz: Ständeplatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winterstein, Helmut Doublier • Handelsregister; 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 64 322 003 (BL2 500 BOO 00) 
n27\L-SCHMIN.TXT 
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Dipl.-Ing.W. Slomski 
Prüfingenieur für Bauatetlk 

Beratender ingenleurVBI.VSVI 

Blatt 4 zu Prüfbericht 94 474 isir. 4 vom 07.02.1995 Am Alten Rathaus 5 
34253 Lohfelden/Kassei 
Telefon 0561/515041 
Telefax 0661/5101270 

PRÜFERGEBNIS 

Die beilieflenden Pläne de« Fntwurfftvarfagfifirg. stlmmAn mit den geprüften Unterlagen 
überein. 
5ie~ Pfüfungsunterlagen sind bei Beachtung der Prüfeintragungen und Prüfbemerkungen 
fnächater Abschnitt} und in Obereirstimmung mit den z.Zt. gültigen Bestimmungen richtig 
und vollständig. 
Gegen die geplante Bauausführung bestehen in statischer Hinsicht keine Bedenken, wenn 
die geprüften Bauunterlagen zugrunde gelegt werden. 

PRÜFBEMERKUNGEN 

1. 
Die vorgelegtan Berechnungen der Decken und der Rahmensysteme wurden durch 
Gegenrechnungen geprüft. Es ergaben sich gute Übereinstimmungen in den Ergebnissen. 

\ Die Bewehrungs- und Konstruktionszeichnungen sind vor Baubeginn noch über das zu- 
■ I ständige Bauamt zur Prüfung einzureichen. 

l) 

Aufgestellt: 07.02,1995 

VERTEILER 
1 X Amt f. Bauordn. u. Denkmalpflege 
1 X Bauherr über Amt 
1 X Dr. Meyar 
1 X z.d.A. 
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Akten/eichen Anlage zum GebOhrenbescheld vom: 

Gebührenberechnung 

Befreiung von planungs- und baurechtlichen Vorschriften: 

LZJ (Esl 
ie durchschnittlichen Rohbaukosten betragen: 

(Es handelt sich hierbei um durchschnittliche Rohboukosten (e cbm, die vom zuständigen 
Landesminislerium ermittelt wurden und (öhrlich mittels Erloß neu festgesetzt werden] 

Fachtechnisch und rechnerisch richtig 

Die genehmigungspflichtigen Herstellungskosten betragen: 

k 
Amtsbezeichnung/Vergütungsgruppe 

I _ 1 Nach § 1 des Hessischen Verwallungskosfengesefzes i, d. Fassung vom 6. 2. 1974 (GVBL Nr. 5 v, 13. 2. 1974) in Verbindung mit der Bauaufsichtsgebührensatzung der 
I D I Stadt Kassel vom 14. 6. 1976 (Kasseler Wochenblatt Nr. 26 v. 25. 6. 1976) und der Verwaltungskostenordnung der Stadt Kossel unter Berücksichtigung evtl, eingetretener Änderungen berechnen sich die Gebühren wie folgt: 

Abschnitt, Ziffer der 
Gebührensatzung 

Rohbaukosten/Herslellungskosten/ 
Moße/Zeit/u. a. (M = Mindestgeb.) 

Zeitaufwond/Gebührensatz 
DM% 

Gebühren/Auslogen. 
DM 

nzo. 

to 

Gebühr für die Kanalongoben des Tiefbouamtes (II Nr. 7 der Verwaltungskostenordnung) 

Prüfgebühr für den Wärmeschutzncchweis 

Prüfgebühr für die statische Berechnung i (5) 

Prüfgebührfur die statische Berechnung I (5) 

BouschÜdschutzhülle 

Begloubigungen/Fotokopien 

abzüglich bereits gezohlter Gebühren (z. B. onzurechnende Gebühren für Vorschußzahlung u.a.) 

t 1}^' ^ 3~3 

Kassenzeichen 
Zu zahlender Betrag; ^ 

V 

Mitteilung an die Bautehverlage Q ja nein 

/v. -OÖä 
Z-4^ 

-63- (CMS) Sachlich und rechnerisch richtig 

Aktenzeichen Kassel, den 
I 6. April 1995 

Stadt Kossel ■ 34112 Kassel 

1^‘t • 

Stadt Kassel 

Magistrat 

Amt für 
Bauordnung 
und 
Denkmalpflege 

bs# 

Für persönliche Rücksprachen: 
SCHMINKE 

Zimmer: Telefon Durchwahl: 
(0561)7 87- 

SCHREIBANWEISUNG 

1. Baugenehmigung 

gemäß § 96 Hessische Bauordnung 

Bauvorhoben: 

jSUW: ” U . 7^. ol-O-? Cf 
ouf dem Grundstück in Kassel; 

11 
Gern. Flur Flurstück 

Auf Antrag wird Ihnen nach § 96 der Hessischen Bauordnung (HBO) unbeschadet der Rechte Dritter die 
Genehmigung erteilt, das vorgenannte Bauvorhaben entsprechend den beigefügten, mit Genehmigungs- 
vermerk versehenen Bauvorlagen unter Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Auflagen, Bedin- 
gungen und Hinweise auszuführen. 

Ausnahmen werden zugelossen von 

Die Unanfechtbarkeit der Befreiung - des BefreiungsheScheides - vom 
1st Voroussefzung dieser Baugenehmigung 

Rechtsbehelfsbelehrungf^ 

Gegen diesen Bescheid steht Ihnen der Widerspruch zu. Er ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Beschei- 
des schriftlich oder zur Niederschrift beim Magistrat der Stadt Kassel, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, Obere 
Königsstraße 8, 34117 Kassel, einzulegen. Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn der Widerspruch unmittelbar an 
das Regierungspräsidium in Kassel, Steinweg 6,34117 Kassel, gerichtet wird. 
Im Auftrag 

yf/ 

Dieser Bescheid wird nicht unterschrieben. 

Bestandteile dieser Baugenehmigung sind Beiblatt 1 - und folgende Anlagen: 

S., 

□ Baubeschreibung(en) 

□ Betriebsbeschreibung(en) 

□ LageplanZ-plöne 

□ Bauzeichnung(en) □ Flurkarte(n) 

□ FlöchengestaltungsplanZ-pläne 

^ Statische Berechnung(en) 

□ Übersichtsplan 

□ Wörme+ Schallschutzberechnung(en) 

□ Baubeginnsanzeige 

□ Bauzustandsanzeige(en) □ rot 

□ grün 

n Kennzeichnung der Baustelle 

□ Befreiungsbescheid 

□ Überzählige 

□ gelb 

□ Blau 

Bitte die Rückseite beachten! 

-63- (048) 



Ausnahmen/Auflagen 

Text Nr.: Varibalen (Einfügungen): Ergänzungstext: 

Bei voller Seite bitte Ergänzungsblatt verwenden I 



27/03 '95 12:16 FAX 49 561 787 6090 STADT KASSEL 67 STADT KASSEL 63 ilOOl 

Telefax 

Bftte sofort Güshändlgen an 
r 

L 

“I 

J 

Stadt Kassel. 

Magistrat 

Stadt Kassel - 341T2Kbs5eI 

Amt: 

Auskunft erteilt: ^ 

Telefon: [0561] 787-J0?6 

Telefax: (0561) 

[0561] 787-2253 (Zenfraianschiuö) 

Datum: 

bs# 

Mit der Bitte um 
Kenntnis- Stellung-   Ent- 

0 nähme | | nähme | | Erledigung | | Prüfung | | Scheidung | |. 

und 

1 I Verbleib . l^ückgabe Q Welterierfung an  

Dieses Telefax umfcBt Insgesamt Seiten. • Diese Mitteilung wird nicht unterschriebenl 



27/03 '95 12:17 FAX 49 561 787 6090 STADT KASSEL 67 STADT KASSEL 63 ®002 

- 6/ - Kassel, 27.03.1995 
Az-r - 6713 -/969 II Herr Tfiitke/Tr 

Tel.: 30 76 

Errichtung einer Tiefgarage C2- Bauabschnitt) auf dem 
Friedrichsplatz 
hier: Beseitigiing von Bäumen 

Im Zuge des Baufortschrittes im Bereich der T3.efgarage Fried- 
richsplatz (2. Bauabschnitt} sind bzw. verden aus unterschied-^ 
liehen Gründen weitere Saumfällungen erforderlich.- 

Die vier- Linden, deren Erhalt in' unserer Stellungnahme vom 
06.02.1995 unter Auflage 4 festgesetzt war, sind zwischenzeit- 
lich gef ällt worden . 

Im Bereich der vorhandenen Unterführung Steinweg ist wegen der 
erforderlichen. Aufstellung eines Großkrans ein weiterer Baum 
gefällt worden. Inwieweit weitere Bäume im Bauverlauf noch be- 
troffen werden, bleibt abzuwarten. 

Wir weisen -darauf, hin, daß die vorgenannten Fällungen nicht 
Gegenstand--des- Eauantrags und somit unserer Stellüngnahms vom 
06.02.1995 waren. 

Wir gehen davon-aus, daß der Bauherr verpflichtet -wird,, die 
erforderlichen Befreiungen von der festlichen Festsetzung 
Nf. 8 des Bebauungsplanes 1/38 zu beantragen- Die Festsetzung 
einer .jErsat.zlelstung gemäß t^r, '9 der textlichen Festsetzung im 
B-Plan 1/38. (Neuanpflanzungen und/oder Geldleistung) behalten 
wir uns ausdrücklich vor. 

Wir bitterji den Bauherrn ln geeigneter. Weise zu infortnieren. 

Czypionka 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 
Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Ständeplatz 23, 34117 Kassel, Tel.: 05 61/9 18 99 0, Fax: 05 61/9 1 8 99 99 

AKTENNOTIZ 

Bauvorhaben: 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA Seite i 

Betreff: Teil- u. Gesamtbaugenehmigung für Tiefgarage 2. BA 

Ort: Amt f. Bauordnung u. Denkmalpflege Stadt Kassel 

Datum: 05.04.1995, ab 16:30 Uhr 

Teilnehmer: 

Verteiler: 

Herr Pankuweit 
Herr Schminke 
Herr Meister 
Herr Ohlmeier 
Herr Hartmann 
Herr Fillies 
Herr Schaal 

- Amt f. Bauordnung u. 
- w.v. 
- Koordinator der Stadt 
- Ohlmeier Architekten 
- PAS 
- GKH Kasse! 
- w.v. 

siehe Teilnehmer 
zusätzlich: 
Herr Stadtbaurat Hellweg 

Denkmalpflege 

Kassel 
i1 8. April 

b 3 

1995 

Weitere Teilbaugenehmigungen werden vom Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
schnellstmöglich an den Bauherrn übergeben. 
Die Teilbaugenehmigung wird für alle Bauleistungen des Tiefgaragenbauwerkes von Achse 0-19 
kurzfristig erteilt. 
Der erforderliche Prüfbefund vom Ingenieurbüro Slomski zur Statik liegt vor. 
Über die Befreiung der Brandschutzauflagen für Treppenraum und Aufzug im Ausgangsbauwerk 
Obere Karlsstraße und Obere Königsstraße gibt es noch keine abschließende Einigung. 
Die erforderliche Ausführung des zusätzlichen Not-Treppenhauses am Ausgangsbauwerk Obere 
Königsstraße wird seitens der GKH/BHT in Frage gestellt. 
Für eine evtl. Anbindung des Kaufhauses Königsgalerie über einen Tunnel an die Tiefgarage wird 
die GKH/BHT kein zusätzliches Treppenhaus verhalten. 
Vor Abschluß der Betreiberfrage wird seitens der Bauherrschaft gewünscht, die Genehmigung für 
das Ausgangsbauwerk Obere Königsstraße zurückzustellen. 

Aufgestellt: Schaal/ke 
Kassel - 10.04.1995 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

1I27\A-0410.TXT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHT-Baugrund Hessen-Thüringen • Ständeplatz 23 • 34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 

Amt für Bauordnung und 

Denkmalpflege -63- 

z.Hd. Herrn Schminke 

Rathaus 

Postanschrift: 
Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

i a. April 1995 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/ke 

Durchwahl 
15/16 

Datum; 
12. April 1995 

Betr.; Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

hier: Weitere Teilbaugenehmigungen 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

über die bereits vorliegenden Teilbaugenehmigungen für Verbau-, Erd-, Gründungs- und 
Kanalbauarbeiten bitten wir um weitere Teilbaugenehmigungen für die Ausführung der 
Baukonstruktion von Achse 0 - 19 mit Bauwerkssohle, Stützen, Außenwänden, 
Geschoßdecken und Not-Treppenhäuser. 

Nach Rücksprache mit dem Ingenieurbüro Dr. Meyer sowie dem Ingenieurbüro Slomski, das 
mit dem Prüfauftrag für Statik, Konstruktions- und Bewehrungsplänen beauftragt ist, gibt es 
hinsichtlich der Ausführung v.g. Bauteile in stat. Hinsicht keinerlei Bedenken. 

Die geprüften Schal- und Bewehrungspläne für die Bauabschnitte von Achse 8 - 1 9 im 1. u. 
2. Untergeschoß, liegen dem Prüfstatiker komplett vor. 

Nach unserer Information sind die Pläne bereits geprüft, so daß einer Teilbaugenehmigung 
nichts mehr im Wege steht. 

Seite 2 

Sitz: Stsndeplatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winterstein, Helmut Doublier - Harvlelsregister: 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 54 322 003 (BLZ 500 600 00} 
1127\0412STAD.TXT 



/ 

BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Wir erbitten kurzfristig die Teilbaugenehmigung. 

Um Antwort wird gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

CC: Herrn Amtsleiter Pankuweit, Herrn Stadtrat Heilweg, Herrn Baudirektor Meister, GKH-Ffm., RA Goß, RA 
Haubrich 

- 2 - 

1127\M12STAD.TXT 

Sitz: Stsndeplstz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsfühfer; Horst Winterstein, Helmut Doublier - HarvJelsreoister: 

Bankverbindurtg: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 64 322 003 (BLZ 500 500 00) 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co.;— 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHT'Baugrund Hessen-Thüringen - Ständeplatz 23 - 34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Pankuweit 
Rathaus 

34112 Kassel 

Postanschrift: 
Ständeplatz 23 
34117 Kassel 

..... Telefon: 0561/91899-0 
fsacsh; , ../»u^Telefax: 0561/91899-99 

-Vrt f«: jnd 

2 a 
£ Z 'i.erl 

8 f April 19 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unsor Zeichen 
Schaal/ke 

Durchwahl 
-15/-16 

Datum; 
12. April 1995 

KURZBRIEF 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

o gern. tel. Rücksprache 

0 Irrläufer 

o in Erledigung Ihres Schreibens vom 

0 mit Dank zurück 

Mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

o weitere Veranlassung 

o Erledigung 

o Stellungnahme 

o telefonische Rücksprache 

o Unterschrift 

o Rückgabe 

X Verbleib bei Ihnen 

folgende Unterlagen: 

Unsere Schriftstücke vom 12.04.1995 an Herrn Schminke. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

i.A. 

Silz: Siändeplatz 23. 34117 Kassel 
Geschlftsfütirer: Horst Winterstein, Helmut Doublier - Haridelsregister: HRA 9618 AG Kassel 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 64 322 003 IBLZ 600 600 OOl 
1127\IC-PAWK.'na 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHT-Bauflnjnd Hessen-Thüringen ■ Ständeplatz 23 • 34117 Kassel 
Postanschrift: 
Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Magistrat der Stadt Kassel 

Amt für Bauordnung und 

Denkmalpflege -63- 

z.Hd. Herrn Schminke 

Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/ke 

Durchwahl 
15/16 

Datum; 
12. April 1995 

Betr.: Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 
hier: Gesamtgenehmigung für Bauvorhaben Tiefgarage 2. BA 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

gern. § 96 Absatz 5 der hess. Bauordnung beantragen wir die Einzelbauwerke - Ausgang 
Obere Königsstraße - und - Ausgangsbauwerk Obere Karlstraße - von der Baugenehmigung für 
das Tiefgaragengebäude vorerst auszunehmen. 

Somit sollte es uns möglich sein, die gegensätzlichen Auffassungen hinsichtlich der 
Brandschutzbeauflagung für Treppenhaus und Aufzüge dieser beiden Bauteile, unabhängig 
von der Gesamtgenehmigung, abschließend und einvernehmlich zu regeln. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

CC: Herrn Amtsleiter Pankuweit, Herrn Stadtrat Hellweg, Herrn Baudirektor Meister, GKH-Ffm. RA Goß, RA 
Haubrich, PAS - Hr. Hartmann, Ohlmeier Architekten 

Siu: Ständeplatz 23, 341 17 Kassel 
Geschiftslührer: Horst Winterstein. Heimut Doublier • Handelsrecister; 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ftm., Kon!o-Nr. B4 322 003 (BLZ 500 500 00) 
1127\0412STA1.TXT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 
Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHT-Baugrund Hessen-Thüringen • Ständeplatz 23 • 34117 Kassel 
Postanschrift: 
Ständepiatz 23 
34117 Kassel 
Telefon; 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Magistrat der Stadt Kassel 

Amt für Bauordnung und 

Denkmalpflege -63- 

z.Hd. Herrn Schminke 

Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/ke 

Durchwahl 
15/16 

Datum: 
12. April 1995 

Betr.: Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

hier: Weitere Teilbaugenehmigungen 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

über die bereits vorliegenden Teilbaugenehmigungen für Verbau-, Erd-, Gründungs- und 
Kanalbauarbeiten bitten wir um weitere Teilbaugenehmigungen für die Ausführung der 
Baukonstruktion von Achse 0 - 19 mit Bauwerkssohle, Stützen, Außenwänden, 
Geschoßdecken und Not-Treppenhäuser. 

Nach Rücksprache mit dem Ingenieurbüro Dr. Meyer sowie dem Ingenieurbüro Slomski, das 
mit dem Prüfauftrag für Statik, Konstruktions- und Bewehrungsplänen beauftragt ist, gibt es 
hinsichtlich der Ausführung v.g. Bauteile in stat. Hinsicht keinerlei Bedenken. 

Die geprüften Schal- und Bewehrungspläne für die Bauabschnitte von Achse 8 - 19 im 1. u. 
2. Untergeschoß, liegen dem Prüfstatiker komplett vor. 

Nach unserer Information sind die Pläne bereits geprüft, so daß einer Teilbaugenehmigung 
nichts mehr im Wege steht. 

Seite 2 

Sitz: Ständeplatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer; Horst Winterstein. Helmul Doublier • Handelsregister: 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Rm., Konto-Nr, 54 322 003 IBLZ 600 500 00) 
1l27\0412STAD.rXT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 
Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Wir erbitten kurzfristig die Teilbaugenehmigung. 

Um Antwort wird gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

CC: Herrn Amtsleiter Pankuweit, Herrn Stadtrat Hellweg, Herrn Baudirektor Meister, GKH-Ffm., RA Goß, RA 

- 2 - 

Haubrich 

1127\0412STAD.TXT 

Sitz; Sländeplatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winterstein. Helmut Doublier - Handelsregister: 

Bankverbindung: tandesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 64 322 003 IBLZ 500 600 00) 



G !> 

BHT - Baugrund Hessen - Thüringen g i ; n' " 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, // 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. ' 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHT-Baugrund Hessen-Thüringen - Ständeplatz 23 ■ 34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zetchen/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/ke 

Postanschrift: 
Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

- Airn far rr-:i . 

Eint : 1 ! 

Durchwahl Datum: 
15/16 19. April 1995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 
Teilbaugenehmigung für Tiefgarage 2. BA 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

bezugnehmend auf Ihr heutiges Gespräch mit unserem Herrn Schaal und unserem Schreiben 
vom 12.04.1995, bitten wir schnellstmöglich um Hergabe weiterer Teiibaugenehmigungen für 
die Ausführung der Baukonstruktion von Achse 0-19 mit Bauwerksohle, Stützen, 
Außenwänden, Geschoßdecken und Not-Treppenhäusern. 

Die erforderlichen Schal- und Bewehrungspläne für den Bauabschnitt 1 und 2 wurden von 
Ing.-Büro Dr. Meyer bereits Ende März 95 an das Büro Slomsky zur Prüfung übergeben und 
gemeinsam abgestimmt. 

Nach Rücksprache mit dem Prüfstatiker bestehen gegen weitere Teiibaugenehmigungen, für 
die von uns geforderten Bauteile, keine Bedenken. 

Wir benötigen dringend die Teilbaugenehmigungen für die o.a. Bauteile, da gern. 
Bauzeitenplan ab dem 02.05.1995 mit der Ausführung der Gebäudelängswände, der Sohle 
und der Stützen im Bereich der Achse 9-19 und folgende begonnen wird. 

Wir bitten unserem Wunsch nach einer weiteren Teilbaugenehmigung zu entsprechen. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

CC: Herr Hellweg Stadtbaurat-61- 
Herr Pankuweit Amtsleiter -63- 
Herr Meister Baudirektor -66- 
GKH Herren RA Goß und RA Haubrich 

Sitz: Ständeplscz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winterstein, Helmut Doublier - Handelsregister 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 64 322 003 (SLZ 500 500 001 
1t27\0419-MAG.TXT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

2 1. April 1995 

4 

Postanschrift: 
BHT-Baugrund Hessen-Thüringen - Ständeplatz 23 - 34117 Kassel StändCplStZ 23 

34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Magistrat der Stadt Kassel 

Amt für Bauordnung und 

Denkmalpflege -63- 

z.Hd. Herrn Schminke 

Rathaus 

34112 Kassel 

'laci tv;,,-' 

, 2 01 .. 'HQ' I 

I mi/H 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/ke 

Durchwahl 
15/16 

Datum: 
12. April 1995 

Betr.: Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 
hier: Gesamtgenehmigung für Bauvorhaben Tiefgarage 2. BA 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

gern. § 96 Absatz 5 der hess. Bauordnung beantragen wir die Einzelbauwerke - Ausgang 
Obere Königsstraße - und - Ausgangsbauwerk Obere Karlstraße - von der Baugenehmigung für 
das Tiefgaragengebäude vorerst auszunehmen. 

Somit sollte es uns möglich sein, die gegensätzlichen Auffassungen hinsichtlich der 
Brandschutzbeauflagung für Treppenhaus und Aufzüge dieser beiden Bauteile, unabhängig 
von der Gesamtgenehmigung, abschließend und einvernehmlich zu regeln. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

CC: Herrn Amtsleiter Pankuweit, Herrn Stadtrat Heilweg, Herrn Baudirektor Meister, GKH-Ffm. RA Goß, RA 
Haubrich, PAS - Hr. Hartmann, Ohlmeier Architekten 

Sitz: StSndeplatz 23, 341 17 Kassel 
GescItäftsfOhrer: Horst Winterstein, Helmut Doublier - Handelsregister: 

Bankverbindung; LaivJesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 54 322 003 IBL2 600 500 00) 
1127\0412STA1.TXT 
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-J 

Q^u,- 6 3 2 0 3 
fl. - pn; t995 

Magifitrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
Rathaus 

34117 Kassel 

Hei 09.02.1995 

Bauvorhaben: 
Bauherr; 
BA*Nummer; 
Prüfnummer: 

Tiefgarage Friedrichsplatz, 2. BA, Kassel 
TFK II vertreten durch GKH mbH, Kassa! 
1271/94 
94 474 

Sehr geehrter Herren, 

als Anlage erhalten Sie: 

- Prüfbefund Nr. 4 vom 07,02.1995 

• Prüfbericht 94 474 Nr, 4 vom 07.02.1995 
mit den geprüften Unterlagen (Bauherrnexemplare) 

1- fach 

2- fach 

1 'fach 

1 Ordner mit allgemeinen Bauplänen 

Rechnungskopie 

Die Prüfexemplare bleiben bis zum Abschluß der Prüfung beim Prüfingenieur. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dipl. Ing. Wolfgang SlomskI 
Prüfl tgenleur für Baustatik 



Aktenzeichen Anioge zum Gebühfenbescheid vom: 

Gebührenberechnung 

Befreiung von planungs- und baurechtlichen Vorschriften: 

BDie durchschnittlichen Rohbaukosten betragen: 
(Es handelf 

Dndesmini 
(Es handelf sich hierbei um durchschnilliiche Rohbaulrosien je cbm, die vom zuständigen 
Londesministerium ermittelt wurden und johHich mittels Erlaß neu festgesetzt werden) 

Die genehmigungspflichtigen Herstellungskosten betragen: 

Fachtechnisch und rechnerisch richtig 

Amtsbezeichnung/Vergütungsgruppe 

Mitteilung an die Bautenverlage ja nein 

Zj (^32^'=^ 

-63- (0481 

Anawifertiie» 

Aktenzeichen / Kassel, den 

r? 2 77/9^/ 2 7. April 1995 

Stadt Kassel ■ 34112 Kassel 

Ujs‘0- - 

Stadt Kassel 

Magistrat 

Amt für 
Bauordnung 
und 
Denkmalpflege 

Für persönliche Rücksprachen: 
SCHMINKE 

Zimmer Telefon Durchwahl: 
IM 31? {0561)787- 6^36 

SCHREIBANWEISUNG 

Baugenehmigung 

gemäß Hessische Bauordnung 

Bouvorhaben: 

u 

auf dem Grundstück in Kassel; 

I ( 

Gern. Flur Flurstück 

Auf Antrag wird Ihnen nach § 96 der Hessischen Bauordnung (HBO) unbeschadet der Rechte Dritter die 
Genehmigung erteilt, das vorgenannte Bouvorhaben entsprechend den beigefügten, mit Genehmigungs- 
vermerk versehenen BauvoHogen unter Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Auflagen, Bedin- 
gungen und Hinweise auszuführen. 

Ausnahmen werden zugelossen von 

Die Unanfechtbarkeit der Befreiung - des Befreiungsbescheides - vom 
ist Voraussetzung dieser Baugenehmigung 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid steht Ihnen der Widerspruch zu. Er ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Beschei- 
des schriftlich oder zur Niederschrift beim Magistrat der Stadt Kassel, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, Obere 
Königsstraße 8, 34117 Kassel, einzulegen. Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn der Widerspruch unmittelbar an 
das Regierungspräsidium in Kassel, Steinweg 6, 34117 Kassel, gerichtet wird. 
Im Auftrag 

/ 

Dieser Bescheid wird nicht unterschrieben. 

Bestandteile dieser Baugenehmigung sind Beiblatt 1 - und folgende Anlagen: 

□ ßaubeschreibung(en) 

□ Betriebsbeschreibung(en) 

□ Lageplan/-p!äne 

□ Bauzeichnung(en) □ Flurkarte(n) 

□ FlöchengestaltungsplanZ-plöne 

□ Statische Berechnung(en) 

□ Übersichtsplan 

□ Wörme + Schallschutzberechnung(en) 

□ Baubeginnsanzeige 

□ Bauzustandsanzeige(en) □ rot 

□ grün 

□ Kennzeichnung der Baustelle 

□ Befreiungsbescheid 

□ Überzählige 

□ gelb 

D blou 

Bitte die Rückseite beachten! 

-63- (048) 



Ausnphmen/Auflagen Ausnahmen/Auf lagen 

Bei voller Seite bitte Ergänzungsblatt verwenden! 



24-APR-1995 11:37 GKH BUERÜ KPS5EL +49 561 91899 99 S.01 

BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co, 2 h, Aprii 1385 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. 6A KG 

Postanschrift; 
BHT-Baugrijnd Haaa«n-Thüfir>gen • StändeplaG 23 • 34117 Kassel StSndeplatZ 23 

34117 Kasse! 
Telefon; 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Magistrat der Stadt Kasse! 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zalchen/Ihr Schreibart Unser Zeichen Durchivshl Datum: 
Schaal/Le 15/16 24. April 1995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. 6A 

0 gern. tel. Rücksprache o in Erledigung Ihres Schreibens vom 

0 Irrläufer o mit Dank zurück 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

o weitere Veranlassung 

o Erledigung 

o Stellungnahme 

0 Prüfung 

folgende Unterlagen: 

■Verteiler’ zu Prüfbericht 94474 Nr. 4 des Büros Slomski vom 07.02.1995. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH 8t Co- 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

gez. Jörg Schaal I.A. Karin Lecke 

0 telefonischer Rücksprache 

0 Unterschrift 

0 Rückgabe 

o Verbleib bei Ihnen 

o 

S't:; Stindeol«» 33. 34117 Knsd 
Gsschäftafürw: Horsj Wintcfswiii, Helmut Douölie» ■ H«rJelafeoi?f«f; 

Bsnitwerbirdurio: LanCMbenk Hesaer>Thüriroer» GirozcrrT^al« Pfm.. Kemo-Nr. 64 322 003 !BLZ 800 600 001 
113AL-BCHMIK-TXT 



24-nPR-1995 li:38 GKH BUERÜ KRSSEL +49 561 91899 99 S.02 

Dipl-Ing. W. Slomski 

Prüfln^enfeur für Baiistatfic 

Berstencfer lnsanieurV8I.VSV( 

f    Blatt 4 zu Prüfbaricht 94 474 Nr, 4 vom 07.02.1935 Am Altan Rathaus 5 
34253 Lohfdldan/KassGl 
TdlefC»n 0561/515041 
Teletex 0561/5101270 

PRÜFERGEBNIS 

Die bßilieflcnden Pigne des Entvs^jrfsverfassers stimmen mit den geprüften Unterlaaen 
ubaroin. 
Dfe PrüfLingsuntorlagan sind bei Beachtung der Prilfeintrasungen und Prüfbemerkungan 
{nächster Abschniw) und in Übereinstimmung mit den z.Zt. gültigen Bestimmungen riehtio 
und voilsTfindig. 
Gegen die geplante Bauausführung bestehen in statischer Hinsicht kerna Bedenken, wenn 
die geprüften Bauunrerlagen zugrunde gelegt werden. 

PRÜFBEMERKUNGEN 

1. 
Di© vorgelegtan Berechnungen der Oroken und der Rahmensysterna wurden durch 
Gegenrochnungen geprüft. Es ergeben sich gute Öbereinstimmungen in den Ergebnissen. 

2. 
Dia Sewehrungs- und Konstruktionszeichnungen sind vor Baubeginn noch über das zu- 
ständige Bauamt zu: Prüfung oinzursichen. 

Aufgestoilt: 07.02.1995 

VERTEILER 
1 X Amt f. Bauordn. u. Denkmalpflege 
1 X Bauherr über Amt 
1 X Dr. Meyar 
1 V. z.d.A. 



Dipl.-Ing.W. Slomski 

Prüfingenieur für Baustatik 

Beratender Ingenieur VBI.VSVI 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
Rathaus 

34117 Kassel 

Am Alten Rathaus 5 
34253 Lohfelden/Kassel 
Telefon 0561/515041 
Telefax 0561/5101270 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht Mein Zeichen Tag 02.05.1995 

Bauvorhaben: 
Bauherr: 
BA-Nummer; 
Prüfnummer: 

Tiefgarage Friedrichsplatz, 2. BA, Kassel 
TFK II vertreten durch GKH mbH, Kassel 
1271/94 
94 474 

Sehr geehrter Herr Götte, 

als Anlage erhalten Sie, wie tel. mit Herrn Prof. Goss vereinbart,: 

1 Ordner Bauantragsunterlagen, geprüft zurück. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dipl.-Ing. Wolfgang Slomski 
Prüfingenieur für ßaustatik 

V. 

Bankverbindungen: Raiffeisenbank Kurhessen Kassei Kto.- Nr. 6188702 (BLZ 52060515) 
Kreissparkasse Kassel Kto.-Nr. 8 003 675 (BLZ 520 502 52) 

Stadtsparkasse Kassel Kto.-Nr. 032 375 (BLZ 52050151) 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BKT-ßaugrund Hessen-Thüringen ' Ständeplatz 23 -34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

16 Mal loocr Postanschrift: 8 t. mal Ständeplatz 23 
K*. 34117 Kassel 

rrjr n. /ViTelefon: 0561 /91899-0 
pigfax: 0561 /91899-99 

tlfic 

- J 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/Le 

Durchwahl 
15/16 

Datum: 
11. Mai 1995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 
Bauscheinnummer: 1271/94 
Letzte Teilbaugenehmigung vom 06.04.1995 
Hergabe der Nebenbestimmungen und Bauscheinauflagen 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

wir bitten um Hergabe der Nebenbestimmungen zu den bereits erteilten 
Teilbaugenehmigungen. 

Für die Planung und Ausführung benötigen wir dringend diese Angaben um entsprechend den 
zu erwartenden Auflagen des Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege arbeiten zu können. 

Wir erwarten von Ihnen die Hergabe der Nebenbestimmungen einschl. der Auflagen der 
beteiligten Fachbehörden. 

In diesem Punkt verweisen wir insbesondere auf die, von uns bereits jetzt zu 
brücksichtigenden Auflagen des Brandschutzes, Gewerbeaufsicht, Untere 
Naturschutzbehörde, etc. 

Es sollte Ihnen möglich sein, auch ohne die abschließende Bearbeitung der 
Ausgangsbauwerke 'Obere Karlstraße' und 'Obere Königstraße' diese für uns außerordentlich 
wichtigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Wir werden uns mit diesem Anliegen auch nochmals an Herrn Stadtbaurat Hellweg wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 

cc: Magistrat der Stadt Kassel, 
Herrn Pankuweit 
Herrn Stadtbaurat Hellweg 

sitz: Stindeplatz 23. 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winterstein, Helmut Doublier - Handelsregister 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thürirtgen Girozentrale Ffm,, Konto-Nr, 64 322 003 (BLZ 500 500 00) 
H27\05tt-STA.TXT 
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BHT Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co.j 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 1 

••tacii iviagi3tfo. 
Ami für Baüoronunf' uo'j Donkmalpliege- 

EIncj a i 

BHT-Baugrund Hessen-Thüringen - Stendeplatz 23 - 34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Pankuweit 
Rathaus 

>7^ 
Postanschrift: 
Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon; 0561/91899-0 ' '' ^ ^ 
Telefax: 0561/91899-99 k 

u/ 

34112 Kassel 

Ihr Zoichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/Le 

Durchwahl 
-15/-16 

Datum: 
11. Mai 1995 

KURZBRIEF 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

0 gern. tel. Rücksprache o in Erledigung Ihres Schreibens vom 

o Irrläufer o mit Dank zurück 

Mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

o weitere Veranlassung 

0 Erledigung 

o Stellungnahme 

folgende Unterlagen: 

Unser Schriftsatz vom 1 1.05.1995 an Herrn Schminke. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

i.A. Karin Lecke 

0 telefonische Rücksprache 

o Unterschrift 

o Rückgabe 

X Verbleib bei Ihnen 

Sitz: Ständeplatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winterstein, Helmut Doublier - Handelsregister: HRA 9618 AG Kassel 

Bankverbindung; Landesbarik Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konfo-Nr. B4 322 003 (BL2 600 500 001 
1127\L-PANK.TXT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Postanschrift: 
BHT-Baugrund Hessen-Thüringen ■ Ständeplatz 23 • 34117 Kassel Ständeplatz 23 

34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/Le 

Durchwahl 
15/16 

Datum; 
11. Mai 1 995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 
Bauscheinnummer: 1271/94 
Letzte Teilbaugenehmigung vom 06.04.1995 
Hergabe der Nebenbestimmungen und Bauscheinauflagen 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

wir bitten um Hergabe der Nebenbestimmungen zu den bereits erteilten 
Teilbaugenehmigungen. 

Für die Planung und Ausführung benötigen wir dringend diese Angaben um entsprechend den 
zu erwartenden Auflagen des Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege arbeiten zu können. 

Wir erwarten von Ihnen die Hergabe der Nebenbestimmungen einschl. der Auflagen der 
beteiligten Fachbehörden. 

In diesem Punkt verweisen wir insbesondere auf die, von uns bereits jetzt zu 
brücksichtigenden Auflagen des Brandschutzes, Gewerbeaufsicht, Untere 
Naturschutzbehörde, etc. 

Es sollte Ihnen möglich sein, auch ohne die abschließende Bearbeitung der 
Ausgangsbauwerke 'Obere Karlstraße' und 'Obere Königstraße' diese für uns außerordentlich 
wichtigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Wir werden uns mit diesem Anliegen auch nochmals an Herrn Stadtbaurat Hellweg wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 

cc; Magistrat der Stadt Kassel, 
Herrn Pankuweit 
Herrn Stadtbaurat Hellweg 

Sitz; Stindeplatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winterstein. Helmut Doublier • Handelsregister 

Bankverbindung: Larvdesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm„ Konto-Nr. 64 322 003 (8LZ 600 600 001 
n27V0511-SlA.TXT 



1271/94 
18.05.95 

Gegen Empfangsbekenntnis! 
Firma 
Baugrund Hessen-Thüringen 
GmbH und Co 
Ständeplatz 23 

Herr Pankuweit 

W 318 7061 

34117 Kassel 

Errichtung der Tiefgarage {2. Bauabschnitt) 
hier: Aussetzung der Teilbaugenehmigungen und Einstellungs- 

verfügung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Teilbaugenehmigungen vom 31.10.94, 30.12.94, 06.04.95 
und 27.04.95 wurde Ihnen die in den jeweiligen Bauscheinen 
jeweils näher bezeichnete Durchführung von Arbeiten zur 
Errichtung des 2. Bauabschnittes der Tiefgarage Friedrichs- 
platz in Kassel gemäß § 70 HBO genehmigt. 
Bei den durchgeführten Arbeiten sind Anlagen der Festung 
Zwehrenberg freigelegt worden. 

Wie Sie wissen, hat Frau Dagmar Bouzieh eine Initiative zur 
Erhaltung der historischen Anlage gestartet und hierbei auch 
verwaltungsgerichtliche Hilfe in Anspruch genommen, um 
- zumindest vorläufig - einen Abbruch der Festungsanlage zu ver- 
hindern {Az.: 6 TG 1554/95). 
Auf Antrag der Frau Bouzieh hat der Hess. VGH mit Beschluß vom 
17.05.95 entschieden, daß die vorgesehenen Abbrucharbeiten 
zunächst bis zum 26.06.95 unterlassen werden, um Frau Bouzieh 
die Möglichkeit zu eröffnen, gemäß den Bestimmungen der Hess. 
Gemeindeordnung ein Bürgerbegehren, für das rund 14.000 
Bürger stimmen müssen, zu beantragen. 

Der VGH hat in deniBeschluß den Magistrat der Stadt Kassel 
verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen für das Ruhen der 
Arbeiten bis zum o. g. Zeitpunkt zu ergreifen. 

Aufgrund der geschilderten Sachlage ergeht daher folgende 
Entscheidung: 

1. Die Teilbaugenehmigungen vom 31.10.94, 30.12.94, 06.04.95 
und 27.04.95 werden, soweit Arbeiten an der Festungsanlage 
betroffen sind, bis mind. 26.06.95, 24.00 Uhr, ausgesetzt. 

- 2 - 
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2. Es wird Ihnen aufgegeben, unmittelbar nach Erhalt dieser 
Verfügung jegliche Abbrucharbeiten an der Festungsanlage zu 
unterlassen bzw. dafür Sorge zu tragen, daß von den von Ihnen 
beauftragten Bauunternehmen solche Arbeiten nicht durchge- 
führt werden. 

Gemäß § 80 (2) Ziffer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VWGO) 
vom 21.01.60 {BGBl. I, S. 17) in der zur Zeit gültigen Fassung 
wird die sofortige Vollziehung der Entscheidung angeordnet, 
weil das öffentliche Interesse an der Einstellung der Arbeiten 
zwingend den Sofortvollzug erforderlich macht. Ansonsten würde 
die Gefahr bestehen, daß nicht mehr rückgängig zu machende 
Fakten geschaffen werden. 

Der Hess. VGH hat mit seinem o. g. Beschluß das zwingende 
öffentliche Interesse auch bestätigt. 

Von der vorherigen Anhörung wurde gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 
Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz -HVwVfG- vom 01.12.76 
(GVBl. I, S. 454 ff) abgesehen, da eine sofortige Entscheidung 
im öffentlichen Interesse notwendig ist. 

Auf die §§ 2, 69, 71 des Hess. Verwaltungsvollstreckungsge- 
setzes in der zur Zeit gültigen Fassung wird Bezug genommen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid steht Ihnen der Widerspruch zu. Er ist 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides schrift- 
lich oder zur Niederschrift beim Magistrat der Stadt Kassel, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, Rathaus, Obere Königsstraße 8, 
34117 Kassel, einzulegen. 
Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn der Widerspruch un- 
mittelbar an das Regierungspräsidium in Kassel, Steinweg 6, 
34117 Kassel, gerichtet wird. 

Hochachtungsvoll 
Im Auftrag 

Pankuweit 



X2oö-I 
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tau 

. auszufertigen: lö.Ub. (Ht 30)' 
Q-bgesandt;: 

Dezernat Planen .und Rauen • 

tiHI-Baugrund 
'Kessen-^ThürIngen GmbH u. Co. 
.Objekt tFK II 
liefgarage Kassel 2. BA KG 
Ständeplatz 23 

341,17 K ä s S e 1 

-i. 

# 

18. Mai 1995 
1? 80. 

Telefax. (0561) 787- 22 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Frledrichsplatz 2.^BA 

Sehr g©öhrtö Damön und Horrsn, 

.wie Ihnen bekannt 1st, wurde beim Hessischen Verwal.tungsgerichtshof 
- einatwei1iger Rechtsschutz zur- Durchführung eines Burgerbeyehrens 

. beantragt. •' 

Der Hessische Versaltungsgen'chtshof hat diesem Antrag am 17.Ö5-.1995 
stattgegeben. Der entsprechende-Besch!uGtenor liegt zu Ihrer Kennt- 

.n Isriahrne rni L der Bitte um Befolgung bei. Wir bitten Sie, Keine Ab- 
- rißmaßnahmcr) an den gefundenen Mauern vorzunehmen: Die weitere-Voi— 
gehensweise werden, wir in dem für heute - 16.00 Uhr - in meinem Büro 
terrri'inierteri Gespräch wel.Ler aüsLirniiieri. 

Mit freund^! iehön Grüßen 

mi MelTweg 
SLadtrab 

Anlage 
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BHT - Baug^rund Hessen - Thüringen 
Gee^c^aft für Baulandbeschmung, 
Erschllefiuns und Kommualbau mbH & Co, 
Objekt TFKTI Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Postanschrift: 
Sxändepiatz 23 
34117 Käse«! 
Telefft«: 05B1/91l?93-0 
Telefax: 0561/91899-S9 

MagiseirrMt d»r Stsdt Kassel 
Dezernat für Hanert und Bauen -61- 
Hfirrn Stadtbaurar HeNwag 
Rathaus 

34112 Kassel 

18.05.1395 
Go/BÜ/3471 

Bauvorhaben 1127 > Neubau der Tiefgarage Fnedrichspiatz 2, BA 
- Beschluß Hess. VGH vom 17.05.1995 - 6 TG 1554/95 - 

T 

Bohr geehrter Herr Stadtbaurat HsHweg, 

wir bitten Sie um sofonige Mirteihing. ob dis Stadt Kassel eine Anordnung trifft, daß die 
Abrißarbaitsn an der Festungsanlaga, die gemäß artflilter Baugenehmigung zulSssig sind 
und daran Rechtsbastand durch die Entscheidung de^VGFTfitcht berührt wordan ist, 
«InzimelTen sind. '   " 

Eine über einen Tag hinausgshende Einstellung der Arbeiten aufgrund einer Bitte körtnen 
wir nicht vornehman. da wir dann gegenüber unserem Auftragnehmer erhebliche 
Rechtsnachteile zu gewärtigen haben. 

Mit frsundPehen QrCißen 

BHT • Saugrund HMsen-ThÖringen GmbH & Co. 
iki H.TlefytfragB 2. BA KQ 

lülgj iCl^ri S6, SÜ/ST C9 1HSST2 lavis ^ lA 13SSVH lavis 9TSSiSi T9S er IVi 
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STADT KASSEL VI STADT KASSEL 63 
- STADT-Kassel 30 STApi 

icfetshof 

Beschluß 

■ ■ Si a^-Vlsrvrai^^ .. 

iSfitiieistr- 26, S412 4 ^Eass^ 

• lieeollinaßhtiefc 

gfioi4rareidgfifHTeEa^ - 

• 2^5411? Kassd-r" 

g^en. 

■' ^awngsiL GsibH.ti- Co,T': 

ä^ii.34i.i7Sassi-- : 

jüitEag^^tTenuro 1. 

2 ^ j^StaatEassd, 

■/:.■.i' 

@002 

Tißr BesältiS a£B 6. Senate des 

wdim ^ege der dnstÄ®^.^ 
ioSlSSS, 24X30 Iliir. ,/ 

^raaiteg gwebT6a>^Jgj^7 
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STADT KASSEL VI sioifi uv STADT KASSEL _63_ ®003 
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I 
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:i : 

"■^UT&ssä, «xiüBfe2l^eL ■ 

gpyngna- zn I. SO^le 
(Ee AattagsgefiaeEia za. 2, trägt die der 

.• d£&AstEa^!^nemza2. / 

&stgesetzt/ • 

3r- DyfiSc iUoAS U 

Ausgeferfigt;: 

Ksgel, den £I12£l6Si;5^^SL.. 

ÖSSjhä-!SS*3;v5 

' sls Üriu^dsten^ ^CSIssc-Iiss^eS» 

■ 1 '• '1 
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Telefax 

Bitte sofort aushändigen an 
r 

Ih 

3' 

L 

1 

J 

Stadt Kassel 

Magistrat . 

Stadt iCassel '• 34112 Kassel 

Auskunit erteilt: ' , 

Telefon; [0561] 787- 

Tetefax:(Q561) 

(0561) (2entralanschlu6) 

Datum: 

Mit der Bitte um 
vKenntnis-  ^Stellung- 

[^nqhme | | nähme Q Erledigung [j Prüfung 

und ; 

P~| Verbleib Rückgabe Weiferieitung an  

' Ent- 
I I Scheidung □ 

(■ 

Vipvwa y/3. \5~. 35^ 

SoLi li^p ö{2^S> : Vj^// ■ [Oi/yi 

/S', b . L 

Dieses Telefax umfaSt.insgesamt. . Seiten. Diese Mitteilung wird nicht unterschneben! 
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HESSISCHER VERWALTUNGSGERIGHXSHOF 

6. Senat-. 

6 TG 1554/95 

2G1743/95(1) 

■ BESCHLUß 

in dem Verwaltungsslrsitverfaiiren 

der Frau Dagmar Botizib, - . ^ 

Fichtnerstraße 26 

34127 Kassel 
- .^itragstdtterin. / 

Beschwerdetuhrerm 

bevoüinächtigfc Redrtsanwalt Uwe Bacars,.. 

• Rudolf - Schwaiider - Stcafie 2^ 34117 Kassel . 

gegen 

1. Baugnind Hessen - Thüringen Gmbh 12. Co 

Ständeplatz 23,34117 Kass^ 

Airfragsgegtierin zu 1) - 

2. Stadt Kassel, 

vertre^m dxgchdeh Magistrat ■ Rechtsamt^. - 

Aniragsgegnerin zu 2) / 

Beschwerdegegnerin- 

wegen einstwi^gen Rechisschiii^s fBx ein BürgQ'begiehren 

hat der 6. Senat des Hessischen Verwaltmigsgerichthofe am 15: Maf 1995 wegen 

Dringjichlceit durch Richter am Hess,VGH Dr-, Dyckinans als Vorsitzenden gemäß 

§ SC AbÄr 8 Vw<iiO beschlossen: 

Auf die Beschwerde der Antragstellerinwird der BescHuß des Verwaltimgsgerichts 
Ksss^ vom 12- Mai 1995 abgeandert 

Der Antragsgegnerin zu 2) wird im Wege der einstweiligen Anordntmg auf gegeben, 

vorläufig bis zum 18. Mai 1995,7.00 Uhr, Abrißmaßnahmen an den Fötnngsanlagen 

“Bastion Zwehrenbecg" im Bereich der BaustElle Tiefgarage Fnediichsplatz, H 
Bauabschnitt 34117 Kassel, zu unterlassen- 

Im übngen wird die Bes^werde zzirückgewlesen- 
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IS/ÖS *95 10:51 ©-i-49 561 1007264 Hess. VGH Kassel 

' ^ ■ —nrm ' • ' 

Die endgültige Entscheidung über das einstweilige RechfeschiifzlTegehren der 

Antra^tenerin und die Nebenentscheidungen bleiben der Entscheidung des Senats 
vorbehalteiL 

r^. % 

Äusg^rtigt 

K^sei. den |/j/-^.MaLjgg5  

Amtsrat 

als Urleundsbeenrtflnier Geschäftsstelle 
des Hess. Verwaltungsgenchtahcfss 

® 003 
1002 
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' ■ ’ Verwalxungsgerichr Kassel 
- ^ • 

Geschäftsnummer: 
. 2 G 1743/95(1} 

f- I 

c-h -l-u s s 

Verwaltungsstreitvecfahren 

der Frau :Da^^ ßouzxfiv 
FichtnerstT.'26, : 34127 Kassel, 

Antragstellcr±n, 

9 e gen 

- BÄUGRUfÖ3;>HESSM THÜRINGEN i: ;; 
GESELLSOiAFT: Eü^ BAUGRUNDüESCHAFFÜNG; 
ER'^C^I4EßUNG;tU£ilD^:^ koMMUNALSAU mbH + Co. , 
"Stanclepiatzl;23/ 34117 Kassel, 

; -^trag^egnerin zü- , 

yer^eteito^ Magistä^t -* iRechtsamt -, 

>Ä» 
w/;Ö.vg;:e-n ' DeiB^'^schdrzrechrs 

hat das' VerMaitungsgericiit :kassel. ^ Z^ k^t^er - durch 

Richter am VG Schneider 
Richter ain Vg Steinberg 
Richter Seggelke 

am 12.05vl995 beschlossen:^ 

1‘. Der Antrag wird abgelehnt. 

2- Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens 
zu tragen. “ 

3. Der Streitwert, wird auf 4-000,— DM festgesetzt. 



16/05 '95 08:16 FAX 49 561 7873008 STADT KASSEL 30 STADT KASSEL 63 ®]002 

2 G.1743/9S){1) - 2 - 

Gründe: 

I. 

Die AJDtragstellerin betreibt einen Intormationsstand auf dem 

Etiedrichsplatz zur Unterschrifrensammlung für einen bürgerent- 

scbeid zmn. Erhalt der im Zuge der Errichtung der Tiefgarage 

Friedrichsplatz - Bauabschnitt II - freigel'egten Bastion Zwehren- 

'berg.'.'. 

Mit Antrag vom 11-05-1995 - erweitert durch Antrag vom _ 

12^05.1995 - hat die Antragstellerin um vorläufigen Rechtsschütz 

nachgesucht.. 

Sie führt aus, daß das ßodendenJoiial Bastion Zwehreiiberg am 

16:05-1995 abgerissen werden solid, sq daß nicht ausreichend Zeit 

verbleibe, die erforderliöhen Onterschrifteri zu sammeln. Auch 

. splie siph-die, Stadtveröi^ .16-05.1995 gegen^ 

den Erhalfcdes Bodendentoäls entscheiden. 

• -Ein Antrag aü die üntetef DenJonalschut^behörde Stadt Kassel, 

:-die Äüs^abühgen. am ^rie^ichsplatz nicht abzirceißen. söl^nge. die 

Unterschfittensämml^gXf^^^ Bi^erbegehreh iaufe i sei'von Frau 

'*■ Die Antragstelierin beantragt. / 

. die Antfägsgegner im-Wege, des vorläufigen 

Rechtsschutzes zu verpflichten, das BodendenR- 

mal Bastion Zwehrenberg auf der Baustelle 

Friedrichsplatz, Bauabschnitt 11, der Tiefgara- 

ge in Kassel nicht zu entfernen. 

Die Antragsgegner haben Reinen Antrag gestellt. 

1 



16/05 95 08: 17 FAX 49 561 7873008 STADT KASSEL 30 STADT KASSEL 63 ®003 

2 G 1743/95(1)' , 3 _ 

Der Antrag ist unzulässig. 

Zwar ist der Rechtsweg zu den Verwaltimgsgerichten eröffnet, denn 

Kern des Hechtsschutzbegehrens der Äntragstellerin ist der Erhalt 

eines ßodendenJonäls. Wach ihrem Vortrag leitet die Äntragsteile- 

tin öffensiehtlich aus dem Hessischen Denkmaischutzgesetz 

- RessjDSchG einer öffentlich-rechtlichen Norm i.B,v. g 40 

?ihsi 1 Satz 1 der Verwal^ngsgerichtsordhung - VwGO einen 

Änsprüch auf den Erhalt der Bastion Zwehrenberg her bzw. begehrt 

ein örtiiiungöbefaördliches Einschreiten auf der Grundlage dieser 

Norm, wie die Antragserweiterung gegen die Antragsgegnerin zu Z-. 

ve^eutlicht. Der Rechtsnatur des Streits nach handelt es sich 

deshalb tUD eine öffentii^ii-rechtliöhe Streitigkeit nicht Verfas- 

sUhgSredhriicher Art, die ^uch nicht arideren Gerichten ausdrück- 

lich zugewiesen ist; S 40 Abs. 1 Satz 2, Äbs- 2 VwGO. 

peir Äritragi^ deshalb unzulässig ,,;, weil der Antragdteile- 

/irin.i dieji.;^tragsbefugnis in ' entsprechender Anwend^g. des ■ 4^! 

2 Vt^ nicht zustehtv;/Nach dieser Vörscfc 

^eller^ geltend machen^^]^^ ih subi^fiv: Ö^entlichenvitech- 

sein. Sinn und Zweck dieser ZulaSsigkeitsvöraus— 

setzuiig ist in erster liinie die Verhinderung von Popularklagen, 

nliso .solcher -Klagen, mit denen die Interessen der Allgemeinheit 

öder Dritter -verfolgt werden, üb ein Rechtssatz 'ein. subjektives 

öffentliches Recht vermittelt, bestimmt sich danach, ob eine 

entsprechende Norm nach dem (objektiven) Willen des Gesetzgebers 

nicht nur den Interesse der Allgemeinheit, sondern zumindest auch 

den Individualinteressen der. Antragstellerin zu dienen bestimmt 

ist- Der Nortnzweck muß also (auch) gerade auf den Schutz dieser 

Individualrechte gerichtet sein; ein bloßer Rechtsreflex kann 

dagegen die Antragsbefugnis nicht begründen (vgl, Kopp, Kotoentar 

zur VwGO, 10. Auflage 1994, § 42 Rdnr. 43. 48 mit weiteren Recht- 

sprechungsnachweisen) - Aus dem HessDSchG - insbesondere aus § i 

Abs- 1 dieser Vorschrift, nach der es Aufgabe von Denkmalschutz 
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und Denkmalpflege 1st, die Kulturdenkmäler als Quellen und Zeug- 

nisse menschlicher Geschichte und Entwicklung nach Maßgabe dieses 

Gesetzes zu schützen und zu erhalten sowie darauf hinzuwirken,, 

daß sie ln die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und Land-- 

schäftspflege einbezogen werden - kann die Antragstellerin ein 

solches subjektives öffentliches Recht nicht herleiten, da diese 

PTornien offensichtlich nur dem Schutz der Interessen der Allge- 

meinheit zii dienen besti^t sind^ 

Andere Normen - einfach gesetzliche Regelungen oder Grundrechte - 

die der Antragstellerin ein subjektiv öffentliches Recht vermit- 

teln, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. 

Der Antrag war deshalb mit der Kostenfolge aus § 1E4 Abs. 1 VwGO 

abzulehnen- 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ i Abs. 1 b, 13 Abs. 1, 

iS, 20 ^s- 3, 2b des Gerichtskostengesetzes - GKG -- Mangels 

anderer Anhaltspunkte bewertet die Kammer das Interesse der Ah- 

-tragstellerin in der Hauptsache mit dem Auffängstreitweft' gemäß 

■§■■13 Abs. i .Satz 2 GKG (8-000,— DM), von dem für 'das vorliegende 

HiIverfahren die Hälfte in Ansatz gebracht wird. . -l.. 
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Gegen diesen Beschluß steht den Beteiligten die Beschwerde 

Soweit sie sich gegen die festsetzung des Streitwertes richtet 

ist sie jedoch iiur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegen' 

Standes 100,00 D» übersteigt.. 

Dxe Beschwerde ist bei dem 

Verwaltmigsgerxcht Kassel 

- Tlscfabeixistraße 32 

34JL21 Kassel 

scÜiiitixch oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge- 
-V.:; 

eihzulegen, iind zwar 

;V soweit sie sich gegen die Festsetzung des. Streitwertes 

richtet, innerhaib. von sechs Monaten, nachdem die fint- 

■ Scheidung in der .üauptsache kechtskraft erlangt odCr das 

, ^ hat; 

im "übrigen innerhalb von ' ’ 'z w: e i w o c ' 

• : ^ RtaTranTY-hrrflhe der Entscheidung. • 

h e n . nach 

/■ 

B:BK 174395/Ija 

z ’-'‘i 

ali Urkuf.äsbciirriJEr Jcr Gs5•'i■lC^^sste(lÄ 
de: Verv,c!n.t.'>!r.;~~ri"-.ts Kasse! 

I, 



Haak Schlott Goss RECHTSANWÄLTE 

Anwaltsbüro HAAK • SCHLOTT - GOSS • Schweizer Strasse 88, 60S94 Frankfurt 

Magistrat 
der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalspflege 
Rathaus 
Obere Königstraße 8 

Stadt Kassöl-Der Magh v s 
■Amr für Bauoronung urnJ Deokma^.»’- 

34117 Kassel 
Elng I I ri, 

19.05.1995 
Go/Bü/3473 

Errichtung der Tiefgarage 2. BA in Kassel, Friedrichsplatz 
- Aussetzung der Teilbaugenehmigungen und Einstellungsverfügung - 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit zeigen wir an, daß uns die Firma BHT Baugrund Hessen-Thüringen Gesellschaft 
für Baulandbeschaffung, Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. Objekt TFK II Tief- 
garage Kassel 2. BA KG mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt hat. Auf uns 
ausgestellte Vollmacht ist beigefügt. 

Namens und in Vollmacht unserer Mandantin legen wir gegen Ihren Bescheid vom 
18.05.1995 (Az.: 1271/94) 

ein. 

Begründung: 

Die von Ihnen verfügte Aussetzung der Teilbaugenehmigungen und die damit verbun- 
dene Einstellungsverfügung ist rechtswidrig. 

Die von Ihnen ausgesetzten Teilbaugenehmigungen sind rechtsbeständig. Die Hessische 
Bauordnung sowie das gesamte sonstige Verwaltungsrecht kennen eine Ermächtigungs- 
grundlage für die Aussetzung einer Baugenehmigung nicht. Sie können sich insoweit 
weder auf § 61 HBO noch auf § 77 HBO berufen. Sämtliche in vorstehend angeführten 
Rechtsnormen für Eingriffe vorausgesetzten Tatbestandsmerkmale liegen in gar keiner 
Weise vor. 

WIDERSPRUCH 
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Da dem Inhalt Ihres Bescheides vom 18.05.1995 nach die erteilten rechtsbeständigen 
Teilbaugenehmigungen nicht aufgehoben werden sollen, liegt auch kein Widerruf eines 
begünstigenden Verwaltungsaktes gemäß § 49 HVwVfG vor; er kann auch nicht in 
einen solchen umgedeutet werden. 

Der Beschluß des Hess VGH vom 17.05.1995 selbst kann eine Rechtsgrundlage für ein 
Eingreifen in die rechtsbeständigen Teilbaugenehmigungen uns gegenüber nicht abge- 
ben. Dieser Beschluß verbietet Ihnen selbst die Durchführung von Abrißmaßnahmen. 
Offensichtlich ging das Gericht davon aus, daß die Stadt Kassel selbst Bauherr ist. 
Wenn dieser Beschluß nunmehr zum Anlaß genommen werden soll, unserer Mandantin 
gegenüber Maßnahmen einschränkender Art zu treffen so können diese nur über gege- 
bene normative Rechtsgrundlagen umgesetzt werden, die jedoch hier nicht ersichtlich 
sind und von Ihnen auch gar nicht angeführt werden. 

Ein rechtlich einwandfreies Vorgehen in dieser Angelegenheit hätte, um dem Beschluß 
des Hess. VGH vom 17.05.1995 Rechnung zu tragen, so ausgestaltet werden müssen, 
daß zwischen unserer Mandantin und der Stadt Kassel als Vertragspartner der rechtli- 
chen Vereinbarungen, die auf Übertragung des Erbbaurechtes und Errichtung des 
Leasingobjektes gerichtet sind, ein Nachtragsvertrag abgeschlossen wird, der das Ruhen 
der Abrißarbeiten und die daraus resultierenden Kosten- und Terminfolgen geregelt 
hätte. 

Auf die Vorlage dieses Widerspruchs an den Anhörungsausschuß und die Durchführung 
der Anhörung wird seitens unserer Mandantin verzichtet. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Jdfe) 

Rechtsanwalt 

Anlage 



Vollmacht 

Sabine Haak 

Petra Schiott 

Heinz Goss 
Rechtsanwälte 

Schweizer Straße 68 
60594 Frankfurt am Main 
Tel. (059) 62 50 23 • Fax (069) 62 60 35 

Gerictitsfach 557 

wird hiermit in Sachen 

wegen 
Vollmacht erteilt 

Zustellungen werden nur an den/die 
Bevollmächtigte(n) erbeten! 

1. zur Prozeßführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von 
Widerklagen; 

2. zur Antragstellung in Scheidungs- und ScheidungsfoigesaChen, zum Abschluß von Vereinbarungen über Schei- 
dungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften; 

3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der Vorver- 
fahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung 
auch nach §§ 233 I, 234 StPO sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach 
§ 145a II StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozeßordnung zulässigen Anträgen und von 
Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das 
Betragsverfahren; 

4, zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfall- 
sachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer); 

5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen 
Willenserklärungen (z, B. Kündigungen). 

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Foigeverfahren aller Art (z. B. Arrest und 
einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvoilstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsver- 
waltungs- und Fiinterlegungsverfahren sowie Konkurs- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners). .Sie 
umfaßt insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmei^^^Mlmacht ganz oder teil- 
weise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunA^^^^^feuf sie zu verzichten, 
den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich,^rzicht zu erledigen, Geld, 
Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand.*^d die vopr-MMJ— 
oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehw^a^^wie Akte 

»k»a»M4 
•*>8 f«m M»in 

yinBj SoItaiHftmtn Best.-Nr V118 Einfieitsvollmactir (350-Xl;90) 



Haak ScHLon Goss RECHT5AN 

Anwaltsbüro HAAK • SCHLOTT • GOSS • Schweizer Strasse 88, 60594 Frankfurt 

Verwaltungsgericht Kassel 
Tischbeinstraße 32 

34121 Kassel 

19.05.1995 
Go/Bü/3475 

Eiiantrag 

der Firma Baugrund Hessen-Thüringen Gesellschaft für 
Baulandbeschaffung, Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. Objekt 
TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG , vertreten durch ihre Geschäftsführer 
Horst Winterstein und Helmut Doublier, Ständeplatz 23, 34117 Kassel 

- Antragsteller - 

Bevollmächtigte: Rechtsanwälte Sabine Haak, Petra Schlott, 
Heinz Goß, 
Schweizer Straße 88, 60594 Frankfurt am Main 

gegen 

die Stadt Kassel, 
vertreten durch den Magistrat, dieser vertreten durch das 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, Rathaus, Obere Königstraße 8, 
34117 Kassel 

- Antragsgegner - 

wegen Herstellung der aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs gegen 
die Aussetzung von Teilbaugenehmigungen und Einstellung von 
Baumaßnahmen 

Wert des Gegenstandes: DM 150.000,- 

Namens und in Vollmacht der Antragstellerin wird beantragt. 
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die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin 

vom 19.05.1995 gegen des Bescheid der Antragsgegnerin vom 

18.05.1995 (1271/94) wiederherzustellen. 

Wegen der außerordentlichen, sich aus der nachfolgenden Begründung 

eindeutig ergebenden Dringlichkeit der Angelegenheit wird um sofortige 

Entscheidung durch den Vorsitzenden gemäß § 80 Abs. 8 VwGO gebeten. 

Begründung: 

Mit Urkunde vom 14.10.1994 - UR-Nr. 414/1994 des No- 

tars Volker Braunholz in Kasse! - hat der Antragsgegner dem Antragsteller 

an einer 8.600 qm großen Fläche unterhalb des Grundstücks Friedrichs- 

platz in Kassel ein Erbbaurecht bestellt. Mit der derselben Urkunde wurde 

ein Leasingvertrag abgeschlossen, wonach der Antragsteller auf dem Erb- 

baugrundstück eine Tiefgarage zu errichten hat, für die gleichzeitig be- 

stimmt wurde, daß sie von dem Antragsgegner ab dem 01.01.1996 als 

Leasingnehmerin übernommen wird. Die Gesamtin^/estitionskosten wurden 

auf DM 26.820.000,- festgelegt. 

Der Antragsteller hat den Auftrag zur Ausführung der Bauleistungen am 

02.11.1994 an die Arbeitsgemeinschaft Tiefgarage Friedrichs- 

platz Kassel 2. BA. bestehend aus den Firmen Fröhlich, Bauunterneh- 

mung KG, Hans Karl Holzapfel GmbH & Co. KG und Bauunternehmung 

Gerdum und Breuer GmbH & Co. KG erteilt. 

Für die Durchführung der Bauarbeiten hat der Antragsgegner unter dem 

Az. 1272/94 jeweils Teilbaugenehmigungen vom 31.10., 30.12.1994 

sowie 06.04. und 27.04.1995 erteilt. 

Beweis: Teilbaubescheide in Fotokopie 



In der Baugrube wurden bei den Ausschachtungsarbeiten Mauerreste einer 

historischen Befestigungsanlage freigelegt. Bereits vor Vertragsabschluß 

hatte der Antragsgegner versichert, daß insoweit keine Denkmalschutz- 

maßnahmen erforderlich seien, da die Denkmalwürdigkeit des Friedrichs- 

platzes in seiner Oberfläche als barockes Kulturdenkmal allemal gegenüber 

etwa Vorgefundenen Befestigungsanlagen im Untergrund prävaliere. 

Aufgrund eines Antrages einer Frau Dagmar Bouzieh, die dem Gericht ge- 

genüber angab, ein Bürgerbegehren zur Herbeiführung eines Bütgerent- 

scheides gemäß § 8 b HBO durchführen zu wollen, traf der Hoss. Verwal- 

tungsgerichtshof mit Beschluß vom 17.05.1995 eine Entscheidung dahin 

daß dem Antragsgegner aufgegeben wurde, Abrißarbeiten an den Befesti- 

gungsanlagen bis zum 26.06.1995 zu unterlassen. 

W Q O 

Beweis: Beschluß des Hess. VGH vom 1 7.05.1 995 in Kopie 

Eine Begründung des Beschlusses liegt nicht vor. Sie kann nur aus einer 

vom Berichterstatter verfaßten Pressemitteilung dahin rückgeschlossen 

werden, daß das Gericht der Frau Dagmar Bouzieh die Durchführung des 

Bürgerbegehrens, dessen genauer Inhalt Im Dunkeln liegt, sichern wollte. 

Unter Bezugnahme auf diesen Beschluß traf die Bauaufsichtsbehörde des 

Antragsgegners die Anordnung, daß die Teilbaugenehmigungen, soweit 

Arbeiten an der Befestigungsanlage betroffen sind, bis mindestens 

26.06.1995, 24.00 Uhr, auszusetzen seien und daß Abbrucharbeiten an 

der Befestigungsanlage zu unterlassen sind. 

Beweis: Schreiben der Stadt Kassel vom 18.05.1995 in Kopie 
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Mit Schreiben vom 19.05.1995 legte der Antragsteller gegen diese An- 

ordnung Widerspruch ein. 

Beweis: Widerspruchsschreiben vom 19.05.1995 in Kopie 

Dieser hat zunächst keine aufschiebende Wirkung, da der Bescheid des 

Antragsgegners vom 18.05.1995 gemäß § 80 Abs. 2 Ziff. 4 VwGO für 

sofort vollziehbar erklärt worden ist. 

Der Antragsteller verfolgt mit diesem Eilantrag die Herstellung der 

aufschiebenden Wirkung seines vorbezeichneten Widerspruchs. 

Der für sofort vollziehbar erklärte Verwaltungsakt vom 18.05.1995 ist of- 

fensichtlich rechtswidrig. Zur Begründung hierfür wird auf die im 

Widerspruchsschreiben vom 19.05.1995 dargelegte Begründung verwie- 

sen. 

Vom 6. Senat des VGH wurde bei seiner Beschlußfassung offensichtlich 

übersehen, daß die Stadt Kassel gar nicht selbst Bauherrin ist. Aus diesem 

Grunde gab der Beschluß dem Antragsgegner auch gar nicht auf, gegen- 

über einem Bauherrn zu veranlassen, daß die Abrißarbeiten eingestellt 

werden. Ein solches Vorgehen wäre dem Antragsgegner im Normalfall von 

Eilverfahren in Bausachen gern. § 80 Abs. 5 VwGO möglich gewesen, da 

mit einem solchen Antrag in der Regel auch die Baugenehmigung selbst 

angegriffen und damit in ihrem Rechtsbestand aufgeschoben ist. So ist es 

hier aber gerade nicht. Die Baugenehmigungen sind rechtsbeständig, und 

der Antragsgegner hat nur unter ganz erschwerten Voraussetzungen, z.B. 

gemäß § 49 Abs. 2 Ziff. 5 HVwVfG die Möglichkeit, die erteilten Teilbau- 

genehmigungen zu widerrufen. Dieser Widerruf würde eine eindeutige Ent- 

schädigungspflicht gemäß § 49 Abs. 5 HVwVfG nach sich ziehen. Einen 

Widerruf gern. § 49 Abs. 5 HVwVfG hat jedoch der Antragsgegner nicht 
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getroffen, sondern sich nur zu einer Aussetzung und Baueinstellung ver- 

standen. Hierfür gibt es keine Rechtsgrundlage. Sie ist auch nicht in § 7 

DenkmalSchG zu sehen, da die erteilten Teilbaugenehmigungen die Geneh- 

migungen nach dem DenkmSchG einschließen. Die Zielsetzung des 

Hess. VGH vom 07.05.1995 geht auch nicht in die Richtung des Schutzes 

eines Denkmals, sondern dient der Sicherung eines sich aus § 8 b HGO 

ergebenden bürgerschaftlichen Rechtes. Der Gesetzgeber hat in § 8 b 

Abs. 2 HGO diesem bürgerschaftlichen Recht Grenzen gesetzt, indem er 

festlegte, daß ein Bürgerbegehren und ein Bürgerentscheid nicht 

stattfindet über Gegenstände, die Weisungsaufgaben sind. Sowohl die 

Aufgaben der Bauaufsicht (§ 60 Abs. 2 HBO) wie auch des 

Denkmalschutzes (§ 3 Abs. 2 Satz 2 DenkmSchG) sind 

Weisungsaufgaben. Dies bedeutet, daß ein Bürgerbegehren mit dem Ziel, 

mit Mitteln des Denkmalschutzes ein Denkmal zu erhalten, nicht zulässig 

ist. Nur mit Mitteln des Denkmalschutzes jedoch könnten die 

Festungsanlagen erhalten werden, da grundsätzlich nur auf diese Weise 

der Antragsgegner gegenüber dem Antragsteller durchsetzen könnte, die 

sich aufgrund des bestellten Erbbaurechtes in dessen Besitz befindlichen 

Anlagen vor dem Abriß zu bewahren. Dies würde jedoch wiederum den 

Widerruf der Teilbaugenehmigungen voraussetzen, für den es gern. § 49 

HVwVfG keine Grundlage gibt. 

Hieran hat der Antragsgegner auch nicht das geringste Interesse, wie die 

Äußerungen maßgeblicher Vertreter des Antragsgegners in der Presse be- 

weisen. Die Wiederherstellung der großen barocken Platzfläche, die der 

Friedrichsplatz darstellt, erhält ein Kulturdenkmal, dessen Bestand und Un- 

versehrtheit derartig überwiegt, daß man keinesfalls diesen Platz auch nur 

in Teilbereichen geöffnet halten kann, um die Mauern der Fe- 

ste Zwerenberg sichtbar zu lassen, ganz geschweige davon, daß dann die 

ursprünglich verfolgte Absicht, hier eine Tiefgarage zu errichten, nicht 
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mehr durchsetzbar wäre.Ein Aberwitz wäre es jedoch, die 

Festungsanlagen durch ein Wiederzuschütten des Platzes zu erhalten. 

Durch die Einstellung der Abrißarbeiten erleidet der Antragsteller ganz er- 

hebliche Rechtsnachteile. Die Befestigungsanlage verläuft mitten durch ein 

wichtiges Baufeld und verhindert in diesem Bereich jegliche Bauarbeiten. 

Insbesondere kann ohne deren Entfernung die Rückverankerung der Ver- 

bauwand nicht vorgenommen werden, da das hierfür erforderliche Gerät 

nicht in die Baustelle eingebracht werden kann. 

Durch die Baueinsteltung sind die genau aufeinander abgestimmto-' 

Schritte in der Abwicklung der Baumaßnahme erheblich gestört und der 

Bautakt völlig durcheinandergeraten. Dies führt zu exorbitant längeren 

Fristüberschreitungen, als es zunächst die auf 6 Wochen bemessene Bau- 

einstellung vermuten läßt. Auch während des Baustillstands laufen die 

Baustelleneinrichtungs- und Gemeinkosten der Baufirmen weiter. Die 

Bauzwischenfinanzierung, die Bestandteil der Gesamtinvestitionskocten 

ist, verlängert sich erheblich. Aufgrund der Kürze der Zeit war es dem An- 

tragsteller noch nicht möglich, sich ein genaues Bild über die Höhe der 

entstehenden Mehrkosten zu verschaffen. Erste grobe Schätzungen gehen 

jedoch von DM 40.000,- allein der beauftragten Bau-ARGE erwachsenden 

Mehrkosten aus. 

Der Antragsteller erleidet dadurch, daß der VGH mit seinem Beschluß vom 

17.05.1995 den Antragsgegner zu einem rechtlich nicht abdeckbaren 

Handeln zwingt, so schwere Nachteile, daß angesichts der 

offensichtlichen Rechtswidrigkeit des für sofort vollziehbar erklärten 

Eingriffs und der mangelnden Berechtigung der Antragstellerin des Bürger- 

begehrens auf Durchführung dieses Bürgerschaftsrechts die Gewährung 

einstweiligen Rechtsschutzes zugunsten des Antragstellers geboten ist. 



Es ist daher antragsgemäß zu entscheiden. 

Vol 

( Gb T“ 

Rechtsanwalt 
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Aktenzeichen 
1271/94 

Kassel, den<>'-T,TTf,-r—. 
^£;27.04.95 I / 

Stadt Kassel ■ 34 112 Kassel 

Firma 
BHT GmbH & Co Objekt TFK 
Tiefgarage KS 2. . iA KG 
Ständeplatz 23 

GKH Niederlassung Kasse! 

2 8. April 1995 

34117 Kassel 

Stadt Kassel 

Magistrat 

Amt für 
Bauordnung 
und 
Denkmalpflege 

bs#" 

Für persönliche Rücksprachen: . , 
Herr Schminke 

Zimmer: Telefon Durchwahl: 
^ (0561)787- 

Sh ca Linien: 1, 3, 4, 5, b, 7, 8, 12 - Haltestelle: Rathous 

Teilbaugenehmigung 
gern. § 70 HBO'93 

®o^''or^'^f^richtung einer Tiefgarage (2. Bauabschnitt 

auf dem Grundstück in Kassel: 
Friedrichsplatz 

Gern. Flur 

KB 5 

Flurstück 
208/15 

Auf Antrag wird Ihnen nach § 70 Hess. Bauordnung (HBO) unbescha 
det der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das v.g. Bauvor- 
haben entsprechend den beigefügten, mit Genehmigungsvermerk ver- 
sehenen Bauvorlagen unter Beachtung und Einhaltung der nachfol- 
genden Auflagen, Bedingungen und Hinweise auszufühten. 

Ausnahmen werden zugelaesen von 

Bestandteil dieser Baugenehmigung sind Beiblatt 1 - 
und folgende Anlagen: 

- 2 - 

Sprechzeiten grundsätzlich: 
Mittwoch von 8.30-12.30 Uhr und 14.00-17.30 Uhr 
sowie noch Vereinborung 

Fernsprechonschlu6: (05 61) 7 87-0 (Vermittlung) 

Telefoxonschluö: (05 61) 7 87- 2216 

Konten der Stadl Kassel: 
Stodtsporkosse Kassel 011098 (BLZ 52050151} 
Postbank Ffm 107 07 603 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid steht Ihnen der Widerspruch zu. Er ist in- 
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Magistrat der Stadt Kassel, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Obere Königsstraße 8, 34117 Kassel, 
einzulegen. Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn der Wider- 
spruch unmittelbar an das Regierungspräsidium in Kassel, Steinweg 
6, 34117 Kassel, gerichtet wird. 

Im Auftrag 
gez. Schminke 
Dieser Bescheid wird nicht unterschrieben. 

WICHTIGE HINWEISE 

1. Baugenehmigung 

1.1 Die Baugenehmigung und die Bauvorlagen müsfen an der Baustel- 
le von Baubeginn an vorliegen. Auf der Baustelle ist eine von 
der Bauaufsichtbehörde ausgehändigte Kennzeichnung an gut 
sichtbarer Stelle anzubringen. Die Kennzeichnung muß über die 
Erteilung der Baugenehmigung unter Angabe des Ausstellungsda- 
tums und des Aktenzeichens Auskunft geben. 
Im Fall des § 67 Abs. 5 Satz 4 HBO'93 findet Satzl nur für 
die Bauvorlagen Anwendung, Satz 2 und 3 finden keine Anwen- 
dung (§ 70 (7) HBO'93). 

1.2 Baugenehmigung und Teilbaugenehmigung erlöschen, wenn inner- 
halb von drei Jahren nach Erteilung der Genehmigung mit der 
Ausführung des Bauvorhabens nicht begonnen oder die Bauaus- 
führung ein Jahr unterbrochen ist. 
Die Frist kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu zwei 
Jahren verlängert werden. Die Frist kann rückwirkend verlän- 
gert werden, wenn der Antrag vor Fristablauf bei der Bauauf- 
sichtsbehörde eingegangen ist (§ 72 HBO'93). 

2. Baubeginn/Bauausführung/Baustelle 

2.1 Der Baubeginn genehmigungspflichtiger Vorhaben und die Wie- 
deraufnahme von Bauarbeiten nach einei: Unterbrechung von 
mehr als drei Monaten ist mind, eine Woche vorher der Bau- 
aufsichtsbehörde, bei Vorhaben mit Feuerungsanlagen auch dem 
Bezirksschornsteinfegermeister schriftlich mitzuteilen. Spä- 
testens mit dieser Mitteilung sind die mit der Bauleitung be- 
auftragte Person sowie das Unternehmen zu benennen, das mit 
der Ausführung des Rohbaues oder mit den Abbrucharbeiten be- 
auftragt ist. Ein Wechsel dieser Beauftragten während der 
Bauausführung ist der Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen. Wer 
die Bauleitung übernimmt, muß die Mitteilung nach Satz 1 und 
3 mit unterschreiben (§ 70 (8) HBO'93). 

- 3 
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2.2 Öffentliche Verkehrsflächen, Versorgung-, Ahwasserbeseiti- 
gungs- und Meldeanlagen sowie hydrologische Meßstellen, Im- 
missionsmeßstellen, Vermessungs- und Grenzmarken sind für 
die Dauer der Bauausführung zu schützen und, soweit erforder- 
lich, unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zugäng- 
lich zu halten. Der Verschmutzung der öffentlichen Verkehrs- 
flächen ist. zu begegnen {§ 14 (3) 3 HBO'93) . 

2.3 Schutzwürdige Naturbestandteile, insbesondere gesunde Bäume 
und Sträucher, die nach § 9 Abs. 1 Satz 3 HBO'93 zu erhalten 
sind, sowie Grundwasser sind während der Bauausführung zu 
schützen. Grundwasser soll vorrangig dem Grundwasserleiter 
wieder zugeführt oder direkt oder indirekt in ein Oberflä- 
chengewässer eingeleitet werden; wasserwirtschaftliche Belan- 
ge dürfen nicht entgegenstehen (§ 14 (3) 4 HBO'93). 

2.4 Bei Bauausführung oder Abbruch anfallende verwertbare Stoffe; 
sind ■'^on den übrigen Bauabfällen so zu trennen oder getrennt 
zu halten, daß ihre spätere Verwertung möglich bleibt (§ 14 
(3) 5 HBO'93). 

2.5, Für die Dauer der Ausführung von baugenehmigungspflichtigen 
Gebäuden ist an der Baustelle ein Schild dauerhaft anzu- 
bringen, das mind, die Nutzungsart des Gebäudes, die Zahl 
seiner Geschosse und die Namen und Anschriften der am Bau Be- 
teiligten (§§ 56 bis 59 HBO'93) enthalten muß. Das Schild 
muß vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sein; es kann 
mit der Kennzeichnung nach § 70 Abs. 7 Satz 2 und 3 verbun- 
den werden (§14 (3) 6 HBO'93). 

3. Baufertigstellung 

3.1 Die Fertigstellung des Rohbaues und die abschließende Fertig- 
stellung eines nach HBO'93 genehmigten Gebäudes ist der Bau- 
aufsichtsbehörde und Katasterbehörde mind. 2 Wochen vor Been- 
digung der jeweiligen Bauarbeiten anzuzeigen. Sollen das Ge- 
bäude o. Teile des Gebäudes vor abschließender Fertigstellung 
in Benutzung genommen werden, ist dies ebenfalls der Bauauf- 
sichtbehörde 2 Wochen vorher anzuzeigen (§ 80 (1) HBO'93). 

4. Bußgeld 

4.1 Es wird darauf hingewiesen, daß Ordnungswidrigkeiten gern. 
§ 82 Abs. 1 Ziff. 1-19 und Abs. 2 HBO'93 mit einem Bußgeld 
belegt werden. 

5. Schwarzarbeit 

"Das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit i.d.F. vom 
29. Januar 1982 (BGBl. I S. 109) ist zu beachten. Mit einer 
Geldbuße bis 50.000,00 DM muß nach § 2 des Gesetzes rechnen, 
wer wirtschaftliche Vorteile in erheblichem Umfang dadurch 
erzielt, daß er mit der Ausführung von Dienst- und Werklei- 
stungen einen oder mehrere Schwarzarbeiter im Sinne des § 1 
Abs. 1 des Gesetzes beauftragt." 



A^t6n26ich©n ^273^ / 9 4 
Stadt Kassel, Magistrat 

Amt für Bauordnung und Donkmalpflege 

Beiblatt 

1 - 27.04.95 

zur Baugenehmigung vom: 

NEBEN BEST IMMUNGEN 

1. N00999>, 
Diese Teilbaugenehmigung bezieht sich auf die Errichtung der 
feuerbeständigen Tragkonstruktionen von Außenwänden, Stützen, 
Decken samt Treppenräumen des U2-Geschosses zwischen den 
Achsen 0-19. 

2. N00200> 
Die Nebenbestimmungen der Baugenehmigung/en 1271/94 vom 
31.10.94, 30.12.94 und 06.04,95 
bleiben weiterhin rechtswirksam. 

-63-10711 M 



Aktenzeichen 
1271/94 

fCossel, den ., t• • • 
06:04.95 

Stadl Kassel • 34112 Kassel 

Firma 
TFK II, v.d. 
GKH mbH 
Ständeplatz 23 

34117 Kassel 

Stadt Kassel 

Magistrat 

Amt für 
Bauordnung 
und 
Denkmalpflege 

Für persönliche Rück^prq^chen: 
Schminke 

kasseP 

Zimmer: Telefon Durchwohl: 
^ (0561)787- 

Linien: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 • Hoileslelle: Rathaus 

J. Teilbaugenehmigung 
gern. § 70 HBO’93 

^^"''o^^terichtung einer Tiergarage (2. Bauabschnitt) 

oul dem Grundstück in Kassel: 
Friedrichsplatz 

Gern. 

K 

Rur 

d 5 

Flurstück 
208/15 

Auf Antrag wird Ihnen nach § 70 Hess. Bauordnung ■ (HBO) unbescha- 
det der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das v.g. Bauvor- 
haben entsprechend den beigefügten, mit Genehmigungsvermerk ver- 
sehenen Bauvorlagen unter Beechturg und Einhaltung der nachfol- 
genden Auflagen, Bedingungen und Hinweise auszuführen. 

Bestandteil dieser Baugenehmigung sind Beiblatt 1 2 
und folgende Anlagen: 

05 Stat. Berechnungen 

- 2 - 

Sprechzeiten grundsötzlich; Fernsprechonschluß: {05 61)787-0 IVermittlung) 
Mittwoch von 8.30-J2.30 Uhr und 14,00-17.30 Uhr 
sowie noch Vereinborung Teleloxonschluß; [0561) 787-22 16 

Konten der Slodi Kossei; 
SiodlsporkosseKosselOll 098(812 520501 51) 
Poslbonk Ffm 10707603 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid steht Ihnen der Widerspruch zu. Er ist in- 
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Magistrat der Stadt Kassel^ Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Obere Königsstraße 8, 34117 Kassel, 
einzulegen. Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn der Wider- 
spruch unmittelbar an das Regierungspräsidium in Kassel, Steinweg 
6, 34117 Kassel, gerichtet wird. 

Im Auftrag 
gez. Schminke 
Dieser Bescheid wird nicht unterschrieben. 

WICHTIGE HINWEISE 

1. Baugenehmigung 

1.1 Die Baugenehmigung und d: Bauvorlagen müssen an der Baustel- 
le von Baubeginn an vo’lliegen. Auf der Baustelle ist eine von 
der Bauaufsichtbehörde ausgehändigte Kennzeichnung an^^gut 
sichtbarer Stelle anzubringen. Die Kennzeichnung muß über die 
Erteilung der Baugenehmigung unter Angabe des Ausstellungsda- 
tums und des Aktenzeichens Auskunft geben. 
Im Fall des § 67 Abs. 5 Satz 4 HBO'93 findet Satz_1 nur für 
die Bauvorlagen Anwendung, Satz 2 und 3 finden keine Anwen- 
dung (§ 70 (7) HBO'93). 

1.2 Baugenehmigung und Teilbaugenehmigung erlöschen, wenn^inner- 
halb von drei Jahren nach Erteilung der Genehmigung mit der 
Ausführung des Bauvorhabens nicht begonnen oder die Bauaus- 
führung ein Jahr unterbrochen ist. ... 
Die Frist kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu zwei 

■Jahren verlängert werden. Die Frist kann rückwirkend verlän- 
gert werden, wenn der Antrag vor Fristablauf bei der Bauauf- 
sichtsbehörde eingegangen ist (§ 72 HBO'93). 

2. Baubeginn/Bauausführung/Baustelle 

2.1 Der Baubeginn genehmigungspflichtiger Vorhaben und die Wie- 
deraufnahme von Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von 
mehr als drei Monaten ist mind, eine Woche vorher der Bau- 
aufsichtsbehörde, bei Vorhaben mit Feuerungsanlagen auch dem 
Bezirksschornsteinfegermeister schriftlich mitzuteilen. 

testens mit dieser Mitteilung sind die mit der Bauleitung_be- 
auftragte Person sowie das Unternehmen zu benennen, das mit 
der Ausführung, des. Rohbaues oder mit den Abbrucharbeiten be- 
auftragt ist. Ein Wechsel dieser Beauftragten während der 
Bauausführung ist der Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen. Wer 
die Bauleitung übernimmt, muß die Mitteilung nach Satz 1 und 
3 mit unterschreiben (§ 70 (8) HBO'93). 

3 
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2.2 Öffentliche Verkehrsflächen, Versorgung-, Abwasserbeseiti- 
gungs- und Meldeanlagen sowie hydrologische Meßstellen, Im- 
missionsmeßstellen, Vermessungs- und Grenzmarken sind für 
die Dauer der Bauausführung zu schützen und, soweit erforder- 
lich, unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zugäng- 
lich ZU'halten. Der Verschmutzung der öffentlichen Verkehrs- 
flächen ist zu begegnen (§ 14 (3) 3 HBO'93). 

2.3 Schutzwürdige Naturbestandteile, insbesondere gesunde Bäume 
und Sträucher, die nach § 9 Abs. 1 Satz 3 HBO'93 zu erhalten 
sind, sowie Grundwasser sind während der Bauausführung zu 
schützen. Grundwasser soll vorrangig dem Grundwasserleiter 
wieder zugeführt oder direkt oder indirekt in ein Oberflä- 
chengewässer eingeleitet werden; wasserwirtschaftliche Belan- 
ge dürfen nicht entgegenstehen (§ 14 (3) 4 HBO'93). 

2.4 Bei Bauausführung oder Abbruch anfallende verwertbare Stoffe 
sind von den übrigen Bauabfällen so zu trennen oder getrennt 
zu halten, daß ihre spätere Verwertung möglich bleibt (§ 14 
(3) 5 HBO'93)., 

2.5 Für die Dauer der Ausführung von baugenehmigüngspflichtigen 
Gebäuden ist an der Baustelle ein Schild dauerhaft anzu- 
bringen, das mind, die Nutzungsart des Gebäudes, die Zahl 
seiner Geschosse und die Namen und Anschriften der am Bau Be- 
teiligten {§§ 56 bis 59 HBO'93) enthalten muß. Das Schild 
muß vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sein; es kann 
mit der Kennzeichnung nach § 70 Abs. 7 Satz 2 und 3 verbun- 
den werden (§ 14 (3) 6 HBO'93). 

3. Baufertigstellung 

3.1 Die Fertigstellung des Rohbaues und die abschließende Fertig- 
stellung eines nach HBO'93 genehmigten Gebäudes ist der Bau- 
aufsichtsbehörde und Katasterbehörde mind. 2 Wochen vor Been- 
digung der jeweiligen Bauarbeiten anzuzeigen. 'Sollen das Ge- 
bäude o. Teile des Gebäudes vor abschließender Fertigstellung 
in Benutzung genommen werden, ist dies ebenfalls der Bauauf- 
sichtbehörde 2 Wochen vorher anzuzeigen (§ 80 (1) HBO'93). 

4. Bußgeld 

4.1 Es wird darauf hingewiesen, daß Ordnungswidrigkeiten gern. 
§ 82 Abs. 1 Ziff. 1-19 und Abs. 2 HBO'93 mit einem Bußgeld 
belegt werden. 

5. Schwarzarbeit 

"Das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit i.d.F. vom 
29. Januar 1982 {BGBl. I S. 109)'ist zu beachten. Mit einer 
Geldbuße bis 50.000,00 DM muß nach § 2 des Gesetzes rechnen, 
wer wirtschaftliche Vorteile in erheblichem Umfang dadurch 
erzielt, daß er mit der Ausführung von Dienst- und Werklei- 
stungen einen oder mehrere Schwarzarbeiter im Sinne des § 1 
Abs. 1 des Gesetzes beauftragt." 



^>D 

Aktenzeichen 
1271/94 Stadt Kassel, Magistrat 

Amt für Bauordnung und Denkmolpfiege 

Beiblatt 

1 - 06.04.95 

zur Baugenehmigung vom: 

N EBEN BESTIMMUNGEN 

1. N00999> . , , , . r. j 
Bei diesem Teilbauschein handelt es sich um Verbau- und Erd 
arbeiten zwischen den Achsen 0-9, Fundementarbeiten Achse 0-X9 
und Kanalarbeiten. 

2. N00200> . • ^ 
Die Nebenbestimraungen der Teilbaugenehmigung/en 1271/94 vom 
31.10. und 30.12.94- 
bleiben weiterhin rechtswirksam. 

3. N1S000> 
Dne Änderungen in der geprüften statischen Berechnung sowie 
die Forderungen v.nd Hinweise im Prüfbericht Nr. 3 vom 
23.12.94 und die '’Besonderen Aiiflagen B" sind bei.der Ausruh- 
rung zu beachten und einzuhalten. 

4. N15000> 
Die Änderungen in der geprüften statischen Berechnung sowie 
die Forderungen und Hinweise im Prüfbericht Nr. 4 vom 
07.02.95 und die "Besonderen Auflagen B" sind bei der Ausfun 
rung zu beachten und einzuhalten. 

5.N15000> 
Die Änderungen in der geprüften statischen Berechnung sowie 
die Forderungen und Hinweise im Prüfbericht Nr 5 vom 
13.02.95 und die "Besonderen Auflagen B" sind bei der Ausfüh- 
rung zu beachten und einzuhalten. 

6.N15000> , ■ 
Die Änderungen in der geprüften statischen Berechnung sowie 
die Forderungen und Hinweise im Prüfbericht Nr. 6 
13.03.95 und die "Besonderen Auflagen B" sind bei der Ausfüh- 
rung zu beachten und einzuhalten. 

^Die^Ä^derungen in der geprüften statischen Berechnung sowie 
die Forderungen und Hinweise im Prüfbericht Nr. ^ vom 
17.03.95 und die "Besonderen Auflagen B" sind bei der Ausfüh- 
rung zu beachten und einzuhalten. 

-63- (071) M 



"■“'""12 71/94 Stadt Kassel, Magistrat 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 

- 2 - 06.04.95 

Beiblatt zur Baugenehmigung vom: 

8.N15001> 
Gemäß Prüfbericht Nr. 3-7 . sind vor Baubeginn folgende Nach- 
träge zur Prüfung vorzulegen: 
a) Stellungnahme des Bodengutachters 
b) Bewehrungs- und Ausführungszeichnungen 

9.N00900> . ■ 
Die in grün eingetragenen Änderungen auf den der Baugenehmi- 
gung als Anlage beigefügten Bauvorlagen sind zu beachten und 
einzuhalten. 



Aktenzeichen 
1271/94 

Kossci.den.i'J-- 
„;,3 0.12,94 / 

Slodt Kassel ■ 34112 Kassel 

Firma 
TFK II, v.d. 
GKH mbH 
Ständeplatz 

34117 Kassel 

GKH Niederlassung Kassel 

Bing. 
1 0. Jan. 1995 

u. 

X 

Stadt Kassel 

Magistrat 

Amt für 
Bauordnung 
und 
Denkmalpflege 

Für 

1 tXv' 
kassei 

Zimmer; ^ ^ Telefon Durchwahl: _ . _ ^ 
W 315 ,0561)787- ®°3S 

isdi IcB Linien: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 • Haltestelle: Rathaus 

2. Teilbaugenehmigung 
gern. § 70 HBO'93 

Bouvorhoben: . 
'Errichtung einer Tiefgarage (-2. Bauabschnitt) 

auf dem Grundstück in Kassel: 
Friedrichsplatz 

Gern. 
K 

Flur Flurstück 
208/15 

Auf Antrag wird Ihnen nach § 70 Hess. Bauordnung (HBO) unbescha- 
det der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das v.g. Bauvor- 
haben entsprechend den beigefügten, mit Genehmigungsvermerk ver- 
sehenen Bauvor]agen unter Beachtung und Einhaltung der nachfol- 
genden Auflagen, Bedingungen und Hinweise auszuführen. 

Bestandteil dieser Baugenehmigung sind Beiblatt 1 
und folgende Anlagen: 

01 Statische Berechnung 

- 2 - 

A'^L. .t-L.a. /Ac xn Ta*? a 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid steht Ihnen der Widerspruch zu. Er ist in- 
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides schriftlich 
oder-zur Niederschrift beim Magistrat der Stadt Kassel, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Obere Königsstraße 8, 34117 Kassel, 
einzulegen. Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn der Wider- 
spruch unmittelbar an das Regierungspräsidium in Kassel, Steinweg 
6, 34117 Kassel, gerichtet wird. 

Im Auftrag 
gez..Schminke 
Dieser Bescheid wird nicht unterschrieben. 

WICHTIGE HINWEISE 

1. Baugenehmigung 

1.1 Pie Baugenehmigung und .die Bauyorlagen, müssen an der Bauste l- 
le von Baubeginn an vorliegen. Auf der Baustelle ist eine von 
der Bauaufsichtbehörde ausgehändigte Kennzeichnung an gut 
sichtbarer Stelle anzubringen. Die Kennzeichnung muß über die 
Erteilung der Baugenehmigung unter Angabe des Ausstellungsda- 
tums und des Aktenzeichens Auskunft geben. 
Im Fall des § 67 Abs. 5 Satz 4 HBO’93 findet Satz 1 nur für 
die Bauvorlagen Anwendung, Satz 2 und 3 finden keine Anwen- 
dung (§ 70 (7) HBO'93). 

j.. 2 Baugenehmigung und Teilbaugenehmigung erlöschen, wenn inner- 
halb von drei Jahren nach Erteilung der Genehmigung mit der 
Ausführung des Bauvorhabens nicht begonnen oder die Bauaus- 
führung ein-Jahr unterbrochen ist. 
Die Frist kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu zwei 
Jahren verlängert werden. Die Frist kann rückwirkend verlän- 
gert werden, wenn- der Antrag vor Fristablauf bei der Bauauf- 
sichtsbehörde eingegangen ist (§ 72 HBO'93). 

2. . Baubeginn/Bauausführung/Baustelle 

2.1 Der Baubeginn genehmigungspflichtiger Vorhaben und die Wie- 
deraufnahme von Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von 
mehr als drei Monaten ist mind, eine Woche vorher der Bau- 
aufsichtsbehörde, bei Vorhaben mit Feuerungsanlagen auch dem 
Bezirksschornsteinfegermeister schriftlich mitzuteilen. Spä- 
testens mit dieser Mitteilung sind die mit der Bauleitung be- 
auftragte Person sowie das Unternehmen zu benennen, das mit 
der Ausführung des Rohbaues oder mit den Abbrucharbeiten be- 
auftragt ist. Ein Wechsel dieser Beauftragten während der 
Bauausführung ist der Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen. Wer 
die Bauleitung übernimmt, muß die Mitteilung nach Satz 1 und 
3 mit unterschreiben (§ 70 (8) HBO'93). 

3 
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2.2 Öffentliche Verkehrsflächen, Versorgung-, Abwasserbeseiti- 
gungs- und Meldeanlagen sowie hydrologische Meßstellen, Im- 
missionsmeßstellen, Vermessungs- und Grenzmarken sind für 
die Dauer der Bauausführung zu schützen und, soweit erforder- 
lich, unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zugäng- 
lich zu halten. Der Verschmutzung der öffentlichen Verkehrs- 
flächen ist zu begegnen (§ 14 (3) 3 HBO'93). 

2.3 Schutzwürdige Naturbestandteile, insbesondere gesunde Bäume 
und Sträucher, die nach § 9 Abs. 1 Satz 3 HBO'93 zu erhalten 
sind, sowie Grundwasser sind während der Bauausführung zu 
schützen. Grundwasser soll vorrangig dem Grundwasserleiter 
wieder zugeführt oder direkt oder indirekt in ein Oberflä- 
chengewässer eingeleitet werden; wasserwirtschaftliche Belan- 
ge dürfen nicht entgegenstehen (§ 14 (3) 4 HBO'93). 

2.4 Bei Bauausführung oder .Abbruch anfallende verwertbare Stoffe 
sind von den übrigen Bauabfällen so zu trennen oder getrennt 
zu halten, daß ihre spätere Verwertung möglich bleibt (§ 1^ 
(3) 5 HBO'93). 

2.5 Für die Dauer der Ausführung von baugenehmigungspflichrigen 
Gebäuden ist an der Baustelle ein Schild dauerhaft anzu- 
bringen, das mind, die Nutzungsart des Gebäudes, die Zahl 
seiner Geschosse und die Namen und Anschriften der am Bau Be- 
teiligten (§§ 56 bis 59 HBO'93) enthalten muß. Das Schild 
muß vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sein; es kann 
mit der Kennzeichnung nach § 70 Abs. 7 Satz 2 und 3 verbun- 
den werden (§ 14 (3) 6 HBO'93). 

3. Baufertigstellung 

3.1 Die Fex'L igstellung des Rohbaues und die abschließende Fertig- 
stellung eines nach HBO'93 genehmigten Gebäudes 1st der Bau- 
aufsichtsbehörde und Katasterbehörde mind. 2 Wochen vor Been- 
digung der jeweiligen Bauarbeiten anzuzeigen. Sollen das Ge- 
bäude o. Teile des' Gebäudes vor abschließender Fertigstellung 
in Benutzung genommen werden, ist dies ebenfalls der Bauauf- 
sichtbehörde 2 Wochen vorher anzuzeigen {.§ 80 (1) HBO'93). 

4. Bußgeld 

4.1 Es wird darauf hingewiesen, daß Ordnungswidrigkeiten gern. 
§ 82 Abs. 1 Ziff. 1-19 und Abs. 2 HBO'93 mit einem Bußgeld 
belegt werden. 

5. Schwarzarbeit 

"Das-Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit i.d.F. vom 
29. Januar 1982 (BGBl. I- S. 109) ist zu beachten. Mit einer 
Geldbuße bis 50.000,00 DM muß nach § 2 des Gesetzes rechnen, 
wer wirtschaftliche Vorteile in erheblichem Umfang dadurch 
erzielt, daß er mit der Ausführung von Dienst- und Werklei- ' 
stungen einen oder mehrere Schwarzarbeiter im Sinne des § 1 
Abs. 1 des Gesetzes beauftragt.'" 



Aktenzeichen ]_2 7l/94 
Stadt Kassel, Magistrat 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 

Beiblatt 

1 - 30.12.94 

zur Baugenehmigung vom: 

N EBEN BESTIMMUNGEN 

l.N00999> ^ ^ ^ ^ 
Diese zweite Teilbaugenehmigung beinhaltet nur den Erdaushub 
zwischen den Achsen 9 •- 17. 

2 .N00200> . / /o. 
Die Nebenbestimmungen der Teilbaugenehmigung/en 1271/94 vom 
31.10.94 
bleiben weiterhin rechtswirksam. 

3.N15000> . • ■ 
Die Änderungen in uer geprüften statischen Berechnung sowie 
die Forderungen und Hinweise im Prüfbericht Nr. 2 vom 
01.12.94 und'die "Besonderen Auflagen B" sind bei der Au:-füh- 
rung zu beachten und einzuhalten. 

4. N15012> ^ , ■ T.. ^ 
Geschweißte tragende Stahlbauteile dürfen erst dann eingebaut 
oder Schweißarbeiten auf der Baustelle erst dann ausgeführt 
werden, wenn der unteren Bauaufsichtsbehörde gegenüber nach- 
gewiesen ist, daß der die Schweißarbeiten durchführende Be 
trieb den Nachweis der Eignung zum Schweißen von Stahlbauten 
"großer Eignungsnachweis" nach DIN 18800 Teil 7 erbracht hat. 

5. N00999> . , ^ 
Die im amtlichen Lageplan neu eingetragenen Maße sind aut 
die zukünftig noch vorzulegenden Planunterlagen zu über- 
tragen. 

6. N00900> .. 
Die in grün eingetragenen Änderungen auf den der Baugenehmi- 
gung als Anlage beigefügten Bauvorlagen sind zu beachten und 
einzuhalten. 

-63- (0711 M 



TeiIbaugenehmigung 
gern. § 70 HBO’93 

"'^^grrichtung einer Tiefgarage (2. Bauabr-chnitt) 
hier: Baugrubenverbau 

auf dem Grundstück in Kassel: 
Friedrichsplatz 

Gern. Flur 

5 

Flurstück 

208/15 

Auf Antrag wird Ihnen nach § 70 Hess. Bauordnung (HBO) unbescha 
det der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das v,g. Bauv.r- 
haben entsprechend den beigefügten, m:t Genehmigungsvermerk vei• 
sehenen Bauvorlagen unter Beachtung und Einhaltung der nachfol 
genden Auflagen, Bedingungen und Hinweise auszuführen. 

Ausnahmer^ werden zugelassen von 

Bestandteil dieser Baugenehmigung sind Beiblatt 1-4 
und folgende Anlagen: 

01 Statische Berechnung 
01 Baubeginnsanzeige 
01 Kennzeichnung der Baustelle 

2 . - 

Sprechzeiten grundsätzlich: 
Mittwoch von 8.30-12.30 Uhr und 14.00-17.30 Uhr 

Fernsprechanschlu5: (0561) 787-0 (Vermittlung) Konten der Stadt Kossel: 
StadtsporkosseKosselOll 098 (BLZ 520501 51) 
Pn<!tlvinlf Ffm 10707603 T.i-i Ul..ft. r/icin 7fl7.T0 lA 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid steht Ihnen der Widerspruch zu. Er ist in- 
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Magistrat der Stadt Kassel, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Obere Königsstraße 8, 34117 Kassel, 
einzulegen. Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn der Wider- 
spruch unmittelbar an das Regierungspräsidium in Kassel, Steinweg 
6, 34117 Kassel, gerichtet wird. 

Im Auftrag 
gez. Schminke 
Dieser Bescheid wird nicht unterschrieben. 

WICHTIGE HINWEISE 

1 Baugenehmigung 

1.1 Die Baugenehmigung und die Bauvorlagen müssen an der Bai'.stf^'.l- 
le von Baubeginn an vorliegen. Auf der Baustelle ist eine von 
der Bauaufsichtbehörde ausgehändigte Kennzeichnung an gut 
sichtbarer Stelle anzubringen. Die Kennzeichnung muß über die 
Erteilung der Baugenehmigung unter Angabe des Ausstellungsda- 
tums und des Aktenzeichens Auskunft geben. 
Im Fall des § 67 Abs. 5 Satz 4 HBO'93 findet Satz 1 nur für 
die Bauvorlagen Anwendung, Satz 2 und 3 finden keine Anwen- 
dung (§ 70 (7) HBO'93). 

1.2 Baugenehmigung und Teilbaugenehmigung erlöschen, wenn inner- 
halb von drei Jahren nach Erteilung der Genehmigung mit der 
Ausführung des Bauvorhabens nicht begonnen oder die Bauaus- 
führung ein Jahr unterbrochen ist. 
D.i e Frist kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu zwei 
Jahren verlängert werden. Die Frist kann rückwirkend verlän- 
gert werden, wenn der Antrag vor Fristablauf bei der Bauauf- 
sichtsbehörde eingegangen ist (§ 72 HBO'93). 

2. Baubeginn/Bauausführung/Baustelle 

2.1- Der Baubeginn genehmigungspflichtiger Vorhaben und die Wie- 
deraufnahme von Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von 
mehr als drei Monaten ist mind, eine Woche vorher der Bau- 
aufsichtsbehörde, bei Vorhaben mit Feuerungsanlagen auch dem 
Bezirksschornsteinfegermeister schriftlich mitzuteilen. Spä- 
testens mit dieser Mitteilung sind die mit der Bauleitung be- 
auftragte Person sowie das Unternehmen zu benennen, das mit 
der Ausführung des Rohbaues oder mit den Abbrucharbeiten be- 
auftragt ist. Ein Wechsel dieser Beauftragten während der 
Bauausführung ist der Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen. Wer 
die Bauleitung übernimmt, muß die Mitteilung nach Satz 1 und 
3 mit unterschrieben (§ 70 (8) HBO'93). 

3 



Seite 3 2 11.94 AZ.: Ill BA 12'7i 

2.2 Öffentliche Verkehrsflächen, Versorgung-, Ahwasserbeseiti- 
gungs- und Meldeanlagen sowie hydrologische Meßstellen, Im- 
missionsmeßstellen, Vermessungs- und Grenzmarken sind für 
die Dauer der Bauausführung zu schützen und, soweit erforder- 
lich, unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zugäng- 
lich zu halten. Der Verschmutzung der öffentlichen Verkehrs- 
flächen ist zu begegnen {§ 14 (3) 3 HBO'93). 

2.3 Schutzwürdige Naturbestandteile, insbesondere gesunde Bäume 
und Sträucher, die nach § 9 Abs. 1 Satz 3 HBO'93 zu erhalten 
sind, sowie Grundwasser sind während der Bauausführung zu 
schützen. Grundwasser soll vorrangig dem Grundwasserleiter 
wieder zugeführt oder direkt oder indirekt in ein Oberflä- 
chengewässer eingeleitet werden; wasserwirtschaftliche Belan- 
ge dürfen nicht entgegenstehen {§ 14 (3) 4 HBO'93). 

2.4 Bei Bauausführung oder Abbruch anfallende verwertbare Stoffe 
sind von den übrigen Bauabfällen so zu trennen oder getrennt 
zu halten, daß ihre spätere Verwertung möglich bleibt (5 14 
(3) 5 HBO'93). , ■ 

2.5 Für die Dauer der Ausführung von baugenehmigungspflichtigen 
Gebäuden ist an der Baustelle ein Schild dauerhaft anzu- 
bringen, das mind, die Nutzungsart des Gebäudes, die Zahl 
seiner Geschosse und die Namen und Anschriften der am Bau Be- 
teiligten (§§ 56 bis 59 HBO'93) enthalten muß. Das Schild 
muß vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sein; es kann 
mit der Kennzeichnung nach § 70 Abs. 7 Satz 2 und 3 verbun- 
den werden (§ 14 (3) 6 HBO'93). 

3. Baufertigstellung 

3.1 Die Fertigstellung des Rohbaues und die abschließende Fertig- 
stellung eines nach HBO'93 genehmigten Gebäudes ist der Bau- 
aufsichtsbehörde und Katasterbehörde mind. 2 Wochen vor Been- 
digung der jeweiligen Bauarbeiten anzuzeigen. Sollen das Ge- 
bäude o. Teile des Gebäudes vor abschließender Fertigstellung 
in Benutzung genommen werden, ist dies ebenfalls der Bauauf- 
sichtbehörde 2 Wochen vorher anzuzeigen (§ 80 (1) HBO'93). 

4. Bußgeld 

4.1 Es wird darauf hingewiesen, daß Ordnungswidrigkeiten gern. 
§ 82 Abs. 1 Ziff. 1-19 und Abs. 2 HBO'93 mit einem Bußgeld 
belegt werden. 

5. Schwarzarbeit 

"Das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit i.d.F. vom 
29. Januar 1982 (BGBl. I S. 109) ist zu beachten. Mit einer . 
Geldbuße bis 50.000,00 DM muß nach § 2 des Gesetzes rechnen, 
wer wirtschaftliche Vorteile in erheblichem Umfang dadurch 
erzielt, daß er mit der Ausführung von Dienst- und Werklei- 
stungen einen oder mehrere Schwarzarbeiter im Sinne des § 1 
Abs. 1 des Gesetzes beauftragt." 



Aktenzeichen 
1271/94 Stadt Kassel, Magistrat 

Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 

1 - 
zur Baugenehmigung vom: 

31.10.94 

Beiblatt 

NEBEN BESTIMMUNGEN 

1. N00101> 
Mindestens eine Woche vor Ausführungsbeginn Vorlage der Bau- 
beginnsanzeige {§ 70 (8) HBO) mit Bauleiter- und Unter- 
nehmererklärung mit vollzogener Unterschrift. Bitte den bei- 
gefügten grünen Vordruck verwenden. Bei Vorhaben mit Feue- 
rungsanlagen schriftliche Mitteilung an den Bezirksschorn- 
steinfegermeister; bitte den orangenen Vordruck verwenden. 

2. N00102> _ _ , 
Vor Baubeginn Vorlage der Bescheinigung über die Absteckung 

genehmigten Bauvorhabens vom Katasteramt, Vermessungsamt 
der Stadt Kassel oder vom öffentlich bestellten Vermessungs- 
ingenieur (§ 70 HBO) . 

3 .N00100> ^ , 
Werden bei den erforderlichen Erdarbeiten zur Durchführung der 
Baumaßnahmen Bodenauffüllungen, optische oder geruchliche Ver- 
änderungen des Erdreiches vorgefunden oder besteht aus anderen 
Gründen Verdacht auf Kontamination des Erdreichs, ist gern, dem 
Hess Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz - HAbfAG - das 
Wasserwirtschaftsamt Kassel (T:8078-0), Holländische Str. 141, 
34127 Kassel, zu unterrichten. 

4. N00103> . . 
Dem Amt für Bauordnung und Denkmalpflege ist eine untcrschrie 
bene Bauleitererklärung mit entsprechendem Qualifikationsna: h- 
weis vorzulegen. 

5. N14001> 
Sollen öffentliche Verkehrsflächen (Gehsteig oder Straßen- 
fläche) für die Errichtung der Baustelle in Anspruch genommen 
werden, ist hierfür vor Baubeginn die Genehmigung des städti- 
schen Tiefbauamtes (Rathaus) einzuholen. 

6. N14002> 
. Die Überfahrt über den Gehweg von der Grundstücksgrenze bis 
zur Fahrbahn ist im Einvernehmen mit dem Magistrat der Stadt 
Kassel, Tiefbauamt, auf eigene Kosten herzustellen. 

7. N14004> . . ^ ^ ^ u 
Die Baustelle ist gemäß § 14 (1) HBO so einzurichten, daß bau- 
liche Anlagen ordnungsgemäß errichtet, geändert oder abge-^ 
brochen werden können und Gefahren oder vermeidbare Belästi- 
gungen nicht entstehen. 

M 



Aktenzeichen 
1271/94 Stadt Kassel, Magistrat 

Amt für Bauordnung und Denkmolpflege^ 

Beiblatt 
2 - 31.10.94 
zur Baugenehmigung vom: 

8.N14005> 
Gemäß § 14 (3) Satz 1 HBO ist der Bauherr verpflichtet, sich 
vor Einrichtung der Baustelle über die im Grundstück verlegten 
Versorgungseinrichtungen (Elektro-, Gas-, Telefon- und Wasser- 
leitungen) u.ä. bei den zuständigen Behörden, Dienststellen 
oder Versorgungsunternehmen zu informieren und den verantwort- 
lichen Bauleiter und die ausführenden Firmen gegebenenfalls zu 
unterrichten. 

9.N14006> 
Für die Dauer der Ausführung hat der Bauherr an der Baustelle 
ein Schild, das mindestens die Nutzungsart des Gebäudes, die 
Zahl seiner Geschosse und die Namen und Anschriften des Bau- 
herrn, des Entwurfsverfassers und des Bauleiters sowie der 
Unternehmer von Beginn ihrer Tätigkeit an enthalten muß, 
dauerhaft anzubringen. Hierzu zählen auch Nachunternehmen und 
sonstige mit der Ausführung von gewerblichen Bauleistungen be- 
auftragten Dritte. Die Angabe ist unabhängig--davon,' ob ^die-- • 
Bauherrschaft selbst den Auftrag vergeben hat oder ob eine 
Weiterbeauftragung durch unmittelbar beauftragte Unternehmen ' 
vorliegt und ob die Unternehmen in die Handwerksrolle oder im 
Handelsregister eingetragen sind. 

Unternehmenseigene Schilder sind ausreichend, soweit sie alle 
gesetzlich vorgegebenen Angaben enthalten und in räumlichem 
Zusammenhang mit Beschilderungen anderer am Bau Beteiligter 
stehen, außerhalb der Baustelle gut sichtbar anzubringen. 

Bauleistungen der Unternehmen sind nicht nur die in der Ver- 
dingungsordnung für Bauleistungen, Teil C - VOB/C ■ {Allge- 
meine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen -DJN 
18300 ff) benannten Gewerke, sondern auch alle sonstigen im 
Rahmen eines Gewerbe- oder Handwerkbetriebs überlicherweise 
erbrachten Dienst- und Werkleistungen. Auskünfte können ggfs, 
bei den Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern 
eingeholt werden. 

Das Schild muß vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar 
sein. 

10.N14007> 
Unanabhängig von dem nach § 14 (6) HBO vorgeschriebenen 
Bauschild ist bei der Ausführung jedes genehmigten Bauvor- 
habens die von der Bauaufsichtsbehörde nach § 70 (7) Satz 2 
HBO ausgegebene Kennzeichnung an gut sichtbarer Stelle anzu- 
bringen. Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt, wenn die Kenn- 
zeichnung auf nicht allgemein zugänglichen Flächen angebracht 
wird. Die Kennzeichnung ist vom Beginn bis zum Ende der Bau- 
arbeiten oder der nutzungsbedingten Änderungen auszuhängen. 
In Zweifelsfällen setzt die Bauaufsichtsbehörde die Frist 
fest. 
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Aktenzeichen 
1271/94 

Amt für Bauordnung und Denkrndpfleg s 
Stadt Kassel, Magistrat 

3 - 
zur Bougenehmigung vom; 

31.10.94 

Beiblatt 

11. N14008> 
Es ist sicherzustellen, daß vorhandene Bäume erhalten und 
durch die Bauarbeiten nicht geschädigt werden (§ 14 (4).HBO). 
Hierzu ist es notwendig, während der Bauzeit den gesamten 
Baumkronenbereich durch Absperrmaßnahmen zu sichern, damit 
schädliche Bodenverdichtungen vermieden und außerdem ver- 
hindert wird, daß der Stamm oder Wurzelausläufer beschädigt 
werden, oder infolge versickernder Öle oder anderer chemi- 

. scher Stoffe der Baum abstirbt. 
Im übrigen 1st DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen 
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" zu beachten. 

12. N15007> 
Die konstruktiven Rohbauarbeiten sind von dem zuständigen 
Prüfingenieur Dipl.-Ing. W. SXomski 
auf Kosten der Bauherrschaft ständig zu überwachen gemäß HBO 
§ 79 (2)(stat. schwierige Bauvorhaben). Entsprechendes 
gilt, auch für die Durchfüht:ung..^der vorgeschriebenen. B^.V^atoff- 
Prüfungen. 

13. N15000> 
Die Änderungen in der geprüften statischen Berechnung sowie 
die Forderungen und Hinweise im Prüfbericht Nr. 1 vom 
26.09.94 und die "Besonderen Auflagen B" sind bei der Ausfüh- 
rung zu beachten und einzuhalten. 

14 -N15001.' 
Gemäß Prüfbericht Nr. 1 sind vor Baubeginn folgende Nach- 
träge zur Prüfung vorzulegen: 
a) Statische Nachträge gern. Prüfbericht Nr. 1 
b) Bewehrungs- und Ausführungszeichnungen 

15. N00300> 
Die Absteckung des Gebäudes 
durch das städtische Vermessungsamt (Rathaus), das Kataster- 
amt oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur ist 
zu veranlassen. Die Absteckung ist in der Regel mindestens 
eine Woche vor Beginn (Erdarbeiten) unter Vorlage des mit Ge- 
nehmigungsvermerk versehenen amtlichen Lageplanes 'zu bean- 
tragen. Gründungen und Kellerwände (oder Stützen) dürfen erst 

■ nach Abschluß der Absteckung ausgeführt werden. 

16. N00999> 
Da die erforderlichen Planunterlagen zur Beurteilung nach dem 
Naturschutzrecht noch nicht vollständig vorliegen, bleiben 
entsprechende Nachforderungen Vorbehalten. 

17. N00888> 
Das Standbild Landgraf Friedrich .II ist so abzubauei\ und nach 
Beendigung der Baumaßnahme wieder aufzubauen, daß Beschädigun- 

'gen ausgeschlossen sind. Das Denkmal befindet sich im Eigentum 
des Landes Hessen. Einzelheiten der Demontage, Zwischenlage- 
rung, Wiederaufbau und evtl. Restaurierung sind mit dem Land 
zu klären. 
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Aktenzeichen 
1271/94 Stadt Kassel, Magistrat 

Amt für Bouordnung ur.ü Perit-Tnalpflege 

Beiblatt 

4 - 31.10.94 

zur Baugenehmigung vom: 

18.N00999> . , 
Für die Abwassereinleitung in die öffentliche Abwasseranlage 
ist zur Ausfertigung einer entsprechenden_Erlaubnis- gemäß § 7 
der Satzung über die Abwasserbeseitigung in der Stadt Kassel 
ein formloser Antrag beim Tiefbauamt, Sachgebiet "Grundstücks- 
entwässerung", zu stellen. 

Die beigefügten speziellen Auflagenblätter bzw. Merkblätter 
sind zu beachten und einzuhalten:- 
Nachforschungsgenehmigung vom 05.09.94 



+4y 69 626085 S.02 

Hessischer Verwaltuttgsgeriehtshof 
eTGlS&4^ 

Beschluß 

In d«n VsETwaltuiicastreitverfaliresa 

dbc Diagmar Boussieh, 
FichtMsratr- 26,34127 Kasse), 

Antr^istelieiin tmd 
BeS(dkVej:defü}ij:«iia« 

- bevoUm^litigt: Bechteanwalt Uwe Baneis, 

HndoIfnSdbiweDder-Str, 2,34117 Eass^ - 

gegeia 

tr ^ Baugroiid Hess®a -'^■jaüxingKa GmbH w-Co, 

StäudepiateäS, 3411/jCassel, 

Aatragsgegnerin zu L, 

2. die Stadt Kassel, 

veräetec duzch den Magistrafc der Stadt, 
OL*sciö K^mgsstr; 8,34112 Kaseei, 

J^trag^^poeriii ru 2., 

weg&k eixistwc^J'gen Itechtsschutzea für ein Börgeifccgeihren 

feat der Hea^sefee Ver¥?altimgBge9icbtBhq£ 6. Senat, dmdi den Ridxtex am Hess, 
VGA Dt. Remmel als Vdratzeaden und die Richter am Hess. VGH Dr. Dyckmana 
wadB&tmt am 17. Mai 1995 besdbliBsen; 

Der Beschiufi des 6. Senate te Hess. Vsrwaltimgsgcrk&tsfeofs 
vom 15. Mai 1995 wird wie folgt neu gafkßt 

l>af Antcagsgegnedn zu 2. wird im Wege der emstweiligen An- 
ordnung atL^cegdben, his zum 26. Jum 1995, 24LOO Uhr, Abriß- 
piaßnafemeu an deoi Aolage^n der Pestung ZwelxTBihMg im Kes- 

17-05-1995 16:12 '•-49 561 10072S4 
S,02 
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reich der Bausrtelle Tiefgarage FriedrichspiatJ; IL Baaahsthnitt, 

S4H7 Kafieel, au unterlassen. 

Vbaj den Gerichtskosten des VerfaWass 'L liostan? tragEß die An^ 
k^tstehenii wad die AntragHgegneiia rw 2. jeweils das Hälfte; die 
Antraest^erm fa%t die auöergeridiiiliciiea Kosten der Äutogs- 
gegaecm zu 1, sowie die Hälfte ihrer e^en aiiße^eadUtiicbeti. 
KostÄi; ihß Antragsgegneriö äu 2. trägt üe Hälfte der aaSerge- 
ncbitidten. Kosten dnr Antxagstdleiiii sowie ihre außer- 
gMÜthdicii Eosteti. Hie Ko$tett Besdiwerdever^irenä trägt 
die AateagagiP^fiyip 2112. 

Der Streitwert wird ßir beide lo^anzen auf jeweils 8.OOO 00 DM 
festgegöÄt 

Au^efert?gt: 

••ifeshpes '' '■ irichiishciss 

■!ia Urt«(yrtsbi?fir?^R 

+49 561 1007264 

GES8NT SEITEN 02 
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Aktenzeichen 

1271/94 

Kassel, den 
18.05.95 

Stadl Kassel • 34112 Kassel 

Gegen Empfangsbekenntnis! 
Firma 
Baugrund Hessen- 
GmbH und Co 
Ständeplatz 23 

34117 Kassel 

Thüringen   

GKH Niedüi'iassung Kassel 

-'"5- 1 8, Mai 1995 

Errichtung der Tiefgarage {2. Bauabschnitt) 
?iier: Aussetzung der Teilbaugenehmigungen und Einstellungs- 

verfügung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Teilbaugenehmigungen vom 31.10.94, 30.12.94, 06.04.95 
und 27.04.95 wurde Ihnen die in den jeweiligen Bauscheinen 
jeweils näher bezeichnete Durchführung von Arbeiten zur 
Errichtung des 2. Bauabschnittes der Tiefgarage Friedrichs- 
platz in Kassel gemäß § 70 HBO genehmigt. 
Bei den durchgeführten Arbeiten sind Anlagen der Festung 
Zwehrenberg freigelegt worden. 

Wie Sie wissen, hat Frau Dagmar Bouzieh eine Initiative zur 
Erhaltung der historischen Anlage gestartet und hierbei auch 
verwaltungsgerichtliche Hilfe in Anspruch genommen, um 
- zumindest vorläufig - einen Abbruch der Festungsanlage zu ver- 
hindern (Az.: 6 TG 1554/95). 
Auf Antrag der Frau Bouzieh hat der Hess'. VGH mit Beschluß vom 
17.05.95 entschieden, daß die vorgesehenen Abbrucharbeiten 
zunächst bis zum 26.06.95 unterlassen werden, um Frau Bouzieh 
die- Möglichkeit zu eröffnen, gemäß den Bestimmungen der Hess. 
Gemeindeordnung ein Bürgerbegehren, für das rund 14.000 
Bürger stimmen müssen, zu beantragen. 

Der VGH hat in den Beschluß den Magistrat der Stadt Kassel 
verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen für das Ruhen der 
Arbeiten bis zum o. g. Zeitpunkt zu ergreifen. 

Aufgrund der geschilderten Sachlage ergeht daher folgende 
Entscheidung: 

1. Die Teilbaugenehmigungen vom 31.10.94, 30.12.94, 06.04.95 
und 27.04.95 werden, soweit Arbeiten an der Festungsanlage 
betroffen sind, bis mind. 26.06.95, 24.00 Uhr, ausgesetzt. 

- 2 - 

Sprechzeiten grundsätzlich: 
Mittwoch von 8.30-12.30 Uhr und 14,00-17.30 Uhr 
sowie noch Vereinborung 

Femsprechonschluß: (05 61)787-0 (Vermittlung) 
Fernschreibanschluß: 992272 
Telefaxanschluß: (05 61) 7 87- 2216 

Konten der Stadt Kossel: 
Stadtsporkasse Kassel 011 098 (BLZ 520501 51) 
Postbank Ffm 10707603 



Seite 2 18. 5.95 AZ.: Ill BA 1271.94 

2. Es wird Ihnen aufgegeben, unmittelbar nach Erhalt dieser 
Verfügung jegliche Abbrucharbeiten an der Festungsanlage zu 
unterlassen bzw. dafür Sorge zu tragen, daß von den von Ihnen 
beauftragten Bauunternehmen solche Arbeiten nicht durchge- 
führt werden. 

Gemäß § 80 (2) Ziffer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VWGO) 
vom 21.01.60 (BGBl. I, S. 17) in der zur Zeit gültigen Fassung 
wird die sofortige Vollziehung der Entscheidung angeordnet, 
weil das öffentliche Interesse an der Einstellung der Arbeiten 
zwingend den Sofortvollzug erforderlich macht. Ansonsten würde 
die Gefahr bestehen, daß nicht mehr rückgängig zu machende 
Fakten geschaffen werden. 

Der Hess. VGH hat mit seinem o. g. Beschluß das zwingende 
öffentliche Interesse auch bestätigt. 

Von der vorherigen Anhörung wurde gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 
Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz -HVwVfG- vom 01.12.76 
(GVBl. I, S. 454 ff) abgesehen, da eine sofortige Entscheidung 
im öffentlichen Interesse notwendig ist. 

Auf die §§ 2, 69, 71 des Hess. Verwaltungsvollstreckungsge- 
setzes in der zur Zeit gültigen Fassung wird Bezug genommen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid steht Ihnen der Widerspruch zu. Er ist 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides schrift- 
lich oder zur Niederschrift beim Magistrat der Stadt Kassel, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, Rathaus, Obere Königsstraße 8, 
34117 Kassel, einzulegen. 
Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn der Widerspruch un- 
mittelbar an das Regierungspräsidium in Kassel, Steinweg 6, 
34117 Kassel, gerichtet wird. 

Hochachtungsvoll 
Im Auftrag 

Pankuweit 
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Haak Schlott Goss RECHTSANWÄLTE 
f 

Anwaltsbüfo HAAK • SCHLOTT ■ GOSS • Schweizer Strasse 88, 60594 Frankfurt 

Magistrat 
der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalspflege 
Rathaus 
Obere Königstraße 8 

34117 Kassel 

Errichtung der Tiefgarage 2. BA in Kassel, Friedrichsplatz 
' Aussetzung der Teilbaugenehmigungen und Einstellungsverfügung - 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit zeigen wir an, daß uns die Firma BHT Baugrund Hessen-Thüringen Gesellschaft 
für Baulandbeschaffung, Erschließung und Kommunalbau mbH Co. Objekt TFK II Tief- 
garage Kassel 2. BA KG mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt hat. Auf uns 
ausgestellte Vollmacht ist beigefügt. 

Namens und in Vollmacht unserer Mandantin legen wir gegen Ihren Bescheid vom 
18.05.1995 (Az.: 1271/94) 

ein. 

Begründung: 

Die von ihnen verfügte Aussetzung der Teilbaugenehmigungen und die damit verbun- 
dene Einstellungsverfügung ist rechtswidrig. 

Die von Ihnen ausgesetzten Teilbaugenehmigungen sind rechtsbeständig. Die Hessische 
Bauordnung sowie das gesamte sonstige Verwaltungsrecht kennen eine Ermächtigungs- 
grundlage für die Aussetzung einer Baugenehmigung nicht. Sie können sich insoweit 
weder auf § 61 HBO noch auf § 77 HBO berufen. Sämtliche in vorstehend angeführten 
Rechtsnormen für Eingriffe vorausgesetzten Tatbestandsmerkmale liegen in gar keiner 
Weise vor. 

19.05.1995 
Go/Bü/3473 

WIDERSPRUCH 

1 

SABINE HAAK • Rechtsanwältin PETRA SCHLOTT • Rechtsanwältin HEINZ GOSS • Rechtsanwalt 

Gerichtsfach 557 Schweizer Strasse 88, 60594 Frankfurt, Telefon (069) 62 5028, Telefax (069) 626085 



Da dem Inhalt Ihres Bescheides vom 18.05.1995 nach die erteilten rechtsbeständigen 
Teilbaugenehmigungen nicht aufgehoben werden sollen, liegt auch kein Widerruf eines 
begünstigenden Verwaltungsaktes gemäß § 49 HVwVfG vor; er kann auch nicht in 
einen solchen umgedeutet werden. 

Der Beschluß des Hess VGH vom 17.05.1995 selbst kann eine Rechtsgrundlage für ein 
Eingreifen in die rechtsbeständigen Teilbaugenehmigungen uns gegenüber nicht abge- 
ben. Dieser Beschluß verbietet Ihnen selbst die Durchführung von Abrißmaßnahmen. 
Offensichtlich ging das Gericht davon aus, daß die Stadt Kassel selbst Bauherr ist. 
Wenn dieser Beschluß nunmehr zum Anlaß genommen werden soll, unserer Mandantin 
gegenüber Maßnahmen einschränkender Art zu treffen so können diese nur über gege- 
bene normative Rechtsgrundlagen umgesetzt werden, die jedoch hier nicht ersichtlich 
sind und von Ihnen auch gar nicht angeführt werden 

Ein rechtlich einwandfreies Vorgehen in dieser Angelegenheit hätte, um dem Beschluß 
des Hess. VGH vom 17.05.1995 Rechnung zu tragen, so ausgestaltet werden müssen, 
daß zwischen unserer Mandantin und der Stadt Kassel als Vertragspartner der rechtli- 
chen Vereinbarungen, die auf Übertragung des Erbbaurechtes und Errichtung des 
Leasingobjektes gerichtet sind, ein Nachtragsvertrag abgeschlossen wird, der das Ruhen 
der Abrißarbeiten und die daraus resultierenden Kosten- und Terminfolgen geregelt 
hätte. 

Auf die Vorlage dieses Widerspruchs an den Anhörungsausschuß und die Durchführung 
der Anhörung wird seitens unserer Mandantin verzichtet. 

Mit freundlchen Grüßen 

Rechtsanwalt 

Anlage 
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BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Postanschrift: 
ßHT-Baugrund Hessen-ThCiKngen ' Ständeplatz 23 • 3^117 Kassel StändSplatZ 23 

34117 Kassel 
Telefon; 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Magistrat der Stadt Kassel 
Arm für Bauordnung und Denkmalpflege -63' 
Frau Finis-Sauer 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Jeichen/lhr Schreiben Unser Zeichen 
Sch/Le' 

KURZBRIEF 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

o gern. tel. Rücksprache o in Erledigung Ihres Schreibens vom 

o Irrläufer o mit Dank zurück 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

o weitere Veranlassung 

0 Erledigung 

0 Stellungnahme 

0 Prüfung 

folgende Unterlagen: 

Schreiben an Freies Institut für Bauforschung, Marburg 
Telefonat am 24.05,1995 mit unserem Herrn Schaal - Beauftraqunqsschreiben vom 
09.12.1994. 

o Telefonischer Rücksprache 

o Unterschrift 

o Rückgabe 

X Verbleib bei Ihnen 

o 

Durchwahl Dattim: 
15/16 24. Mai 1395 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT • Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

i.A. Bärbel Haneit 

Sa: SUnPsslecz 23. 34117 Km«) 
GoscHäflsfll^er: Hof« win!ar»i«in, Helmut Dogdicr • H«<»3elar«BigT»'; 

EanicvefWMuAQ; Londosöar* Meaflen.Thörlr>5«n Cvozenva.'« Pfm.. Karna-Ui, 54 522 OÖ3 (BlZ 600 600 OOl 
TXT 
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' * BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2, BA KG 

Postanschrift: 
BHT-Baugnjod Hessen*Ttiüringen • Ständeplatr 23 ■ 34117 Kassel StändSpiatZ 23 

34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Freies Institut für Bauforschung 
und Dokumentation e.V. 
Herrn Deinert 
Barfüßerstr. 2 A 

35037 Marburg 

Unser Zeichen Durchwahl Dolum; 
Schaal/Le 15/16 24. Mai 1995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 
Telefonat am 24.05.1995 mit unserem Herrn Schaal 
Beauftragungschreiben vom 09.1 2.1994 

Ihr 2eichen/lhr Schraiben 

Sehr geehrter Herr Deinert. 

bedingt durch die veränderte Gesamtsituation bei der Abwicklung der Baumaßnahme durch 
das Urteil des VGH zur Durchführung eines Bürgerbegehrens, fordern wir Sie auf. die von 
ihnen derzeit noch ausgeführten Arbeiten zur archäologischen Bodenuntersuchung auf der 
Grundlage Ihrer Leistungsübersicht vom 27.10.1994, einzustellen. 

Die bis zum 24,05.1995 erbrachten Leistungen von IBD sind von Ihnen darzustellen und die 
bislang angefallenen Kosten nachzuweisen und der GKH vorzulegen. 

Nach Ihrer eigenen Aussage belaufen sich die Kosten derzeit auf ca. 140.000,-- DM. 

Es ist durchaus denkbar, daß Teile der bei Ihnen beauftragten Gesamtleistung nicht mehr 
ausgeführt werden. 

Im Rahmen der Gesamtkostenentwicklung sind wir gehalten, den Leistungsumfang vorerst zu 
reduzieren. 
Die Fortsetzung der Arbeiten durch IBD bedingt eine weitere schriftliche Auftragserteilung 
seitens der Bauherrschaft. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK li Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

CC: St3dt Kassel. Herrn Stadtbaurat Hellweg 
Herr Baudirektor Meister 
Frau Finis-Sauer 

'.127.062a.ieb.rxt 

S'tz: Siändeplau 23. ^ n 7 Kenai 
aeaehirt»(Ot''er; Ho/st Winieracem. Doublier • H«r>delsfeflistef 

ßarviveromavrvj; HesseivTn£irir>oi.n <3lfo^BfMfale <ortto-Nr. B« 322 003 fBLZ 600 600 CO) 



BHT Baugrund Hessen ■ Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK il Tiefgarage Kassel 2. BA KG 63 Z-O'l 

y 

BHT-eauQrurtd H688er>-Thürinaen ■ Ständeplatz 23 • 34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Dezernat für Planen und Bauen -61- 
Herrn Stadtbaurat Heliweg 
Herrn Pankuweit 
Rathaus 

34112 Kassel 

' ' 3 0. Mai 1995/, 
Püstanschrilt: /] /aU 
Ständeplatz 23 n/ /IAA. 
34117 Kassel / 
Telefon; 0561/91899-0 

ir»r ZeichendKr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/Le 

Durchwahl 
15/16 

Datum: 
24. Mai 1995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

Sehr geehrter Herr Hellweg, 
sehr geehrter Herr Pankuweit, 

als Anlage übergeben wir Ihnen die Kopie unseres Schriftsatzes vom 19.05.1995 und 
erinnern an die Hergabe der Gesamtbaugenehmigung, 

Wir sehen uns in der Ausführung der erforderlichen Planungsleistungen behindert. 

Ungeachtet der derzeitigen Diskussionen um die Grabungsfunde ist die Hergabe der 
Genehmigung erforderlich, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, Mehrkosten zu vermeiden 
und den entstehenden Schaden - auch für die Stadt Kassel - zu mindern. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK I) Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Anlage 
cct Stadt Kassel, Herrn Baudirektor Meister 

•jtadt Kassei-uer MaQistr& 
Amt für Sauorohimo und Denkmalpflege- 

Si«: Sitrxsepisn 23, H7 KmSbI 
G«r#Ch4ft8fljhrer: Hswse V'/inler«etr. Helmut Doublier ■ Handelsregister 

Bankverbirviung; LsrviesbatW Hessen-ThürlhO«ii Giisisntral* Ftm.. KontcnWr. 54 322 003 <BL2 600 500 001 
llsy.06W-HEl.TXT 
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BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 
Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHT-Bsugrund Hessen-Thüringen • STändeplatz 23 • 34117 Kassel 

Postanschrift: 
Ständepiatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Tele,fax: 0561/91899-99 

Magistrat der Stadt Kassel 
Dezernat -für Planen und Bauen -61- 
Herr Stadtbaurat Hellweg 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/lhr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/Le 

Durchwahl 
15/16 

Datum: 
19. Mai 1995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

Sehr geehrter Herr Hellweg, 

durch die am 13.05.1995 getroffene Anordnung der Stadt Kassel, die erteilten 
TeHbaugenehmigungen auszusetzen und den Abbruch der Festungsbauwerke zu 
ist die BHT in der Erbringung ihrer vertraglichen Leistungen gegenüber der Stadt Kassel 
behindert. 

Um die nun unweigerlich entstehenden Mehrkosten zu minimieren sind wir gehalten den 
Baustellenablauf umzustellen und die Beuleistungen auf zwischen Ste n^ 
und Fernwärmetrasse sowie die Ausführung der Ausgangsbauwerke Obere Karlstraße und 
'Obere Königstraße' zu beschränken. 

Die Baugenehmigung für diese Bauabschnitte ist sofort erforderlich. 

Wir sind dabei auf Ihre Mithilfe angewiesen und bitten um Hergabe der 
Gesamtbaugenehmigung mit Nebenbestimmungen für spätestens Montag, 22.05.1995. 
Pkt. 2 Ihrer Anordnung vom 18.05.1995 bliebe davon unberührt. 

Die von uns ausgesprochene Rüokstellung der Antragsbearbeitung 
■Obere Königstraße' und ’Obere Karlstraße’ nehmen wir hiermit zuruck um handlungsfah g 
bleiben. 

Die bei Herrn Schminke bestehenden Probleme in der Genehmigungsfähigkeit der vorgelegten 
Bauantragsunterlagen müssen gemeinsam ausgeräumt werden. cr^hmlnke aus 

Wir bitten den geplanten Gesprächstermin zwischen Ihnen und Herrn Schminke au 
gegebenem Anlaß vom 01-06.1995 auf den 23. oder 24.05.1995 vorzuverlegen und die 
BHT/GKH, Ohlmeier Architekten und Büro PAS zu beteiligen. 

Auch im Hinblick auf die Anbindung der Kö-Galerle an das Ausgangsbauwerk 
Königstraße’ sind wir gehalten, schnellstmöglich eine tragbare Lösung herbeizufuhren. 

’Obere 

I ') 

Sil*! Sländepiatz 33, 3A117 Kassel 
SMChaftalürrst: Horaf Wintarstein, Helmut Oo-Jbli« ' H«r.aelat*<|i*Mr 

Bonkveiüirylijnö: Hflfsen-Thüfingtrt Ffm., Konto-Nr. 64 322 003 (Ö1.2 600 600 005 
iiirAoSiO-MiX.rxT 



Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Bauiandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau ^bH & Co, 

Objekt TFK 11 Tiefgarage Kassel 2. BA KU 

? 71,im Schreiben vom l9J^4aLl^ 

jm Rücksprache am 22.05.1995 wird gebeten 

i/it freundlichen Grüßen 

SHT - Baugrund Hessen-Thüringen & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Sitz- Stindepl.a 53. 34117 
G„ct»!tsfÜhr.ri Hpr.tWint.r*ttin. 333 (,03 1BL2 EOO 600 00) 

H«sen-ThOrircen Glro,.ntr.l4 Ftm.. K.m, 

raTrOSieWEL.TXI GESfiMTSEITEN 0 
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\/erwa 1 tunqsgericht Kassel 

üescha f tsnummör: 
2 G Iö36/y5{1) 

bdüchluss 

ln dem Verwalcungsstreicvertahrön 

der l'irma Baugrund HöSöen-Thüringen Gesellschaft für ßaulandbe- 
soViaffung, lirschließung und Kormnunalbau mbH & Co., 
Objekt TFK 11 Tiefgarage Kassel 2. BA KG, 
vertreten durch ihre Geschäftsführer Horst Wznterstein und 
Helmut Doublier, 
Ständeplatz 23, 34117 Kassel, Antransteller, 

bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte Sabine Haak und Koll.. 
schweizer Str. ÖS, öüb94 Frankfurt, 

gegen 

die Stadt Kassel. 
vertreten durch den Magistrat ~ Rechtsamt 
Rathaus, 34117 Kassel, 
Az.: 3Ü1 - a. 3Ö/95 

Antragsgegnerin, 

beigeladen: 
Dagmar Bouzih, 
Fichtnerstr. 2ö, 34127 Kassel, 

bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt Uwe Bauers, 
Rudolf-Schwander-Str. 2, 34117 Kassel. 

wegen baurechts 

hat das Verwaltungsgericht Kassel - 2. Kammer - am 3Ü.05.1995 
beschlossen: 

1. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Antrag- 
stellerin vom 19.05.199b gegen die Verfügung der An- 
tragsgegnerin vom 18.05.1995 (1271/94) wird wiederherge 
stellt. 

2- Die Antragsgeynerin trägt die Kosten des Verfahrens mit 
Ausnahme der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen 
die diese selbst zu tragen hat. 

3. Der Streitwert wird auf 7b.000,-- ÜM festgesetzt. 

D02 
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(Gründe: 

JU 

Dife Antragstellerin begehrt vorläufigen Rechtsechutz gegen eine 

für sofort vollziehbar erklärte Aussetzungs- und ßaueinstellungs- 

vertügung der Antragsgegrierin. Die Anträgsgegnerin ist fcligentüme- 

A rin der Grundstücke Gemarkung Kassel, Flur 5, Flurstück 208/15, 

^ Flur F. Flurstücke lö2/b und 207/b und erwirbt vom Land Hessen 

das Grundstück Flur E. Flurstück 208/1* 

Die Antragsgegnerin hat der Antragstellerin - wegen der fehlenden 

Eintragung im Handelsregister noch als Vergesellschaft in der 

Rechtsform einer büb-Gesellschaft handelnd und der Ma&gabe, dafi 

die in Gründung befindliche KG nach Eintragung im Handelsregister 

ausschließlich Vertragspartei ist. vertreten durch ihre persön- 

lich haftende Gesellschafterin, die Firma BHT Baugrund Hessen- 

-Thuringen Gesellschaft für Baulandbeschaffung. Erschließung und 

Kommunalbau mbH - mit Urkunde vom 14.10.19^4 

- urkundsrolleri-Nr. 414/1994 des Notars Volker Braunholz in 

® Kassel - an einer Teilfläche von 8.600 qm unterhalb der vorge- 

nannten Grundstücke Friedrichsplatz in Kassel ein Erbbaurecht 

bestellt. Mit derselben Urkunde wurde ein Leasingvertraq abge- 

schlossen. wonach die Antragstellerin auf dem Erbbaugrundetuck 

eine Tiefgarage zu errichten hat, für die gleichzeitig bestimmt 

wurde, daß sie von der Antragsgegnerin ab dem 01.01.1996 als 

üeasingnehmenn übernommen wird. 

Mit Bauscheinen vom 31.10.1994, 30.12.1994, 06.04.199b und 

27.04.1995 erteilte die Antragsgegnerin Teilbaugenehmigungen 

- Az.: 1272/94 - zur Errichtung der Tiefgarage Friedrichsplatz, 

11. Bauabschnitt. 
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, oVPTflache des Baugrundstucks Fnedrichsplatz belinden 

Z \ l2 ‘rZ.“. ».!«- 

Nach einer Stellungnahme des fandesamtes für Denk- 

— :::rr 

Geschichte der Stadt Kassel. 

.uFgPund e.nes .e^allungsgerlchkllchen .Uve.lah.enh der^Beige- 

ladenen des vorlxegenden Verfahrens zur stadtverord- 

.echte zur Ourchfhhrung exnes gegen rhletee 

„etenversammlung ^"^^^lt„„g,gerxchtshof durch 

rrrr.“;.-.:» -- »—»»»- 

1. »e« aer „n.tw.lUg." 

2b Ob 199b, 24.00 Uhr, Abripmafinahmen an den Anlagen d 

::rrenrerg x. Berexch der Baustelle Tiefgarage Frledrxchsplatz. 

XI. aauabschnltt, 34119 Kassel ^ 

Zur Begründung führte der Sena 

anspruches aus: 

■■oxe Antragstellerxn xst als B--txn der Antrag^^nerxn^ 
berechtigt, ein Bürgerbegehren zu initxxer . _ 

ist weder rechtsmiübräuchlxch noch - bezogen auf den Zex 

punkt der Entscheidung des Senats - offensxchtlxc 

sxchtslos. von der Antragstellerxn kann knapp zwex Tage 

nach der Beschlußfassung durch die Stadtverordnetenversan, 

xung namlxch nxcht verlangt werden, ein den 

des S 8 b Abs. 3 Satz 2 HOO vollständig 

begehren formuliert zu haben. Insbesondere xst es nxoh 

erforderlxch, daß zum gegenwärtxgen Zextpunkt berex s samt 

xxche formalen und xnhaltlichen Anforderungen, dxe S 8b 

HGO an das Bürgerbegehren stellt, erfüllt sxnd, . «., 

dxe zu entschexdende Frage, exne Begründung, exn Kostend 
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kungsvorschlag und bxs zu drei Vertrauenspersonen schrrft- 

lich aufgeführt sind; erst recht kann zum gegenwärtigen 

Ztrj n„„ nloK „..raert ..rt.n. C» =>» 

von d.n von,..ohoi.l»».n Z.U *°n Unt.rz.inhn.r 

unterschrieben ist. Diese Voraussetzungen müssen erst im 

Zeitpunkt des Ablaufs der 6-Wochen-f'rist. 

Einreichung des Begehrens, erfüllt sein: genügt das Beg 

.en in diesem Zeitpunkt den Anforderungen nicht, ist es ^ 

unzulässig ... Die von der Antragstellerin erstrebte brhal 

tung der anläßlich der Tiefbauarbeiten zum Bau der Tiefga- 

.uge gefundenen Mauerreste der Festung Zwehrenberg stel 

3ich auch als eine wichtige Angelegenheit der gemeinde dar, 

cue von dem Ausschlußkatalog des S B b Abs. Z. HGO nicht 

orfaßt Wird. Daß es sich hierbei um eine wichtige Angele- 

genheit handelt, zeigt schon die Tatsache, daß 

Stadtverordnetenversammlung der Antragsgegnerin zu 2. 

eine entsprechende Vorlage des Magistrats der 

rin hin mit der Frage der Erhaltung der «auerreste befaßt 

und einen Beschluß mit dem Ziel des 

Erhalts dieser Mauerreste gefaßt hat ... Das ea s . 

Begehren mit den, Ziel, die Mauerreste der Festungsanlage 

erhalten, hat auch keine Weisungsaufgaben zum 

die Entscheidung über die Durchführung der 

Maßgabe der erteilten Genehmigungen und Erlaubnisse obliegt 

vielmehr der Antragsgegnerin als Maßnahme der kommunale 

Bolbstverwaltung. es geht nämlich nicht um die 

Oder Nichtbefolgung von Anweisungen der Denkmalschutz- 

BauaufsicbtSbehorden." 

tor Bezugnahme auf diesen Beschluß des Hessischen Verwaltung^ 

.ichtshofs wurden durch die Verfügung der Antragsgegnerin -Amt 

,r Bauordnung und Denkmalpflege - vom 18.05,1995, der 

-ellerin am gleichen Tage zugegangen, die Teilbaugene raigun. 

31.10.1994, 30.1Z.1994, OB.04.1995 und 21.04.1995 , soweit 

-beiten an der Fescungsanlage betroffen sind, bis mindestens 

i.u6.1995, 24.00 Uhr, ausgesetzt, und der Antragstellerin aufg 

eben, unmittelbar nach Erhalt dieser Verfügung -jegliche Abbruc 
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arbeiten an der Festungsanlage zu unterlassen bzw. dafür Sorge zu 

tragen, daß von den durch die Antragstellerin beauftragten ßauun- 

ternehinen solche Arbeiten nicht durchgeführt werden. 

Zugleich wurde gemäß S 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichts- 

ordnung - VwüO - die sofortige Vollziehung der Verfügung angeord- 

net, da ansonsten die Gefahr bestehe, daß nicht mehr rückgängig 

zu machende Fakten geschaffen würdenr das zwingende öffentliche 

Interesse werde durch den Beschluß des Hessischen Verwaltungsge- 

richtshofs bestätigt. 

Mit Schreiben der Bevollmächtigten der Antragstellenn vom 

ly.Ob.199b hat diese gegen die Verfügung vom 18.0b.199b Wider- 

spruch erhoben und mit weiterem Schriftsatz vom gleichen Tage bei 

dem Verwaltungsgericht Kassel um vorläufigen Rechtsschutz nachge- 

sucht. 

Die Antragstelierin ist der Auffassung, daß die Verfügung der 

Antragsgegnerin vom 18.Ob.199b offensichtlich rechtswidrig sei. 

Bei der Beschlußfassung sei vom b. Senat des Hessischen Verwal- 

tungsgerichtshofs offensichtlich übersehen worden, daß die An- 

tragsgegnerin gar nicht selbst Bauherrin sei. Aus diesem Grunde 

gebe der Beschluß der Antragsgegnerin auch nicht auf, gegenüber 

einem Bauherrn zu veranlassen, die Abrißarbeiten einzustellen. 

Ein solches Vorgehen sei der Antragsgegnerin in Normalfällen von 

Eilverfahren in Bausachen gemäß S SO Abs. 5 VwüO möglich, da mit 

einem solchen Antrag in der Regel auch die Baugenehmigung selbst 

angegriffen und in ihrem Rechtsbestand aufgehoben werde. So sei 

es hier aber gerade nicht. Die Baugenehmigungen seien rechtsbe- 

ständig, und die Antragsgegnerin habe nur unter ganz erschwerten 

Voraussetzungen, z.B. gemäß S 49 Abs. 2 Ziff. b HessVwVfÜ die 

Möglichkeit, die erteilten Teilbaugenehmigungen zu widerrufen. 

Ein solcher Widerruf ziehe eine eindeutige Entschädigungspflicht 

gemäß § 49 Abs. 5 HessVwVfG nach sich. Einen Widerruf gemäß § 49 

Abs. b HessVwVfÜ habe jedoch die Antragsgegnerin nicht getroffen, 

sondern sich nur zu einer Aussetzung und Baueinstellung verstan- 

den. Hierfür gebe es keine Rechtsgrundlage. Sie sei auch nicht in 

S 7 DenkmalSchutzU zu sehen, da die erteilten TelIbaugenehmiguri- 

gen die Geriehiniyungeri nach dem üenknialSchü einschlbssen. Oie 
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Zielsetzung des Beschlusses des Hessischen Verwaltungsgerichts- 

hofs vom 17.Ü5.l9y5 gehe auch nicht in die Richtung des Schutzes 

eines Denkmals, sönciern diene der Sicherung eines sich aus 8 b 

HGO ergebenden bürgerschaftliohen Rechts. Der Gesetzgeber habe in 

y 8 b Abs. 2 HGO diesem bürgerschaftliohen Recht jedoch dadurch 

Grenzen gesetzt, daß ein ßürgerbegehren und ein Bürgerentscheid 

nicht über Gegenstände stattfinde, die Weisungsaufgaben darstell- 

ten. Sowohl die Aufgabe der Bauaufsicht {S bO Abs. 2 HBü) wie 

auch den Denkmalschutzes (S 3 Abs. 2 Satz 2 DenkmalSchG) seien 

solche Weisungsaufgaben. Dies bedeute, daß ein Bürgerbegehren mit 

dem Ziel, mit Mitteln des Denkmalschutzes ein Denkmal zu erhal- 

ten, nicht zulässig sei. Nur mit Mitteln des Denkmalschutzes 

jedoch seien die Pestungsanlagen zu erhalten, da grundsätzlich 

nur auf diese Weise die Antragsgegnerin gegenüber der Antragstel- 

lerin durchsetzen könne, die sich aufgrund des bestellten Erbbau- 

rechts in deren Besitz befindlichen Anlagen vor dem Abriß zu 

bewahren. Hieran habe auch die Antragsgegnerin nicht das gering- 

ste Interesse; die Wiederherstellung der großen barocken Platz- 

fläche, die der Priedrichsplatz darstelle, erhalte ein Kultur- 

denkmal. dessen Bestand und Unversehrtheit derartig überwiege, 

daß man keinesfalls diesen Platz auch nur in Teilbereichen geöff- 

net halten könne, um die Mauern der Festung Zwehrenberg sichtbar 

zu lassen, ganz geschweige davon, daß man die ursprünglich ver- 

folgte Absicht, hier eine Tiefgarage zu errichten, nicht mehr 

durchsetzbar ware. Durch die Einstellung der Abrißarbeiten erlei- 

de die Antragstellerin ganz erhebliche Rechtsnachteile. Die Be- 

festigungsanlage verlaufe mitten durch ein wichtiges Bauteld und 

verhindere in diesem Bereich jegliche ßauarbeiten. Durch die 

Baueinstellung seien die genau aufeinander abgestimmten Schritte 

in der Abwicklung der Baumaßnahme erheblich gestört und der Bau- 

takt völlig durcheinander geraten. Dies führe zu exorbitant län- 

geren Fristüberschreitungen, als es zunächst die auf 6 Wochen 

bemessene Baueinstellung vermuten lasse. Die Bauzwischenfinanzie- 

rung, die Bestandteil der Gesamtinvestltionskosten sei, verlänge- 

re sich erheblich. 
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Ule Antragstellerifi beantragt. 

die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der 

Antragstellerin vom 19.0b.199b gegen die Verfü- 

gung der Antragsgegnerin vom 18.05.1995 (1271/94) 

wiederherzustellen. 

Die,Antragsgegnerin beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

Zur Begründung führt sie aus, ihr sei bewußt, daß es für die 

angeordnete Aussetzung der Teilbaugenehmigungen keine in der 

Hessischen Bauordnung enthaltene Ermächtigungsgrundlage gebe. 

Allerdings sei das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege aufgrund 

des Beschlusses des Hessischen verwaltungsgerichshofes vom 

17.Ob,199b gezwungen gewesen, diese an sich rechtlich unzulässige 

Verfügung anzuordnen, da nur so dem Tenor des Beschlusses habe 

Folge geleistet werden können. 

Die Beigeladene - die durch Beschluß der Kammer vom 23.05.1995 am 

Verfahren beteiligt worden ist - hat keinen Antrag gestellt. 

Zuni Antrag der Antragstellerin führt sie aus. daß die Antragsgeg- 

nerin Eigentümerin des Friedrichsplatzes sei und beabsichtige, 

auf diesem Grundstück eine Tiefgarage zu errichten und zu betrei- 

ben. Dazu habe sie mit der Antragstellerin einen Erbbaurechtsver- 

Lrag und einen Leasingvertrag geschlossen, wonach sich die An- 

tragsgegnerin verpflichte, die zu errichtende Tiefgarage von der 

Antragstellerin zu leasen. Dnabhängig von der Frage, ob es recht- 

lich - insbesondere verfassungsrechtlich - zulässig sei, die 

öffentliche Aufgabe auf Private zu verlagern, enthalte S 15 des 

Erbbaurechtsvertrages die folgende Loyalitätsklausel! "Wenn wah- 

rend der Vertragsdauer Umstände eintreten, die die technischen, 

Wirtschaftlichen oder rechtlichen Auswirkungen dieses Vertrages 

wesentlich berühren, die aber im Vertrag nicht geregelt sind oder 

an die bei seinem Absc^lluß nicht gedacht wurde, und wenn in Folge 



Ö 

dessen die aut einem gerechten Ausgleich der beiderseitigen In- 

cereusen hinzielenden Absichten der Vertragspartner nicht mehr 

erfüllt werden, so soll diesen Umständen nach Vernunft und Bil- 

ligkeit mit dem Ziel einer angemessenen Vertragsanpassung Rech- 

nung getragen werden, wobei auch zu berücksichtigen ist, ob und 

inwieweit den Nachteil des einen Vertragspartners ein vorteil des 

anderen gegenüberstehf, aus der die Antragstellerin verpflichtet 

sei. die Abri(4arbeiten an der Bastion Zwehrenberg zu unterlassen, 

da übergeordnete Gründe des Allgemeinwohls ein Abwarten beding- 

ten, nachdem die ßeigeladene den Beschluß des Hessischen Verwal- 

tungsgerichtshots erwirkt habe. Im übrigen könne von einer 

rechtsbeständigen Baugenehmigung der Antragstellerin nicht die 

Rede sein, da die Genehmigungen nicht an die Antragstellerin, 

sondern z.B. an eine Firma BHT GmbH & Co. Objekt TFk Tiefgarage 

K2 2 BA KG gerichtet worden seien. Der Antrag sei aber bereits 

unzulässig, da der Antragstellerin das erforderliche Rechts- 

schutzbedürfnis fehle; aufgrund der Loyalitätsklausel sei sie 

verpflichtet, die Abrißarbeiten bis zum 26.06.1995 zu unter- 

lassen. Gegenüber der Antragsgegnerin habe sie schon zugesagt, 

die Abrißarbeiten bis zum 12.üb.1995 weitgehend zu unterlassen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird 

auf den Inhalt der üerichtsakten dieses Verfahrens und auf die 

bGitjözoyenen VerwaltungsvorgängG verwiesen. 

■U. 

ua nach der Antragsschrift Antragstellerin die Firma Baugrund 

Hessen-Thüringen Gesellschaft für Baulandbeschaffung, Er- 

schließung und Kommunalbau mbH & Co. Objekt Tiefgarage Kassel 2. 

HA KG ist, bedurfte es einer Änderung des Rubrums nicht. 

Uer Antrag ist zulässig. Insbesondere ist auch das allgemeine 

Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin an einer gerichtlichen 

Entscheidung im Eilverfahren gegeben, da der unter dem 19.Ob.199b 

erhobene Widerspruch gegen die Aussetzungs- und Baueinstellungs- 

verfugung der Antragsgegnerin von. 18. Ob. 199b aufgrund der ange- 
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ordneten sotorfigen Vollziehung gemä& § 80 Ahs. 2 Nr. 4 VwGO 

keine aufschiebende Wirkung entfaltet, ferner ist auch die vorhe- 

rige Herbeiführung einer behördlichen Entscheidung nicht erfor- 

derlich, da § öü Abs. b vwGO dieses Erfordernis auf die fälle des 

S 80 Abs. a Nr. 1 Vwüü beschränkt, bem Antrag fehlt auch nicht 

das Rechtsschutzbedürfnis, weil nach der Aktennotiz über eine 

Vro3ektbesprechung vom Ob.Ob.199b die Antragstellerin verbindlich 

erklärt, bis zum 12.06.1995 keine Böhinderungsanzeiae zu stellen, 

denn diese Zusage bleibt sowohl nach dem räumlichen als auch nach 

dem zeitlichen Geltungsbereich hinter dem Inhalt der angefochte- 

nen Verfügung zuruck. 

Der Antrag ist auch begründet. 

Gemäß § 80 Abs. 5 vwGü kann das Gericht die aufschiebende Wirkung 

eines gegen einen für sofort vollziehbar erklärten Verwaltungsakt 

eingelegten Rechtsbehelf auf Antrag des Betroffenen ganz oder 

teilweise wiederherstellen. Ein solcher Antrag ist - sofern die 

formellen Voraussetzungen des S 80 Abs. 3 VwGÜ gewährt sind 

begründet, wenn das öffentliche Interesse an der sofortigen Voll- 

ziehung des Verwaltungsaktes gegenüber dem privaten Interesse des 

Antragstellers, die Vollziehung bis zur Entscheidung über seinen 

Rechtsbeheif hinauszuschieben, nicht überwiegt. Das ist der Fall, 

wenn der Verwaltungsakt offensichtlich rechtswidrig ist, denn an 

der sofortigen Vollziehung eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes 

kann kein vorrangiges öffentliches Interesse bestehen. Umgekehrt 

ist der Rechtsschutzantrag abzulehnen, wenn der angefochtene 

Verwaltungsakt offensichtlich rechtmäßig ist, seine Anfechtung 

auch nicht etwa wegen eigenen Ermessens der Widerspruchsbehörde 

aussichtsreich und seine Vollziehung ausnahmsweise eilbedürftig 

ist. ln allen anderen Fällen entscheidet J>ei summarischer Beur- 

teilung des Sachverhalts eine reine Abwägung der beteiligten 

öffentlichen und privaten Interessen, die für oder gegen die 

üringlichkeit der Vollziehung sprechen, über die Gewährung vor- 

läufigen Rechtsschutzes. Auf die Eilbedürftigkeit der Vollziehung 

wegen der besonderen Wichtigkeit und Dringlichkeit, die auch 

falltypisch gegeben sein kann, darf nicht allein wegen der Belan- 

ge des Betrotfenen, sondern schon wegen der Wahrung des Regel- 
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Ausnahme-Verhältnisses der Absätze 1 und 2 des § 80 VwGü nicht 

verzichtet werden* Die Regel bleibt, daß sich die Vollstreckung 

eines Verwaltungsaktes, gegen den Widerspruch erhoben wird, an 

ein abgeschlossenes Hauptsacheverfahren anschließt (ständige 

Rechtsprechung der Kammer und des Hess. VGH, vgl. etwa Hess. VGH, 

Beschluß vom 23-08,1990 - 4 TH 910/90 Hess.VGHRspr. 1990, 95). 

Die angegriffene Anordnung der Antragsgegnerin vom 18.Ob,199b ist 

offensichtlich rechtswidrig. 

Zwar dürfte in formeller Hinsicht die Begründung der Anordnung 

des sofortvollzuges den Anforderungen des § 8Ö Abs. 3 Satz 1 Vwüü 

genügen und auch eine vorherige Anhörung der Antragstellerin nach 

§ 28 Abs. 2 HessVwVfG entbehrlich gewesen sein. 

Die von der Antragsgegnerin ausgesprochene Aussetzung der der 

Antragstellerin erteilten Teilbaugenehmigungen und die Bauein- 

ateilung sind jedoch in materieller Hinsicht offensichtlich 

rechtswidrig. 

Die Antragsgegnerin kann ihr bauaufsichtsrechtliches Einschreiten 

zunächst nicht auf den Beschluß des 6. Senats des Hessischen 

Verwaltungsgenchtshofs vom 17.05.1995 im Verfahren b TG 1594/95 

stützen. AUS dem Wortlaut des Tenors dieses Beschlusses ergibt 

sich keine Verpflichtung der Antragsgegnerin zum Einschreiten 

gegenüber Dritten; vielmehr heißt es im Tenor; "Der Antragsgegne- 

rin zu 2, (die Antragsgegnerin im hiesigen Verfahren. Anmerkung 

der Kammer) wird im Wege der einstweiligen Anordnung aufgegeben, 

bis zum 26.06.1995. 24.00 Uhr. Abrißmaßnahmen an den Anlagen der 

Festung Zwehrenberg im Bereich der Baustelle Tiefgarage Fried- 

riohsplatz, II. Bauabschnitt, 34117 Kassel, zu unterlassen." Dies 

beruht auf dem Ausgangspunkt des yenats, die Antragsgegnerin sei 

selbst Bauherrin des Bauvorhabens Tiefgarage Friedrichsplatz, 11- 

Bauabschnitt. Dies ist jedoch nicht der Fall: Gemäß § bb Abs. 1 

der Hessischen Bauordnung - HBü - in der Neufassung des Gesetzes 

vom 2Ü.12.1993 (GVBl. 1 S. 6bb) ißt Bauherr/bauherrin, wer recht- 

lich oder tatsächlich auf eigene Verantwortung ein Vorhaben nach 
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g 1 Abö. 1 vorbereitöt über austuhrt oder vorbereaten oaer aus^ 

rühren läpt oder als verantwortliüh gegenüber der ßauaufSichtsbe- 

hörde auttritt (Bauherrschaft). Aus den der Kammer vorliegenden 

Verwaltungsvorgämjen der Antragsgegnerin und den vertraglichen 

Vereinbarungen zwischen der Aritragstellerin und der Antragsgegne- 

rin ergibt sich, daß die Antragsgegnerin der Antragstellerin 

- wegen der fehlenden Eintragung im Handelsregister noch als 

Vorgesellschaft in der Rechtsform einer BGB-Gesellschaft handelnd 

und der Maßgabe, daß die in Gründung befindliche KG nach Eintra- 

gung im Handelsregister ausschließlich Vertragspartei ist, ver- 

treten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin, die Firma 

liHT Baugrund Hessen-Thüringen Gesellschaft für Baulandbeschaf- 

tung, Erschließung und Kommunalbau mbH - mit Urkunde vom 

14.10.1994 - UR-Nr. 414/1994 des Notars Volker Braunholz - ein 

Erbbaurecht an einer 8.600 qm großen Teilfläche der Grundstücke 

Friedrichsplatz der Antragsgegnerin bestellt hat. Gemäß g 2 die- 

ses Vertrages bezieht sich das Erbbaurecht grundsätzlich nur auf 

die unterirdischen Grundstücksflachen. Eine Erstreckung auf die 

oberirdischen üruridstucksflachen des Erbbaugrundstücks gilt nur 

für die notwendigen Zufahrten. Fluchtwege und Entlüftungen nach 

Maßgabe der beurkundeten ßaubeschreibungen nebst Vlänen vom 

13.10.1994 - UR-Nr. 412/94 - Notar Volker ßraunholz. Kassel. Das 

Erbbaurecht beginnt mit der Eintragung in das Grundbuch der in 

S 1 der Vereinbarung bezeichneten Grundstücke und endet mit Ab- 

lauf des 63. Kalenderaahres seit Eintragung. § ü Ziff- 3 der 

Vereinbarung. Nach 8 4 Ziff. 1 der Vereinbarung ist die Erbbaube- 

rechtigte (Antragstellerin) berechtigt, nach Maßgabe der vorge- 

nannten beurkundeten Anlagebeschreibungen auf dem in S 1 genann- 

ten Erbbaugrundstück eine Tiefgarage zu erstellen. Uie Antrags- 

gegnerin stellt sicher, daß die planungsrechtlichen Voraussetzun- 

gen zu dem vorgesehenen, in 8 4 näher bezeichneten Zweck geschaf- 

fen werden, übernimmt die Gewähr für die wirtschaftlich selbstän- 

dige Nutzbarkeit des Bauwerks einschließlich aller Ver- und Ent- 

sorgungen und verpflichtet sich, die Tiefgarage von der Erbbaube- 

rechtigten anzumieten. 8 3 Ziff. 3, 54 Ziff. 3 am Ende der Ver 

einbarung. Weitere Bestandteile des notariellen Vertrages vorn 

14.10.1994 sind u.a. ein Leasingvertrag nebst allgemeinen Lea- 
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Sinqbedinqungen hinsichtlich ücs banwerkes (Tiefgarage Trieh- 

riohBplatz. 11. Bauabschnitt), das die Antragsqegnerin als Lea- 

sincjnehmeran übernimmc. 

Auf der Grundlage dieser Vertragsbestimmungen ,1st die Antragstel- 

lerin als krbbauberechtxgte berechtigt, das unterirdische Bauvor- 

haben zu verwirklichen. Bie hat in tatsächlich eigener Verantwor- 

tung das Bauvorhaben vorbereitet und mit der Durchführung begon- 

nen. Mit Bauantrag vom üa.üV.19y4 hat die Antragstellerm, ver- 

treten durch die BHT Baugrund Hessen-Thüringen Gesellschaft für 

Baulandbeschaffuno. ErschlieBung und Kommunalbau mbH - GKH 

mbH -gegenüber dem Magistrat der Antragsgegnerin - Amt für Bau- 

ordnung und Denkmalpflege - um die Genehmigung des Bauvorhabens 

nachgesuchc: der Aiitragotellerin - vertreten durch die GKH mbH - 

wurden auch die Bauscheine über die Teilbaugenehmigungen vom 

31.10.1994, 30.13.1994, üb.04.199b und ihr selbst der Bauscnein 

am 2‘).04.199b ausgehändigt. Hie ist deshalb auch als Verantwort 

licho gegenüber der Bauaufsichtsbehörde aufgetreten. Nach allem 

ist deshalb die Antragstellerin Bauherrin i.B.d. § b6 Abs. 1 HBO. 

Darüber hinaus war es auch nicht Intention des üenatsbeschlusses 

vom IV.05.199b im Verfahren 0 TG 1554/9b, der Antragsgegnerin ein 

ordnungsrechtliches Einschreiten gegenüber Dritten aufzugeben. 

Vielmehr sollte der Anspruch der Antragstellerin im Verfahren 

b TG lbb4/9b - der Beiqelaüerien im hiesigen Verfahren - gegen die 

Antragsgegnerin auf Sicherung des Initiativrechtes mit dem Ziel 

der Einreichung eines Bürgerbegehrens gegen den Beschluß der 

Stadtverordnetenversammlung der Antragsgegnerin vom lb.05.199 

geschützt werden. Dies folgt aus den Entscheidungsgründen des 

Senatsbesehlussea, wenn auf Seite 5 am Ende ausgeführt wird: Das 

beabsichtigte Bürgerbegehren mit dem Ziel, die Mauerreste der 

Festungsaniage zu erhalten, hat auch keine Weisungsaufgaben zum 

Gegenstand; die Entscheidung über die Durchführung der Bauarbei- 

ien nach Maßgabe der erteilten Genehmigungen und Erlaubnisse 

obliegt vielmehr der Antragsgegnerin als Maßnahme der kommunalen 

Selbacverwdltunq. Es cjeht nämlich nicht uro die Befolgung oder 
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führt dies zu keinem anderen Ergebnis, uuc 

g^nde SenatöbeschluCi nicht Grundlage der 

,mi BaueinsteUurigsverfügung cier Antragsgegner ^an«s- und Bduexnsteli materielle Bedtandskraftwirkung der 

Voraussetzung datür ware eine materiell 

Entscheidung auch gegenüber der Bauherrin - der 

LviLin- an der es vorliegend fehlt. Bollte die An- 

rarsgednerin zur' Bioherung des InitiatxvrechtB mit 

Einreichung eines Bürgerbegehrens der 

„erden, in die Ausnutzbarkeit der der 

Teilbaugenehmigungen einzugreifen, so war i Erit- 

dem streitigen Kechtsverhältnis derart beteiligt, daB die Ent 

.Oheidung auch ihr gegenüber nur einheitlich ergehen " 

diesem Falle lag daher eine Situation einer 

„B.».a .,ot ,..a^ a.aa Ko„.^ "Lb»« 

r::'aL::,r::.»r.:::a:.. ;a»; .oa.a.,, 

wäre jedenfalls, daB die Entscheidung zwar in formelle . 

.raft', aber weder der Beizuladenden noch den 

gegenüber in materielle Rechtskraft erwachst    

Rdnr. 43 m.w.N.). 

Pre angefochtene Aussetzungs- und Baueinstellungsverfugung^der 

Antragsgeqnerin findet ihre Rechtsgrundlage auch nith 

Ts ib.w S Ü1 Abs. z HBü oder in der polizeirechtlichen bene- 

ralklausel des B H des Hessischen Gesetzes über die öffentlich 

G^ohlrheit und Ordnung - HBOO - in der Fassung des Gesetzes vom 

11 03 lyya (gvbi. i s- rii. ber. s. zai)- 

pabei kann dahinstehen, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen 

dieser Normen vorliegend erfüllt sind. Hinsichtlich des § 
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Abs. 1 Nr. 4 HBO ist jedeiitalls festzustellen, daß die AnCrag- 

Btellerin bis zum ürlap der angefochtenen Verfügung bestandskraf■ 

tige Teilbaugenehraigungen ausgenutzt hat. Zu der weiteren Irg 

ob eine drohende Beeinträchtigung des Initiativrechts mit dem 

Ziel der Einreichung eines Hürgerbegehrens nach S 8 b der Hessi- 

schen Geraeindeordnung - HGO - in der tassung vom 01.04.1993 

(GVBl. 1992 I S. b34) eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

ira Sinne der bauordnurigsrechtlichen - oder der polizeirechtli- 

Chen - Generalklausel des 5 61 Abs. 2 HBO bzw. des S 11 HSüG 

g darstellen kann, wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwie- 

sen. 

Diesen Normen - SS 77 Abs. 1. 61 Abs. 2 HBO und S 11 HSOG - ist 

gemeinsam, daß sie zum Einschreiten nach pflichtgemäßem Ermessen 

ermächtigen. Eine solche Ermessensausübung hat jedoch nicht 

Btattgefunden. Nach dem Inhalt der angefochtenen Verfügung ging 

die Antragsgegnerin vielmehr von einer Verpflichtung aus, eine 

Verfügung diesen Inhalts erlassen zu müssen, benn in der Verfü- 

gung heißt es, auf Antrag der Beigeladenen habe der Hessische 

Verwaltungsgerichtshof mit Beschluß vom 17.Ob.199b entschieden, 

daß die vorgesehenen Abbrucharbeiten bis zum 26.06.1995 zu unter- 

lassen seien. Uer Hessische Verwaltungsgerichtshof habe in diesem 

Beschluß den Magistrat der Antragsgegnerin verpflichtet, die 

erforderlichen Maßnahmen für das Ruhen der Arbeiten bis zu dem 

genannten Zeitpunkt zu ergreifen. Daß die Antragsgegnerin von 

einer solchen Verpflichtung zum Erlaß der angefochtenen Verfügung 

ausgegangen ist, ergibt sich auch aus ihrer Antragserwiderung, in 

der ausgeführt wird, daß es für die angeordnete Aussetzung der 

Teilbaugenehmigungen in der Hessischen Bauordnung keine Ermachti- 

gungsgrundlage gehe. Allerdings sei das Amt für Bauordnung und 

Denkmalpflege der Antragegegnerin aufgrund des Beschlusses des 

Hessischen verwaltungsgerichtshofs vom 17.Ob.199b 

- b TG 1554/95 - gezwungen gewesen, diese an eich rechtlich unzu 

lässige Verfügung anzuordnen, da nur so dem Tenor des o.a. Be- 

schlusses habe Eolge geleistet werden können. Auf der Grundlage 

dieser Normen ist die angefochtene Verfügung wegen des Ermessens- 

nichtgebrauchs offensichtlich erraessensfehlerhaft und rechtswid- 
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ng. Auch eine Umdeutung der Vertüyuuo kommt - unabhängig von der 

frage der grundsätzlichen Zulässigkeit einer solchen gerichtli^ 

Chen Umdeutumj nach der Kompetenzzuweisung und der Funktion der 

Verwaltungsgerichte im Kähmen der üewaltenteilung nach dem Grund-' 

gesetz (vgl. dazu BVerwG, Beschluß vorn 01.07.1983 - 2 B 17Ö/81 

NVwZ 1984, 645; Kopp, Kommentar zum Verwaltungsverfahrensgesetz, 

S 47 Rdnr. 4 init umfangreichen Nachweisen über die Rechtspre- 

chung) - nicht in Betracht, da durch eine solche Bmdeutung das 

Gericht in unzulässiger Weise sein eigenes Ermessen an die Stelle 

des behördlichen Ermessens setzen würde und ein Fall der Ermes- 

sensreduzierung auf Null, daß also nach den konkreten Umständen 

des Falles die getroffene Entscheidung zugleich die einzige 

ist.die ohne Ermessensfehler getroffen werden könnte, nicht vor- 

liegt. 

vorliegend streitet das iJchutzgüt des S 8 b HGO - der in dem dort 

im einzelnen geregelten Rahmen die üurchführung eines Bürgerbe- 

gehrens gewährleistet - gegen die bestandskräftige Baugenehmigung 

eines Dritten. 

Das in § 8 b HGO vorgesehene Bürgerbegehren und der sich dann 

gegebenenfalls anschließende Bürgerentscheid stellt eine gesetz- 

lich geregelte besondere Form der innerkommunalen Willensbildung 

dar, die ihre Wirkung grundsätzlich hier entfalten soll. So hat 

gemäß S ß b Abs. 7 Satz 1 HGO der bürgerentscheid, der die nach 

Abs. 6 erforderliche Mehrheit erhalten hat. die Wirkung eines 

endgültigen Beschlusses der Gemeindevertretung. Hat sich jedoch 

die Gemeinde bereits ihrer Willensbildung begeben und auf dieser 

Grundlage Rechtspositionen Dritter geschaffen - vorliegend wurde, 

wie bereits ausgeführt, durch notariellen Vertrag vom 14.10.1994 

der Antragstellerin ein Erbbaurecht für eine Tiefgarage unter den 

im Eigentum der Antragsgegnerin stehenden Grundstücksflächen des 

Friedrichsplatzes bestellt, zu deren Errichtung der Antragstelle- 

rin bestandskräftige TeiIbaugenehmigungen erteilt wurden - so 

streiten beachtliche Interessen für den Bestand dieser Rechtspo- 

sitionen Dritter. Nach dem Vortrag der Beteiligten, dem Inhalt 

der der Kammer vorliegenden Verwaltungsvorgange und den sonstigen 

von den Beteiligten in das Verfahren eingeführten Informationen 

liegt jedenfalls kein Sachverhalt vor, der lediglich ein Ein- 



Xb 

schreiten zugunsten des öchutzyutes des § 8 b HGÜ als ermessens- 

fehlerfrei erscheinen läßt. 

Gleiches gilt hinsichtlich der neuen Stellungnahme des Landesam- 

tes für Denkmalpflege Hessen, derzufolge es sich bei den freigo- 

legten Mauerresten der Bastion Zwehrenberg um ein wichtiges und 

erhaltenswertes Zeugnis der Geschichte Kassels handelt. Auch 

Insoweit liegt eine Erinessensreduzierung nicht vor. Gemäß § 7 

Abs. 3 Gatz 2 des Gesetzes zum Schutze der Kulturdenkmäler (Uenk- 

raalschutzgesetz) - MessDSchG - vom Ü5.09.19ÖÖ (GVBl. 1. S. 269) 

schließen Baugenehmigungen und bauordnungsrechtliche Zustimmungen 

die deukmalschutzrechtliche Genehmigung ein; sie bedürfen inso- 

weit der Zustimmung der Denkmalschutzbehörde. Will die Antrags- 

gegnerin vor dem Hintergrund der neuen Stellungnahme des Landes- 

amtes für Denkmalpflege Hessen unter denkmalschutzrechtlichen 

Gesichtspunkten einschreiten, so hat sie in Ausübung ihres Ein- 

griff sermessens aufgrund der neuen Erkenntnisse zunächst die 

Bedeutung des Kulturdenkmals zu bewerten und zu überprüfen, ob 

nunmehr Gründe des Wohls der Allgemeinheit einer Beseitigung 

entgegenstehen (vgl. dazu S 16 Abs. 3 Satz 1 HessDSchG). Liegen 

diese Voraussetzungen vor, kommt nach Ausübung pflichtgemäßen 

Ermessens ein Widerruf gemäß § 49 Abs. 2 Nr* 3 HessVwVfG in Be- 

tracht. der mit der Anordnung der sofortigen Vollziehung verbun- 

den werden kann. 

Eine dahingehende Umdeutung der angegriffenen Verfügung kommt 

jedoch bereits deshalb nicht in Betracht, weil die Verfügung der 

Antragsgegnerin vom 18.Ü5.1995 auf eine andere Rechtsfolge ge- 

richtet ist. 

Soweit die Beigeladene auf die Loyalitätsklausel des § 15 des 

Erbbaurechtßvertrages verweist, kann die Antragsgegnerin darauf 

die angefochtene Verfügung nicht stützen; insoweit obliegt es der 

Antragsgegnerin, ihre Rechte auf dem Zivilrechtswecj durchzuset- 

zen. 
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Nauh allem war die autüchiebende Wxrkur.« des Widerspruchs der 

Aniragstellerin vom iS.üb.iSJyb gegen den besoheld der Antragsgeg- 

neriri vom 1£). Ob. 199b wiederherzustellen. 

Hinsichtlich der tatbestandlicheri Voraussetzungen des Vorliegens 

einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung weist die 

Kammer im übrigen noch auf folgendes hin. 

Selbst wenn man davon ausgeht, da& das SohutzguL des gab HüO 

als Bestandteil der geschriebenen Rechtsordnung dem Schutzbereich 

der öffentlichen Sicherheit unterfällt (vgl. dazu Meißner, Hes- 

sisches Gesetz über die öffentliche .Sicherheit und Ordnung HSöü, 

0. Auflage 1994, g 1 Rdnr. 4 m.w.N.), so bestehen doch erhebliche 

Zweifel an einer konkreten Gefahr für das beschriebene Schutzgut. 

Denn das durch die beigeladene initiierte Bürgerbegehren dürfte, 

unzulässig sein. Gemäß g 8 b Abs. 1 HGO können die Bürger einer 

Gemeinde über eine wichtige Angelegenheit der Gemeinde einen 

Bürgerentscheid beantragen (ßürgerbegehren). Nach dem nunmehr 

vorliegenden Inhalt des Bürgerbegehrens steht die Frage im kaum, 

ob "die jetzt auf dem friedrichsplatz freigeiegte Bastionsmauer 

(Havelinl der historischen Festungsanlage Kassels erhalten und 

von der Sichtseite erlebbar in das Bauvorhaben Tiefgarage einbe 

zogen werden soll, wobei die Spitze des Kavelins, der nordwest- 

liche Schenkel mit mindestens Ib m und der südwestliche mit min 

clestens iu m Gänge zu erhalten sind und betriebsbedingte Durch- 

brüche in der Mauer für Fußgänger/innen und Fahrspuren möglich 

sein sollen, soweit sie den Gecamtcharakter dea bauäenkmalB nicht 

gefährden '. 

Dieses Begehren betrifft nicht (mehr) eine Angelegenheit der 

üemeinde. Die Antragstellerin besitzt bostandskräftide Teilbauge- 

nehmigungen zur Errichtung der Tiefgarage. Die Durchführung die- 

ses bauvorhabens ateht teilweise in Kollision zu dem vorgenannten 

Inhalt des Bürgerbegehrena. Die Verwirklichung des Bauvorhabens 

hängt nedoch allein von der Ausnutzbarkeit der erteilten Bauge- 

nehmigungen ab. Den WirKvingskreis der "Angelegenheit der Gemein- 

de" hat der gesamte Komplex bereits mit der Bestellung des Erb- 

baurechts der AntragstGllerin zur Errichtung der Tiefgarage ver- 

lassen. üb in diesem Zusammenhang etwas anderes gilt, wenn das 

Erbbaurecht noch nicht iin Grundbuch eingetragen ware und das 
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burgerbegehreri aut die Aufhebung diesen Erbbaurechts gerichtet 

ware, kann hier dahinstehen. Der frage der Eintragung des Erbbau- 

rechts braucht deshalb hier auch nicht weiter nachgegangen zu 

werden, 

weitergehende innerkommunale Willensbildungen - insbesondere das 

vorgenannte Bürgerbegehren die auf eine Einschränkung dieser 

bestandskräftigen Teilbaugenehroigungen abzielen, sind auf Wei- 

sungsangelegenheiten gerichtet, über die gemäß S 8 b Abs. 2 Nr. 1 

HGO ein Bürgerentscheid nicht stattfindet. Insoweit wird auf S 60 

Abs. 2 Satz 1 HBO verwiesen, wonach die Aufgaben der Unteren 

Bauaufsichtsbehörden den kreisfreien Btädten. den bandkreisen und 

den kreisangehörigen Gemeinden mit einer Einwohnerzahl über 

50.000 als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind. 

Ule Kosterientscheidung folgt aus § lb4 Abs. 1 VwGO. Die außerge- 

richtlichen Kosten der Beigeladenen sind gemäß g 162 Abs. 3 VwGO 

nicht erstattungsfähig, da die Beigeladene keinen eigenen Antrag 

gestellt und sich Insoweit keinem Kostenrisiko gemäß g 154 Abs. 3 

VwGÜ ausgesetzt >iat. 

Uie Festsetzung des Streitwertes beruht auf gg 1 Abs. 1 b. 13 

Abs. 1 Satz 1, 20 Abs. 3, 2h des üerichtskostengesetzes - ÜKÜ 

Nach den Richtlinien des 3. und 4. Senats des Hessischen Verwal- 

tungsgerichtshofs für die Bemessung der Streitwerte in Baurechts- 

sachen vom 01.01.1995 bewertet die Kammer den Streitwert anhand 

des wegen der Unterbrechung der Baumaßnahmen und der Verhinderung 

der Fertigstellung und Nutzung des Bauwerks zu erwartenden Scha- 

dens. Uabei legt die Kammer nach freiem Ermessen unter Berück- 

sichtigung der Angaben der Antragstellerin bis zura 26.05.1995 

einen zu erwartenden Schaden von 150.000,- DM zugrunde- Von 

diesem Betrag wird zur Festsetzung des Streitwertes im vorliegen- 

den hli 1 verfahren die Hälfte in Ansatz gebracht. 
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Gegen diesen Beschluß steht den Beteiligten die Beschwerde zu. 

Soweit sie sich gegen die t'estsetzung des Streitwertes richtet, 

ist sie jedoch nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegen- 

Standes lOü.OO DM übersteigt. 

Die Beschwerde ist bei dem 

Verwaltungsgericht Kassel 

Tiechbeinstraße 3R 

34121 Kassel 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeainten der Cie- 

QChäftsstelle einzulegen, und zwar 

# 

soweit sie sich gegen die t'estsetzung des Streitwertes 

richtet, innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Ent- 

scheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das 

Verfahren sich anderweitig erledigt hat, 

im übrigen innerhalb von zwei 

Bekanntgabe der Entscheidung. 

Wochen nach 

B:BH183b9bA/He 

./ 

Ausgefertigt 

Kassel, den 3 0. Mai 1995 

pls Urkundanbeamter der Geschättsstedö 
V^rwallungsganchts K95sei 
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Stadt Kassel 

Stadtverordnetenversammlung 

15. Mai 1995 

Tiefgarage Friedrichsplatz, II. Bauabschnitt 
- Einbindung des Bodendenkmals - 
- Vorlage Nr. 101001300600000 - 

l..,!. Juni 1335 

Geänderter Antrag der Stadtv.-Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

Der Magistrat wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, daß 
in Kassel nicht ein weiteres Denkmal verschüttet wird. 

Deshaib sollen 

1. die Planungen für die Tiefgarage so geändert werden, 
daß von den Funden so viel wie möglich erhalten wird; 

2. keine Baumaßnahmen vorgenommen werden, die die Realisierung 
des Punktes 1 bis zur nächsten Stadtverordnetensitzung 
am 12. Juni 1995 unmöglich machen; 

3. die Maßnahmen im wesentlichen durch Sponsoren finanziert 
werden; 

4. Mittel im Rahmen der vorgesehenen 300.000,— DM bereitge- 
stellt werden, um der Kasseler Bevölkerung eine umfassende 
Dokumentation der Funde an die Hand zu geben. 

- Vorlage Nr. 101001300596001 - 

Die Stadtverordnetenversam.ml ung faßt mit Mehrheit den 

Beschluß Nr. 481 

Punkt 1 des- geänderten Antrages der Stadtv.-Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN betr. Erhalt des Bodendenkmals 
Fr i edr i ch.spl atz - Vorlage Nr. 101001300596001 - 
wird angenommen. 
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Die Stadtverordnetenversammlung faßt mit Mehrheit den 

Beschluß Nr. 482 

Punkt 2 des geänderten Antrages der Stadtv.-Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN betr. Erhalt des Bodendenkmals 
Friedrichsplatz - Vorlage Nr. 101001300596001 - 
wird angenommen. 

Die Stadtverordnetenversammlung faßt mit den Stimmen der 
CDU- und F.D.P.-Fraktion, der Fraktion DIE REPUBLIKANER und des 
Stadtverordneten Bachmann (bei Gegenstimmen der Fraktionen der 
SPD.und Bündnis 90/DIE GRÜNEN) den 

Beschluß Nr. 483 

Punkt 3 des geänderten Antrages der Stadtv.-Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN betr. Erhalt des Bodendenkmals 
Friedrichsplatz - Vorlage Nr. 101001300596001 - 
wird angenommen. 

Die Stadtverordnetenversammlung faßt einstimmig den 

Beschluß Nr. 484 

Punkt 4 des geänderten Antrages der Stadtv.-Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN betr. Erhalt des Bodendenkmals 
Friedrichsplatz - Vorlage Nr. 101001300596001 - 
wird angenommen. 

Die Stadtverordnetenversammlung faßt mit Mehrheit den 

Beschluß Nr. 485 

Der geänderte Antrag der Stadtv.-Fraktion Bündnis 90/ 
DIE GRÜNEN betr. Erhalt des Bodendenkmals Friedrichs- 
platz - Vorlage Nr. 101001300596001 - wird angenommen. 

Die Stadtverordnetenversammlung faßt mit den Stimmen der 
CDU-, SPD- und F.D.P.-Fraktion, der Fraktion DIE REPUBLIKANER 
und des Stadtverordneten Bachmann (bei Gegenstimmen der Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN) den 

Besch1uß Nr. 487 

Der Integration des nordwestlichen Teils des Ravelins 
"Halber Mond" der Festung Zwehrenberg in die Tief- 
garage wird unter folgenden Voraussetzungen zugestimmt: 

- 3 - 
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1. Die Kosten des Erhalts dieses Teils der Festung sollen 
600.000, -- DM nicht übersteigen. 

2. 200.000,— DM werden aus den finanziellen Reserven, wie 
sie im Stadtverordnetenbesch 1uß Nr. 296, 1 d) vom 
11. Juli 1994 formuliert wurden, zur Verfügung gestellt. 

3. Der Restbetrag ist über Sponsoren bis zum 12.06.1995 
sicherzustellen. 
Sollten die Mittel dann nicht zur Verfügung stehen, 
müssen auch die Teile des Ravelins “Halber Mond" 
beseitigt werden, die nicht mit den bis dahin 
finanzierten Mitteln gerettet werden können. 

4. Der Stadtverordnetenversammlung ist eine abschließende 
Vorlage am 12.06.1995 vorzulegen. 

5. Es werden Mittel im Rahmen der vorgesehenen 
300.000, — DM bereitgestellt, um der Kasseler 
Bevölkerung eine umfassende Dokumentation der Funde 
an die Hand zu geben. 

gez. Wolfgang Frei 
Stadtverordnetenvorsteher 

Sehriftführerin 
gez. Elke Gast 
Verw.-Angest. 



BHT Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 6, Juni 1995 

BHT-Baugrund Hessen-Thüringen - Ständeplatz 23 - 34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Pankuweit 
Rathaus 

34112 Kassel 

Postanschrift: 
Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Jölßfax: 0561/91899-99 

•' Stadt Vwösei-Oer • 
•Amt tü 

' Eine 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/Le 

Durchwahl Datum: 
15/16 31. Mai 1995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

Sehr geehrter Herr Pankuweit, 

aus gegebenem Anlaß bitten wir um die Hergabe der Gesamtbaugenehmigung, ohne 
Ausgangsbauwerk 'Obere Königstraße', wegen der neuen Situation einer möglichen 
Anbindung des Tunnelbauwerks als Verbindung zur KÖ-Galerie. 

Wir sehen uns in der Ausführung der erforderlichen Planungsleistungen behindert. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

cc: Stadt Kassel 
Herrn Stadtbaurat Hellweg 
Herrn Baudirektor Meister 

Sitz: Stsndeplatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winterstein, Helmut Doublier • Handelsregister 

Bankverbindung; Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 64 322 003 (BLZ 600 600 001 
1127\OS2d.MEL.TX1 
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^ BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Postanschrift: 
BHT-Baugrund Hessen-Thüringen - Ständeplatz 23'34117 Kassel 

Magistrat der Stadt Kassel 
Dezernat für Planen und Bauen -61- 
Herr Stadtbaurat Heilweg 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/Le 

Durchwahl 
15/16 

Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Datu 

KURZBRIEF 
P 8. tlunHsSS 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

o gern. tel. Rücksprache 

o Irrläufer 

o in Erledigung Ihres Schreibens vom 

0 mit Dank zurück 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

o weitere Veranlassung 

o Erledigung 

0 Stellungnahme 

0 Prüfung 

o telefonischer Rücksprache 

0 Unterschrift 

0 Rückgabe 

X Verbleib bei Ihnen 

0 

folgende Unterlagen: 

Unser Schriftsatz an Herrn Pankuweit vom 31.05.1995. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

i.A. Karin Lecke 

Sitz: Ständeplatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winterstein, Helmut Doublier • Handelsregister; 

Bankverbindung; Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 64 322 003 (BLZ 500 600 00) 
1127\L-HEU.WE.TXT 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Postanschrift: 
BHT-Baugrund Hessen-Thüringen • Ständepiatz 23 • 3411 7 Kassel Ständ6plat2 23 

34117 Kasse! 
Telefon; 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Magistrat der Stadt Kasse! 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Pankuweit 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/ihf Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/Le 

Durchwahl 
15/16 

Datum: 
31. Mai 1995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 

Sehr geehrter Herr Pankuweit, 

aus gegebenem Anlaß bitten wir um die Hergabe der Gesamtbaugenehmigung, ohne 
Ausgangsbauwerk 'Obere Königstraße', wegen der neuen Situation einer möglichen 
Anbindung des Tunnelbauwerks als Verbindung zur KO-Galerie. 

Wir sehen uns in der Ausführung der erforderlichen Planungsleistungen behindert. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

p 

cc: Stadt Kassel 
Herrn Stadtbaurat Hellweg 
Herrn Baudirektor Meister 

Sitz; Ständeplatz 23, 34117 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winterstcin, Helmut Doublier • Handelsregrster 

Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ffm., Konto-Nr, 54 322 003 IBLZ BOO 500 001 
n^^052<l-HEL.TXT 
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BHT Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHI-Baugrijnd Hessän-Thüringen • Ständaplatz 23'34-117 Kassel 

Projektgruppe für Architektur 
und Städtebau 

Postanschrift; 
Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax; 0S61/91899-99 

Herrn Hartmann 
z.Z. bei 
Magistrat der Stadt Kasse! . 
Dezernat für Planen und Bauen -61- 
Herrn Stadtbaurat Hellweg 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zdiehen/Ihr Schreiben Unser Zotchsn 
Pillies/Le 

; Stadt Kas38l-Def iviagislrai ; 
• -Amt ‘üi Baunranung und Denkmalpflege- 

Eine 1 i 
Du- 

Durchweh! 
10/16 

DatunV 
7. Juni 1995 

um 1995 

l. 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 
-Ausgangsbauwerk 'Obere Karlstraße' 

Sehr geehrter Herr Hartmann, 

am gestrigen Tage wurde mit Herrn Stadtbaurat Heilweg, Herrn Pankuweit und Herrn 
Schminke sowie Herrn Meister und dem Unterzeichner, über das Ausgangsbauwerk 'Obere 
Karlstraße' gesprochen- 

^ Es wurde zugesagt, daß eine Befreiung von den Brandschutzaufiagen erteilt wird. 

Wir empfehlen Ihnen dringend - da Sie sich z.Z. im Bauordnungsamt befinden - dieses Thema 
abschließend zu besprechen und die zu erbringenden Planunterlagen, hinsichtlich dieser, jetzt 
endgültigen Regelung, mit dem Büro Ohlmeier Architekten abzustimmen. 

Wir erwarten ihre schriftliche Mitteilung über das Gespräch. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 

Sit2i Ständeelstz 23, 3dl T 7 Kt^l 
Gescrcittsiürir*,: Horsi Wint«rsteift. Helmui Dowbtiar • Hana«fereoisteri 

i.nkvcrSlridvit^ai LundesbsrK HesserrThOnr>g*n CI;6Jem'a!« Ffm., Konto-Wf. Sd S22 005 (?LZ 500 500 OO) 
n3-/\OCi07-PAJ,TXT 
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Jouröati fi. Müller* Pas LelpziporSIrotte36 60«87 Fronfcfurt om Main 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
Herrn Schminke 

34117 Kassel 

blZ O'! ^ j J 

2 6. Juni]935 

JOURDAN & MÜLLER ■ PAS 

PROJEKTGRUPPE 
ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 

Prof. Jochem Jourdan 
Bernhard Müller 
Oipl.-Ing. Architekten BOA - SRL - DWB 

Frankfurt - Kossel - Berlin 

Rir tlu- .Akten j  • 

.. AZ3±.ll±- 

per Telefax 

Frankfurt, den 26-06-1995 Ha 
Friedrichsplatz Kassel 2. BA 
PLANAR System - Flachglas AG 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

hiermit erhalten Sie mit Bezug auf das am 14-06-1995 geführte Telefongespräch eine 
allgemeine Konslruktionsbeschreibung des PLANAR-Systems der Flachglas AG, mit der Bitte 
um Kenntnisnahme und Verbleib. 

Mit freundlichen Grüßen 

JC lU ^DAN i MÜLLER • PAS 

Anlage zur Kenntnis: 
GKH mbH 
Ohlmeier Architekten 

Leic>2iger S*ra(3e 36 
rCircnwag Ab 
HuwJondstrußo 22 

60487 Franlcfun om Main 
34|l?KQisel 
10407 eerlln 

Teiafen (069) 97 09 18 -0 
Tsleron |(2S61) 77 30 06 / 7 
Tolofon 1030) 42 12 US 

Telefax (069] 97 08 18-11 
Tol©fOx(0561) 1047 87 
Telefax (030) 42 12 166 



Telefax 

Bifle soforl oushöndigen an 
r n 

f 

i.| ^ U £TW ! G 

L 

Stadt Kassel 

Magistrat 

Rathous • Postfocb 102660 Kossel 

Amt; *f. Bqu ord H Dcnkmalp-f i 

Auskunft erteilt; Sc h m rw VC 

Telefon: (05 6117 87- G0 2& 

Telefax: (05611 -6l 23 

Datum: 2 0 ly ^ S 

bs# 

Mit der Bitte um 

 ^Kenntnis- x Stellung- Ent- 
1^1 nähme nohme Erledigung [xj Prüfung Scheidung ( | 

und 

I I Verbleib Rückgabe Weiterleitung an .  B12 11/9^ 

V\',er-. Pi ouQr kq etA der Au-C-z h s c^> c e 

i'm der qt... ~ Pr.-edrUU ^ pi. 1,&A 

26/06 '95 11:14 FAX + 49 561 7876133 STADT KASSEL 63 ®001 

*** Obertragungsprotokoll #** 

SENDUNG OK 

SE/EM NR. 

TEL. NR. GEGENST. 

KENNUNG GEGENSTELLE 

ANFANGSZEIT 

DAUER 

SEIT. 

ERGEBNIS 

3686 

49 561 7884235 

STADT KASSEL37F2 

26/06 11:11 

02'12 

4 

OK 

Dieses Telefox umfoßl insgesoml Seiten. Diese Mitteilung v/ird nicht unterschrieben! 

M 
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JOURDAN & MÜLLER-PAS 

Friedrichsplatz Kassel - 2. BA 
Aufzugsanlagen - Tiefgarage Pür die Akten 

nn rw PLANAR System - Konstruktionsbeschreibuno fallaefnein’): I 

Das PLANAR System der FLACHGLAS AG besteht aus einer mit Senkbohrungen versehenen 
Glasscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas sowie den dazugehörigen Befestigungsbe- 
schlägen. Dieses System zeichnet sich dadurch aus, daß man aufgrund der Senkbohrungen 
eine flächenbündige Ganzglas-Fassade ohne hervorstehende Rahmen erzielen kann, wie sie 
auch unter der Bezeichnung "Structural Glazing" in der Architektur immer mehr zum Einsatz 
gelangt. 

Das PLANAR System besteht in der Einfachglasversion aus Einscheiben-Sicherheitsglas. Die 
Mindestdicke beträgt 10 mm. Eine Ausführung mit Verbund-Sicherheitsglas (16 mm - zwei- 
scheibig) ist herstellbar. 
Das System ist auch als Isolierglas-Variante mit UV-beständigem Randverbund verfügbar 
Das Isolierglas besteht aus einer mindestens 10 mm dicken Aussenscheibe aus Einschei- 
ben-Sicherheitsglas. der Scheibenzwischenraum beträgt immer 16 mm, und die Innenscheibe 
besteht aus mindestens 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Bei Überkopfverglasungen kann 
die Innenscheibe auch in 8 mm oder 12 mm Verbundglas (2 x ESG) ausgeführt werden. 
Kombinationen als hochwärmedämmendes Energiespar- und Schallschutzglas sind ebenfalls 
möglich. 
Der Abstand der Befestigungspunkte ist abhängig von der Glasgröße, der Glasdicke, den 
Wind- und Schneelasten, sowie, bei Überkopfverglasungen, dem Dachneigungswinkel und 
der Eigenlast. 

Die Unterkonstruktion ist vom PLANAR System weitestgehend unabhängig. Aus der Sicht des 
Glases muß lediglich darauf geachtet werden, daß die Unterkonstruktion in der Lage ist, die 
Glasscheiben zu tragen und (im Aussenbereich) die Wind- und Schneelasten aufeunehmen. 
Die Bohrungen In der Unterkonstruktion zur Aufnahme der Schrauben der PLANAR Beschläge 
müssen nach dem Prinzip von Festlager und Loslager ausgeführt werden, damit die Scheibe 
genügend Ausdehnungsmöglichkeit hat. Das heißt, beim Standartbeschlag TYP 902 solten 
die beiden oberen Bohrungen in der Unterkonstruktion horizontale Langlöcher sein, mit einer 
Abmessung von 13 mm x 9 mm, so daß die M-Schraube (Scheibe) sich horizontal hierin 
bewegen kann. Alle übrigen darunterliegenden Bohrungen sind mit einem Durchmesser von 
18 mm auszuführen, so daß die M8-Schraube (Scheibe) sich nach allen Richtungen bewegen 
kann. Die zuletzt genannten Auflagerungspunkte dienen lediglich der Fixierung der Scheibe an 
der Unterkonstruktion, nicht aber dem Abtragen des Glasgewichtes. Die Scheibe hängt nur an 
den beiden oberen Bohrungen. 

Die hier vorgestellte Konstruktion der Flachglas AG enstspricht DIN 18 516 / Teil 4 - 
Aussenwandbekleidungen, hinterlüftet - Einscheiben-Sicherheitsglas und ist nach Aussage 
vom TÜV Hessen - Kassel - Herrn Hochschmidt für eine Aufzugsschachtverglasung 
einsetzbar 

aufgestellt: 

Jourdan & Müller* PAS 
i. A. Hartmann 

Anlage: 
PLANAR-Beschlag 902 
Anordnung Bohrungen 
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Außen (15) Innen 

FUCHCiLASAG ««s. Gelsenkirchen 

PLANAR Besciilag 902 mit Einfachglas 

ANWENDUNGSTECHNIK 

Gez.: 
Gepr,: 

Geönd./ 

Datum NomB_  

15.04.91 

17.01.95 4^ai^ 

Werkstoff: 

A4 
McQstob: 

1:1 
Bezug; 

Zcnng.—rir.; 

PU\NAR 5 

19 JUN ’95 17:42 + 49 6102 51185 SEITE 06 
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Durchmesser und Anordnung der 

Lochbohrungen in der Unter- 

konstruktion !>ei Verwendung des 

PLANAR Besc ilages 902 

Gez.: 15.04.91 

Gepr.: 

Geönd.: 0U03.94 

öoistabT 

1;1 
Bezug: 

Zchng.-Nr.: 

PUNAR10 

19 JUN '95 17:42 + 49 6102 51185 SEITE 05 



BHT Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

rschließung und Kommunalbau mbH & Co. 
Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

BHT-Baugrund Hessen-Thüringen ■ Ständeplet. 23 - 34117 K 

Magistrat der Stadt Kassel 
Dezernat für Planen und Ba 
Herr Stadtbaurat Hellweq 
Rathaus 

34112 Kassel 

asset 

Piimnitiö i, 

Postanschrift: 
Ständeplatz 23 
34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax; 0561/91899-99 

; Stadl Kass^i-Oar Magistrai 
Amt für Ba'torfiniino und Denkmaft)l*ge 

I Eint 1 I 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben 
Unser Zeichen 
Schaal/Le 

, J 

7 - ; I 

Durchwahl 
15/16 

Datum: 
11. Mai 1995 

KURZBRIEF 

^Vorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2, BA 

O in Erledigung Ihres Schreibens vom 
o gern. tel. Rücksprache 

o Irrläufer 
o mit Dank zurück 

Sie erhalten mit der Bitte um 

X Kenntnisnahme 

o weitere Veranlassung 

*0 Erledigung 

o Stellungnahme 

0 Prüfung 

o telefonischer Rücksprache 

0 Unterschrift 

o Rückgabe 

X Verbleib bei Ihnen 

o 

folgende Unterlagen; 

Unser Schriftsatz vom 11.05.1995 an Herrn Schminke. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrun^d Hessen-Thüringen GmbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

i-A. Karin Lecke 

n^AL-HELLWE.rXT 

Dassel 



BHT - Baugrund Hessen - Thüringen 

Gesellschaft für Baulandbeschaffung, 

Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. 

Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. BA KG 

Postanschrift: 
BHT-Baugrund Hessen-Thüringen • Ständeplatz 23 • 3411 7 Kassel StändcplatZ 23 

34117 Kassel 
Telefon: 0561/91899-0 
Telefax: 0561/91899-99 

Magistrat der Stadt Kassel 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege -63- 
Herrn Reinhard Schminke 
Rathaus 

34112 Kassel 

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben Unser Zeichen 
Schaal/Le 

Durchwahl 
15/16 

Datum: 
11. Mai 1995 

Bauvorhaben 1127 - Neubau der Tiefgarage Friedrichsplatz 2. BA 
Bauscheinnummer: 1271/94 
Letzte Teilbaugenehmigung vom 06.04.1995 
Hergabe der Nebenbestimmungen und Bauscheinauflagen 

Sehr geehrter Herr Schminke, 

wir bitten um Hergabe der Nebenbestimmungen zu den bereits erteilten 
Teilbaugenehmigungen. ^ ^ 

Für die Planung und Ausführung benötigen wir dringend diese Angaben um entsprechend den 
zu erwartenden Auflagen des Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege arbeiten zu können. 

Wir erwarten von Ihnen die Hergabe der Nebenbestimmungen einschl. der Auflagen der 
beteiligten Fachbehörden. 

ln diesem Punkt verweisen wir insbesondere auf die, von uns bereits jetzt zu 
brücksichtigenden Auflagen des Brandschutzes, Gewerbeaufsicht, Untere 
Naturschutzbehörde, etc. 

Es sollte Ihnen möglich sein, auch ohne die abschließende Bearbeitung der 
Ausgangsbauwerke 'Obere Karlstraße' und 'Obere Königstraße' diese für uns außerordentlich 
wichtigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Wir werden uns mit diesem Anliegen auch nochmals an Herrn Stadtbaurat Hellweg wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

BHT - Baugrund Hessen-Thüringen GmbH & Co. 

cc: Magistrat der Stadt Kassel, 
Herrn Pankuweit 
Herrn Stadtbaurat Hellweg 

Sitz: S(8(Kjeplalz 23, 341 17 Kassel 
Geschäftsführer: Horst Winterstein. Helmut Doublier Hendelsrefltsler 

Bankverbindur>g: Landesbar^k Hessen-ThOnrtgen Girozentrale Ffm., Konto-Nr. 64 322 003 fBL2 500 500 00) 
M27to&nsTA.rxi 



1. AuiBufcrtin«» 
Aktenzeichen . 

1IV/ H 

Kossel, den 

Stadt Kassel • Postfach 102660-3500 Kossel 

Stadt Kassel 

Amt für Bauordnung 

und Denkmalpflege 

Für persönliche Rücksprachen: 

SCHMINKE 

Zimmer: Durchwahl: . r\ f 
Vy/ (0561)787-6Oi 

Sprechzeiten: Montag, Mittwoch, Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr, 
sowie nach Vereinbarung. Bei allen Anfragen, Nachträgen u.a. 
geben Sie bitte das links oben stark umrondete Aktenzeichen an. 

Befreiungsbescheid 

vom: 3 0. Juni 1995 

Bauvorhatjen: 

auf dem Grundstück in Kassel: Gern. Flur Flurstück 

Auf Antrag vom 3><ff^werden die nbchfolgend aufgeführte(n) Befreiung(en) in 
dem näher bezeichneten Umfang gewährt. 

Der Befreiungsbescheid berechtigt nicht zur Ausführung der Baumaßnahme. 

Umfang der Befreiunq(en): 

"f 

X(ll ^ 

W. i triv, dsu^ 

iMr. F dM iP L 

L,. l^yteiooe,^ , d^ 

bitte wenden 



f 

• A Beiblatt zum Befreiungsbescheid 

cy ^ ö(a^ ^6'^ 3 

^ fe?(3j HSo wn’^ ^/^^- a«\/0/&€^U. 

-X-VU 

(/>^-Aji^ 0>~ y4t/^^->e^ _ i/ 

'O y^i- f60-^^o^ 

i/ 

^(ayj oiCe 

^^y t^ /? 

>/ 

tA) 

f 

• S i ^(3) 

ötfliyi o6üz. Yt 

(4A^n\fU>» 

)j^ tA)<r^ 

Q<^VO U.^^ß^^*WV 

F fco-, ot4/tySe^r%0 —CboL^^fi^^U/f 

Für die zu zahlenden Gebühren ist der Gebührenbescheid vom maßgebend. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Aushändigung oder Zustellung Wider- 
spruch beim Magistrat der Stadt Kassel — Amt für Bauordnung und Denkmalpflege — Kassel, Obere 
Königsstraße 8, schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden. Die Frist gilt auch dann als gewahrt, 
wenn der Widerspruch unmittelbar an den Herrn Regierungspräsidenten in Kassel, Steinweg 6, gerich- 
tet wird. 

Der Widerspruch sollte begründet sein und einen bestimmten Antrag enthalten. Es wird gebeten, den 
Widerspruch in zweifacher Ausfertigung einzureichen. 

Im Auftrag 

Z j ■'WOT^’^ ^ ■ 

I'I . 

irrw oUv^ ^ ^ 

1.-1^, q6u. ^5-^T, 

tj ois^ 

-63-GE/08R M 



Aktenzeichen Anlage zum Gebührenbescheid vom; 

Gebührenberechnung 

s 

B 

Befreiung von planungs- und baurechtlichen Vorschriften: 

Die durchschnittlichen Rohbaukosten betragen: 
[Es hondelf sich hierbei um durchschnittliche Rohboukosten je cbm, die vom zuslöndigen 
Londesminislerium ermilfell wurden und |öhrlich mittels ErloU neu festgesetzt werden) 

0 
Nach § 1 des Hessischen Verwoltungskostengesetzes i. d, Fossung vom 6. 2. 1974 [GVBI. Nr. 5 v. 13, 2. 1974) in Verbindung mit der Bouaufsichtsgebührensatzuti-j der 
Stadt Kassel vom 14, 6. 1976 (Kasseler Wochenblatt Nr, 26 v. 25. 6.1976) und der Verwoltungskostenordnung der Stadt Kassel unter Berücksichtigung evtl, eingetretener 
Änderungen berechnen sich die Gebühren wie ioigt; 
Abschnitt, Ziffer der 
Gebührensatzung 

Rohbaukoslen/Hersiellungskosten/ 
Moße/Zeit/u. a. (M =• Mindestgeb.) 

(UM 11^ 

ill CM (/ - 

(n)(^ /l. ll75,eirO'-A/-m 

Gebühr lür die Konolangaben des Tiefbauamtes (II Nr. 7 der Verwalfungskostenordnung) 

Prüfgebühr für den Wärmeschutznochweis 

Prülgebühr für die sfoHsche Berechnung I (5] 

Prüfgebühr für die stolische Berechnung I (5) 

Bauschildschutzhülle 

Begloubigungen/Fotokopien 

obzüglich bereits gezahlter Gebühren (z. B. cnzurechnende Gebühren für Vorschußzahlung u. o.) 

T48205 

'i 

Fölligkeif Kassenzeich^ / 

Mitteilung an die Bautenverlage je □ 

-63- {CM81 

Zeiloufwond/Gebührensatz 
DM% 

Zu zahlender Betrag: ^ 

^  

Gebühren/Auslogen 
DM 

Im 

2 5i. 500. 

% 0Q.9) 

nein 
l^'3. Juli !995 

isen ricntig 

1. AuBÄufertigeft 

Aktenzeichen Kossel, den 

^ 3. Juli 19K 

Stadt Kassel • 34112 Kassel 

Stadt Kassel 

Magistrat 

Amt für 
Bauordnung 
und 
Denkmalpflege 

kasseP 

Für persönliche Rücksprachen: 

SCHMINKE 

Zimmer: leieton-uurcnwani; ^ , 
IV'i/r (0561)7 87-OOJO 

Telefon-Durchwahl; 

SCHREIBANWEISUNG 

Baugenehmigung 

gemäß § ^6(Hessische Bauordnung 

Bauvorhaben: 

U 

oufdem Grundstückrn Kassel: 

n 

Gern. Flur Flurstück 

Auf Antrag wird Ihnen nach § 96 der Hessischen Bauordnung (HBO) unbeschadet der Rechte Dritter die 
Genehmigung erteilt, das vorgenannte Bauvorhaben entsprechend den beigefügten, mit Genehmigungs- 
vermerk versehenen Bauvorlagen unter Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Auflagen, Bedin- 
gungen und Hinweise auszuführen. 

Ausnahmen werden zi^elossen von ^ a m 

SPi X/31 reVMz. >4^. I . §h Ki). l(i) . 1(1} C^l/0 

i nw kßo 
Die Unanfechtbarkeit der Befreiun Befreiung - des Befreiungsbescheides - vom 
ist Voroussetzung dieser Bougenehmigung • T, Juni 193u 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid steht Ihnen der Widerspruch zu. Er ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Beschei- 
des schriftlich oderzur Niederschrift beim Magistrat der Stadt Kassel, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, Obere 
Königsstraße 8, 34117 Kassel, einzulegen. Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn der Widerspruch unmittelbar an 
das Regierungspräsidium in Kassel, Steinweg 6,34117 Kassel, gerichtet wird. 
Im Auftrag 

Dieser Bescheid wird nicht unterschrieben. 

Bestandteile dieser Baugenehmigung sind Beiblatt 1 - und folgende Anlagen: 

ßoubeschreibung(en) 

□ ßetriebsbeschreibung(en) 

«ä^Lagep!an/-pläne 

je?r^Bauzeichnuna(en) □ F!urkarte{n) 

□ FlächengestaltungsplonZ-pläne 

□ Übersichtsplan 

□ Wörme -i- Schollschutzberechnung(en) 

□ Baubeginnsanzeige 

[2 Bouzustandsanzeige(en) rot gelb 

□ grün □ blau 

□ Kennzeichnung der Baustelle 

2] Befreiungsbescheid 

0 Überzählige 

1 So ft ~ ^ Bitt^t^^^ks^^ljeachten! 
4^ 
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Die Knotenpunktsignalisierung ist auf Kosten des Bauherrn 
chend den neuen Verhältnissen anzupassen, eine neue obernr 
Querungsmögl ichke-it über Stei nweg/Frankf urter Straße, zumi 
auf der Südseite, ist einzurichten. Die erforderlichen Ver 
gen in der Signa1isierung bedingen voraussichtlich umfangr 
Anpassungen der Nachbarkreuzungen. Der Straßenzug Frankfur 
Straße/Fünffensterstr'aße beinhaltet heute eine Bevorrecht! 
des ÖPNV, die u. U. ebenfalls korrigiert werden muß. Es we 
immense Planungs- und Programmierungskosten entstehen, die 
entsprechend dem Verursacherprinzip vom Bauherrn zu tragen 
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Bauabschn ■■ t 
de^^ 1 - Es 
T' r.:. ■ " ■ 

'ÜHT - erste-' ••'", 'aße 
■ evT. ' 

■festgelegt werden. 

Entsprechend den Bauantragsunter 1agen soll der 2. 
logistisch in die automatische Besetzt/Frei-Anzeige 
abschnittes integriert werden. Dies ist nur bedingt 
nämlich nur aus Richtung Altmarkt. Die Anze'-re Hör- 
wird mit der neuen Zufahrt quasi überf lussi-. - ^ ■■' 
lösung ist eine Anzeigentafel zwischen     
Hugenottenstraße erforderlich. Der genaue Standort 
Mittelstreifen) müßte nocn gemeinsam •- 

Ii4—dan vftr^-riijuiifflii Muiiuten ■vtfnr^hjn/nGr davon die-Rede, Mit Fer- 
Parkleitsystem für die 

T i ef- 
ti^stellung des 2. Bauabschni ei n Parkleitsystem für 
Kasseler Innenstadt e i n^Cf üh r^^JJ^^i^obe i der Betreiber der i 
garage entsprechende Vorgaben machen sollte. Sobald der künf- 
tige Betreiber feststeht, muß ein Gespräch mit allen Parkhaus- 
betreibern über das weitere Verfahren (Grundsatzentscheidung, 
System, Finanzierung und Betriebsform) geführt werden. 

Die vorhandene Brandmeldeanlage ist auf den II. Bauabschnitt zu 
erweitern. 

Das Gebäude ist mit einer Sicherheitsbeleuchtung nach VDE 0108 
aus'zustatten. Sie ist erforderlich für 

b. Ia/. 
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- die Kennzeichnung der Rettungswege und Ausgänge in Dauer- 

schaltung , 
- die Beleuchtung von Technikräumen mit mind. 1 Lux in Bereit- 

schaftsschaltung- . 

(t . Rettungswege wie Treppenräume, Flure, Gänge und Ausgänge sind 
durch Rettungszeichen nach DIN 4844 Teil 1, Abschnitt 5.4 in 
ausreichender Anzahl und Größe dauerhaft zu kennzeichnen. 
Die Kennzeichnung ist so vorzunehmen, daß der Verlauf des 
Rettungsweges eindeutig erkennbar ist. 

. Die Garage ist mit Löschwasserleitungen nach DIN 4102 Teil 1 
auszustatten und mit Wandhydranten nach DIN 14461 Teil 1 
zu versehen. 
Die Wandhydranten sind mit ausschwenkbarer Schlauchhaspel mit 
wasserführender Achse und 30 m Druckschlauch W nach DIN 14818 
(formbeständig 1 Zoll) mit Strahlrohr DW auszuführen. 

• Jeweils 1 Feuerlöscher PG 6 (Pulver 6 kg) und 1 Druckknopf- 
melder der Brandmeldeanlage sind im Hydrantenschrank unterzu- 
bringen . 

fr • An den in den Grundrißplänen mit T-30 gekennze j.c-hne t. en 1,-;; 
sind mind, feuerhemmende Türen nach DIN 4102 einzubauen. 

. Die Garagengeschosse sind mit maschinellen Rauch- und Wärme- 
* abzugsanlagen auszustatten, die sich bei Raucheinwirkung 

selbsttätig einschalten und mind. 1 Std. der Temper^Jur von 
mind. 40Ö®C standhalteno ßeren elektrischen Leiturif^^bei 
Brandeinwirkung für mind, die gleiche Zeit funktionsfähig 
bleiben. tfwi-s^eTT. 

Der rechnerische Nachweis ist zu erbringen. 

,, . In den Brandabschnitten angeordnete Brandschutztor^T-3q\ujM^^ 
müssen mit Rauchschalter und Elaftmagneten ausgestattet werden, 
damit bei Auftreten von Wärme und Rauch die Tore selbsttätig 
schließen. ' 

fl . Im Abluftkanal ist im Bereich der Brandwand eine T-30 Tür oder 
Klappe einzubauen. Diese sind ebenfalls an Rauchschalter und 
Haftmagnete anzuschließen. 

. Art, Anzahl und Anbringungsorte weiterer Feuerlöscher sind vor 
Inbetriebnahme mit dem Brandschutzamt festzulegen. 

ff 

Die Brandschutztore sind mit Schlupftüren zu versehen. 

*m Zuge der Baumaßnahme dürfen Flächen, die außerhalb des mit dem 
fumwelt- und Gartenamtes am 22.11.1994 abgestimmten und in Teilbe- 
Jreichen durch den Verbauplan vom 20.12.199 näher konkretisierten 
Ißaustelleneinrichtungsplanes nicht in Anspruch genommen werden. 

lote beiden Beuys- Bäume vor dem Fridericianum sind zu erhalten; 
lein standfester und nicht verschiebbarer Bauzaun ist so zu führen, 
hdaß die Bäume einschließlich ihres gesamten Wurzelbereiches außer- 
ihalb der durch die Baumaßnahme in Anspruch zu nehmenden Fläche 
stehen. 

Fpie Vierer-Baumgruppe im Bereich der geplanten Treppenanlage Obere 
;Königsstraße ist zu erhalten. Dazu ist die vorhandene Anlage in der 
gesamten Breite in Richtung Friedrichsplatz/Steinweg zu verlegen. 

Eoie Zwischenlagerung von Bodenaushub ist im Bereich der Bäume nicht 
f zulässig. Die Baumgruppe ist während der Bauzei.t durch einen sepa- 

raten Zaun zu sichern. 
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') f Während der gesamten Bauzeit ist für eine gegebenenfalls notwendig 
' werdende Bewässerung der verbleibenden Baumreihen im Bereich Obere 
•2 Königsstraße und Esplanade ausreichend sauberes Wasser (möglichst 
1; aus dem anfallenden Wasser im Baugrubenberei ch) vorzuhalten, und 
f bei Bedarf nach Vorgabe des Umwelt- und Gartenamtes die Bewässerung 
:■ durchzuf ühren, 

// . Die Dachfläche der Tiefgarage ist im Bereich der PI atz i nnenf 1 äche 
als belastbarer Rasen mit wassergebundenen Wegen herzustellen. Ein 
Gutachten für den erforder1ichen Aufbau und Angaben über die Rasen- 
mischung ist dem Umwelt- und Gartenamt bis spätestens 18.04.1995 
vorzulegen. Diesbezügliche Auflagen werden Vorbehalten. 

//. Gemäß textlicher Festsetzung Nr. 9 im Bebauungsplan 1/38 sind für 
die zu beseitigenden Bäume (vgl. oben) Ersatzpf1anzungen (22 Stück) 
vorzunehmen: 

- 13 Stück als 3. Baumreihe entlang der Oberen Königsstraße 
- 5 Stück als Ersatz für die verdrängten Bäume im Bereich Ausgang 

Obere Königsstraße (im Verbauplan gelb markiert) 
- 4 Stück als Ersatz für die verdrängten.Bäume im Bereich Ausgang 

Esplanade (im Verbauplan gelb markiert) 

Zu verwenden sind ausschließlich Tilia x pallida (Kaiser1inde), 
Solitärbäume, Stammumfang 35 - 40 cm. 

I , Die Bepflanzung sowie die Herstellung der Platzoberfläche auf der 
^ Tiefgarage ist innerhalb eines^ahres nach Ingebrauchnahme des 

Bauwerks durchzuführen. Sie dauerhaft zu pflegen und zu unter- 
halten, abgängige Bäume sind zu ersetzen. 

{f . - Da ein vollständiger Ersatz der zu beseitigenden Bäume nach Maß- 
gabe der textlichen Festsetzung Nr. 9 im Bebauungsplan 1/38 auf 
dem Baugrundstück nicht möglich ist, ist ein Betrag in Höhe von 
10.613,00 DM zu zahlen. 
Die Höhe des Ersatzes ist die gemäß Wertermittlungsberechnung 
(Anlage) verbleibende Differenz zwischen dem Gehölzwert des zu 
beseitigenden Bestandes und den Kosten für die festgesetzte Neu- 
bepflanzung (vgl. Nr. 6). 

- Zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe im 
räumlichen Zusammenhang mit dem Vorhaben Ein-/Ausfahrt für die 
Tiefgarage in der Frankfurter Straße (B 3) ist ein Betrag in Höhe 
von 42.000,00 DM zu zahlen (vgl. Erläuterung in der Anlage). 

- Die Gesamtsumme in Höhe von 52.613,00 DM ist vor Fortsetzung öerluv 
Baumaßnahmen entsprechend dieser Ge'nehmi gung auf das Konto der 
Stadt Kassel (Nr. 011 098) bei der Stadtsparkasse Kassel 
(BLZ 520 501 51) unter Angabe des Az.: 6713/969 Verwahrgeldkonto 
Stadtkasse einzuzahlen. 
Die Stadt Kassel verpflichtet sich mit diesem Geldbetrag Ersatz- 
bzw. Ausgleichsmaßnahmen anstelle des Bauherren durchzuführen. 
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